
Stadt Ratzeburg  
Ratzeburg, 04.06.2021 

 
- Stadtvertretung -  
 
 
Hiermit werden Sie 

 
zur 20. Sitzung der Stadtvertretung am Montag, 14.06.2021, 18:30 Uhr, 

in   Aula der Lauenburgischen Gelehrtenschule, Bahnhofsallee 22, 23909 Ratzeburg 
 

eingeladen. 
 
 
Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie 
verhindert sind. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n 

und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, 
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

 

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung 
über die Nichtöffentlichkeit von 
Tagesordnungspunkten  

 

Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift 
vom 29.03.2021  

 

Punkt 4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus 
der Sitzung vom 29.03.2021  

SR/BerVoSr/289/2021 

Punkt 5 Bericht der Verwaltung   
Punkt 5.1 Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltsbericht 

2021  
SR/BerVoSr/282/2021 

Punkt 5.2 Bericht der Verwaltung; hier: Schreiben der 
Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2021  

SR/BerVoSr/287/2021 

Punkt 5.3 Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und 
Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020  

SR/BerVoSr/279/2021 

Punkt 6 Fragen, Anregungen und Vorschläge von 
Einwohnerinnen und Einwohnern  

 

Punkt 7 Festsetzung des Abstimmungstermins im 
Abwahlverfahren des Bürgermeisters  

 

Punkt 8 Wahl eines Gemeindeabstimmungsausschusses 
für die Abwahlverfahren des Bürgermeisters  

 

Punkt 9 Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und 
Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2021  

SR/BeVoSr/442/2021 

Punkt 10 Neufassung der Geschäftsordnung der 
Stadtvertretung Ratzeburg  

SR/BeVoSr/424/2021/1 

Punkt 11 Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung 
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020  

SR/BeVoSr/458/2021 

Punkt 12 Schulsozialarbeit; hier:Resolution Finanzierung 
durch das Land  

SR/BeVoSr/417/2021/3 

Punkt 13 KiTas; hier: Finanzierungsvereinbarungen der SR/BeVoSr/441/2021/1 



Kindertagesstätten  
Punkt 14 Badesaison 2021 - Umsetzung des 

Badesicherheitsgesetzes und der 
Badesicherheitsverordnung  

SR/BeVoSr/444/2021/2 

Punkt 15 Grundsatzentscheidung über die Erhebung einer 
Tourismusabgabe und die Einführung einer 
Kurabgabe  

SR/BeVoSr/453/2021 

Punkt 16 Neufassung der Betriebssatzung der Ratzeburger 
Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB)  

SR/BeVoSr/428/2021/1 

Punkt 17 I. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
in der Stadt Ratzeburg vom 16.12.2020  

SR/BeVoSr/430/2021 

Punkt 18 Investitionsplan - Umwidmung von übertragenen 
Mitteln - Beschaffung eines Geräteträgers statt 
eines Kommunalschleppers  

SR/BeVoSr/445/2021 

Punkt 19 Tourismusabgabe 2021 – Zwischenstand  SR/BeVoSr/456/2021 
Punkt 20 Anträge   
Punkt 20.1 Antrag der SPD Fraktion, hier: 

Straßenausbaubeiträge  
 

Punkt 20.2 Antrag des Seniorenbeirats,; Beantragung eines 
Zugangs auf die EMF-Datenbank der 
Bundesnetzagentur durch die Stadt Ratzeburg  

 

Punkt 20.3 Antrag der BfR Fraktion, hier : Umbesetzung von 
Ausschüssen  

 

Punkt 21 Anfragen und Mitteilungen   
 
Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung) 
 
Punkt 22 Anmietung zusätzlicher Büroflächen  SR/BeVoSr/459/2021 
Punkt 23 Stundung von Steuerforderungen  SR/BeVoSr/457/2021 
 

 
Ottfried Feußner 
Vorsitzende/r 
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BerVoSr/289/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Jakubczak, Lutz  FB/Az:  
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der 
Sitzung vom 29.03.2021 
 

Zusammenfassung: 
Durchführung des Berichtswesens  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Jakubczak, Lutz am 03.06.2021 
 

 

Sachverhalt: 
 
Neubau eines Schlichthauses, hier: Abbruch und Interimslösung 
Der Beschluss wurde der Raiffeisenbank und der Kreisbaugenossenschaft mitgeteilt. Der 
Bauantrag wurde gestellt. Sobald eine Genehmigung vorliegt, wird eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen. 
 
Neufassung der Satzung für die Kindertagestätte der Stadt Ratzeburg 
Die Satzung wurde ausgefertigt und am 08.04.2021 bekannt gemacht. 
 
Haushaltsplan 2021 
Der Haushaltsplan 2021 wurde gleichlautend in der Sitzung der Stadtvertretung am 
29.03.2021 beschlossen. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 
sowie für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen seitens der 
Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg wurde am 20.05.2021 erteilt  
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 19.05.2021 
 SR/BerVoSr/282/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Finanzausschuss 03.06.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Herr Axel Koop  FB/Az: 20 00 23/1 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltsbericht 2021 
 

 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Schriftlicher Bericht über die Einhaltung des Haushalts mit einer Prognose für das 
laufende Haushaltsjahr (Haushaltsbericht 2021) 
 
 
   
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 19.05.2021 
Koop, Axel am 19.05.2021 
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Sachverhalt: 
 
Regionalisiertes Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2021 
 

➢ Auswirkungen für das Land Schleswig-Holstein  
 
Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus 
dem Steueraufkommen und den Bundesergänzungszuweisungen sowie den Kfz-
Steuer-Ersatzleistungen des Bundes in Schleswig-Holstein bis 2025 voraussichtlich 
wie folgt entwickeln: 
 

 
 
Für das Jahr 2021 wird ein Aufkommen von rd. 10,7 Mrd. Euro erwartet. Es steigt 
damit gegenüber dem Ist 2020 um rd. 478 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushalt 2021 
ist dies ein Zuwachs der Einnahmen um rd. 36 Mio. Euro.  
 
Im Jahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von rd. 11,2 Mrd. Euro erwartet. Gegen-
über den Eckwerten für den Haushalt 2022 (Basis November-Schätzung 2020) be-
deutet dies einen Rückgang um rd. 23 Mio. Euro.  
 
Im Vergleich zu den Eckwerten für die Finanzplanung (Basis November-Schätzung 
2020) soll das Aufkommen dann in den Jahren 2023 um rd. 15 Mio. Euro, 2024 um 
rd. 82 Mio. Euro und 2025 um rd. 112 Mio. Euro höher liegen.  
 
Das Einnahmeniveau wird dann im Jahr 2025 bei rd. 12,6 Mrd. Euro liegen. 
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➢ Auswirkungen auf die Kommunen in Schleswig-Holstein  
 
Die Einnahmen der Kommunen werden sich für den Zeitraum bis zum Jahr 2025 
voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 

 
 
Für das Jahr 2021 wird ein Gesamtaufkommen von rd. 5,7 Mrd. Euro erwartet.  
 
Es steigt damit gegenüber dem Ist 2020 um rd. 270 Mio. Euro. Gegenüber den 
Ergebnissen der November-Schätzung ist dies ein deutlicher Zuwachs um rd. 252 
Mio. Euro. Im weiteren Verlauf sollen sich die erwarteten Einnahmen gegenüber der 
November-Schätzung weiter um rd. 249 Mio. Euro in 2022, rd. 362 Mio. Euro in 
2023, rd. 432 Mio. Euro in 2024 und rd. 477 Mio. Euro in 2025 erhöhen. Das Ein-
nahmeniveau wird dann im Jahr 2025 bei rd. 6,8 Mrd. Euro liegen.  
 
Für die originären Steuereinnahmen der Kommunen wird im Jahr 2021 ein Auf-
kommen von rd. 3,8 Mrd. Euro geschätzt. Gegenüber dem Ist 2020 soll es damit um 
rd. 166 Mio. Euro steigen. Im Vergleich zur November-Schätzung ist dies ein 
Zuwachs von rd. 246 Mio. Euro.  
 
Jeweils gegenüber der November-Schätzung werden weiterhin deutliche Stei-
gerungen für 2022 von rd. 255 Mio. Euro, für 2023 rd. 360 Mio. Euro, für 2024 rd. 
420 Mio. Euro und für 2025 rd. 459 Mio. Euro erwartet. 
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Gegenüber der letzten Steuerschätzung vor der Corona-Pandemie (Oktober 2019) 
ergeben sich nachfolgend für das Jahr 2021 folgende Abweichungen: 
 

 
 
Während bei der Einkommensteuer (- 162 Mio. €) und beim Finanzausgleich (KFA - 
94 Mio. €) deutliche Einnahmerückgänge zur Schätzung der Entwicklung vor Corona 
zu verzeichnen sind, weist die Schätzung bei der Gewerbesteuer einen enormen 
Zuwachs gegenüber der Schätzung von Oktober 2019 aus (+ 197 Mio. €).  
 
Bei der Gewerbesteuer ist zu berücksichtigen, dass die vorwiegend klein- und mittel-
ständisch geprägte Wirtschaftsstruktur in Schleswig-Holstein sich auch in voran-
gegangenen Konjunkturkrisen als robust erwiesen hat. Hinzu tritt bei der Beurteilung 
der Kassenentwicklung des I. Quartals für die Gewerbesteuer, dass insbesondere 
Nachzahlungen für das direkte Vorjahr 2020 geleistet worden sind. Im Jahr 2020 sind 
– durchaus unterstützt von Politik und Verwaltung – den Unternehmen viele Möglich-
keiten eröffnet worden, Steuerzahlungen zeitlich zu schieben. Diese indirekten 
Kredite des Fiskus an die Unternehmen können sich jetzt auswirken, ohne dass in-
soweit ein struktureller Aufschwung zu verzeichnen ist. 
 
Das Finanzministerium hat darüber hinaus erläutert, dass sich der Unterschied zu 
den bisherigen Erwartungen der Gewerbesteuereinnahmen aus der November-
Schätzung aus einem deutlich besseren kassenmäßigen Ist 2020 von bundesweit 
45,3 Mrd. Euro ggü. den noch im November geschätzten 42,3 Mrd. Euro 
(=Basiseffekt) erklärt. Der überobligatorische Anstieg kann auch dadurch erklärt 
werden, dass SH gegenüber dem Bundesländervergleich (-18,3 %) deutlich 
unterdurchschnittlich von Rückgängen in 2020 betroffen war, gleichwohl aber das 
Anspringen der Konjunktur in vollem Umfang für SH berücksichtigt worden ist. 
Insoweit wird bundesweit mit einem Anstieg von 11,5 % gerechnet. 
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Rechnet man diesen „Rebound-Effekt“ auf eine Basis, die gar nicht so stark vom 
Eindruck betroffen war, kommt man in der Regionalisierung zu erhöhten Werten.  
 
Insoweit besteht das Risiko einer Fehlwahrnehmung in der öffentlichen Diskussion, 
wenn aus den Schätzungen direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung 
gezogen werden. Hier sollte die Entwicklung der künftigen Quartale berücksichtigt 
und abgewartet werden. 
 
Die finanziellen Auswirkungen werden sich nicht zuletzt in Hinblick auf die 
Heterogenität der Kommunen in Schleswig-Holstein hinsichtlich Struktur, Lage und 
Aufgabenzuständigkeit sehr unterschiedlich gestalten. 
 
Haushaltsentwicklung (Kernhaushalt)  
 
Eine seriöse Haushaltsprognose für die Stadt Ratzeburg lässt sich zum aktuellen 
Zeitpunkt leider nicht abgeben. Es wird an dieser Stelle zunächst auf das AO-Soll bei 
den Steuereinnahmen (Stand: 19.05.2021) verwiesen. 
 
Bezeichnung RE 2019 

in EUR 
RE 2020 

in EUR 
Ansatz 2021 

in EUR 
AO-Soll 
in EUR 

mehr/ 
weniger 

in EUR 

Grundsteuer A 10.890 11.498 11.500  11.040 -460 
 

Grundsteuer B 2.288.647  2.273.316 2.300.000  2.262.357 -37.643 
 

Gewerbesteuer 6.036.949  4.703.825 4.750.000 5.095.550 +345.550 
 

Gemeindeanteil 
an der EKSt.  

5.940.434  5.957.253 6.068.400 1.496.724 -4.571.676* 
 

Gemeindeanteil 
an der USt.  

967.811 1.049.196 1.047.800 245.890 -801.910* 
 

Zweitwohnungs-
steuer 

8.857 0 18.000 11.164 -6.836 
 

Schlüssel-
zuweisungen 

3.197.076  4.041.492 3.611.700  3.611.736 +36 
 

Zuweisung über-
gemeindl. 
Aufgaben 

1.613.424  1.700.544 1.648.500  1.648.512 +12 

 
* Die hohen Abweichungen zum Ansatz 2021 bei den Gemeindeanteilen an der Ein-
kommensteuer und Umsatzsteuer resultieren aus der vierteljährlichen Abrechnungs-
systematik. Bislang wurde nur das erste Quartal (01.01. – 31.03.2021) abgerechnet. 
Bezüglich des voraussichtlichen gemeindlichen Aufkommens wird auf die 
regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung verwiesen (siehe Anlage). 
 
Das derzeitige AO-Soll bei der Gewerbesteuer liegt mit rund 345.000 € über dem im 
Haushaltsplan 2021 prognostizierten Haushaltsansatz. Grund hierfür sind über-
wiegend Nachzahlungen für das direkte Vorjahr 2020 sowie entsprechende An-
passungen der Vorauszahlungsbeträge für das laufende Haushaltsjahr. 
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Auf die Erhebung der Zweitwohnungssteuer musste im Haushaltsjahr 2020 verzichtet 
werden, da der Bemessungsmaßstab in der städtischen Satzung verfassungswidrig 
war und somit nicht mehr angewandt werden durfte. Die neue Satzung ist rück-
wirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten; die Steuerabteilung arbeitet zurzeit an der 
Nachveranlagung sowie an den Vorauszahlungsbescheiden für das lfd. Jahr.  
 

Aufgrund dessen, dass bis dato (Stand: 19.11.2021) noch keine Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg zum Haushaltsplan 
2021 vorliegt, finden weiterhin die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung 
Anwendung.  
 
In engeren Grenzen als bei einem verabschiedeten und genehmigten Haushalt er-
möglicht die vorläufige Haushaltsführung, dass die Stadt auch weiterhin handlungs-
fähig bleibt und insbesondere ihre laufenden Verpflichtungen erfüllt. Die Gemeinde 
darf gem. § 81 Gemeindeordnung (GO) u. a.: 
 

- Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder  
- Ausgaben leisten, die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschieb-

bar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige 
Leistungen des Vermögenshaushaltes, für die im Haushaltsplan des Vorjahres 
Beträge vorgesehen waren, fortsetzen, 

- Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben (entfällt, da separate Er-
mächtigungsgrundlagen/Satzungen vorliegen), 

- Kredite umschulden. 
 

Entsprechend dieser Regelungen sind bei vielen Ausgabe-Haushaltsstellen noch 
geringfügige AO-Solls zu verzeichnen; die weitere Entwicklung, insbesondere die 
Auftragserteilung nach Vorliegen der Genehmigungsverfügung, bleibt abzuwarten.  
 
Verpflichtende Gründe für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes nach § 80 
GO (alte Fassung) liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.  
 
   
 
 

Anlagenverzeichnis 
Darstellung der regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 
(Kommunen Schleswig-Holstein) sowie Berechnung der finanziellen Auswirkungen 
bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer 
 
 



Finanzministerium

Schleswig-Holstein

Ergebnis der Steuerschätzung

Mai 2021

(Kommunen Schleswig-Holstein)

2019 2020

IST IST

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

Grundsteuer A 23 23 23 23 0 23 23 0 22 22 0 22 22 0 22 22 0

Grundsteuer B 451 459 458 464 6 461 468 7 464 472 8 467 476 9 470 480 10

Gewerbesteuer (netto) 1.345 1.442 1.400 1.688 288 1.471 1.759 288 1.517 1.908 391 1.597 2.043 446 1.655 2.135 480

Gemeindeanteile an der 

Lohnsteuer, Einkommensteuer 

und am Zinsabschlag 1.371 1.407 1.361 1.337 -24 1.427 1.392 -35 1.510 1.476 -34 1.600 1.571 -29 1.685 1.660 -25

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer 219 244 235 233 -2 209 210 1 213 215 2 217 219 2 221 223 2

Sonstige Gemeindesteuern 93 56 74 52 -22 76 70 -6 78 71 -7 80 72 -8 81 73 -8

Summe 

Steuereinnahmen 3.502 3.631 3.551 3.797 246 3.667 3.922 255 3.804 4.164 360 3.983 4.403 420 4.134 4.593 459

Kommunaler 

Finanzausgleich *) 1.860 1.793 1.891 1.897 6 1.970 1.964 -6 2.044 2.046 2 2.116 2.128 12 2.188 2.206 18

Gesamteinnahmen 

Steuern + KFA 5.362 5.424 5.442 5.694 252 5.637 5.886 249 5.848 6.210 362 6.099 6.531 432 6.322 6.799 477

in Mio. Euro (gerundet)

*) Die Ist-Zahlen 2019 und 2020 des KFA entsprechen den tatsächlich gebuchten KFA-Ausgaben.

20222021 20242023 2025

Anlage zur Berichtsvorlage der 
Verwaltung (Haushaltsbericht 2021)Ö  5.1Ö  5.1



Anlage
Az.: 20 20 04

Ratzeburg, 19. Mai 2021

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen 

Kurzübersicht über die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 (im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020)

bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung
900.0100 | Gemeindeanteil an der EKSt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 1.361.000.000 1.337.000.000 -24.000.000 1.427.000.000 1.392.000.000 -35.000.000 1.510.000.000 1.476.000.000 -34.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in € 6.077.400 5.970.200 -107.200 6.372.100 6.215.800 -156.300 6.742.700 6.590.900 -151.800

900.0120 | Gemeindeanteil an der USt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 235.000.000 233.000.000 -2.000.000 209.000.000 210.000.000 1.000.000 213.000.000 215.000.000 2.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in € 1.052.300 1.043.300 -9.000 935.800 940.300 4.500 953.700 962.700 9.000

Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg -116.200 -151.800 -142.800

bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung
900.0100 | Gemeindeanteil an der EKSt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 1.600.000.000 1.571.000.000 -29.000.000 1.685.000.000 1.660.000.000 -25.000.000 - 0 -
Anteil Stadt Ratzeburg in € 7.144.600 7.015.100 -129.500 7.524.100 7.412.500 -111.600 - 0 -

900.0120 | Gemeindeanteil an der USt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 217.000.000 219.000.000 2.000.000 221.000.000 223.000.000 2.000.000 - 0 -
Anteil Stadt Ratzeburg in € 971.700 980.600 8.900 989.600 998.500 8.900 - 0 -

Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg -120.600 -102.700 -

Im Auftrag

gez.
Koop

2021 20222 2023

2024 2025 2026



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 27.05.2021 
 SR/BerVoSr/287/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Koop, Axel  FB/Az: 20 11 02/2021 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Schreiben der 
Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2021 
 
Zusammenfassung: In der Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum 
Lauenburg vom 20.05.2021 wird darum gebeten, dieselbige der Stadtvertretung der Stadt 
Ratzeburg zur Kenntnis zu geben.  
 
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 27.05.2021 
Koop, Axel am 27.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 29.03.2021 die Haushaltssatzung der Stadt 
Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Aufgrund der mittelfristig negativen 
Finanzplanung war der Genehmigungsantrag besonders zu begründen (vgl. Runderlass zu 
§§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite). 
 
Die beschlossenen Festsetzungen  
 

- des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (= 1.463.900 €) sowie 

- des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen (= 10.274.200 €) 
 
bedurften der Genehmigung seitens der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum 
Lauenburg.  
 
Die diesbezügliche Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg 
vom 20.05.2020 ist als Anlage beigefügt. Die Stadtvertretung wird um Kenntnisnahme ge-
beten. 
 
Anlagen 

- Genehmigungsantrag vom 06.04.2021 
- Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg nebst 

Genehmigungsurkunde vom 20.05.2021 
 
 
 

Ö  5.2Ö  5.2



Seite 2 von 2                                                                                                                 zur Vorlage vom 
04.06.21 

 
 
 

C:\Users\jakubczak\AppData\Local\somacos\0001\00046368.docx 

 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 06.05.2021 
 SR/BerVoSr/279/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Finanzausschuss 17.05.2021 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Herr Axel Koop  FB/Az: 20 35 30 
 
 

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und 
Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020 
 

Zielsetzung:  
 
Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Kameradschaftskasse der Frei-
willigen Feuerwehr Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020 wird zur Kenntnis-
nahme vorgelegt. 
 
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.05.2021 
Koop, Axel am 27.04.2021 
 

 

Sachverhalt: 
  
Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der 
Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind 
verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen Ein-
nahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der Mitglieder-
versammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die Stadtvertretung in 
Kraft.  
 
Gemäß der Satzung über das Sondervermögen der Stadt Ratzeburg für die 
Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg ist auf Grundlage der 
Einnahme- und Ausgabeplanung für das Jahr 2020 eine Einnahme- und Ausgabe-
rechnung innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres auf-
zustellen. 
 
Nachdem die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020 frist-
gemäß durch den Kassenwart aufgestellt und von den Kassenprüfern der Feuerwehr 
geprüft wurde, hat die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg 

Ö  5.3Ö  5.3
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coronabedingt im Umlaufverfahren die Einnahme- und Ausgaberechnung für das 
Haushaltsjahr 2020 zugestimmt.  
 
Gemäß § 10 Abs. 5 der Satzung ist die Einnahme- und Ausgaberechnung 
abschließend der Stadtvertretung zur Kenntnisnahme vorzulegen. 
 
Anlage 
Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020  
 
 
 
 



Nr. Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Zuwendungen von Mitgliedern                5.039,00 € 8

Ausgaben für Kameradschaftspflege und 

Versammlungen                1.205,68 € 

1 Zuwendungen von Dritten                4.114,63 € 9

Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und 

ähnliche Anlässe                2.290,53 € 

2 Einnahmen aus Veranstaltungen                   220,00 € 10 Ausgaben für Veranstaltungen                   119,50 € 

3

Veräußerung von Vermögens-

gegenständen im Einzelwert ab 500 €                           -   € 
Einnahmen aus Abgängen von 

der Bestandsliste 11

Erwerb von Vermögensgegenständen im 

Einzelwert ab 500 €                           -   € 
Ausgaben für Zugänge zur 

Bestandsliste

4

Erstattung von Auslagen durch Gemeinde 

und Dritte                           -   € 12 Auslagen für Gemeinde und Dritte                1.732,76 € 

5 Sonstige Einnahmen                8.696,04 € 13 Sonstige Ausgaben              10.589,45 € 

6 Einzahlungen der Gemeinde                1.192,78 € 14 Auszahlungen an die Gemeinde                           -   € 

7 Entnahme aus der Rücklage                           -   € Automatische Buchung 15 Zuführung zur Rücklage                3.324,53 € Automatische Buchung

 0-7 Gesamteinnahmen 19.262,45 €           8-15 Gesamtausgaben 19.262,45 €          

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 

01.01.2020
             19.638,75 € 

Entnahme                           -   € 

Zuführung                3.324,53 € 

Aktueller Stand des Sondervermögens              22.963,28 € 

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020

Seite 1 von 1
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Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg 
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg 

 
Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg 

 
 
 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3                                                                        

Stadt Ratzeburg 

Frau Bettina Radke 

 

 

via eMail 

 

 

 

 

Protokollauszug der Umlaufbeschlüsse anstatt JHV 2021  
       

      
 Ratzeburg, 12.04.2021 
 
 

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg konnte coronabedingt in diesem Jahr noch 
nicht stattfinden. 
U.a. wurden die notwendigen Beschlüsse zur Kameradschaftskasse im Umlaufverfahren durchgeführt. 
Das Umlaufverfahren war am 15.01.2021 abgeschlossen. 
 
Wahlberechtigte: 91 
Abgegebene Stimmen: 63 
Davon ungültig: 5 

 
1. Kameradschaftskasse 

a. Wahl zweier Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren 

i. Hans Christian Kischel – mehrheitlich 

ii. Robert Matthias – mehrheitlich 

b. Jahresrechnung 2020 – mehrheitlich 

Die Jahresrechnung lag den übersandten Unterlagen bei. 

Am 28.12.2020 haben FF Philipp Grelck und OFM Olav Wittkowski die Kameradschaftskasse der 

Jugendfeuerwehr sowie die der Feuerwehr Ratzeburg geprüft. Alle Unterlagen waren bei der 

Revision einsehbar. Es sind sämtliche Ein - und Ausgaben geprüft worden. Die Unterlagen waren 

vollständig, nachvollziehbar und ohne Fehler, es gab keine Beanstandungen.  

Die Ein- und Ausgaben betrugen 19.262,45 €. Überschüsse in Höhe von 3.324,53 € wurden der 

Rücklage zugeführt, die nunmehr 22.963,28 € beträgt. - Den verantwortlichen Kassenwarten 

Isabelle Nehls und Michael Merkelbach wird gedankt für die vorbildliche Kassenführung und sehr 

gute Zusammenarbeit.  Auf alle Fragen konnte fachgerecht geantwortet werden. 

c. Jahresplan 2021 – mehrheitlich 

Nach § 18 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr stimmt die Mitgliederversammlung per 

Umlaufbeschluss dem zugesandten Haushaltsplan 2021 der Kameradschaftskasse in Einnahmen 

und Ausgaben von 18.700 € zu. 

 

gez. Nimtz, Wehrführer  gez. Hensel, Schriftführer 

 

 

Für die Richtigkeit 

 

 

(Jürgen Hensel) 

Gemeindewehrführer 
Christian Nimtz 
Robert-Bosch-Str. 1-3 
23909 Ratzeburg 
Tel: 0172  455 35 35 
Wache: 04541 / 8035-0 
E Mail: info@feuerwehr-ratzeburg.de  
www.feuerwehr-ratzeburg.de 
 
Schriftführer 
Jürgen Hensel 
Tel.: 0170 124 29 29 
eMail: j.hensel@ffrz.de  
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 06.05.2021 
 SR/BeVoSr/442/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Finanzausschuss 17.05.2021 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Herr Axel Koop  FB/Aktenzeichen: 20 35 30 
 
 

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und 
Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2021 
 
Zielsetzung: Umsetzung des neuen Rechtsrahmens zur Behandlung des 
Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr 
(Kameradschaftskasse) 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
 
Der Finanzausschuss empfiehlt,  
 
der Hauptausschuss empfiehlt und 
 
die Stadtvertretung beschließt, 
 
den von den der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und 
Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2021 zuzustimmen. 
   
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.05.2021 
Koop, Axel am 27.04.2021 
 

 
Sachverhalt: 
  
Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der 
Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind 
verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen 
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Einnahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der 
Mitgliederversammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die 
Stadtvertretung in Kraft. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den 
voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des 
Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der 
Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden 
Ausgaben entsprechend des vom Landesfeuerwehrverband veröffentlichten Musters. 
 
Die Ablehnung des Einnahme- und Ausgabeplans durch die Stadtvertretung wäre 
gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung für Sondervermögen zu begründen. Bis zur 
einvernehmlichen Einigung zwischen Bürgermeister, Stadtvertretung und 
Wehrvorstand könnte dann die Freiwillige Feuerwehr gemäß § 6 Absatz 2 der 
Satzung für Sondervermögen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
wirtschaften. 
 
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg konnte 
coronabedingt noch nicht stattfinden, u. a. wurden die notwendigen Beschlüsse zur 
Kameradschaftskasse im Umlaufverfahren durchgeführt. Das Umlaufverfahren war 
am 15.01.2021 abgeschlossen. Der beschlossene Einnahme- und Ausgabeplan für 
das Haushaltsjahr 2021 ist als Anlage dieser Beschlussvorlage beigefügt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: - keine -  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
- Protokollauszug, Umlaufbeschluss zur Kameradschaftskasse 
- Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
 
 



Gesamtplan

Nr. Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Zuwendungen von Mitgliedern               5.500,00 € 8

Ausgaben für Kameradschaftspflege und 

Versammlungen               4.000,00 € 

1 Zuwendungen von Dritten               3.000,00 € 9

Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und 

ähnliche Anlässe               1.500,00 € 

2 Einnahmen aus Veranstaltungen                  500,00 € 10 Ausgaben für Veranstaltungen               1.000,00 € 

3

Veräußerung von Vermögens-

gegenständen im Einzelwert ab 500 €                          -   € 
Einnahmen aus Abgängen von 

der Bestandsliste 11

Erwerb von Vermögensgegenständen im 

Einzelwert ab 500 €                          -   € 
Ausgaben für Zugänge zur 

Bestandsliste

4

Erstattung von Auslagen durch Gemeinde 

und Dritte                          -   € 12 Auslagen für Gemeinde und Dritte                          -   € 

5 Sonstige Einnahmen               8.500,00 € 13 Sonstige Ausgaben              10.000,00 € 

6 Einzahlungen der Gemeinde               1.200,00 € 14 Auszahlungen an die Gemeinde                          -   € 

7 Entnahme aus der Rücklage                          -   € Automatische Buchung 15 Zuführung zur Rücklage               2.200,00 € Automatische Buchung

 0-7 Gesamteinnahmen 18.700,00 €           8-15 Gesamtausgaben 18.700,00 €           

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2021

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 
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Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg 
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg 

 
Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg 

 
 
 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3                                                                        

Stadt Ratzeburg 

Frau Bettina Radke 

 

 

via eMail 

 

 

 

 

Protokollauszug der Umlaufbeschlüsse anstatt JHV 2021  
       

      
 Ratzeburg, 12.04.2021 
 
 

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg konnte coronabedingt in diesem Jahr noch 
nicht stattfinden. 
U.a. wurden die notwendigen Beschlüsse zur Kameradschaftskasse im Umlaufverfahren durchgeführt. 
Das Umlaufverfahren war am 15.01.2021 abgeschlossen. 
 
Wahlberechtigte: 91 
Abgegebene Stimmen: 63 
Davon ungültig: 5 

 
1. Kameradschaftskasse 

a. Wahl zweier Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren 

i. Hans Christian Kischel – mehrheitlich 

ii. Robert Matthias – mehrheitlich 

b. Jahresrechnung 2020 – mehrheitlich 

Die Jahresrechnung lag den übersandten Unterlagen bei. 

Am 28.12.2020 haben FF Philipp Grelck und OFM Olav Wittkowski die Kameradschaftskasse der 

Jugendfeuerwehr sowie die der Feuerwehr Ratzeburg geprüft. Alle Unterlagen waren bei der 

Revision einsehbar. Es sind sämtliche Ein - und Ausgaben geprüft worden. Die Unterlagen waren 

vollständig, nachvollziehbar und ohne Fehler, es gab keine Beanstandungen.  

Die Ein- und Ausgaben betrugen 19.262,45 €. Überschüsse in Höhe von 3.324,53 € wurden der 

Rücklage zugeführt, die nunmehr 22.963,28 € beträgt. - Den verantwortlichen Kassenwarten 

Isabelle Nehls und Michael Merkelbach wird gedankt für die vorbildliche Kassenführung und sehr 

gute Zusammenarbeit.  Auf alle Fragen konnte fachgerecht geantwortet werden. 

c. Jahresplan 2021 – mehrheitlich 

Nach § 18 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr stimmt die Mitgliederversammlung per 

Umlaufbeschluss dem zugesandten Haushaltsplan 2021 der Kameradschaftskasse in Einnahmen 

und Ausgaben von 18.700 € zu. 

 

gez. Nimtz, Wehrführer  gez. Hensel, Schriftführer 

 

 

Für die Richtigkeit 

 

 

(Jürgen Hensel) 

Gemeindewehrführer 
Christian Nimtz 
Robert-Bosch-Str. 1-3 
23909 Ratzeburg 
Tel: 0172  455 35 35 
Wache: 04541 / 8035-0 
E Mail: info@feuerwehr-ratzeburg.de  
www.feuerwehr-ratzeburg.de 
 
Schriftführer 
Jürgen Hensel 
Tel.: 0170 124 29 29 
eMail: j.hensel@ffrz.de  
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BeVoSr/424/2021/1 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Jakubczak, Lutz  FB/Aktenzeichen:  
 
 

Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung 
Ratzeburg 
 
Zielsetzung: 
 
Die Geschäftsordnung der Stadtvertretung Ratzeburg ist den aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben anzupassen. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
die Stadtvertretung beschließt die als Anlage beigefügte Neufassung der 
Geschäftsordnung der Stadtvertretung Ratzeburg. 
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Jakubczak, Lutz am 03.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Durch die Änderung der Gemeindeordnung war eine Anpassung der Hauptsatzung 
der Stadt Ratzeburg notwendig. Diese Änderungen führen zwangsläufig zu einer 
Anpassung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung. Aufgrund der Tatsache, dass 
allein durch die Umbenennung der Bürgervorsteherin/ des Bürgervorstehers in die 
Stadtpräsidentin / der Stadtpräsident eine Vielzahl von Paragraphen geändert 
werden müssen, wird seitens der Verwaltung eine komplette Neufassung empfohlen. 
 
Seit etlichen Jahren erfolgt die Information der Stadtvertretung und der Ausschüsse 
auf elektronischem Weg, diese Veränderungen sind jedoch bislang nicht in vollem 
Maße in die Geschäftsordnung eingeflossen. Anfragen und Anträge werden ebenfalls 
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seit langem elektronisch kommuniziert und sind durch die Geschäftsordnung in 
dieser Form zu legitimieren.  
Auch ist das Verfahren der Durchführung von Sitzungen als Videokonferenz bisher 
nicht Bestandteil der Geschäftsordnung gewesen. Aus diesen Gründen ist eine 
Anpassung der Inhalte der Geschäftsordnung gegeben. 
Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 31.05.2021 mit der 
Geschäftsordnung beschäftigt und der Stadtvertretung die beigefügte Version 
empfohlen.   
 
 
 
 
 
 
 



Geschäftsordnung der Stadtvertretung 

der Stadt Ratzeburg 

 
 

Die Stadtvertretung hat aufgrund der §§ 34 Abs. 2 Gemeindeordnung für Schleswig- 
Holstein in der z.Z. gültigen Fassung folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

 
Inhaltsübersicht 

 

I. Abschnitt Erste Sitzung nach der Neuwahl 
 

§ 1 Erstes Zusammentreffen 
 
II. Abschnitt Stadtpräsidentin/ Stadtpräsident und Fraktionen 

 

§ 2 Stadtpräsidentin/ Stadtpräsident 
§ 3 Fraktionen 
§ 4 Ältestenrat 

 
III. Abschnitt Einberufung, Tagesordnung und Teilnahme 

 

§ 5 Einberufung 
§ 6 Tagesordnung 
§ 7 Sitzordnung 
§ 8 Teilnahme 
§ 9 Mitteilungspflichten 

 
IV. Abschnitt Beratung 

 

§ 10 Öffentlichkeit der Sitzungen 
§ 11 Unterrichtung der Stadtvertretung 
§ 12 Einwohnerfragestunde 
§ 13 Kleine Anfragen 
§ 14 Große Anfragen 
§ 15 Sachanträge 
§ 16 Sitzungsablauf 
§ 17 Unterbrechung, Vertagung und Schlussanträge 
§ 18 Einzelberatung 
§ 19 Redeordnung 

 
V. Abschnitt Beschlussfassung 

 

§ 20 Beschlussfähigkeit 
§ 21 Ablauf der Abstimmung 
§ 22 Wahlen 

 
VI. Abschnitt Ordnung in den Sitzungen 

 

§ 23 Ordnungsruf 
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§ 24 Ausschluss einer Ratsherrin/ eines Ratsherrn 
§ 25 Ordnung im Sitzungssaal 

VII. Abschnitt Sitzungsniederschrift 

§ 26 Sitzungsniederschrift 
§ 27 Gebrauch von Tonträgern 

VIII. Abschnitt Ausschüsse 

§ 28 Verfahren 
§ 29 Beiräte und Kuratorien 

 
IX. Abschnitt Datenschutz 

 

§ 30 Grundsätze für den Datenschutz 
§ 31 Datenverarbeitung 

X. Abschnitt Schlussvorschriften 

§ 32 Abweichungen 
§ 33 Auslegung 
§ 34 Inkrafttreten 

 
 
 
 
 
 

I. Abschnitt 
 

Erste Sitzung nach der Neuwahl 
 

§ 1 
 

Erstes Zusammentreffen 
 

zu beachten: §§ 33,34 GO 
 

(1) Die Stadtvertretung wird spätestens zum dreißigsten Tag nach Beginn der 
Wahlzeit, in den Fällen des § 1 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes zum 
dreißigsten Tag nach der Wahl, von der oder dem bisherigen Vorsitzenden 
einberufen. 

 
(2) Die oder der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt die 
Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest. 

 
(3) Sie oder er übergibt der ältesten anwesenden Ratsherrin oder dem ältesten 
anwesenden Ratsherrn, die oder der nicht für die Wahl zur Stadtpräsidentin oder 
zum Stadtpräsidenten vorgeschlagen ist (Altersvorsitzende oder 
Altersvorsitzenden), die Leitung. 



(4) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Stadtpräsidentin/ den 
Stadtpräsidenten. 

 
(5) Die oder der Altersvorsitzende verpflichtet die Stadtpräsidentin/ den 
Stadtpräsidenten durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer oder seiner 
Aufgaben und führt sie oder ihn in ihr oder sein Amt ein. 

 
(6) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident übernimmt den Vorsitz. 

 
(7) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die erste oder den ersten, die zweite 
oder den zweiten sowie die dritte oder den dritten Stellvertreterin oder Stellvertreter 
der Stadtpräsidentin/ des Stadtpräsidenten. 

 
(8) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident verpflichtet ihre Stellvertreterinnen oder 
seine Stellvertreter und alle anderen Ratsherrinnen und Ratsherren auf eine 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben und führt sie in ihre Tätigkeit ein. 

 
(9) Anschließend wählt die Stadtvertretung die Stellvertretenden der Bürgermeisterin/ 
des Bürgermeisters, die Mitglieder der Ausschüsse und der sonstigen 
Selbstverwaltungskörper und die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie deren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. 

 
 
 
 
 

II. Abschnitt 
 

Stadtpräsidentin/ Stadtpräsident und Fraktionen 
 

§ 2 
 

Stadtpräsidentin/ Stadtpräsident 
 

zu beachten: § 34 GO 
 
(1) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen 
der Stadtvertretung. Sie oder er hat ihre Würde und ihre Rechte zu wahren und ihre 
Arbeit zu fördern. 
In den Sitzungen handhabt sie oder er die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Sie 
oder er hat diese Aufgabe gerecht und unparteiisch wahrzunehmen. 

 
(2) Beteiligt sich die oder der Vorsitzende an der Diskussion über einzelne 
Tagesordnungspunkte, so hat er oder sie für diese Zeit dem Stellvertreter oder der 
Stellvertreterin die Verhandlungsleitung zu überlassen und unter den Stadtvertretern 
Platz zu nehmen. 

 
(3) Sind die oder der Vorsitzende und die Stellvertretenden zugleich verhindert, so 
beruft die Stadtvertretung unter dem Vorsitz ihres ältesten Mitgliedes für diese 



Sitzung eine Verhandlungsleiterin oder einen Verhandlungsleiter (und deren oder 
dessen Vertreterin oder Vertreter. 

 
 
 
 

§ 3 
 

Fraktionen 
 

zu beachten: § 32a GO 
 
Die Bildung der Fraktion, die Namen der oder des Vorsitzenden, der Stellvertreterin 
oder des Stellvertreters und ihrer Mitglieder sowie Änderungen in der 
Zusammensetzung sind der Stadtpräsidentin/ dem Stadtpräsidenten unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen oder zur Niederschrift der nächsten Sitzung der Stadtvertretung 
zu erklären. 

 
 
 
 

§ 4 
 

Ältestenrat 
 

(1) Der Ältestenrat besteht aus der Stadtpräsidentin/ dem Stadtpräsidenten, den 
Fraktionsvorsitzenden und der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister. Die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident beruft den Ältestenrat ein und leitet ihn. Er ist 
einzuberufen, wenn mindestens ein Mitglied es verlangt. 

 
(2) Der Ältestenrat berät und unterstützt die Vorsitzende/ den Vorsitzenden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Stadtvertretung. Er wirkt auf eine 
Verständigung zwischen den Fraktionen sowie einzelnen Ratsherrinnen und 
Ratsherren in streitigen Fragen hin. 

 
 
 
 

III. Abschnitt 
 

Einberufung, Tagesordnung und Teilnahme 
 

§ 5 
 

Einberufung 
 

zu beachten: § 34 GO 



(1) Die Stadtvertretung soll mindestens einmal im Vierteljahr einberufen werden. Der 
Zeitraum beginnt mit dem Tage der Wahl. Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident 
muss die Stadtvertretung unverzüglich einberufen, wenn es ein Drittel der 
gesetzlichen Zahl der Ratsherrinnen und Ratsherren oder die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister unter Angabe der Beratungsgegenstände mit Begründung 
schriftlich verlangen. 

 
(2) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident beruft die Sitzungen der Stadtvertretung 
ein. Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage. In dringenden Fällen kann sie die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident verkürzen. Die Dringlichkeit ist in der Ladung zu 
erläutern. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nach der Vorschrift des § 34 Abs. 3 
Satz 2 GO ein Drittel der Ratsherrinnen und Ratsherren der Ab Verkürzung 
widersprechen kann. 

 
(3) Die Einladungen müssen den Ratsherrinnen und den Ratsherren so rechtzeitig 
zugehen, dass die Ladungsfrist gewahrt ist. Sämtliche Vorlagen sind den 
Einladungen beizufügen, ebenfalls ein schriftlicher Bericht der Verwaltung, wenn 
wichtige Angelegenheiten dies erfordern. Auf die Einladungen wird auf 
elektronischem Wege hingewiesen. Die öffentlichen und nicht öffentlichen 
Sitzungsvorlagen und deren Anlagen werden den Mitgliedern der Stadtvertretung im 
Ratsinformationssystem auf der Homepage der Stadt Ratzeburg in elektronischer 
Form zur Verfügung gestellt. 

 
(4) Bei der Berechnung der Fristen wird der Tag der elektronischen Information sowie 
der Sitzungstag nicht mitgerechnet. Darüber hinaus wird die Einladung mit der 
Tagesordnung entsprechend § 15 der Hauptsatzung öffentlich bekannt gegeben. 

 
(5) Die Verletzung von Frist und Form der Ladung gilt als geheilt, wenn der Ratsherr 
oder die Ratsherrin ohne Beanstandung an der Sitzung teilnimmt oder schriftlich 
oder in Textform auf die Geltendmachung der Form- und Fristverletzung bis zur 
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung verzichtet. 

 
(6) Die Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen Presse erhalten auf Wunsch 
eine Einladung mit Tagesordnung. 

 
 
 
 

§ 5 a 
 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
 

(1) Die/ der Vorsitzende entscheidet in Abstimmung mit der Bürgermeisterin/ dem 
Bürgermeister, ob ein Fall höherer Gewalt nach § 7 Abs. 2 Hauptsatzung 
vorliegt. Die Entscheidung über die Durchführung einer Sitzung als 
Videokonferenz soll im Ältestenrat abgestimmt werden. 

 
(2) Bei einer virtuellen Durchführung einer Sitzung, sind folgende Regelungen zu 

beachten: 



a) Die Sitzung, einschließlich der Beratungen und Beschlüsse sind zeitgleich 
an den teilnahmeberechtigten Personenkreis zu übertragen. Hierfür sind 
die technischen Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Sitzungsdurchführung sicherzustellen. 

 
b) Die Einwahl in die Videokonferenz erfolgt durch Zugangsdaten, die von 

der Verwaltung zugewiesen werden. 
 

c) Bild und Ton der Videokonferenz werden zeitgleich in das Internet und die 
vor der Sitzung benannten öffentlich zugänglichen Bereiche auf 
Großbildschirmen o.ä. Geräten übertragen. Die Möglichkeit der Herstellung 
der Nichtöffentlichkeit ist sicherzustellen. Jeder Person ist die Möglichkeit 
einzuräumen, die Sitzung als Gast der Videokonferenz in Echtzeit zu 
besuchen. Dem Gast ist ein entsprechender Status zuzuweisen. 

d) Für die virtuelle Einwohnerfragestunde ist es den Einwohnerinnen und 
Einwohnern zu ermöglichen, Fragen zu stellen, bzw. Vorschläge und 
Anregungen zu unterbreiten. Gleiches gilt für Betroffene, denen 
seitens der Stadtvertretung ebenso das Recht eingeräumt wurde, 
Fragen zu stellen, bzw. Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten.  
Folgende Möglichkeiten sind vorgesehen: 

 
1. Per E-Mail 

Die E-Mail muss an das Postfach einwohnerfragestunde@ratzeburg.de 
gerichtet und bis spätestens 12.00 Uhr des Sitzungstages eingegangen 
sein. Der Text wird in der Sitzung durch die Vorsitzende/ den 
Vorsitzenden verlesen. 

 
2. In persönlicher Anwesenheit 

Hierfür stehen in einem gekennzeichneten Sitzungsraum geeignete 
Gerätschaften bereit, die der Einwohnerin/ dem Einwohner die 
Formulierung des Anliegens in Wort und Bild erlauben. Die Abgabe 
einer schriftlichen Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der 
Videokonferenz ist hierfür Voraussetzung. 

 
3. In virtueller Teilnahme an der Videokonferenz 

Die Einwohnerin/ der Einwohner muss bis 12.00 Uhr des Sitzungstages 
ihre/ seine von einem eigenen Endgerät erfolgende Teilnahme 
ankündigen und eine entsprechende Einwilligungserklärung 
unterschrieben im PDF- oder jpg-Format an das Postfach 
einwohnerfragestunde@ratzeburg.de gesandt haben. Die Verwaltung  
wird den Eingang bestätigen. 

 
Die Einwohnerin/ der Einwohner trägt dann nach Aufforderung der / des 
Vorsitzenden ihr/ sein Anliegen selbst vor. Die Verwaltung stellt die 
Einwilligungserklärung, die Anleitung für die Bedienung des genutzten 
Konferenzprogramms sowie die die Zugangsdaten auf der Homepage 
der Stadt Ratzeburg zur Verfügung. 

 
e) Wortmeldungen der Redeberechtigten erfolgen über die Funktionen des 

Konferenzprogramms. Welche Funktionen genutzt werden sollen, 
entscheidet die/ der Vorsitzende. 



f) Durch Beschäftigte der die Verwaltung werden wird neben der 
Sitzungsbetreuung auch die Begleitung und Bedienung der 
Videokonferenz  sichergestellt. 

 
3) Die vorgenannten Regelungen gelten, mit Ausnahme des Abs. 1 Satz 2, auch für 
die Fachausschüsse. 

 
 

§ 6 
 

Tagesordnung 
 

zu beachten: § 34 GO 
 
(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident setzt nach Beratung mit der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die Tagesordnung fest. Sie ist in die 
Einladung aufzunehmen und 
unverzüglich den Fraktionsvorsitzenden zuzuleiten. Die Tagesordnung muss über die 
anstehenden Verhandlungspunkte hinreichend Aufschluss geben. 

 
(2) Die Stadtvertretung kann mit Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Ratsherrinnen und Ratsherren beschließen, dass auch andere Punkte in der Sitzung 
beraten werden. 

 
(3) Die Tagesordnung soll in folgender Reihenfolge aufgestellt werden: 

 
1) Eröffnung der Sitzung durch die Stadtpräsidentin oder den Stadtpräsidenten und 
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit. 

 
2) Anträge zur Tagesordnung 

 
3) Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift 

 
4) Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

 
5) Bericht der Verwaltung (Bürgermeisterin/Bürgermeister und 
Gleichstellungsbeauftragte) 

 
6) Einwohnerfragestunde 

 
7) Abwicklung der Tagesordnung 

 
8) Behandlung von Anträgen 

 
9) Anfragen und Mitteilungen 



10) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 
 
11) Behandlung von Anträgen 

 
12) Anfragen und Mitteilungen 

 
13) Schließung der Sitzung durch die Stadtpräsidentin/ den Stadtpräsidenten 

 
(4) In der Tagesordnung sind die Gegenstände, bei denen gem. § 10 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung die Öffentlichkeit allgemein ausgeschlossen ist, gesondert 
aufzuführen und an den Schluss der Tagesordnung zu stellen. Die 
Beratungsgegenstände sind so zu umschreiben, dass dadurch die Nichtöffentlichkeit 
gewahrt bleibt, d. h. insbesondere ein Bezug zu einzelnen Personen nicht 
hergestellt werden kann. 

 
(5) Der Einladung sind zu den einzelnen Punkten des öffentlichen Teils der 
Tagesordnung kurze Erläuterungen über Gegenstand und Ziel der Beratung 
(Beschlussvorlagen) beizufügen, die mit Ausnahmen der Fälle nach § 35 Absatz 1 
Satz 3 GO keine personenbezogenen Daten enthalten dürfen. Soweit Satzungen, 
Verordnungen oder Tarife beraten bzw. beschlossen werden sollen, müssen die 
Entwürfe mit der Tagesordnung zugestellt werden. Beschlussvorlagen zu 
voraussichtlich nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten sind im Kopf deutlich als 
nicht öffentlich zu kennzeichnen. Personenbezogene Angaben sind in die 
Erläuterungen nur dann aufzunehmen, wenn sie für die Vorbereitung der Sitzung 
und die Entscheidung erforderlich sind. 

 
(6) Die Tagesordnungen sämtlicher Ausschüsse sind bei wiederkehrenden 
Tagesordnungspunkten an die Tagesordnung der Stadtvertretung gem. Abs. 3 
anzugleichen. 

 
 

§ 7 
 

Sitzordnung 
 

(1) Die Ratsherrinnen und Ratsherren, die einer Fraktion als Mitglieder angehören, 
nehmen die Sitzplätze nach ihrer Zugehörigkeit zu den Fraktionen ein. 

 
(2 3) Die Fraktionen bestimmen die Verteilung der Sitzplätze innerhalb der 
Fraktion. 

 
 

§ 8 
 

Teilnahme 
 

zu beachten: § 32 Abs. 2 GO 
 
(1) Die Ratsherrinnen und die Ratsherren haben die ihnen aus ihrer Mitgliedschaft in 
der Stadtvertretung erwachsenden Pflichten auszuüben, insbesondere an den 
Sitzungen teilzunehmen. 

 



(2) Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, oder wer eine 
Sitzung vorzeitig verlassen will, hat das unter Angabe von Gründen der 
Stadtpräsidentin/ dem Stadtpräsidenten rechtzeitig, möglichst 24 Stunden vor 
Sitzungsbeginn, mitzuteilen. 

 
(3) In jeder Sitzung der Stadtvertretung wird eine Liste ausgelegt, in die sich alle 
anwesenden Ratsherrinnen und Ratsherren eintragen. 

 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister nimmt an den Sitzungen der 
Stadtvertretung beratend teil. Sie oder er ist berechtigt, Angehörige der Verwaltung 
zu den Beratungen hinzuzuziehen. 
 

zu beachten: § 22 GO 
 
(5) Wer nach § 22 GO bei einer Angelegenheit nicht mitwirken oder anwesend sein 
darf, ist verpflichtet, dieses vorher der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten 
mitzuteilen. Das gleiche gilt für die oder den, die oder der im Zweifel ist, ob die 
Vorschrift des § 22 GO für sie oder ihn zutrifft. 
 

zu beachten: § 16 c Abs. 2 GO 
 
(6) Sachkundige, sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die vom Gegenstand 
der Beratung betroffen sind, können zu den Sitzungen hinzugezogen werden; 
ihnen kann das Wort erteilt werden. 

 
 
 
 

§ 9 
 

Mitteilungspflichten 
 

zu beachten: § 32 Abs. 4 GO 
 
(1) Die Mitglieder der Stadtvertretung teilen bis zur konstituierenden Sitzung der oder 
dem amtierenden Vorsitzenden mit, welchen Beruf und welche anderen vergüteten 
oder ehrenamtlichen Tätigkeiten sie ausüben, soweit dies für die Ausübung des 
Mandates von Bedeutung sein kann. Gleiches gilt für sich ergebende Änderungen 
der vorgenannten Angaben für die Dauer der Zugehörigkeit in der Stadtvertretung. 

 
(2) Ausschussmitglieder, die nicht der Stadtvertretung angehören, und nachrückende 
Ratsherrinnen oder Ratsherren haben die erforderlichen Angaben nach Abs. 1 
innerhalb eines Monats nach Annahme des Mandats, spätestens aber vor der ersten 
Sitzung, für die sie geladen werden, mitzuteilen. Gleiches gilt für sich ergebende 
Änderungen dieser Angaben für die Dauer der Zugehörigkeit in der Stadtvertretung. 

(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
nach ihrem Eingang in der folgenden Sitzung öffentlich bekannt gemacht und zur 
Niederschrift genommen. 

 
 

IV. Abschnitt 
 



Beratung 
 

§ 10 
 

Öffentlichkeit der Sitzungen 
 

zu beachten: § 35 GO 
 
(1) Die Sitzungen der Stadtvertretung sind öffentlich. Auf Antrag einer Ratsherrin/ 
eines Ratsherrn oder der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters kann zu 
Tagesordnungspunkt 2 der Ausschluss der Öffentlichkeit für einzelne 
Tagesordnungspunkte beschlossen werden. 
Der Beschluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der anwesenden Ratsherrinnen und 
Ratsherren. Den Zuhörerinnen und Zuhörern werden die Tagesordnung sowie 
die Vorlagen für den öffentlichen Teil der Sitzung in angemessener Anzahl zur 
Verfügung gestellt. 

 

(2) Bei der Beratung und Beschlussfassung folgender Angelegenheiten ist die 
Öffentlichkeit generell ausgeschlossen, ohne dass es hierzu eines besonderen 
Beschlusses bedarf: 

 
a) Personalangelegenheiten, soweit es sich nicht um Wahlen und Abberufungen 
handelt; Erlass, Stundung und Niederschlagung von Forderungen; 

 
b) Grundstücksangelegenheiten; 

 
c) Anträge, Maßnahmen und Vorhaben von natürlichen oder juristischen Personen 
des privaten Rechts, aus denen Rückschlüsse auf die private oder geschäftliche 
Situation möglich sind. 

 
(3) Die Öffentlichkeit ist ferner auszuschließen, wenn überwiegende Belange des 
öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern. Der 
Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ratsherrinnen und 
Ratsherren. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 
entschieden; ohne Aussprache wird in öffentlicher Sitzung entschieden. 

 
(4) Die Angelegenheiten können in öffentlicher Sitzung behandelt werden, wenn die 
Personen, deren Interessen betroffen sind, dies schriftlich verlangen oder hierzu 
schriftlich ihr Einverständnis erklären. 
(5) In nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit bekannt zu geben, spätestens in der nächsten öffentlichen Sitzung. 



(6) Die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an einer nichtöffentlichen Sitzung sind 
über den Gang der Verhandlungen und den Inhalt der Beratungen zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 

 
 
 
 
 

§ 11 
 

Unterrichtung der Stadtvertretung 
 

zu beachten: § 27 Abs. 2 GO 
 
(1) Die Stadtvertretung ist von der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister rechtzeitig 
und möglichst umfassend über alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde und 
über Anordnungen der Aufsichtsbehörde zu unterrichten. Der Unterrichtungspflicht 
wird auch dadurch Genüge getan, dass die Angelegenheit in dem zuständigen 
Ausschuss erörtert und in der Sitzungsniederschrift erwähnt wird. Dies gilt nicht, 
wenn die Aufsichtsbehörde ausdrücklich die Unterrichtung der Stadtvertretung 
verlangt. 

 
(2) Die Unterrichtung über die wichtigen Angelegenheiten soll zu Beginn jeder 
öffentlichen Sitzung der Stadtvertretung unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der 
Verwaltung“ erfolgen. Der Bericht ist grundsätzlich schriftlich zu verfassen. Er kann 
durch mündlichen Bericht ergänzt werden. 

 
(3) Weiter ist die Stadtvertretung in ihrer Sitzung durch die Bürgermeisterin/ den 
Bürgermeister über alle wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zu unterrichten. 
Hierzu gehören auch wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle 
Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt. 

 
(4) Der Bericht wird zur Aussprache gestellt. 

 
 
 

§ 12 
 

Einwohnerfragestunde 
 

zu beachten: § 16 c GO 
 
(1) Nach Aussprache über den Bericht der Verwaltung und vor Eintritt in die 
Sachberatung wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt. Sie soll den Zeitraum 
von 45 Minuten nicht überschreiten. 
Es dürfen Fragen zu Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft gestellt und Vorschläge und Anregungen unterbreitet werden. 



(2) Jede Einwohnerin, die bzw. jeder Einwohner, der das 14. Lebensjahr vollendet 
hat, darf nur eine Frage und eine Zusatzfrage stellen. Die Fragen, Vorschläge und 
Anregungen sind sachlich und möglichst kurz vorzutragen und müssen eine kurze 
Beantwortung ermöglichen. Gleiches gilt für Betroffene, denen seitens der 
Stadtvertretung ebenso das Recht eingeräumt wurde, Fragen zu stellen, bzw. 
Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. 

 
(3) Die Fragen, Vorschläge und Anregungen sollen mündlich vorgetragen werden. 
Sie werden mündlich beantwortet. Kann eine Frage nicht sofort beantwortet werden, 
erfolgt die Beantwortung schriftlich oder in Textform oder in der nächsten 
Einwohnerfragestunde. Eine Aussprache über die Antworten findet nicht statt. 

 
(4) Die Fragen werden von der oder dem Vorsitzenden der Stadtvertretung, von der 
Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister und ihrer/ seiner Verwaltung oder von den 
Ausschussvorsitzenden beantwortet. Die Antworten können durch Mitglieder der 
Stadtvertretung ergänzt werden. 

 
(5) Der oder dem Vorsitzenden obliegt die Handhabung der Einwohnerfragestunde. 
Die einzelnen Wortbeiträge dürfen jeweils 5 Minuten nicht überschreiten. 

 
 
 
 

§ 13 
 

Kleine Anfragen 
 

zu beachten: § 36 Abs. 2 GO 
 
(1) Die Fraktionen und die Ratsherrinnen und Ratsherren können von der 
Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister Auskunft über Angelegenheiten der Stadt 
verlangen. Zu diesem Zweck ist der Punkt Anfragen auf jede Tagesordnung der 
Sitzung der Stadtvertretung zu setzen. 

 
(2) Die Anfragen müssen ein bestimmt bezeichnetes Thema enthalten. Sie sind 
schriftlich oder in Textform abzufassen und spätestens vier Werktage vor der 
Stadtvertretersitzung bei der Stadtpräsidentin/ dem Stadtpräsidenten und der 
Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister einzureichen; die Stadtpräsidentin/ der 
Stadtpräsident hat lediglich Auskunft über die ihr oder ihm nach § 4 der 
Hauptsatzung wahrzunehmenden Aufgaben zu erteilen. Für die Berechnung der 
Fristen gilt § 5 der Geschäftsordnung entsprechend. 

 
(3) Die Anfragen müssen in der Sitzung vorgelesen und sollen mündlich beantwortet 
werden. Kann eine Frage nicht beantwortet werden, sind die Gründe anzugeben. In 
diesem Falle ist die Antwort in der darauffolgenden Sitzung zu erteilen. 

 
(4) Zu Anfragen können bis zu drei Zusatzfragen von der Fragestellerin oder dem 
Fragesteller gestellt werden. Weitere Ausführungen sind nicht zulässig. 

 
(5) Hält die oder der Befragte die Auskunft für vertraulich, kann sie oder er die Frage 
in nichtöffentlicher Sitzung beantworten. 



 

§ 14 
 

Große Anfragen 
 

(1) Große Anfragen können von den Fraktionen oder mindestens sechs 
Ratsherrinnen und Ratsherren gestellt werden. Sie sind der Stadtpräsidentin oder 
dem Stadtpräsidenten schriftlich oder in Textform, spätestens 14 Tage vor der 
Stadtvertretersitzung, einzureichen. Sie sind auf die Tagesordnung zu setzen und 
mit dieser zuzustellen. Für die Berechnung der Fristen gilt § 5 der 
Geschäftsordnung entsprechend. 

 
(2) Eine der Fragestellerinnen oder einer der Fragesteller erhält vor der 
Beantwortung das Wort zur Begründung. An die Beantwortung kann sich auf Antrag 
eine Beratung anschließen. 

 
 
 
 

§ 15 
 

Sachanträge 
 
 

(1) Die Fraktionen und Ratsherrinnen und Ratsherren können Anträge stellen. 
 
(2) Die Anträge sind schriftlich oder in Textform mit Begründung in kurzer klarer 
Form abzufassen. Sie sind mit dem Antragsdatum zu versehen und müssen die 
antragstellende Person und ihre Funktion eindeutig erkennen lassen. Sie sind 
spätestens 10 Tage vor der Stadtvertretersitzung bei der Stadtpräsidentin/ dem 
Stadtpräsidenten und der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister einzureichen. Sie sind 
auf die Tagesordnung zu setzen und mit dieser zuzustellen. Für die Berechnung der 
Fristen gilt § 5 Abs. 4 der Geschäftsordnung entsprechend. 

 
(3) Die Anträge und Begründungen müssen von der Stadtpräsidentin oder dem 
Stadtpräsidenten vorgelesen werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller 
dieses nicht selber wahrnimmt. Das Verlesen der Anträge hat keinen Einfluss auf die 
Redezeit. 

 
(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, 
sollen zugleich einen Deckungsvorschlag aufweisen. 

 

§ 16 
 

Sitzungsablauf 
 

(1) Die Sitzungen der Stadtvertretung, sind in der Regel in der gemäß § 5 Abs. 4 
festgesetzten Tagesordnung abzuwickeln. 

(2) Anträge und Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, 
werden bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten behandelt. 

 
(3) Ohne Einhaltung der in Abs. 2 genannten Frist können Dringlichkeitsanträge (§ 5 



Abs. 2) und Abänderungsanträge schriftlich oder in Textform sowie die nachstehend 
aufgeführten Anträge mündlich gestellt und zur Abstimmung gebracht werden: 

 
a) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung 

 
b) Absetzung von der Tagesordnung 

 
c) Verweisung an einen Ausschuss 

 
d) Vertagung der Beschlussfassung 

 
e) Schluss der Rednerliste 

 
f) Unterbrechung der Sitzung 

 
g) namentliche Abstimmung 

 
h) Anhörung von Sachkundigen v 

 
i) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

 
j) Ausschluss einer Ratsherrin oder eines Ratsherrn oder eines sonstigen Mitgliedes 

 
Die unter b) bis j) genannten Anträge sowie Abänderungsanträge können bis zur 
Aufforderung zur Abstimmung durch den/die Vorsitzende/n gestellt werden. 

 
(4) Die Verpflichtung und Einführung einer Ratsherrin oder Ratsherrn erfolgt jeweils 
sofort nach Eröffnung der Sitzung. 

 
(5) Die Verpflichtung von Sachkundigen sowie Einwohnerinnen und Einwohnern, 
die vom Gegenstand der Beratung betroffen sind, erfolgt nach Eröffnung der Sitzung 
oder nach Aufruf des jeweiligen Tagesordnungspunktes. 

 
 
 

§ 17 
 

Unterbrechung, Vertagung und Schlussanträge 
 

(1) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident kann die Sitzung kurzfristig 
unterbrechen. Auf Antrag eines Drittels der anwesenden Ratsherrinnen und 
Ratsherrn muss sie oder er sie kurzfristig unterbrechen. 

 
(2) Anträge auf Vertagung oder Schluss der Rednerliste (Schlussantrag) müssen 
mindestens von zwei weiteren Ratsherrinnen oder Ratsherrn unterstützt werden. 



(3) Jede Fraktion und die nicht einer Fraktion angehörenden Ratsherrinnen und 
Ratsherren können zu den Vertagungs- und Schlussanträgen Stellung nehmen. 

 
(4) Erörterung und Abstimmung über die in Abs. 2 genannten Anträge sind erst dann 
zulässig, wenn zuvor jeder Ratsherrin oder jedem Ratsherrn einmal Gelegenheit 
gegeben worden ist, sich zum Gegenstand des Sachantrages zu äußern. 

 
(5) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist damit die Beratung abgeschlossen. 
Über die beratene Angelegenheit ist alsdann zu beschließen. Liegen gleichzeitig ein 
Vertagungs- und Schlussantrag vor, so ist zunächst über den Schlussantrag 
abzustimmen. 

 
(6) Die Sitzungen der Stadtvertretung beginnen um 18.30 Uhr und enden 
grundsätzlich um 22:00 Uhr. Ein in der Beratung befindlicher Tagesordnungspunkt 
kann zu Ende beraten werden, jedoch über 23:00 Uhr hinaus nur dann, wenn kein 
Mitglied widerspricht. Die nicht erledigten Tagesordnungspunkte sind in folgender 
Sitzung vorrangig zu beraten. 

 
 
 
 

§ 18 
 

Einzelberatung 
 

(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident, bei 
Vorlagen der Berichterstatterin oder dem Berichterstatter, bei Anträgen der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller das Wort. Der Berichterstatterin oder dem 
Berichterstatter oder der Antragstellerin oder dem Antragsteller steht am Schluss der 
Beratung das Schlusswort zu. Es kann auch über jeden Teil einer Vorlage einzeln 
beraten werden. 

 
(2) Alle Angelegenheiten sollen in der Regel zunächst in den zuständigen 
Ausschüssen und in den Fraktionen behandelt werden, bevor die Stadtvertretung 
über sie beschließt. Das gilt vor allem für Angelegenheiten mit finanziellen und 
rechtlichen Auswirkungen. 

 
 
 
 

§ 19 
 

Redeordnung 
 

(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von der Stadtpräsidentin/ dem 
Stadtpräsidenten auf seine Wortmeldung hin das Wort erhalten hat. Die 
Wortmeldung wird durch Erheben einer Hand angezeigt. Die Wortmeldung verliert 
ihre Gültigkeit, wenn ein Antrag auf Schluss der Rednerliste oder ein 
Vertagungsantrag angenommen wurde. 



(2) Für die Worterteilung ist die Reihenfolge der Wortmeldung maßgebend. Die oder 
der Vorsitzende kann von dieser Reihenfolge im Interesse einer sachgemäßen 
Beratung abweichen. 
Zu einer bereits durch Beschlussfassung erledigten Angelegenheit darf in derselben 
Sitzung das Wort nicht mehr erteilt werden. 

 
(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen. Es darf sich nur auf die 
anstehende oder unmittelbar zuvor beratene Angelegenheit beziehen. Während der 
Beschlussfassung darf das Wort zur Geschäftsordnung nur wegen einer 
Fragestellung verlangt und erteilt werden. 

 
(4) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident darf in Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Befugnisse eine Sprecherin oder einen Sprecher unterbrechen. 

 
(5) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ist berechtigt, jederzeit das Wort zu 
verlangen. Das Gleiche gilt für die Vorsitzenden von Ausschüssen, die nicht der 
Stadtvertretung angehören. 

 
(6) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident hat jederzeit das Wort zu persönlichen 
Bemerkungen zu erteilen, es darf dadurch keine Sprecherin oder Sprecher 
unterbrochen werden. 
Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und 
persönliche Angriffe, die während der Beratung gegen die Sprecherin oder den 
Sprecher erfolgt sind, abwehren. 

 
(7) Die einzelnen Beiträge einer Ratsherrin oder eines Ratsherrn zu einem 
Gegenstand der Beratung dürfen jeweils 5 Minuten nicht übersteigen. 
Berichterstatterinnen oder Berichterstattern wird eine Redezeit bis zu 15 Minuten 
eingeräumt. Als Berichterstatterinnen oder Berichterstatter gelten die 
Antragstellerinnen oder Antragsteller bei der erstmaligen Begründung ihres in die 
Tagesordnung eingebrachten Antrages und die Beauftragten der Fraktionen bei der 
erstmaligen Begründung von Fraktionsanträgen. 

 
 
 

V. Abschnitt 
 

Beschlussfassung 
 

§ 20 
 

Beschlussfähigkeit 
 

zu beachten: § 38 GO 
 
(1) Die Stadtvertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn der Sitzung 
durch die Stadtpräsidentin/ den Stadtpräsidenten festzustellen. Sie endet, wenn die 
Stadtpräsidenten/ der Stadtpräsident auf Antrag die Beschlussunfähigkeit feststellt. 



(2) Wird die Beschlussfähigkeit angezweifelt, so ist sie durch Namensaufruf oder 
Zählung zu überprüfen. Wer die Beschlussfähigkeit anzweifelt, ist als Anwesende 
oder Anwesender mitzuzählen. 

 
(3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Stadtvertretung 
zurückgestellt worden und wird die Stadtvertretung zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand zum zweiten Mal einberufen, so ist sie beschlussfähig, wenn 
mindestens drei stimmberechtigte Stadtvertreterinnen oder Stadtvertreter anwesend 
sind. Bei der zweiten Ladung muss auf diese Vorschrift hingewiesen werden. 

 
 

§ 21 
 

Ablauf der Abstimmung 
 

zu beachten: § 39 GO 
 
(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzeichen abzustimmen. Die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident stellt die Zahl der Stimmen fest, die 

 
a) dem Antrag zustimmen, 

 
b) den Antrag ablehnen, 

 
c) sich der Stimme enthalten. 

 
Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung wiederholt 
werden. 

 
(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Stadtvertretung es bis zur Aufforderung zur Abstimmung durch den/die Vorsitzende/n 
beantragt. 

 
(3) Auf Verlangen ist vor der Abstimmung der Antrag zu verlesen. 

 
(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorlage über Teile selbständig 
beraten, so soll zunächst über die Teile selbständig abgestimmt werden 
(Einzelabstimmung). Werden einzelne Teile abgelehnt oder verändert angenommen, 
so ist auch über die Vorlage insgesamt abzustimmen (Schlussabstimmung). 

 
(5) Bei Erweiterungs- und Abänderungsanträgen ist zunächst unter Berücksichtigung 
dieser Anträge zu entscheiden. Liegen mehrere solcher Anträge vor, so ist zunächst 
über denjenigen Beschluss zu entscheiden, der am weitesten von dem 
ursprünglichen Antrag/ Beschlussentwurf abweicht. Über die Reihenfolge entscheidet 
die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher. Bei Finanzvorlagen hat derjenige 
Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen bewirkt. 



(6) Beschlüsse der Stadtvertretung werden, soweit nicht das Gesetz etwas anderes 
bestimmt, mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

 
(7) Es kann nur über Anträge abgestimmt werden, die vorher schriftlich festgelegt 
worden sind. 

 
(8) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zwar zur Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit mit. 

 
 
 
 
 

§ 22 
 

Wahlen 
 

zu beachten: § 40 GO 
 
(1) Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, durch offene Abstimmung, sonst durch 
Stimmzettel. 

 
(2) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit findet ein 
neuer Wahlgang statt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los, das die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident zieht. 

 
(3) Sind bei der Wahl der Stadtpräsidentin/ des Stadtpräsidenten oder bei der Wahl 
zu Ausschüssen die Parteien und andere Vereinigungen der Stadtvertretung im 
Verhältnis ihrer Sitze zu berücksichtigen oder sind mehrere gleichartige Wahlstellen 
zu besetzen, so sind die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge nach der Reihenfolge 
der Höchstzahlen zu verteilen, die sich durch die Teilung der auf die Wahlvorschläge 
entfallenden Stimmenzahlen durch 0,5, 1, 1,5 usw. ergeben. Über die Zuteilung des 
letzten Sitzes entscheidet bei gleicher Höchstzahl das von der Stadtpräsidentin/ dem 
Stadtpräsidenten zu ziehende Los. 

 
(4) Für die Wahl durch Stimmzettel gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 

 
a) Zur Wahl bildet die Stadtvertretung einen Ausschuss von 3 Ratsherrinnen und 
Ratsherren, die aus ihrer Mitte eine Obfrau/ einen Obmann bestimmen. 

 
b) Der Ausschuss richtet eine Wahlzelle ein, in der die oder der zur Wahl 
aufgeforderte Ratsherrin oder Ratsherr ihren oder seinen Stimmzettel unbeobachtet 
kennzeichnet und in den Wahlumschlag legen kann. Die Wahlzelle muss vom Tisch 
des Wahlausschusses überblickt werden können. Als Wahlzelle kann auch ein 
entsprechender Nebenraum dienen. 
In der Wahlzelle liegt ein Schreibgerät  mit dokumentenechter Tinte bereit. 

 
c) Die/ der zur Wahl aufgerufene Ratsherrin/ Ratsherr erhält von dem 
Wahlausschuss einen Stimmzettel mit einem amtlichen Wahlumschlag. 



d) Die Ratsherrin/ der Ratsherr begibt sich in die Wahlzelle, kennzeichnet dort mit 
dem bereitliegenden Schreibstift ihren oder seinen Stimmzettel mit einem Kreuz und 
legt ihn dort in den Wahlumschlag. Der Wahlausschuss achtet darauf, dass sich 
immer nur eine Ratsherrin/ ein Ratsherr und diese/ dieser nur solange wie notwendig 
in der Wahlzelle aufhält. Die Ratsherrin/ der Ratsherr geht danach zum Tisch des 
Wahlausschusses und wirft den Wahlumschlag in die bereitgestellte Urne. 

 
e) Nach der Stimmabgabe der oder des zuletzt aufgerufenen Ratsherrin/ Ratsherrn 
wird die Urne von dem Wahlausschuss geleert. Umschläge und Zettel werden 
gezählt. Die Zahl der abgegebenen Stimmen wird festgestellt. Ein unbeschriebener 
Stimmzettel gilt für die Stimmenzählung als Stimmenthaltung, ein unrichtig 
ausgefüllter Stimmzettel als ungültige Stimme. Die Obfrau/ der Obmann teilt das 
Ergebnis mit. 

 
 

VI. Abschnitt 
 

Ordnung in den Sitzungen 
 

§ 23 
 

Ordnungsruf 
 

zu beachten: § 42 GO 
 
Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident kann eine Ratsherrin/ einen Ratsherrn, die 
oder der die Ordnung verletzt oder gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung 
verstößt, zur Ordnung rufen. 

 
 
 
 

§ 24 
 

Ausschluss einer Ratsherrin/ eines Ratsherrn 
 

zu beachten: § 42 GO 
 
(1) Nach dreimaligem Ordnungsruf kann die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident 
eine Ratsherrin/ einen Ratsherrn von der Sitzung ausschließen. Hat die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident eine Ratsherrin/ einen Ratsherrn von der 
Sitzung ausgeschlossen, so kann diese/ dieser in der jeweils folgenden Sitzung nach 
einmaligem Ordnungsruf ausgeschlossen werden. 



(2) Gegen den Ordnungsruf kann die/ der Betroffene bis 14 Tage vor der nächsten 
Sitzung der Stadtvertretung Widerspruch zu Protokoll geben oder schriftlich oder 
in Textform einlegen. Der Widerspruch ist auf die Tagesordnung zu nehmen. 
Über den Widerspruch entscheidet die Stadtvertretung ohne Aussprache. 

 
 
 
 

§ 25 
 

Ordnung im Sitzungssaal 
 

zu beachten: § 37 GO 
 
(1) Wenn in der Stadtvertretung störende Unruhe entsteht, kann die Stadtpräsidentin/ 
der Stadtpräsident die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen oder schließen. 

 
(2) Wer im Zuhörerraum durch Beifall oder Äußern von Zustimmung oder 
Missbilligung oder Verletzung von Ordnung und Abstand stört , kann nach vorheriger 
Ermahnung hinausgewiesen werden. 

 
(3) Entsteht störende Unruhe im Zuhörerraum, so kann ihn die Stadtpräsidentin/ der 
Stadtpräsident räumen lassen. 

 
 
 

VII. Abschnitt 
 

Sitzungsniederschrift 
 

§ 26 
 

Sitzungsniederschrift 
 

zu beachten: § 41 GO 
 
(1) Über jede Sitzung der Stadtvertretung wird ein Kurzprotokoll angefertigt. 

 
(2) Das Kurzprotokoll enthält: 

 
a) Die Tagesordnung nebst Beginn und Schluss der Sitzung 

 
b) die Namen aller Anwesenden 

 
c) alle Anträge und die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen 

 
d) wörtliche Wiedergabe bestimmter Ausführungen oder anderer Texte auf Verlangen 
einer Ratsherrin oder eines Ratsherrn 



e) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
 
f) zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmerinnen oder 
Sitzungsteilnehmern und 

 
g) Fragen und Antworten, Vorschläge und Anregungen im Rahmen der 
Einwohnerfragestunde. 

 
(3) Die Sitzungsniederschrift wird von der Protokollführerin oder vom Protokollführer 
innerhalb von 2 Wochen fertiggestellt und unverzüglich nach Unterzeichnung 
zugestellt. Sie wird im Ratsinformationssystem in ihrer Gesamtheit und im 
Bürgerinformationssystem begrenzt auf den öffentlichen Teil zur Einsichtnahme 
bereitgestellt. 

 
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind innerhalb von vierzehn Tagen nach 
Zugang der Abschrift der Niederschrift dem oder der Vorsitzenden schriftlich oder in 
Textform oder zu Protokoll zu erklären und zu begründen. 

 
(5) Über die Berechtigung der Einwendungen entscheidet die Stadtvertretung in der 
folgenden Sitzung. 

 
(6) Wird der Einwendung stattgegeben, so ist dies in der Niederschrift dieser Sitzung 
aufzunehmen. In der Niederschrift über die Sitzung, die die Einwendung betraf, ist 
ein Hinweis darauf aufzunehmen, dass in der späteren Sitzung der Stadtvertretung 
einer Einwendung stattgegeben worden ist. 

 
 
 
 
 

§ 27 
 

Gebrauch von Tonträgern 
 
 

(1) Die öffentlichen Beratungen in den Sitzungen der Stadtvertretung können von 
einem Tonträger zur Erleichterung der Protokollführung aufgezeichnet werden. 

 
(2) Nach Genehmigung des Protokolls sind die Aufzeichnungen unverzüglich zu 
löschen. 

 
(3) Sonstige Aufzeichnungen der Stadtvertretersitzungen mittels Tonträger sind 
unzulässig. Über Ausnahmen entscheidet die Stadtvertretung. 



VIII. Abschnitt 
 

Ausschüsse 
 

§ 28 
 

Verfahren 
 

zu beachten: § 46 GO 
 
(1) Diese Geschäftsordnung gilt sinngemäß auch für die Ausschüsse, soweit im 
Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 
(2) Zu der ersten Sitzung werden die Ausschüsse von der oder dem bisherigen 
Vorsitzenden eingeladen. 

 
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse, die nicht der Stadtvertretung angehören, werden 
von der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses durch Handschlag auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet und in ihr Amt eingeführt. Sie 
verfügen in ihrem Ausschuss über vollwertige Mitgliedschaftsrechte. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende setzt Zeit, Ort und Tagesordnung nach Rücksprache mit 
r der Verwaltung fest. Einladungen zu den Ausschusssitzungen erhalten neben den 
Mitgliedern alle Ratsherrinnen und Ratsherren und die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister. Vorlagen hierzu erhalten nur die Mitglieder und der 1. Vertreter einer 
Fraktion der jeweiligen Ausschüsse sowie die Bürgermeisterin oder Bürgermeister, 
die Fraktionsvorsitzenden und die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident. 

 
(5) Stadtvertreterinnen oder -vertreter, die nicht Mitglieder der Ausschüsse sind, 
können an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. Ihnen ist auf Wunsch das 
Wort zu erteilen. Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, die keiner Fraktion 
angehören, können Anträge stellen. 

 
(6) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen 
verpflichtet, an den Sitzungen der Ausschüsse teilzunehmen. Ihr oder ihm ist 
jederzeit das Wort zu erteilen. Sie oder er kann zu den Tagesordnungspunkten 
Anträge stellen. 

 
(7) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind berechtigt, an den 
Verhandlungen der für ihr Arbeitsgebiet zuständigen Ausschüsse teilzunehmen. Sie 
sind zur Teilnahme verpflichtet, wenn es der Ausschuss verlangt. 

 
(8) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister verständigt die Ausschüsse rechtzeitig, 
wenn die Angelegenheit, die ein Ausschuss behandelt, auch das Aufgabengebiet 
eines anderen Ausschusses berührt. Die Ausschüsse können derartige 
Angelegenheiten gemeinsam beraten und beschließen. Durch Beschluss der 
Stadtvertretung kann einem Ausschuss die Federführung übertragen werden. 

 
(9) Vorlagen und Anträge der Ausschüsse werden der Stadtvertretung über die 
Bürgermeisterin/ den Bürgermeister zugeleitet. 



(10) Für die Niederschriften der Ausschusssitzungen gilt § 26 der Geschäftsordnung 
entsprechend. 

 
(11) Die Niederschriften der Ausschusssitzungen erhalten die Mitglieder der 
jeweiligen Ausschüsse sowie die Fraktionsvorsitzenden, deren Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter, die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident und Bürgermeisterin/ 
Bürgermeister sowie die Ratsherrinnen und Ratsherren, die nicht einer Fraktion 
angehören. 

 
 
 

§ 29 
 

Beiräte und Kuratorien 
 

Für Beiräte und Kuratorien gelten die Vorschriften über die Ausschüsse 
entsprechend. 

 

 
IX. Abschnitt 

 

Datenschutz 
 

§ 30 
 

Grundsätze für den Datenschutz 
 

Die Mitglieder der Stadtvertretung und der Ausschüsse, die im Rahmen der 
Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die 
personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, 
dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
dienenden Zweck verarbeiten und offenbaren. 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch Daten, die alleine oder in 
Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer bestimmbaren natürlichen 
Person ermöglichen. 
Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige 
Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten 
enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang 
stehende handschriftliche oder andere Notizen. 
 

 
 

§ 31 
 

Datenverarbeitung 
 

(1) Die Mitglieder der Stadtvertretung und der Ausschüsse sind verpflichtet, 
vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und 
Zugriff Dritter gesichert sind. 
In begründeten Einzelfällen ist der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister auf 
Verlangen Auskunft über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 



(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilungen über den Inhalt 
an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderungen an die/den 
Stellvertreter/in, ist nicht zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der 
eigenen Partei bzw. die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Stadtvertretung 
oder dem jeweiligen zuständigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen 
Unterlagen erhalten, 

 
(3) Die Mitglieder der Stadtvertretung und der Ausschüsse sind bei einem 
Auskunftsersuchen einer/eines Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz 
verpflichtet, der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister auf Anfrage schriftlich Auskunft 
über die bei ihnen aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu einer bestimmten 
Person gespeicherten Daten zu erteilen. 

 
(4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu 
löschen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Bei 
vertraulichen Beschlussvorlagen einschließlich aller damit im Zusammenhang 
stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift 
über die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt 
wurde, genehmigt ist. 

 
Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spätestens 5 Jahre nach Abschluss der 
Beratungen, bei einem Ausscheiden aus der Stadtvertretung oder einem Ausschuss 
sofort, dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können auch der 
Stadtverwaltung zur Vernichtung bzw. Löschung übergeben werden. Die 
ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. die Löschung aller 
vertraulichen Unterlagen gegenüber der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister 
schriftlich oder in Textform zu bestätigen. 
 
 

X. Abschnitt 
 

Schlussvorschriften 
 
 

§ 32 
 

Nutzung elektronischer Verfahren 
 

Für die Versendung des Schriftverkehrs zu den Sitzungen, insbesondere für 
Mitteilungen, Einladungen, Anträgen, Anfragen und Einwendungen ist der 
elektronische Weg zulässig. 

 
 

§ 33 
 

Abweichungen 
 

(1) Die Stadtvertretung kann für den Einzelfall Abweichungen von dieser 
Geschäftsordnung beschließen, wenn kein Mitglied diesem Beschluss 
widerspricht und das Recht nicht entgegensteht. 

 
 

(2) Zweifelsfragen über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die 



Vorsitzende oder der Vorsitzende. 
 

(3) Wird gegen die Entscheidung Einspruch erhoben, entscheidet das Gremium, 
dem die oder der Vorsitzende vorsteht. 

 
 

§ 34 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.07.2021 in Kraft, gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung vom 01.01.2009 außer Kraft. 

 
Ratzeburg, den 

 
 
 

Feußner 
(Stadtpräsident) 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 04.06.2021 
 SR/BeVoSr/458/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Herr Axel Koop  FB/Aktenzeichen: 20 13 04 
 
 

Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung der Stadt 
Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020 
 
Zielsetzung: 
 
Beschlussfassung gemäß § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) über die Jahresrechnung 2020 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses,  
 
die Jahresrechnung 2020 festzustellen.  
 
Die überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 630.5439 (Gebühr 
Oberflächenentwässerung) in Höhe von 32.067,73 € wird genehmigt. 
 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 04.06.2021 
Koop, Axel am 04.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Haushaltssatzung 2020 wurde von der Stadtvertretung am 03.02.2020 be-
schlossen und mehrmals an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen ange-
passt. Die letzte Anpassung erfolgte mit Verabschiedung einer III. Nachtragshaus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2020. Um die Haushaltsausführung darzustellen, 
wird die zahlenmäßige Entwicklung laut Veranschlagungen und Rechnungsergebnis 
in der folgenden Übersicht ausgewiesen: 
 
 

Ö  11Ö  11
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Die Jahresrechnung 2020 schließt im Verwaltungshaushalt mit bereinigten Soll-
Einnahmen und mit bereinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 31.723.847,65 € ab, 
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen. Neben der Mindest-
/Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 
885.715,84 € konnte dem Vermögenshaushalt auch ein weiterer Betrag in Höhe des 
verbleibenden Soll-Überschusses in Höhe von 1.828.291,57 € (ohne Stiftungen) 
zugeführt werden. Dieser Betrag diente u. a. der Finanzierung sämtlicher 
Investitionen; ebenso konnte die im Haushaltsjahr vorgesehene Kreditaufnahme in 
Höhe von 1.271.700 € gänzlich „eingespart“ werden.  
 
Der Vermögenshaushalt schließt mit bereinigten Soll-Einnahmen und mit be-
reinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 5.230.863,41 € ab, weist somit keinen Fehl-
betrag aus und ist damit ausgeglichen. Die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes 
bei der Kreditaufnahme war nicht erforderlich. 
 
Als Rücklagen werden die Geldbeträge bezeichnet, die als Teil des Gemeindever-
mögens außerhalb des Haushaltsplanes vorgehalten werden, um künftige Haus-
haltsjahre zu finanzieren bzw. bei Bedarf den Kassenbestand zu verstärken. Im 
Wesentlichen dient die Allgemeine Rücklage der Finanzierung von Investitionen. 
 
Der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Jahresabschluss 2020 beträgt 
776.550,52 € (Vorjahr: 776.546,54 €). Diese Mittel stehen planmäßig im 
Haushaltsjahr 2021 zur Senkung eines Soll-Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt 
zur Verfügung. 
 
Gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist der Jahresrechnung eine Übersicht über die 
Schulden beizufügen, aus der der Schuldenstand zu Beginn und am Ende des 
Haushaltsjahres ersichtlich ist. Entsprechend der Übersicht zur Jahresrechnung hat 
sich der Schuldenstand aus Krediten im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt: 
 
Stand am 01.01.2020:      5.782.200 € 
+ Neuaufnahme 0 €    
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./. planm. Tilgung 885.716 € 
 

Stand am 31.12.2020  4.896.484 € 
 
Da im Haushaltsjahr 2020 keine Kreditaufnahme benötigt wurde und auch keine 
Restkreditermächtigung ins Folgejahr übertragen wird (Bildung eines Haushaltsein-
nahmerestes), konnte der Schuldenstand im Laufe des Haushaltsjahres 2020 um rd. 
886 T€ gesenkt werden.  
 
Zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung mussten im Haushaltsjahr 2020 mehrmals 
Kassenkredite aufgenommen werden. Notwendige Kassenbestandsverstärkungen 
erfolgten bei Bedarf aus Beständen der Allgemeinen Rücklage sowie aus internen 
Kassenkrediten mit den Ratzeburger-Wirtschaftsbetrieben (Eigenbetrieb). 
 
Haushaltsreste 
 
Nach § 18 GemHVO können Ausgabeansätze in das nächste Haushaltsjahr über-
tragen werden, wenn sie im Bereitstellungsjahr nicht verbraucht wurden. Hierin ist 
eine Ausnahmeregelung zu sehen, da im Normalfall aufgrund der Jährlichkeit des 
Haushaltsplanes alle bis zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel als 
erspart gelten. Zur Flexibilisierung der Haushaltsführung trägt das Instrument der 
Restebildung bei, weil damit eine periodengerechte Verwendung der Mittel erreicht 
wird.  
 
Unterschiedliche Voraussetzungen gelten für die Restebildung im Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt. Während im Vermögenshaushalt die Haushaltsmittel bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck – also pauschal und auch über 
mehrere Jahre hinweg – verfügbar bleiben, dürfen Reste im Verwaltungshaushalt nur 
einmal übertragen werden und das auch nur für im Gesetz genannte Haushalts-
stellen oder wenn im Haushaltsplan ein Übertragungsvermerk ausgewiesen ist. 
 
Unter Zugrundelegung der von den Fachbereichen/-diensten zur Übertragung vor-
gelegten Anmeldungen wurden je nach Möglichkeit und Erforderlichkeit die in der 
Anlage 1 näher dargestellten Haushaltsreste gebildet bzw. in Abgang gestellt. 
  
 
Prüfung 
 
Nach § 94 GO (in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung) in Verbindung mit § 6 
Abs. 1 Nr. 2 der Hauptsatzung der Stadt Ratzeburg hat der Finanzausschuss die 
Aufgabe, die Jahresrechnung zu prüfen und der Stadtvertretung zur 
Beschlussfassung (Feststellung) vorzulegen.  
 
Die Prüfung der Jahresrechnung 2020 wurde in der Sitzung des Finanzausschusses 
(als sogenannter Rechnungsprüfungsausschuss) am 17.05.2021 durchgeführt. Eine 
Fortsetzung der Prüfung erfolgte in der Sitzung des Finanzausschusses am 
03.06.2021. 
 
Das Prüfungsergebnis ist in dem als Anlage 2 beigefügten Schlussbericht 
zusammengefasst worden; Stellungnahmen des Bürgermeisters (§ 94 GO) sind im 
Schlussbericht kursiv gedruckt. 
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Die nach §§ 93 GO und § 37 GemHVO erstellte Jahresrechnung wird am 
Sitzungstag zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Neben der Feststellung der Jahresrechnung 2020 wird die Stadtvertretung um 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe (siehe Beschlussvorschlag) gebeten. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Das Jahresrechnungsergebnis 2020 mit einem Schuldenabbau in Höhe von rd. 886 
T€ trägt maßgeblich zu einer finanziellen Entlastung in den Folgejahren bei.  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Anlage 1- Haushaltsreste 
Anlage 2 – Schlussbericht mit Prüfungsfeststellungen sowie Stellungnahmen des 
Bürgermeisters bzw. der Fachbereiche 
 
 
 



Anlage

(Haushaltsausgabereste)

 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHR

Gr. Ziffer 50/51 Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung), davon: 82.100,00         82.100,00          463.500,00        275.872,61         - 58.600,00  129.027,39      - 
020.5006 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden 13.700,00         13.700,00          111.000,00        65.653,68           - 40.000,00  5.346,32          - 
130.5002 Gebäudeunterhaltung Feuerwache 24.000,00         24.000,00          73.000,00          44.438,62           - 10.000,00  18.561,38        - 
300.5000 Gebäudeunterhaltung "Ernst-Barlach-Schule" 29.000,00         29.000,00          56.200,00          16.502,52           - 3.000,00  36.697,48        - 
3211.5000 Gebäudeunterhaltung (Stadtarchiv, Gr. Kreuzstraße) - - 6.100,00            - - 5.600,00  500,00             - 
352.5000 Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei 15.400,00         15.400,00          20.600,00          21.719,01           - - 1.119,01 -  - 

Auftragsgebundene Mittel für die lfd. Gebäudeunterhaltung an 
den jeweils genannten Objekten.Insgesamt wurden im 
Sammelnachweis 03 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 129.000 
€ eingespart.

231.5104 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald 16.700,00         16.700,00          20.000,00          7.156,22             - - 12.843,78        - 
290.6390 Schülerbeförderung 20.000,00         20.000,00          4.800,00            466,16  - - 4.333,84          - 
4645.7121 Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger 5.400,00           5.400,00            195.500,00        181.240,73         - - 14.259,27        - 
468.5100 Unterhaltung Kinderspielplätze - - 23.000,00          12.422,48           - 9.900,00  677,52             - 

Abrechnung der in 2020 entstandenen Mehrleistungen für die 
Sicherstellung der Infektionsschutzauflagen für öffentliche 
Spielplätz

551.5009 Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019, Ruderakademie 24.000,00         23.156,90          - - - - - 843,10               
580.5914 Kosten Leistungen Dritter 10.400,00         9.870,19            20.000,00          - - 20.000,00           - 529,81               

Auftragsgebundene Mittel. Die Leistungen wurden teilweise 
erbracht, jedoch noch nicht abgerechnet. Witterungsbedingt 
kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Ausführung der 
vetraglich vereinbarten Leistungen.

630.5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser … 160.000,00       160.000,00        381.500,00        323.952,90         - 57.000,00  547,10             - 
Auftragsgebundene Mittel, u. a. für die Schlussabrechnung 
von Splittmaßnahmen im Stadtgebiet sowie durchzuführende 
Unterhaltungsmaßnahmen in der Heinrich-Hertz-Straße sowie 
in der Otto-Garber-Straße 

630.5116 Unterhaltung Brücken 50.000,00         9.460,59            - - - - - 40.539,41          
630.5118 Verkehrszeichen und Straßenschilder 1.800,00           1.800,00            20.000,00          17.637,57           - - 2.362,43          - 
650.5119 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O (K60 - Mechower Straße) 7.300,00           7.300,00            7.300,00            4.993,19             - - 2.306,81          - 

377.700,00       335.787,68        823.741,86         - 145.500,00  166.358,14      41.912,32          

Übertragung nichtverbrauchter Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021

1. Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung Übertragung
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(Haushaltsausgabereste)

 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHR

020.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Rathaus) - - 54.500,00          12.152,23           - 28.101,14  14.246,63        

Auftragsgebundene Mittel für die Beschaffung von Mobiliar; 
die restlichen Mittel (rd. 14 T€) werden eingespart.

020.005.9351 Anschaffung Dokumenten-Managementsystem 50.000,00         - - - 50.000,00           - - - 
Auftragsvergabe und Umsetzung in 2021 geplant

020.009.9351 Umstellung auf Windows 10/Office 2016 5.217,71           5.217,71            - - - - - - 
020.019.9400 Energetische Sanierung Rathaus 5.732,57           - 30.000,00          - - 30.000,00           - 5.732,57            

Kürzung  der Haushaltsreste auf 30.000 € für weitere 
Planungsmaßnahmen 

020.022.9400 Klimatisierung Rathaus 140.000,00       1.950,00            59.000,00          - - 25.000,00           34.000,00        138.050,00        
Kürzung der Haushaltsmittel auf 25.000 € gem. Beschluss des 
Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 09.12.2019 
(tlw. Aufhebung des Sperrvermerks).

020.023.9400 Einbruchmeldeanlage Rathaus 30.000,00         - - - 30.000,00           - 
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung; eine 
Abschlagsrechnung seitens der beauftragten Firma wurde 
noch nicht gestellt.

020.024.9400 Brandmeldeanlage Rathaus 46.800,00         11.995,79          - - 34.804,21           - - - 
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung; eine 
Abschlagsrechnung seitens der beauftragten Firma wurde 
noch nicht gestellt.

020.025.9351 Telearbeitsplätze 18.800,00        8.951,04            - - 9.848,96             - - - 

Übertragung der verbliebenen Haushaltsmittel für die weitere 
Umsetzung der Digitalisierung in der Stadtverwaltung (Erwerb 
von Home-Office-Lizenzen und Hardware)

020.026.9351 Mobile Geräte (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage) 15.000,00         9.063,50            - - 5.936,50             - - - 
Das Projekt konnte corona-bedingt nur teilweise umgesetzt 
werden. Der Abschluss der Beschaffungsmaßnahme wird in 
2021 angestrebt.

020.027.9351 Umstellung MESO auf VOIS 15.000,00          - - 15.000,00           
Die Umstellung des Fachverfahrens wurde corona-bedingt auf 
2021 verschoben. 

020.029.9351 WLAN-Hotspots - WiFi4EU 24.800,00          6.833,73             - 17.966,27  
Übertragung der Haushaltsmittel für die Schlussabrechnung 
der Maßnahme 

110.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Ordnungsamt) 1.000,00           1.000,00            2.000,00            397,52  - 1.602,48  - - 
Abwicklung der Maßnahme erfolgt in 2021. Die Mittel werden 
für die Beschaffung mobiler Drucker benötigt.

110.002.9350 Solarbetriebe Geschwindigkeitsanzeige - - 2.000,00            - - 2.000,00             
Bei der Maßnahme kam es zu zeitlichen Verzögerungen durch 
die Einholung diverser Vergleichsangebote. Die Maßnahme 
soll in 2021 zur Umsetzung kommen. 

Übertragung nichtverbrauchter Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021

2. Vermögenshaushalt:

Bezeichnung Übertragung
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 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHRBezeichnung Übertragung

110.003.9350 Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver - - 1.300,00            489,52  - 810,48  
Die Maßnahme wurde noch nicht schlussgerechnet; die 
Lieferung einer Kühlbox steht noch aus. Die verbleibenden 
Haushaltsmittel sind daher zu übertragen.

130.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Feuerwehr) 138.000,00        109.854,48         - 15.077,30  13.068,22        

Aufgrund des sachbezogenen Sperrvermerks für 
Beschaffungsmaßnahmen der Tauchergruppe wurde der 
Haushaltsansatz im 3. Nachtragshaushalt 2020 um 10.000 € 
gekürzt. Die zu übertragenden Mittel (rd. 15 T€) wurden 
bereits im Sommer 2020 durch Aufträge gebunden. Eine 
Lieferung der Ware erfolgte bislang noch nicht.

130.014.9350 Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40 - - 420.000,00        145.762,68         - 274.237,32  

Auftragsgebundene Mittel gemäß Vergabebeschluss der 
Stadtvertretung vom 23.09.2019. Die Beschaffungsmaßnahme 
ist noch nicht abgeschlossen. Mit einer Lieferung des 
Fahrzeuges wird Anfang 2021 gerechnet.

130.015.9350 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 6.399,57           3.781,86            - - - - - 2.617,71            
130.016.9400 Sanierung Bootshaus Seestraße 7.436,89           7.180,18            - - - - - 256,71               
130.017.9400 Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider 103.097,44       64.635,46          - - 38.461,98           - - - 

Auftragsgebundene Haushaltsmitttel für die Umsetzung und 
Schlussabrechnung der o. a. Maßnahme.

130.018.9350 Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung 23.000,00         22.942,92          - - - - - 57,08  
230.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (LG) 1.622,27           1.622,27            39.300,00          19.044,02           - 20.000,00  255,98             - 

Übertragung der Haushaltsmittel gem. Beschluss der 
Stadtvertretung vom 14.12.2020

230.011.9351 Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule (LG) - - 36.600,00          21.733,00           - 14.867,00  - - 
Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt Anfang 
2021

331.001.9350 Bühnenelemente -   - 6.000,00            - - 6.000,00             - - 
In 2019 wurde eine Teilbeschaffung (1/3) vorgenommen. 
Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre erfolgte in 2020 
keine Freigabe der Haushaltsmittel, zumal die 
Gesamtabwicklung der Beschaffung in 2021 wirtschaftlicher 
ist. 

352.002.9400 Energetische Sanierung Bücherei 17.048,24         - - - - - - 17.048,24          
4602.012.9400 Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume 15.036,01         3.592,21            - - 11.443,80           - - - 

Auftragsgebunde Haushaltsmittel für die Umsetzung der 
Maßnahme

4602.013.9400 Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente 37.558,31         37.558,31          - 165,77  - - 165,77 -  - 
4641.006.9400 Erneuerung der Einbauküche (KiTa Wilde 13) 20.000,00         13.667,01          - - 6.332,99             - - - 

Corona-bedingt kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung 
der Maßnahme; der Abschluss erfolgt in 2021.

468.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze) 8.500,00           8.500,00            20.000,00          16.012,31           - - 3.987,69          - 
468.001.9400 Einrichtung einer Parcour-Anlage - - 120.000,00        - 120.000,00         - 

Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor. Die Umsetzung der 
Maßnahme wird in 2021 angestrebt. 
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 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHRBezeichnung Übertragung

551.001.9400 Erweiterung der Ruderakademie 4.017,22           4.017,22            900.000,00        887.809,77         - 12.190,23  0,00 -  - 
Die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel wurden nahezu vollständig verbraucht. Für die 
Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist die Übertragung der 
verbleibenden Haushaltsmittel nötig.

560.003.9500 Rundlaufbahn Riemannsportplatz 620.000,00       620.000,00        20.000,00          2.000,95             - - 17.999,05        - 
Die Maßnahme konnte kostengünstiger umgesetzt werden. 
Die verbleibenden Haushaltsmittel (rd. 18 T€) wurden 
eingespart.

560.004.9500 Neubau und Rückbau Brunnenanlage Riemannsportplatz - - 85.000,00          - - 85.000,00           - - 
Die Auftragsvergabe für die Maßnahme erfolgte in der Sitzung 
des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 07.12.2020. 
Die Maßnahme wird daher erst in 2021 zur Umsetzung 
kommen.

610.9407 Ortsplanung 20.000,00         16.755,57          30.000,00          - - - 30.000,00        3.244,43            
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden eingespart.

610.006.9402 Erneuerung der Domhalbinsel 208.500,00       52.572,53          - - 3.027,47             - - 152.900,00        
Anpassung/Korrektur der Gesamtveranschlagung gem. 
aktualisierter Kosten- und Finanzierungsplanung

630.051.9500 Südliche Sammelstraße, IV. u. V.  BA 307.789,80       12.522,34          - - 226.455,20         - 68.812,26          
Teilübertragung der Haushaltsmittel für lfd. Prozess 
(Rückstellungscharakter)

630.069.9500 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg 127.649,30       30.523,48          - - 97.125,82           - - 
Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel gem. 
Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 
07.12.2020  (Optimierungskonzept der 
Radverkehrseinrichtungen)

630.088.9500 Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen 40.000,00         - - - - - - 40.000,00          
Wie bereits in den Beschlussvorlagen zu den 
Haushaltsberatungen 2020/2021 erörtert, wurden die 
verbleibenden Haushaltsmittel in Abgang gebracht.

630.091.9400 Ausbau Domstraße 110.017,37       110.017,37        800.000,00        783.587,07         - 16.412,93  0,00  - 
Die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel wurden nahezu vollständig verbraucht. Für die 
Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist die Übertragung der 
verbleibenden Haushaltsmittel nötig.

630.092.9500 Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße 73.827,85         22.002,83          - - - - - 51.825,02          
Wie bereits in den Beschlussvorlagen zu den 
Haushaltsberatungen 2020/2021 erörtert, wurden die 
verbleibenden Haushaltsmittel in Abgang gebracht.

630.093.9500 Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße 5.000,00           5.000,00            17.000,00          16.713,70           - - 286,30             - 
880.9320 Erwerb von Grundstücken (Teilflächen B-Plan 81) - - 130.000,00        1.485,38             - 128.514,62  - - 

Aufgrund diverser Verzögerungen kam es bislang nicht zu den 
vorgesehenenen Grundstückserwerben der im B-Plan 81 
ausgewiesenenTeilflächen (Randstreifen für die Erschließung 
von Hinterliegergrundstücken).

880.002.9400 Neubau eines Schlichthauses 102.194,94       53.393,25          1.010.000,00     - 48.801,69           1.010.000,00      - - 
Der Nachtrag (Mehrkosten für die Umplanung) wurde erst in 
der Stadtvertretung am 14.12.2020 beschlossen. Die 
Umsetzung der Maßnahme soll in 2021 beginnen.

2.171.245,49    1.128.462,85     2.011.889,90      562.238,62         1.822.779,77      113.678,10      480.544,02        
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(Haushaltseinnahmereste)

 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHR

020.028.3670 Kostenbeteiligung RZ-WB (Großformatscanner) - - 3.500,00            - - 3.500,00             - - 
Anteilige Kostenerstattung erfolgt erst in 2021 

020.029.3615 Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU) - - 15.000,00          - - 15.000,00           
Die Auszahlung der EU-Fördermittel erfolgt erst nach 
Endabrechnung der durchgeführten Maßnahmen.

130.014.3620 Zuweisung Kreis (Tanklöschfahrzeug LF 20/40) - - 82.500,00          - - 82.500,00           - - 
Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die 
Fördermittelzusage wurde für 2021 verlängert.

468.001.3615 Zuweisung EU-Mittel (Parcour-Anlage) - - 66.000,00          - - 55.400,00           10.600,00        - 
Übertragung der Haushaltsmittel für die Finanzierung der 
Parcour-Anlage (55% der förderfähigen Kosten).

551.001.3611 Zuweisung Land (FAG-Mittel), Ruderakademie Ratzeburg - - 400.000,00        - 400.000,00         - -   
Bislang hat sich lediglich der Bund an den Kosten für die 
Maßnahme beteiligt. Die zugesicherten Landesmittel werde in 
2021 zur Auszahlung kommen.

610.006.3600 Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund) 36.600,00         - - - 34.040,74           - - 2.559,26            
Der Zahlungseingang erfolgte erst im Januar 2021.

610.006.3650 Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger) 54.600,00         - - - 3.590,64             - - 51.009,36          

Anteilige Kostenbteiligung der beteiligten Unternehmen; die 
bauliche Umsetzung der Maßnahme wird in 2021 begonnen

630.033.3615 Uferpromenade 'Reeperbahn', Zuweisung EU-Mittel 40.000,00         34.942,83          - - - - 5.057,17            
630.090.3610 Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee, Land 21.400,00         21.400,00          18.600,00          18.600,00           - - - - 
630.091.3650 Ausbau Domstraße (Zuweisung verbundener Unternehm.) 432.000,00        432.000,00         

Die Abschlagszahlungen der verbundenen Unternehmen sind 
in 2021 vorgesehen.

910.3778 Darlehen private Unternehmen (Kreditaufnahme) - - 1.271.700,00     - - - 1.271.700,00   - 
Durch den positiven Jahresabschluss 2020 kann die 
vorgesehene Kreditaufnahme gänzlich eingespart werden. Die 
Übertragung eines Haushaltseinnahmerestes 
(Restkreditermächtigung) ist nicht erforderlich.

152.600,00       56.342,83          18.600,00           37.631,38           988.400,00         1.282.300,00   58.625,79          

Bezeichnung Übertragung

3. Vermögenshaushalt:
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Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Ratzeburg 
zur Jahresrechnung 2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Die Jahresrechnung 2020 mit allen Anlagen und Zahlungsbelegen wurde am 17.05.2021 und 
03.06.2021 im Rathaus der Stadt Ratzeburg durchgesehen und stichprobenartig geprüft. 
 
Folgende Anmerkungen und/oder Beanstandungen sind zu notieren: 
 
1. Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt  mit bereinigten Soll-Einnahmen 

in Höhe von 31.723.847,65  €  sowie                             mit bereinigten Soll-Ausgaben 
in Höhe von 31.723.847,65 € ab, 
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen. 
 

Neben der Mindest-/Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in 
Höhe von rd. 856 T€ konnte dem Vermögenshaushalt ein weiterer Betrag in Höhe des 
verbleibenden Soll-Überschusses in Höhe von rd. 1.828 T€ (ohne Stiftungen) zugeführt 
werden.  
 
Der Vermögenshaushalt schließt  mit bereinigten Soll-Einnahmen 
in Höhe von 5.230.863,41 €     und  mit bereinigten Soll-Ausgaben 
in Höhe von 5.230.863,41 €     ab, 
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen. 
 

Durch die erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnten sämtliche Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen finanziert werden. Die planmäßig vorgesehene 
Kreditaufnahme in Höhe von 1.271.700,00 € war nicht erforderlich und konnte gänzlich 
eingespart werden.  

 
2. Aus der Belegprüfung ergeben sich folgende Prüfungsfeststellungen:  
  
 

a) HHSt. 000.5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe 
 

Abweichend von der bisherigen Praxis der vergangenen Jahre hat der Wirtschafts-
förderungsverein Inselstadt Ratzeburg e. V. (W.I.R.) sich nicht an den Kosten für die 
Durchführung des traditionellen Neujahrsempfangs am 03.01.2020 beteiligt. Eine 
Rechnungslegung bzw. Kostenanforderung ist noch nicht erfolgt. Es wird empfohlen, zur 
Fortführung der Veranstaltung in Eigenregie (ohne Kostenbeteiligung) einen Beschluss des 
Hauptausschusses einzuholen. 
 
Dem Hauptausschuss wurde zu seiner Sitzung am 31.05.2021 eine entsprechende Be-
schlussvorlage vorgelegt (siehe Anhang); eine Beschlussfassung wurde jedoch zunächst 
zurückgestellt. Der Fachbereich Zentrale Steuerung wird die ausstehenden Forderungen 
vereinbarungsgemäß beim W.I.R. anfordern. 
 
 
 
 

Anlage 2  Ö  11Ö  11



b) HHSt. 020.6541 Wegstreckenentschädigung 
 

Bei der Abrechnung von Wegstreckenentschädigung mangelt es teilweise an der Doku-
mentation bzw. an dem Nachweis der gefahrenen Kilometer, z. B. Kopien des jeweiligen 
Fahrtenbuches oder die Bestätigung der mittelbewirtschaftenden Dienststelle, dass die An-
gaben der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters mit den tatsächlichen Belegen über-
einstimmen.  
 
Bei zwei von zehn Buchungen wurde versäumt, eine Kopie des Fahrtenbuches beizufügen. 
Es wird bestätigt, dass das jeweilige Fahrtenbuch vorgelegen hat und ordnungsgemäß ab-
gerechnet worden ist. 
 

c) HHSt. 020.6540 Reisekosten  
 

Bei der Anordnungs-Nr. 20028191 handelt es sich um eine Reise-/Fahrtkostenerstattung in 
Höhe von 136,40 € für eine Dienstreise nach Ulm. Der beiliegende Dienstreiseantrag sieht 
jedoch ein voraussichtliches Kostenvolumen in Höhe von 1.700 € vor (Kosten für einen 
Flug etc.). Weitere Abrechnungsbelege für diese Dienstreise sind nicht vorliegend. Es wird 
um entsprechende Erläuterungen zur Notwendigkeit der Dienstreise und deren Kostenab-
rechnung gebeten. Kritisiert wird die die Durchführung der Dienstreise mit dem Flugzeug. 
Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung darauf hingewiesen, künftig entsprechende 
Kostenvergleiche durchzuführen. 
 
Nach erfolgter Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses, Ausschreibung und 
Auftragserteilung fand vom 14. - 16.01.2020 eine Baubesprechung für das zukünftige 
Löschgruppenfahrzeug 20/40 der Feuerwehr beim Auftragnehmer in Ulm statt. Die 
Dienstreise wurde im Haushaltsjahr 2021 mit 136,40 € abgerechnet (Tagegeld, 
Parkgebühren und Kilometergeld Flughafen). Die Kosten für den Flug (979,84 €) sowie für 
die Unterkunft (608,00 €) mussten bereits im Voraus bezahlt werden und wurden daher 
bereits im Haushaltsjahr 2019 abgerechnet. Insgesamt beziffern sich die Kosten für die 
Dienstreise (4 Personen) auf 1.724,24 €. 
 
Die endgültige Abnahme sowie die Einweisung in die feuerwehrtechnische Beladung mit 
der anschließenden Überführung des Fahrzeuges nach Ratzeburg erfolgte kürzlich in der 
21. Kalenderwoche des lfd. Jahres. 
 

d) HHSt. 020.6610 Mitgliedsbeiträge 
 
Der Bürgermeister ist gemäß Aufnahmeantrag vom 11.09.2019 der Vereinigung der haupt-
amtlichen Bürgermeister und Landräte Schleswig-Holstein e. V. (VHBL) beigetreten. Es 
handelt sich um eine Vereinigung, die u. a. berufsständische Belange ihrer Mitglieder ver-
tritt. Eine klare Differenzierung zwischen den Personalien des Bürgermeisters und des 
Dienstherrn ergibt sich zudem aus dem Aufnahmeantrag selbst. Der Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 50,00 €/Jahr wurde jedoch von der Stadt Ratzeburg entrichtet. Es wird um Vor-
lage der aktuellen Vereinssatzung gebeten. Die in der Vergangenheit von der Stadtkasse 
geleisteten Mitgliedsbeiträge 2019 bis 2021 (= 150,00 €) sind vom Bürgermeister einzu-
fordern. Ebenso ist dieser Sachverhalt der Kommunalaufsicht anzuzeigen.  
 
Die im Internet einsehbare aktuelle Vereinssatzung sowie der Muster-Aufnahmeantrag sind 
als Anlagen beigefügt.  
 
 



e) HHSt. 560.5913 Kosten für Leistungen Bauhof, Sportplatz Riemannstraße 
 
Der Haushaltsansatz der o. a. Haushaltsstelle beläuft sich auf 76.000 €. Für die Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit wird um Vorlage des entsprechenden Jahresleistungsvertrages, ins-
besondere um Darstellung der zu erbringenden Leistungen bzw. eines Aufgabenver-
zeichnisses und der darauf aufbauenden Personalbemessung und Sachausstattung, ge-
beten.  
 
Der entsprechende Jahresleistungsvertrag Nr. 12 (Unterhaltung Riemannsportplatz) ist als 
Anlage beigefügt. Um diese Arbeiten durchzuführen, wird in der Hauptsaison, vom 01.04 
bis 31.10 eines Jahres, ein Mitarbeiter ganzzeitlich für die Durchführung der 
entsprechenden Arbeiten vorgehalten, nebst Gerätschaften, sowie in der Nebensaison 
temporär zur Durchführung allgemeiner Unterhaltungsarbeiten, wie z. B. Müllbeseitigung, 
Heckenschnitt, Baumpflege etc. 
 
Die zu pflegenden Flächen summieren sich nachfolgend auf (Stand Kataster 2015): 
 

 Platz 1:  Sportplatz                               7.300,00 m² 
 Rasennebenfläche                2.590,00 m² 

                               Kugelstoßanlage                       380,00 m²  
                               Weitsprunggrube                       75,00 m²  
                               Laufbahn (Weitsprung)                160,00 m²  
 

 Platz 2:  Kunstrasenplatz                    5.030,00 m² 
 
 Platz 3:  Sportplatz                                 6.700,00 m² 
 
 Platz 4:  Bolzplatz                                   2.790,00 m² 
 
 Platz 5:  Kleinfeld                                   2.200,00 m² 
 
 Platz 6:  Trainingsfläche                          220,00 m² 
 
 sowie Gesamtunterhaltung: 
 
 Rasennebenflächen  13.000,00 m²  
 Hecken:                 390,00 m   
 Sträucher & Büsche:   1.753,00 m   
 Tribüne:                                                    560,00 m²  
 Befestigte Flächen:                     ca. 4.600,00 m² 

 Bäume:                                                            189 Stk. 
 

Dem gegenüber stehen die Kosten, im Kalenderjahr 2020 von: 
 

Platz 1 (Hauptplatz):       10.994,27 € 
Platz 2 (Kunstrasen):       5.874,70 € 
Platz 3:                              5.644,36 € 
Platz 4 & 5:                        7.088,45 € 
Leichtathletik:                     1.333,26 € 
Gesamtunterhaltung:    31.592,17 € 
Summe:                           73.643,48 € 



f)  HHSt. 630.5115 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur  
 
Aus dieser Haushaltsstelle wurde nicht ordnungsgemäß eine investive Maßnahme, die 
Erneuerung der Treppenanlage „Oelmannsallee/Am Mühlengraben“, abgewickelt. Es 
wurde gegen diverse Vorschriften des Kommunalhaushaltsrechts verstoßen. Nach den 
Veranschlagungsprinzipien der Gemeindehaushaltsverordnung handelt es sich um eine in-
vestive Maßnahme, die im Rahmen des Grundsatzes der Einzelveranschlagung im Ver-
mögenshaushalt separat ausgewiesen hätte werden müssen. Die Stadtvertretung hätte 
zudem abschließend im Rahmen der Haushaltsberatungen über die Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln beraten und entscheiden müssen. Folglich liegt ein Verstoß gegen das 
Etatrecht der Stadtvertretung vor. Kritisiert wird zudem die Auftragserteilung unter Berück-
sichtigung der vom Bürgermeister nach § 27 GemHVO-Kameral verfügten haushaltswirt-
schaftlichen Sperre. Es besteht die Notwendigkeit, für die technische, verwaltungsmäßige 
und haushaltsrechtliche Abwicklung von Investitionsmaßnahmen klare Vorgaben zu er-
arbeiten bzw. vorhandene zu ersetzen. 
 
Diesbezüglich wird auf die Beantwortung des Fragenkatalogs (Top 5.3) in der 14. Sitzung 
des Hauptausschusses am 22.03.2021 verwiesen (siehe Protokollauszug). Die Maßnahme 
wurde in der Anlagebuchhaltung mit den aktivierungspflichtigen Gesamtkosten in Höhe von 
91.953,09 € nacherfasst und wird nunmehr über die Nutzungsdauer von 30 Jahren 
abgeschrieben.  
 
Gleichwohl gelten für die technische, verwaltungsmäßige und haushaltsrechtliche Abwick-
lung von Investitionsmaßnahmen die Vorgaben zur Abgrenzung von Herstellungskosten 
(investiv) und Erhaltungsaufwand (lfd. Unterhaltung). Wenngleich das Wort „Erneuerung“ 
weder in der Gemeindehaushaltsverordnung noch im Kommunalabgabengesetz normiert 
wird, handelt es sich nach der Rechtsprechung um eine „nachmalige“ bzw. „nochmalige“ 
Herstellung. Gemeint ist damit generell der Ersatz einer abgenutzten Anlage durch eine 
neue Anlage. In diesen Fällen ist die Gesamtmaßnahme in der Anlagenbuchhaltung neu zu 
aktivieren und abzuschreiben. Ähnlich ist bei Erweiterungen oder wesentlichen Ver-
besserungen der bestehenden Infrastruktur zu verfahren. 
 

g) Reaktivierung eines vorzeitig pensionierten Beamten 
 

Es wird festgestellt, dass im Haushaltsjahr 2020 ohne Vorliegen eines politischen Be-
schlusses ein ehemaliger Beamter wiedereingestellt worden ist. Der Beamte war temporär 
vom 24.08.2020 bis zum 01.12.2020 bei der Stadt Ratzeburg tätig und wurde entsprechend 
seiner bisherigen Beamtenbesoldung bezahlt. Es werden formelle Fehler im Verfahren 
festgestellt; insbesondere wurden Zuständigkeitsregelungen missachtet (vgl. TOP 15 in der 
Niederschrift über die Sitzung des Hauptausschusses am 16.09.2020 sowie Beschluss 
über Einwendungen zur Niederschrift in der Sitzung am 30.11.2020). Die politischen 
Gremien hätten im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen vorab über die Einrichtung 
einer Stelle im Stellenplan und damit über die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
befinden müssen. 
 

 
 

3. Mit Ausnahme der vorstehenden Beanstandungen und Prüfungsfeststellungen kann ab-
schließend festgehalten werden, dass der Haushaltsplan, soweit geprüft, eingehalten 
wurde, die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig be-
gründet sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist.  



Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
Datum: 19.05.2021 
SR/BeVoSr/454/2021 

Gremium Datum Behandlung 
Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Verfasser: Jakubczak, Lutz FB/Aktenzeichen: 

Durchführung des Neujahrsempfangs der Stadt Ratzeburg; 
Empfehlung des Finanzausschusses 
Zielsetzung: 
Durchführung des jährlichen Neujahrsempfangs der Stadt Ratzeburg 

 Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt, die Durchführung des städtischen  
Neujahrsempfangs zukünftig wieder in eigener Regie und eigener Finanzierung 
durchzuführen. 

___________________ __________________    
      Bürgermeister      Verfasser 

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 19.05.2021 
Jakubczak, Lutz am 19.05.2021 

Sachverhalt: 

Im Jahre 1996 hat der Ältestenrat beschlossen, auf der Basis einer Vereinbarung 
zwischen Stadt, W.I.R. und dem Gaststättenverband zukünftig einen gemeinsamen 
Neujahrsempfang zu veranstalten. Im Rahmen seiner Sitzung am 17.05.2021 hat der 
Finanzausschuss festgestellt, dass abweichend von der bisherigen Praxis der 
vergangenen Jahre der Wirtschaftsförderungsverein Inselstadt Ratzeburg e. V. 
(W.I.R.) sich nicht an den Kosten für die Durchführung des traditionellen 
Neujahrsempfangs am 03.01.2020 beteiligt hat. Eine Rechnungslegung bzw. 
Kostenanforderung ist noch nicht erfolgt. Es wurde empfohlen, zur Fortführung der 
Veranstaltung in Eigenregie (ohne Kostenbeteiligung) einen Beschluss des 
Hauptausschusses herbeizuführen. 

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2a)

koop
Hervorheben



Seite 2 von 2             zur Vorlage vom 28.05.21 

Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Mehrkosten für die Veranstaltung in Höhe von rd. 
600,00 € bis 800,00 €  

Anlagenverzeichnis: 

mitgezeichnet haben: 



Satzung 
§ 1 Name, Sitz

(1) Der Verein führt den Namen "Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in
Schleswig-Holstein e.V." (VHBL SH) Er soll unter diesem Namen in das Vereinsregister eingetragen
werden.

(2) Sitz des Vereines ist Kiel.

§ 2 Zweck

(1) Die Vereinigung nimmt die berufsständischen, rechtlichen, kulturellen und sozialen Belange ihrer
Mitglieder wahr. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Die Wahrnehmung der gemeinsamen oder allgemeinen berufsständischen Interessen ihrer
Mitglieder gegenüber dem Landtag, der Landesregierung und anderen öffentlichen oder privaten
Einrichtungen, Verbänden und Vereinen.

2. Die Beratung, die Vermittlung berufsständischer Information, die Pflege des Gedanken- und
Erfahrungsaustausches sowie die Förderung der fachlichen Weiterbildung ihrer Mitglieder.

3. Die Förderung des Verständnisses für die beruflichen Aufgaben und Probleme der kommunalen
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten in der Politik und der Öffentlichkeit.

(2) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird die Vereinigung mit den kommunalen Landesverbänden eng
zusammenarbeiten. Dies gilt vor allem für die Abgabe von Stellungnahmen zu berufsständischen
Fragen gegenüber dem Landtag und der Landesregierung.

(3) Die Verfolgung parteipolitischer, religiöser oder wirtschaftlicher Zweck ist ausgeschlossen.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft steht allen hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten im
aktiven Dienst und im Ruhestand offen, soweit sie in Schleswig-Holstein tätig sind oder gewesen sind.

(2) Die Mitgliederversammlung kann Personen, die sich um den Berufsstand besonders verdient
gemacht haben, auf Antrag des Vorstands als Mitglieder aufnehmen.

§ 4 Pflichten der Mitglieder

Durch den Beitritt verpflichtet sich das Mitglied

(a) die Bestrebungen der Vereinigung nach besten Kräften zu unterstützen und an den
Mitgliedsversammlungen teilzunehmen und

(b) die festgesetzten Jahresbeiträge zu entrichten.

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Aufnahme in die Vereinigung ist schriftlich zu beantragen. Sie erfolgt zum Beginn des
nachfolgenden Monats. Über die Aufnahme entscheidet die oder der Vorsitzende, über eine
Ablehnung der Vorstand der Vereinigung.

(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, durch Tod oder Ausschluss. Der Austritt ist nur mit einer
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres möglich; er ist dem Vorstand
gegenüber schriftlich zu erklären.

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2d)

koop
Hervorheben



(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt bei

(a) schwerwiegendem Verstoß gegen die Satzung oder die Bestrebungen der Vereinigung oder

(b) bei Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge trotz zweimaliger Mahnung.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Mitglieds.

§ 6 Organe, Abstimmungen

(1) Die Organe der Vereinigung sind

(a) die Mitgliederversammlung

(b) der Vorstand

Die Mitarbeit in den Organen erfolgt ehrenamtlich.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie rechtzeitig eingeladen worden ist. Dies gilt
auch, wenn nach der Tagesordnung eine Satzungsänderung beschlossen werden soll.

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit die Satzung nichts anderes
bestimmt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.

(4) Wahlen finden geheim statt, wenn einer offenen Abstimmung widersprochen wird. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung soll einmal jährlich stattfinden. Ort und Zeit bestimmt, soweit die
Mitgliederversammlung nichts anderes festlegt, der Vorstand. Die oder der Vorsitzende lädt
wenigstens drei Wochen vorher unter Beifügung der vom Vorstand aufgestellten Tagesordnung ein.

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand beschlossen werden. Die
Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Fünftel der Mitglieder
unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt wird.

(3) Zu den Aufgaben der Mitgliedsversammlungen gehört insbesondere die Beschlussfassung über

(a) die Festsetzung des Haushaltplanes und der Mitgliedsbeiträge

(b) die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung

(c) die Wahl des Vorstandes mit Ausnahme der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers

(d) die Entlastung des Vorstandes

(e) die Satzung und die Änderung der Satzung

(f) die Auflösung der Vereinigung.

(4) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt die oder der Vorsitzende, bei deren oder dessen
Verhinderung die Stellvertreterin oder der Stellvertreter.

(5) Anträge können von der Mitgliederversammlung nur dann behandelt werden, wenn sie mindestens
eine Woche vorher bei der oder dem Vorsitzenden schriftlich gestellt und begründet sind. Die
Entscheidung über die Zulässigkeit von Anträgen trifft der Vorstand.



(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einer Niederschrift festzuhalten, die von der oder
dem Vorsitzenden und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

(a) der oder dem Vorsitzenden der Vereinigung

(b) der oder dem Stellvertretenden Vorsitzenden

(c) der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer

(d) der Schatzmeisterin oder dem Schatzmeister

(e) der Schriftführerin oder dem Schriftführer und

(f) zwei weiteren Mitgliedern.

(2) Die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende sowie zwei weitere
Vorstandsmitglieder müssen zum Zeitpunkt der Wahl im aktiven Dienst sein.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden auf jeweils zwei Jahre gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl
im Amt. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Durch Beschluss des Vorstandes können für besondere Aufgaben weitere Mitglieder ohne
Stimmrecht in den Vorstand kooptiert werden.

(5) Der Vorstand leitet die Vereinigung. Er beschließt über alle Angelegenheiten der Vereinigung,
soweit sie nicht der Mitgliederversammlung oder der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer
obliegen. Der Vorstand ist insbesondere zuständig für:

( a ) Die Aufstellung von Richtlinien für die Arbeit der Vereinigung, 

( b ) die Entscheidung über die Ablehnung der Aufnahme oder den Ausschluss (§ 4). 

( c ) die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

( d ) die Aufstellung des Haushaltsplanes, 

( e ) die Verwaltung des Vermögens der Vereinigung, 

( f ) die Wahl der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers. 

(6) Vorstand gem. § 26 BGB sind die Vorstandsmitglieder gem. Absatz 1 lit. a) bis c). Jedes
Vorstandsmitglied vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich einzeln.

Der Vorsitzende, in seinem Verhinderungsfall der stellvertretende Vorsitzende, beruft die 
Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzungen ein und führt den Vorsitz. 

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(8) Über die Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der oder dem Vorsitzenden
und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 9 Geschäftsführerin oder Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt die Geschäfte der Vereinigung im Rahmen der
Richtlinien des Vorstandes. Er unterrichtet den Vorstand über alle wichtigen Angelegenheiten.



(2) Als Geschäftsführendem Vorstandsmitglied obliegt es ihr oder ihm, die Geschäfte der laufenden
Verwaltung der Vereinigung nach der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung zu führen,
insbesondere die Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen vor- und nachzubereiten.

(3) Im Verhinderungsfall wird die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer von einem vom Vorstand
zu bestimmenden Vorstandsmitglied vertreten.

§ 10 Wirtschaftsführung oder Geschäftsführer

(1) Zur Finanzierung der laufenden Geschäftsausgaben wird von den Mitgliedern ein Mitgliedsbeitrag
erhoben, der von der Mitgliederversammlung der Höhe nach festzulegen ist.

(2) Die Kassengeschäfte sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu führen.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes erhalten Auslagenersatz nach den durch den Vorstand zu
beschließenden Richtlinien.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11 Rechnungsprüfung

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer. Diese prüfen
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres die Buch- und Kassenführung des
Vorstandes. Sie können sich auf Stichproben beschränken,

(2) Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer berichten der Mitgliederversammlung.

(3) Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer werden auf drei Jahre gewählt. Einmalige Wiederwahl
in direkter Folge ist zulässig.

§ 12 Satzungsänderung, Auflösung

(1) Satzungsänderungen und die Beschlussfassung über die Auflösung der Vereinigung können nur
verhandelt werden, wenn entsprechende Anträge den Mitgliedern mit der Einladung schriftlich und
rechtzeitig zugegangen sind. Die Auflösung der Vereinigung kann nur in einer Mitgliederversammlung
beschlossen werden, die unter dem ausdrücklichen Hinweis auf die beabsichtigte Auflösung
einberufen ist. Über die Auflösung entscheidet die Mitgliederversammlung mit drei Vierteln der
anwesenden Mitglieder, über Satzungsänderungen mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

(2) Im Auflösungsbeschluss ist über die Verwendung des vorhandenen Vermögens zu bestimmen.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ...... in Kraft. 

Beschluss der Mitgliederversammlung vom ...... . 



Bitte senden an: 

Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister 

Landräte in Schleswig- Holstein e.V. 

und 

c/o Hans- Jürgen Kütbach     info@kuetbach.de      

Schlüskamp 32                        Fax 04192 / 85531 

24576 Bad Bramstedt 

Aufnahmeantrag 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den eingetragenen Verein 

"Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in Schleswig- Holstein e.V." 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße: Tel. dienstlich: 

PLZ/ Ort: Tel. privat: 

E-Mail:

Dienstherr/ in: 
(ehem.) 

Dienstherr/ in: 

Ich ermächtige die "Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in Schleswig- Holstein 

e.V." jederzeit widerruflich den jährlichen Beitrag von 50,00 € von meinem Konto im

Lastschriftverfahren einzuziehen.

Geldinstitut: 

IBAN: 

Ort, Datum Unterschrift 

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Kiel mit der Nummer VR4252KI eingetragen. 

Datenschutzhinweis: Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die 

Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit 

von Abrechnung und Betreuung Ihrer Vereinsmitgliedschaft erfasst bzw. verarbeitet. Jedes Mitglied des Vereins kann Auskunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen, sowie deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung verlangen. 

Geschäftsführer (ehrenamtl.): 
Hans- Jürgen Kütbach, Schlüskamp 32, 24576 Bad Bramstedt 
Tel. +49 (0)4192-3333 
Mobil: +49 (0)172-4374723 
E-Mail: info@kuetbach.de 

Vorsitzende: 
Heike Döpke, Am Markt 1, 25355 Barmstedt 
Tel. +49 (0) 4123-681100 
Mobil: +49 (0) 151-15212149 
E-Mail: h.doepke@stadt-barmstedt.de 

Bankverbindung 
Sparkasse Holstein 
IBAN: DE28213522400090061046 

VEREINIGUNG DER HAUPTAMTLICHEN BÜRGERMEISTER 
UND LANDRÄTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V. 

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2d)

mailto:info@kuetbach.de
mailto:h.doepke@stadt-barmstedt.de
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Stadt Ratzeburg Ratzeburg, den 02.01.2020 

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften 
und den 
Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr.12 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof 
Unterhaltung Riemannsportplatz – Haushaltstitel 560.5913 

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Anlage Riemannsportplatz sind alle Arbeiten 
wie folgt auszuführen: 

1. Regelmäßige Mahd der Sportrasenflächen Wuchshöhe 6 – 9 cm , Schnitthöhe 4 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe i. d. Regel mindestens 30 –mal, Schnittgut aufnehmen.

2. Regelmäßige Mahd der Gebrauchsrasenflächen 10 – mal, der Landschaftsrasenflächen
2 - mal im Jahr, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm
und 6 cm.

3. Düngung der gesamten Sportrasenflächen mit mineralischem Volldünger, Vorratsdün-
ger und Langzeitdüngern gemäß Dünge- und Pflegeplan, wird vom Auftraggeber
rechtzeitig an den Auftragnehmer überreicht. Düngung erfolgt im April, Juni, August
und im Oktober.

4. Sportrasen senkrecht schneiden (Vertikutieren), kreuzweise , Messerabstand max.3
cm, Messereindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, herausgearbeitetes Mate-
rial aufnehmen.

5. Sportrasen belüften (Aerificieren), Lochwerkzeug  mit Verdrängungswirkung min.
120 Einstiche m² , Eindringtiefe min. 12 cm. Nach Abtrocknung Auswurf abschlep-
pen, restliches Auswurfmaterial aufnehmen.

6. Sportrasen mit gewaschenem Sand abstreuen Körnung 0/2, Sportrasen nach dem Be-
sanden  abschleppen.

7. Sportrasen nachsäen, als Saat ist eine RSM FLL2.3 Gebrauchsrasen/Spielrasen Mi-
schung einzubringen.

8. Witterungsbedingt ist während der Sommerspielzeit eine Beregnung durchzuführen.
Eine Beregnungsanlage ist vorhanden.

9. Unterhaltung der Sprung- und Wurfanlagen, kleinere Reparaturen sind durchzuführen
und die Anlage in sicherem Zustand zu unterhalten.

10. Die Tribünenanlage ist in Stand zu halten z.B. Streichen der Sitzgelegenheiten, klei-
nere Reparaturen.

11. Die Tennenlaufbahn ist einmal wöchentlich abzuschleppen, fehlendes Havarot ist zu
ergänzen, eine sichere Nutzung der Anlage ist zu gewährleisten.

12. Gehölzschnitt im Frühjahr / Herbst an Einzelgehölzen und geschlossenen Pflanzun-
gen, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/kranke Äste entfernen,
Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm

13. Heckenschnitt 1 – mal im Jahr , 1. Schnitt ab 1. Juli, Hecke allseitig schneiden, art-
fremden Gehölzbewuchs entfernen / Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftra-
gen, Schichtdicke max. 8 cm.

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2e)
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14. Unterhaltung der Flutlichtanlage, die Anlage ist regelmäßig zu überprüfen, so das die
Funktion gewährleistet ist.

15. Der Kunstrasenplatz ist je nach Bedarf aber mindestens alle zwei Wochen regelmäßig
mit dem Traktor und den Besen der Fegevorrichtung besonders in den intensiv be-
spielten Bereichen fachgerecht zu unterhalten. Die Beschaffung und der regelmässige
Ersatz neuer Anbaubesen obliegt dem Bauhof.

16. Die Kompostabfuhr ist regelmäßig durchzuführen. In der Schulsaison 1-2 x wöchent-
lich nach Bedarf und Aufwuchs.

17. Einmal wöchentlich ist ein Protokoll über die Sicherheit der Anlage vom Auftragneh-
mer zu erstellen und dem Auftraggeber unaufgefordert 2 wöchentlich vorzulegen. Zu
Beachten ist hierbei auch die Dienstanweisung zur Unterhaltung und Überwachung
der städtischen Sportplätze und Kleinspielfelder vom 1.4.1998.

Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und ge-
sondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen. 
Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in 
ihrer Summe den  zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten. 
Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die 
vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Ver-
änderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entspre-
chende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle 
zeitnah zu erfolgen. 

Der Jahresbetrag von 80.100,- € wird in zwölf Jahresraten zu jeweils 6.675,00 €  an den Wirt-
schaftsbetrieb überwiesen.  

Im Auftrage 

 Koech 
Werkleiter Wolf 
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Top 5 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung 

Top 5.1 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung; hier: Schreiben der Kommunalaufsicht zum 3. Nach-
tragshaushaltsplan 2020 
Vorlage: SR/BerVoSr/250/2021 

Der Hauptausschuss nimmt von dem Bericht Kenntnis. 

Top 5.2 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung; hier: Leistung von über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben 
Vorlage: SR/BerVoSr/260/2021 

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

Top 5.3 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Anfragen an den Bürgermeister aus dem Ausschuss 

Bürgermeister Koech berichtet über die Einrichtung von Corona Teststationen in Ratze-
burg. Standorte: Jugendherberge (DRK) und kleine Sporthalle Riemannstraße (Notarzt-
börse) 

Sodann beantwortet Bürgermeister Koech die Fragen aus dem politischen Raum. Die zu-
sätzlichen Fragen und Antworten sind fett/ kursiv gedruckt wiedergegeben. 

1) Ist es zutreffend, dass das Arbeitszeitmodell der Verwaltung der Stadt Ratzeburg, unter
Wegfall der Kernzeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im 1. Quartal 2021 durch
Sie geändert wurde?

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2f)
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- Der Mitarbeiter wird auf 450 EURO Basis beschäftigt und baut sein Zeitguthaben
ab.

Bestand ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis des Mitarbeiters? 

- Ja

16) Am 26.10.2020 erschien in dem Onlineformat www.herzogtum-direkt.de folgende Pres-
semitteilung:
"Treppenanlage zwischen der 'Oelmanns Allee' und 'Am Mühlengraben' wird aufwändig
erneuert"
Die Pressemitteilung ist beigefügt.
Auf den Bildern der Pressemitteilung ist sehr gut zu erkennen, dass es sich nicht um
eine bloße Sanierung, sondern um eine vollständige Neuanlage handelt.

Diesbezüglich stellen sich folgende Fragen:
Gibt es einen gültigen Beschluss?

- Nein

Wie sind die Eigentumsverhältnisse des Weges? 

- Der Weg ist Eigentum der Stadt Ratzeburg

Können Katasterauszüge zeitnah vorgelegt werden? 

- Ja

Gibt es ein Gutachten? 

- Nein?

Am 19.01.2021 erschien sodann die Pressemitteilung zur Fertigstellung der Treppen-
anlage, die ich ebenfalls beifüge. 
Die ursprünglich bezifferten Kosten in Höhe von 35.000 EUR wurden erheblich über-
schritten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 80.000 EUR. 
Insoweit stellen sich folgende Fragen: 
Wie kommt eine Preissteigerung in Höhe von mehr als 100 Prozent zustande? 

- Gemäß der Urkalkulation und Angebot des Wirtschaftsbetriebes Bauhof haben sich
die Kosten um das Zweieinhalbfacher erhöht.
Der Herstellungsaufwand wurde deutlich unterschätzt.

Das untere Drittel des Wegeabschnittes befand sich erheblich auf Privatgrundstück
und musste verlegt werden.

Während der Baumaßnahme traten besondere Unwegsamkeiten bzw. Erschwer-
nisse auf:
Anfallendes Hangwasser erschwerte massiv den Wegebau und eine zusätzliche
Drainage musste zur Verhinderung einer Oberbaudurchfeuchtung eingebaut wer-
den.

koop
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Das Gefälle in den Langabschnitten musste von 16% Längsneigung auf max.12% 
reduziert werden (Verkehrssicherungspflicht) und Zwischenpodeste eingebaut 
werden. 

Dadurch entstand praktisch ein komplett neuer Weg in der Wegetrasse der den ge-
setzlichen Anforderungen gerecht wird. 

Haushaltsmittel standen unter Haushaltsstelle 630.5115 zur Verfügung. 

Ist das Geld von der Stadt an den Bauhof gezahlt worden? 

- Ja

Welche Haushaltsmittel standen für diese Maßnahme bereit? 

- Es standen Haushaltsmittel unter der Haushaltsstelle 630.5115 (Unterhaltung Stra-
ßen/Wege/Brücken) bereit.

Gibt es ein Gutachten zur Barrierefreiheit? 

- Nein.
Treppe und Barrierefreiheit schließen sich meiner Ansicht nach aus.

Der Privateigentümer hat sich zu der Angelegenheit nicht geäußert, da ihm offen-
sichtlich sein Eigentum an den Flächen nicht bekannt war. 
1.Stadtrat Bruns vertritt die Auffassung, dass es sich um eine Neubaumaßnahme
gehandelt habe, die über den Vermögenshaushalt hätte abgerechnet werden müs-
sen und vorab eines Beschlusses der Stadtvertretung bedurft hätte.
Bürgermeister Koech erklärt, dass der Auftrag nicht durch ihn, sondern schon vor
langer Zeit unter massivem Druck seines Amtsvorgängers erfolgt sei, der ein be-
sonderes Interesse am Ausbau der Treppenanlage gehabt habe. Der Auftrag sei
jedoch aus Kapazitätsgründen nicht ausgeführt worden. Man ist von einer Sanie-
rung ausgegangen. Gleichwohl sind während der Maßnahme verwaltungstechni-
sche Verfahrensfehler gemacht worden.
Der Pressetermin ist auf Bitte der Bauhofleitung erfolgt.
Ratsherr Dr. Röger fragt nach, ob er dies richtig verstanden habe, dass der Bür-
germeister als Werkleiter des Bauhofs von der konkreten Maßnahme des Bauho-
fes, die am Ende ca. 80.000, - Euro gekostet habe, keine Kenntnis gehabt habe.
Bürgermeister Koech bestätigt, dass die Kenntnisnahme der Maßnahme erst nach
Fragestellung durch die Politik erfolgt sei, zuvor habe er von dieser Maßnahme
keine Kenntnis gehabt. Der laufende Prozess wurde durch den Bürgermeister
nicht in Frage gestellt. Hinsichtlich der Nachfrage von Frau Clasen zum erforder-
lichen Controlling, führte Bürgermeister Koech sinngemäß aus, dass er dieses
nicht für erforderlich hielte und er darüber hinaus dafür Sorge tragen würde, dass
„so etwas“ nicht mehr vorkomme.
Herr Bürgermeister Koech weist ausdrücklich daraufhin, dass sein Amtsvorgän-
ger Voß gegenüber dem Bauhof maßgeblich Einfluss bezüglich der grundsätzli-
chen Durchführung dieser Maßnahme genommen habe und die Sanierung der
Treppenanlage auf seinen Amtsvorgänger zurückzuführen sei.

Weiterhin räumte der Bürgermeister auf Nachfrage von Herrn Bruns eindeutig ein, 
dass die Maßnahme so nicht hätte umgesetzt werden dürfen, weil es sich um eine 
investive Maßnahme des Vermögenshaushaltes der Stadt handele. Die Mittel da-
für hätten aber gleichwohl zur Verfügung gestanden. 
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Oelmannsallee Treppenerneuerung

Menge Einheit Bezeichnung E-Preis G-Preis E-Preis G-Preis E-Preis G-Preis
Kommissionierungszuschlag 17,50 € 17,50 € 80 stk.

187,00  Stk. Granit Palisade 8/25/100 cm grau allseits gespalten und gestockt (Menge 244) 17,70 € 3.309,90 € 17,17 € 1.373,60 € 17,20 € 3.216,40 €
168,00  Stk. Granit Palisade 8/25/75 cm grau allseits gespalten und gestockt 12,45 € 2.091,60 € 13,15 € 2.209,20 € 13,00 € 2.184,00 €
120,00  Stk. Granit Palisade 8/25/50 cm grau allseits gespalten und gestockt 8,85 € 1.062,00 € 8,59 € 1.030,80 € 8,60 € 1.032,00 €

44,00          Stk. Granit-Blockstufe 100x35x15 cm China grau 6-seitig gesägt, gefast und geflammt 41,00 € 1.804,00 € 41,64 € 1.832,16 € 41,90 € 1.843,60 €
6,00            Stk. Granit-Blockstufe 150x35x15 cm China grau 6-seitig gesägt, gefast und geflammt 64,50 € 387,00 € 61,96 € 371,76 € 63,00 € 378,00 €

90,21          m² Rechteckpflaster 20/108 cm anthrazit m. Fase 11,35 € 1.023,88 € 11,50 € 1.104,00 € 12,00 € 1.080,00 €
Frachtkosten 75,00 € 75,00 € 18,00 € 300,00 €

5,00            m³ Beton C20/25 8er Korn 89,00 € 445,00 € 117,50 € 587,50 €
Mindermengenzuschlag 16,00 € 16,00 € 15,00 €
Frachtkosten 80,00 €

6,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in V100S T 10.0 100 cm Verz. KS Stahl Bauhöhe 20,0/20,0 cm 50,90 € 305,40 € 55,00 € 330,00 €
3,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in Kombistirnw. Typ 0-20 für Rinnenanfang und –ende mit Kante verz. 13,60 € 40,80 € 19,00 € 57,00 €
3,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in Stirnwand 10 für Rinnenende, LLD-Rohranschl. DN 110 mit Kantenschutz Stahl verz. 20,10 € 60,30 € 28,45 € 85,35 €
3,00            Stk. ACO-Drain-Maschenrost Q Kl. B. 100 cm MW 30x10,0 Stahl verzinkt mit schraubloser Arretierung Drainlock 38,00 € 114,00 € 38,50 € 115,50 €

50,00          m KG-Rohr DN 110/2000 KGEM 13,80 € 690,00 € 2,67 € 113,48 € 4,49 € 224,40 €
25,00          Stk. KG-Bogen DN 110 45 Grad KGB 9,10 € 227,50 € 1,10 € 23,38 € 2,97 € 74,25 €
20,00          m Sirobau Dränrohr DN 100, geschlitzt Typ R1, blau, L=2,50 m 2,10 € 42,00 € 1,44 € 34,56 € 2,85 € 57,00 €

Logistikkostenpauschale je Anlieferung 12,50 € 12,50 € 6,47 € 40,00 €
107,00  Stk. Granit Leistenstein 8/25/100 cm classic 16,09 € 1.721,63 €

Streckenlieferung Granit 100,00 € 100,00 €
6,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 1,0 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15, Breite 12 / Höhe 10 18,15 € 108,90 €
3,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 1,0 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15 und eingebautem Rohrstutzen DN 100 23,35 € 70,05 €
3,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 0,5 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15 und eingebautem Rohrstutzen DN 100 21,36 € 64,08 €

Mautpauschale 15,00 €
11.724,38 € 10.182,07 € 11.715,00 €

18,00          m³ BMG 350,00 € 350,00 € 350,00 €
10,00          m³ Splitt 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Materialkosten 10.587,07 €

Stundenaufwand  (6 Leute 4 Wochen) 7.839,00 €
RZ-MC 54 5.023,20 €
RZ-VW 214 2.165,28 €
Minibagger 800,00 €
RZ-AH 419 138,84 €
Rüttelplatte Vibromax 76,70 €
Nonnemann WC 120,00 €
Radlader klein,  gemietet 1.600,00 €
Gerätepauschale 200,00 €

Geräte und Lohn 17.963,02 €

Geplante Gesamtkosten 28.550,09 €

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2f)

koop
Hervorheben
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 20.05.2021 
 SR/BeVoSr/417/2021/3 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Astrid Jessen  FB/Aktenzeichen: 200.20.19 
 
 

Schulsozialarbeit; hier:Resolution Finanzierung durch das 
Land 
 
Zielsetzung: 
 
Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der ASJS empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt und die Stadtvertretung 
beschließt, sich der dieser Vorlage beigefügten Resolution des 
Schulverbandes Albersdorf gegenüber dem Land Schleswig- Holstein nicht 
anzuschließen. 
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 20.05.2021 
Colell, Maren am 20.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit beigefügter E-Mail schildert der Schulverbandsvorsteher des Schulverbandes 
Albersdorf seine Gründe für die erneute Resolution gegenüber dem Land Schleswig-
Holstein bzgl. der Finanzierung der Schulsozialarbeit an den Schulen. 
 
Um dieser Resolution mehr Nachdruck zu verleihen, ist es sinnvoll, wenn sich ihr 
möglichst viele Schulträger anschließen. 
Der Schulverband Albersdorf bat die Schulträger um Übersendung weiterer 
Resolutionen bis zum 31.03.2021, um diese dann gesammelt an das Land 
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Schleswig-Holstein weiterleiten zu können und der Angelegenheit so mehr 
Nachdruck zu verleihen. 
 
Der Stadt Ratzeburg sind im Haushaltsjahr 2020 Personalkosten in Höhe von 
84.661,71 € für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule 
entstanden. Aufgrund einer Langzeiterkrankung eines Schulsozialarbeiters sind 
diese Kosten jedoch nicht aussagekräftig. - Im Normalfall wären Personalkosten in 
Höhe von rd. 107.000,-- € entstanden. -  Das Land hat sich an den Personalkosten 
2020  mit einer Förderung über § 28 FAG in Höhe von 24.653,31 € beteiligt.  
Unter Berücksichtigung der erfolgten Arbeitszeitänderungen der Mitarbeiter/innen 
werden in diesem Jahr für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen 
Gelehrtenschule ca. 98.200,-- € Personalkosten anfallen. 
 
Die Verwaltung sieht in der Schulsozialarbeit eine originäre Aufgabe des Landes und 
empfiehlt, sich der Resolution des Schulverbandes Albersdorf anzuschließen und 
diese an das Land nachzusenden. 
 
 
Der ASJS hat sich in seiner Sitzung am 06.05.2021 mit dem Sachverhalt befasst und 
beschlossen, sich der Resolution des Schulverbandes Albersdorf gegenüber dem 
Land Schleswig- Holstein nicht anzuschließen. 
 
Nach Auffassung des Gremiums würde mit einer Unterzeichnung der Resolution  der 
Charakter einer Protestnote entstehen. Der Jugendhilfeausschuss solle sich mit dem 
Thema näher befassen.   
 
Stadtjugendpfleger Herr Peter Linnenkohl erläuterte in der Sitzung des ASJS vom 
06.05.2021, dass es aus seiner Sicht nicht von Vorteil sei, sollten die 
Schulsozialarbeiter zu Landesbediensteten gemacht werden. Die Dienst- und 
Fachaufsicht würde sich ändern und in Konfliktfällen gäbe es als kommunaler 
Bediensteter bessere Möglichkeiten zur Handlungsfähigkeit, wenn eine 
Beschäftigung über den Schulträger bestehe.  
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Sachverhalt  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
2 E-Mails des Schulverbandes Albersdorf 
Resolution des SV   
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 20.05.2021 
 SR/BeVoSr/441/2021/1 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Martin Gutzeit  FB/Aktenzeichen: 5.55.02 
 
 

KiTas; hier: Finanzierungsvereinbarungen der 
Kindertagesstätten 
 
Zielsetzung: 
Anpassung der Finanzierungsvereinbarungen für die Kindertagesstätten in freier 
Trägerschaft an die gesetzlichen Vorgaben des Gesetzes zur Förderung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz 
– KiTaG). 
 
Beschluss:  
 
Der ASJS empfiehlt / der Hauptausschuss empfiehlt / die Stadtvertretung 
beschließt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für den Übergangszeitraum vom 01.01.2021 bis 
zum 31.12.2024 mit den freien Trägern der Kindertagesstätten 
Finanzierungsvereinbarungen gemäß dem beigefügten Entwurf 
(Finanzierungsvereinbarung - Stand 19.05.2021) abzuschließen. 
 
Hierbei wird den freien Trägern ein Wahlrecht zwischen einer 
Fehlbedarfsfinanzierung oder der Weiterleitung der Mittel des Standard-
Qualitäts-Kosten-Modelles (SQKM) eingeräumt. 
 
Im Falle einer Fehlbedarfsfinanzierung lautet § 5 Absatz1 der 
Finanzierungsvereinbarung: 
 
Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität 
ergibt sich aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es 
handelt sich um eine Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die 
nachweislich nicht abwendbar waren, werden im Übergangszeitraum durch die 
Stadt ausgeglichen. Überdeckungen sind an die Stadt zu erstatten. 
 
Im Falle der Weiterleitung der SQKM-Mittel lautet § 5 Absatz 1 der 
Finanzierungsvereinbarung: 
 
Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickelten SQKM. 
Die Stadt leitet die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel 
für die Einrichtungen des Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt 
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auch für alle Anpassungen, die in der Vertragslaufzeit erfolgen und für die in 
diesem Vertrag vereinbarten Zusätze. Der Träger verpflichtet sich zur 
wirtschaftlichen Haushaltsführung und darf alle ihm zur Verfügung gestellten 
Mittel nur zum Zweck der Kitabetriebe in Ratzeburg einsetzten. Nachschüsse 
seitens der Stadt sind für die Vertragslaufzeit ausgeschlossen. 
 
 
 
 
  
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 20.05.2021 
Colell, Maren am 20.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit der Kita-Reform ändert sich die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen 
in Schleswig-Holstein grundlegend. Dies hat wesentliche Auswirkungen auf die 
zwischen der jeweiligen Standortgemeinde und den freien Einrichtungsträgern 
bestehenden und damit anpassungsbedürftigen oder neu abzuschließenden 
Finanzierungsvereinbarungen.  
Das Land und die jeweiligen Wohngemeinden der Kinder leisten zukünftig pauschale 
Finanzierungsbeiträge an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Kreis, 
kreisfreie Stadt, Stadt Norderstedt), in dem das Kind gefördert wird. Der örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe fördert den im Bedarfsplan aufgenommenen 
(freien oder kommunalen) Einrichtungsträger perspektivisch mit gesetzlich 
festgelegten Fördersätzen.  
Die Kita-Reform wird in zwei Stufen umgesetzt. Im Übergangszeitraum (nunmehr 
Januar 2021 bis Ende 2024) steht der Förderanspruch aus der Pauschalfinanzierung 
(SQKM) gemäß § 57 Absatz 2 Nummer 1 Kindertagesförderungsgesetz der 
jeweiligen Standortgemeinde zu. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
bündelt in dieser Übergangsphase zwar schon die Landes- und 
Wohngemeindeanteile, zahlt die gesetzlichen Fördersätze jedoch noch nicht (direkt) 
an den Einrichtungsträger, sondern an die Standortgemeinde aus. 
  
Die Standortgemeinde fördert ihrerseits (wie bislang) die Kindertageseinrichtungen 
freier Einrichtungsträger über individuelle Finanzierungsvereinbarungen (= öffentlich-
rechtliche Zuschussverträge). Diese werden auch weiterhin zwischen der 
Standortgemeinde und dem Einrichtungsträger geschlossen.  
 
Die vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ausgezahlten 
Gruppenfördersätze dienen in diesem ersten Schritt der Refinanzierung der 
öffentlichen Hand und sind in der Übergangsphase nicht automatisch und 
unverändert an die Einrichtungsträger weiterzureichen. Bis Ende 2024 besteht die 
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Finanzierungslogik zwischen Standortgemeinde und Einrichtungsträger somit im 
Wesentlichen unverändert fort.  
Für die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen haben die freien 
Einrichtungsträger einen gesetzlichen Anspruch auf Abschluss einer 
Finanzierungsvereinbarung mit der Standortgemeinde.  
Für den Übergangszeitraum behalten die Finanzierungsvereinbarungen also 
grundsätzlich ihre bisherige Bedeutung. Es besteht dennoch dringender 
Anpassungsbedarf, insbesondere an die neuen Qualitätsstandards.  
 
Aus den Kalkulationsgrundlagen der SQKM-Sätze können keine unmittelbaren 
Ansprüche für die Höhe des Förderanspruches abgeleitet werden. 
(Textquelle: Arbeitshilfe der „AG Finanzierungsvereinbarungen“ unter Beteiligung der 
kommunalen Landesverbände, der LAG der Wohlfahrtsverbände sowie des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren (MSGJFS) zur 
Kita-Reform). 
 
Der erste Entwurf der Finanzierungsvereinbarungen wurde Anfang Februar an die 
Träger versendet. Die Stellungnahmen der Träger folgten zügig und 
gemeinschaftlich. Darüber hinaus legten zwei Träger noch einzelfallbezogene 
Stellungnahmen vor. Der daraufhin angepasste Entwurf wurde den Trägern am 22. 
März 2021 zugesandt. Es wurde den Änderungswünschen der Träger überwiegend 
entsprochen. 
 
Einzelbezogene Wünsche konnten aufgrund der angestrebten Gleichbehandlung 
aller Einrichtungen nicht berücksichtigt werden. 
 
Der ASJS beschloss in der Sitzung am 06.05.2021 entgegen dem Vorschlag der 
Verwaltung, dass den Kindertagesstätten in freier Trägerschaft ein Wahlrecht 
zwischen einer Fehlbedarfsfinanzierung oder der Weiterleitung der SQKM-Mittel 
eingeräumt werden soll. Die Träger haben sich vor Vertragsabschluss für den 
Übergangszeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2024 auf eine Variante 
festzulegen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte wie aus dem vorherigen Sachverhalt ersichtlich, 
keine Möglichkeit bestehen, die SQKM-Mittel 1:1 gemäß dem Entwurf der 
Finanzierungsvereinbarungen an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 
weiterzuleiten. Dies entspricht nicht dem aktuellen Finanzierungs-Modell des Landes. 
Es sollte bedacht werden, dass durch diese Wahlmöglichkeit der Stadt Ratzeburg 
mögliche Mittel zur Refinanzierung der Standortgemeinde nicht zur Verfügung 
stünden. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
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1. ca. 125.000,00€ Gesamtkosten jährlich für alle Kitas als ergänzende 
Förderung bei einem Satz von 2,5% der Personalkosten der jeweiligen 
Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 (§ 5 Abs. 4).  

2. ca. 42.000€ Gesamtkosten jährlich für alle Kitas als ergänzende Förderung zu 
Fortbildung, Fachberatung und Qualitätsmanagement (§ 6 Abs. 2). Dies 
bezieht sich auf die Anzahl der Mitarbeiter. 

  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 

1) 1. Entwurf Finanzierungsvereinbarung Stadt Ratzeburg –  der erste Entwurf, 
den die Stadt an die Träger geschickt hat 

2) Stellungnahme Finanzierungsvereinbarung (Original) – die Entgegnung der 
Träger 

3) Stellungnahme Träger – beschreibt die Änderungen, die vorgenommen 
wurden 

4) Entwurf - Finanzierungsvereinbarung (Stand 27.04.2021) – ist der nun gültige 
Entwurf 

5) As Stadt Rz 21-02-11 Sondervotum - Stellungnahme Montessori 
6) As Stadt Rz 21-03-29 Sondervotum - Stellungnahme Montessori 
7) Brief Stadt Ratzeburg – stellvertretende Leitung – Stellungnahme Ev.-Luth. 

Kirchengem St. Georgsb. 
8) Entwurf - Finanzierungsvereinbarung (Stand 19.05.2021) mit Wählmöglichkeit 

§5 (1) 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



 

Finanzierungsvereinbarung 
 

Zwischen 
der Stadt Ratzeburg 

- vertreten durch den Bürgermeister - 
(nachstehend Stadt genannt) 

 
und 

 
Name des Trägers 

(nachstehend Träger genannt) 
 

wird folgende Vereinbarung zur Finanzierung der vom Träger in Ratzeburg betriebenen 
Kindertagesstätte geschlossen: 

 
 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsgrundlage 
 
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Bezuschussung der Kindertageseinrichtung  

 
Name der Kindertageseinrichtung einfügen 
 
durch die Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde.  

 
(2) Der Träger ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und im Besitz einer gültigen 

Betriebserlaubnis für die genannte Einrichtung. Die Einrichtung ist mit der vereinbarten 
Betreuungsleistung in der Bedarfsplanung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe aufgenommen. 
 

(3) Durch die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen werden die 
Gruppenförderungssätze definiert. 

 

(4) Der Träger unterhält und betreibt und die Kindertagesstätte in eigener Verantwortung und 
verpflichtet sich, die für den Betrieb der Kindertagesstätte notwendigen Versicherungen 
abzuschließen. 

 

(5) Der Träger ist Arbeitgeber des Personals und übt die Dienst- und Fachaufsicht über das 
Personal sowie das Hausrecht aus.  

 
 
 
§ 2 Betreuungsleistungen 

 
(1) Der Träger erbringt die Betreuungsleistung unter Beachtung der Vorschriften des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) und der 
dazu erlassenen Rechtsvorschriften und Verordnungen. 
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(2) Der Träger verpflichtet sich, die Betreuungsleistungen in der Kindertageseinrichtung mit 

den im Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg hinterlegten Gruppen und 
Öffnungszeiten anzubieten, solange entsprechende Betreuungsplätze ausreichend 
nachgefragt werden. 

 
(3) Die Entscheidung über die Förderung von Kindern über drei Jahren in einer Krippengruppe 

(§ 17 Abs. 2 KiTaG) und Aufnahme von bis zu zwei Kindern unter drei Jahren in 
Kindergartengruppen sowie die Aufnahme schulpflichtiger Kinder (§ 17 Abs. 4 KiTaG) ist 
vom Träger unter Berücksichtigung pädagogischer Gesichtspunkte mit vorheriger 
Beteiligung der Stadt bzw. des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
vorzunehmen. Gleiches gilt für die Erhöhung der Gruppengröße gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfes an Betreuungsplätzen. 

 
(4) Bei ausreichender Nachfrage kann für Kinder ein Frühdienst bzw. ein Spätdienst 

angeboten werden, bei dem Kinder außerhalb ihrer Stammgruppe gefördert werden 
(Ergänzungs- und Randzeitengruppen). Voraussetzung für die Einrichtung dieser Gruppen 
ist eine Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach vorheriger 
Beteiligung der Stadt. 

 
(5) Die planmäßigen Schließzeiten nach § 22 KiTaG werden für die Einrichtungen unter 

Beteiligung des Elternbeirates beschlossen und öffentlich zugänglich gemacht. 
 

 

§ 3 Aufnahme von Kindern, Kita-Datenbank 
 

(1) Die Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung darf weder aus Gründen seiner Herkunft, 
seiner Nationalität oder seiner geschlechtlichen Identität noch aus konfessionellen, 
weltanschaulichen oder ethnischen Gründen abgelehnt werden. 

 
(2) Aus Gründen einer Behinderung oder drohenden Behinderung darf die Aufnahme eines 

Kindes in eine Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreuungsverhältnis nicht beendet 
werden, es sei denn, die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung des Kindes 
sind in der Gruppe nicht gegeben und können nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen 
werden. Ablehnungen sind dem örtlichen Träger der Jugendhilfe mitzuteilen. 
 

(3) Wird ein Kind aus einem anderen Bundesland als Schleswig-Holstein in der 
Kindertagesstätte betreut, gilt das durch den örtlichen Träger des anderen Bundeslandes 
und dem Kreis Herzogtum Lauenburg vereinbarte Verfahren zur Finanzierung. 

 

(4) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plätze erfolgt die Vergabe der Plätze 
unter Beachtung der Aufnahmekriterien. Die Kinder der Stadt Ratzeburg werden vorrangig 
aufgenommen. Die Aufnahmekriterien werden vom Träger in Abstimmung mit dem Beirat 
festgelegt und in schriftlicher Form öffentlich zugänglich gemacht. 

 
(5) Der Träger verpflichtet sich zur fach- und sachgerechten Nutzung der Kita-Datenbank nach 

§ 3 KiTaG. 



 

 
(6) Der Träger stellt sicher, dass die über die Kita-Datenbank nach § 33 KiTaG zu 

übermittelnden Daten spätestens zum 9. des jeweiligen Monats auf einem aktuellen Stand 

sind. Führt die Nichtnutzung der Kita-Datenbank zu einer Kürzung der 

Betriebskostenzuschüsse im Sinne von § 8a Abs. 6 KitaG durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, ist die Stadt Ratzeburg nicht verpflichtet, das hieraus 

entstehende Defizit zu decken. 

 

(7) Der Träger gewährleistet, dass Neuanmeldungen unverzüglich in der KiTa-Datenbank 

erfasst bzw. freigeschaltet werden, um die Stadt bei ihrer Bedarfsplanung zu unterstützen.  

 
 
 
§ 4 Fördervoraussetzungen 
 
(1) Die Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen gemäß Teil 4 des KiTaG unter 

Berücksichtigung der Übergangsregelungen gemäß § 57 KiTaG sind von dem Träger 
einzuhalten. Sofern Verstöße gegen Teil 4 des Kindertagesförderungsgesetzes zu einem 
Verlust des Förderanspruchs oder zu einer Rückforderung von gewährten Fördermitteln 
durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe führen, kann die Stadt den Träger in Regress 
nehmen. 
 

(2) Der Träger sichert zu, dass alle im KiTaG genannten Fördervoraussetzungen von ihm erfüllt 
werden und verpflichtet sich, im Falle einer Rückforderung von Fördermitteln durch den 
Kreis im Verfahren gegen die Stadt mitzuwirken. 

 
(3) Sollte der Träger feststellen, dass diese Fördervoraussetzungen durch ihn nicht 

eingehalten werden können, hat er die Stadt darüber umgehend zu informieren. Die Stadt 
unterstützt den Träger soweit wie möglich, im Rahmen seiner Beratung zur Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen.  

 
 
 
§ 5 Finanzierung der Kindertagesstätte 

 
(1) Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität ergibt sich 

aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es handelt sich im um eine 
Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die nachweislich nicht abwendbar waren, 
werden im Übergangszeitraum durch die Stadt ausgeglichen. Überdeckungen sind an die 
Stadt zu erstatten.  
 

(2) Der Träger stellt den Einzug aller Elternbeiträge sicher. Ausfallende Elternbeiträge werden 
nur mit Nachweis eines ordnungsgemäß durchgeführten Mahnverfahrens von der Stadt 
übernommen. 

 



 

(3) Der Träger verpflichtet sich, alle Möglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkindern in 
Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden pädagogische Notwendigkeiten 
berücksichtigt. 
 

(4) Ergänzende Förderung zu der Standardqualität insbesondere der Verfügungszeiten wird 
nach § 16 Abs. 1 KitaG während der Laufzeit dieser Vereinbarung durch die Stadt in Höhe 
von 2% der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Personalkosten für das pädagogische 
Personal gewährt, daraus leitet sich jedoch kein Anspruch auf Ausgleich über den 
31.12.2024 hinaus ab. Der Träger weist diese Förderungen gesondert aus. 
 

(5) Der im Einzelfall erforderliche behinderungsbedingte Mehraufwand wird gesondert 
ausgewiesen und durch die Eingliederungshilfe beglichen. Dieser darf nicht auf die Kosten 
des Regelbetriebes angerechnet werden. Für den ausfallenden Elternbeitrag bei einer 
Platzzahlreduzierung wird der vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Stadt gezahlte 
Beitrag in voller Höhe weitergeleitet bzw. in der Defizitfinanzierung ausgewiesen. 

 
(6) Der Träger kalkuliert, setzt fest und vereinnahmt die Elternbeiträge. Diese dürfen gemäß 

§ 31 KiTaG den maximal festgelegten Gebührensatz nicht überschreiten. Eine 
Unterschreitung ist nur im Rahmen der Auskömmlichkeit der Mittel nach dem 
Standardqualitätskostenmodell (SQKM) möglich.  

 
(7) Verpflegungskosten und Auslagen für Ausflüge sind von den Eltern zu tragen und werden 

nach Beteiligung des Beirates vom Träger vereinnahmt. Die Stadt hat hieran keinen Anteil. 
 

(8) Die Eigenleistungen des Trägers werden in den Jahren 2021 bis Ende 2024 schrittweise 
abgebaut. 

 
 
 
 
§ 6 Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung (§ 19, 20 KiTaG) 
 

(1) Der Träger setzt in eigener Verantwortung die gesetzlichen Anforderungen an die 
pädagogische Qualität, das Qualitätsmanagement, die pädagogische Fachberatung 
und die Aus-, Fort- und Weiterbildung um. 
 

(2) Die Stadt erkennt für die Fortbildung und Fachberatung des pädagogischen Personals 
eine ergänzende Förderung in Höhe von jährlich bis zu 300,00 € für das pädagogische 
Personal an.  
 

(3) Nach Ausschöpfung der durch das Land Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden 
Mittel der Sprachförderung kann die Nachqualifikation alltagsintegrierter 
Sprachbildung einbezogen werden. 
 

(4) Nach Maßgabe des städtischen Haushalts wird durch die Stadt eine anteilige 
Förderung von praxisintegrierten Ausbildungsmaßnahmen (PiA-Maßnahmen) in 
Aussicht gestellt.  

 



 

 
 
 
 
§ 7 Beirat 

 
(1) Der Träger richtet einen Beirat entsprechend § 32 Abs. 3 KiTaG ein.  
 
(2) Der Beirat besteht aus acht gleichwertig stimmberechtigten Mitgliedern mit jeweils zwei 

Vertreter/innen 
- des Trägers 

- der pädagogischen Kräfte der Kindertagesstätte 

- der Elternvertretung 

- der Stadt, bestehend aus dem Bürgermeister, der von einem Mitarbeiter oder einer 

Mitarbeiterin der Verwaltung vertreten werden kann, und einem Mitglied der 

Stadtvertretung.  

 

(3) Der Beirat wählt eine/n Vorsitzende/n und eine Stellvertretung aus seiner Mitte. Im ersten 

Wahlgang ist die absolute Mehrheit der Mitglieder erforderlich. Sollte im ersten Wahlgang 

kein/e Vorsitzende/r gewählt werden, ist im zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit 

ausreichend. 

 

(4) Die Einladungen zu den Beiratssitzungen müssen mindestens 2 Wochen vor der Sitzung 

eine übersandt werden. 

 

(5) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, 

darunter die/der Vorsitzende oder die Stellvertretung. Besteht bei Abstimmungen im 

Beirat Stimmengleichheit, gilt dies als Ablehnung. 

 

(6) Stellungnahmen des Beirates sind schriftlich zu formulieren und dem Träger vor dessen 

Entscheidung vorzulegen. 

 
 
 
 

§ 8 Räumliche Anforderungen an die Kindertagesstätte 
 
(1) Sofern die in § 23 KiTaG definierten räumlichen Anforderungen nicht eingehalten werden, 

teilt der Träger dies dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich mit. 
 
(2) Der Träger und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe erzielen im Einvernehmen 

Lösungsmöglichkeiten zur Einhaltung der räumlichen Anforderungen im Sinne des § 23 
KiTaG unter Berücksichtigung des § 57 Abs. 3 Nr. 3 KiTaG.  

 
 



 

 
 
§ 9 Verfahren 
 
(1) Der Träger legt der Stadt jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 bis spätestens zum 30.09. 

eines jeden Jahres den Stellenplan und den detaillierten Wirtschaftsplan der 
Kindertagesstätte für das darauffolgende Jahr vor, aus dem die Einzelpositionen der 
Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung ersichtlich sind. Eine ergänzende Förderung der 
Stadt, die über die Standardqualität nach Teil 4 des KiTaG hinausgeht, wird im 
Wirtschaftsplan gesondert dargestellt. 

 

(2) Die Abschlagszahlungen und die Zahlungen der ergänzenden Förderungen der Stadt an 
den Träger erfolgen quartalsweise in Höhe von 25% des Zuschussbetrages zum 
15.02./15.05./15.08./15.11. des jeweiligen Förderjahres.  

 

(3) Der detaillierte Jahresabschluss des Trägers ist der Stadt spätestens zum 31.05. des auf die 
Förderung folgenden Jahres vorzulegen. Eine ergänzende Förderung der Stadt nach § 5 
Abs. 1 ist gesondert auszuweisen. Der Jahresabschluss enthält einen Nachweis, dass die 
Fördervoraussetzungen laut Teil 4 des KiTaG erfüllt werden. Der Träger räumt der Stadt 
das in § 35 KiTaG definierte Prüfungsrecht ein.  
 

(4) Die Evaluation der Wirkung des KitaG ist für den Träger und die Stadt entsprechend § 58 
KiTaG verpflichtend. 

 
 
 
 
§ 10 Laufzeit, ordentliche Kündigung, Beendigung, Änderungen und Nebenabreden 
 
(1) Der Vertrag tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Er gilt bis zum 31.12.2024. 

Gleichzeitig tritt der bisherige Vertrag nebst aller Nebenabreden außer Kraft. 
 

(2) Der Vertrag endet automatisch zu dem Zeitpunkt, mit dem die Anerkennung des Trägers 
als freier Träger der Jugendhilfe endet bzw. zu dem Zeitpunkt, mit dem die 
Betriebserlaubnis erlischt. Soweit die Betriebserlaubnis für Teile der Einrichtung erlischt, 
sind nur diese Teile vom Ende des Vertrages betroffen. 
 

(3) Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich zu 
vereinbaren. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

 

(4) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 
Grundstücks geschlossen haben, so gelten entsprechende Regelungen unabhängig von 
dieser Finanzierungsvereinbarung. 

 
 
 
 
 



 

 
 
§ 11 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder sich als lückenhaft 
erweisen, bleibt die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine wirksame 
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt für die Ausfüllung von Lücken. 
 
 
 
§ 12 Schlichtungs- und Anpassungsklausel  
 
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, bei Auftreten von Vertragslücken sowie 
bei sonstigem Änderungsbedarf verpflichten sich die vertragsschließenden Parteien 
unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung aufzunehmen. 

 
 
 
__________________________  __________________________ 
Ort, Datum     Ort, Datum 
 
Stadt Ratzeburg    Träger 
 
 
 
___________________________       ___________________________ 
         
  
 
Stempel     Stempel    
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Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren    
Unter den Linden 1 
 
23909 Ratzeburg 
 

Lübeck, den 11. Februar 2021 
 
 

Neue Finanzierungsvereinbarung Kita 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Gutzeit, 
 
die Stellungnahme der Träger wurde mit uns abgestimmt und wird von uns in allen dort ge-
nannten Punkten unterstützt. Lediglich ein einem Punkt haben wir eine etwas abweichende 
Sicht. Es geht um § 5 (1). In zwei unserer Einrichtungen hatten wir schon bisher keine Fehl-
bedarfsfinanzierung. Wir streben diese auch jetzt nicht an und favorisieren einen reinen 
Budgetvertrag – wie er auch in Lübeck üblich ist. 
 
Als § 5 (1) schlagen wir daher folgende Formulierung vor:  
 
Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickeltem SQKM. Die Stadt leitet 
die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel für die Einrichtungen des 
Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt auch für alle Anpassungen, die in der Ver-
tragslaufzeit erfolgen. Der Träger verpflichtet sich zur wirtschaftlichen Haushaltsführung und 
darf alle ihm zur Verfügung gestellten Mittel nur zum Zweck des Kitabetriebes einsetzen.  
 
Die nun zu treffenden Regelungen sollten für die von uns betriebenen Kitas alle gleich sein. 
Dabei sollte ein Finanzierungsvertrag für alle von uns betriebenen Kitas genügen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Hagenkötter 

Ö  13Ö  13
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Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren    
Unter den Linden 1 
 
23909 Ratzeburg 
 

Lübeck, den 29. März 2021 
 
 

 
 
Neue Finanzierungsvereinbarung Kita 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koech, 
sehr geehrter Herr Gutzeit, 
 
die Änderungen des Finanzierungsvertrages vom 17.03.2021 haben wir erhalten und sind 
damit grundsätzlich einverstanden, bis auf einen für uns wesentlichen Punkt, den wir in ei-
nem Schreiben vom 11.02.2021 schon angesprochen hatten.  
 
In zwei unserer Einrichtungen hatten wir bisher keine Fehlbedarfsfinanzierung. Die Stadt 
Ratzeburg hatte seinerzeit zur Deckelung der Kosten mit allen Trägern einen Finanzierungs-
vertrag nach einem festen Faktor pro Stunde pro Kind geschlossen. Andere Träger sind spä-
ter davon abgewichen und zur Fehlbedarfsfinanzierung zurückgekehrt. Wir sind dabei ge-
blieben, weil wir mit den Zuschüssen auskömmlich haushalten konnten.  
 
Auch für die Zukunft streben wir einen reinen Budgetvertrag für alle von uns betriebenen 
Einrichtungen an. Solche Budgetverträge sind schon jetzt in anderen Kommunen üblich (z.B. 
Lübeck) und werden sicher spätestens ab 2025 überall Standard sein. Sie entsprechen auch 
dem Willen des Gesetzgebers, der dafür extra das Instrument des SQKM geschaffen hat.  
 
In unserer Gesamtkalkulation gehen wir davon aus, dass wir mir den SQKM-Mitteln und den 
weiteren gewährten Sonderleistungen der Stadt Ratzeburg unsere Einrichtungen auskömm-
lich betreiben können.  
 
 
 

Ö  13Ö  13

http://www.montessori-nord.de/


 

Montessori Nord gGmbH (HRB 7100 HL)  Glockengießerstr. 9a  23552 Lübeck 
Fon: (0451) 70 99 69 79  www.montessori-nord.de  Geschäftsführer: Andreas Hagenkötter  

 

 
 
Eine Punktlandung, dass auf den Cent genau alles ausreicht, wird nie möglich sein. In der 
einen oder anderen Einrichtung  wird es am Ende eines Wirtschaftsjahres mal eine Unterde-
ckung geben und mal eine kleine Überdeckung, die dann in den Folgejahren benötigt wird, 
um die Unterdeckung der Vorjahre auszugleichen oder z.B. verschobene Bau- oder Fortbil-
dungsmaßnamen nachzuholen.  
 
Die Fehlbedarfsfinanzierung hätte zur Folge, dass wir immer am Ende eines Jahres bemüht 
wären, alle verfügbaren Mittel auszugeben, damit wir nichts erstatten müssen. Sinnvolle 
Ausgaben gibt es in Kindertagesstätten immer. Im Folgejahr müssten wir dann für jede nicht 
geplante Anschaffung, Personalüberbrückung durch Fremdfirmen oder ungeplante Baumaß-
nahme mit der Stadt die Ausgaben neu verhandeln, was Abläufe und Planbarkeit für beide 
Vertragsparteien deutlich erschweren würde.  
 
Daher schlagen wir folgende Formulierung für § 5 (1) des Vertrages vor:  
 
Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickelten SQKM. Die Stadt leitet 
die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel für die Einrichtungen des 
Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt auch für alle Anpassungen, die in der Ver-
tragslaufzeit erfolgen und für die in diesem Vertrag vereinbarten Zusätze. Der Träger ver-
pflichtet sich zur wirtschaftlichen Haushaltsführung und darf alle ihm zur Verfügung gestell-
ten Mittel nur zum Zweck der Kitabetriebe in Ratzeburg einsetzen. Nachschüsse seitens der 
Stadt sind für die Vertragslaufzeit ausgeschlossen.  
 
Aus unserer Sicht könnte diese Regelung als Alternative zu dem Vorschlag der Stadt in § 5 (1) 
(Fehlbedarfsfinanzierung) allen Trägern angeboten werden, um diesen eine Wahlfreiheit zu 
lassen. Wir bitten darum, dieses Schreiben den zur endgültigen Entscheidung befugten Gre-
mien zugänglich zu machen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Hagenkötter 

http://www.montessori-nord.de/


 

Finanzierungsvereinbarung 
 

Zwischen 
der Stadt Ratzeburg 

- vertreten durch den Bürgermeister - 
(nachstehend Stadt genannt) 

 
und 

 
Name des Trägers 

(nachstehend Träger genannt) 
 

wird folgende Vereinbarung zur Finanzierung der vom Träger in Ratzeburg betriebenen 
Kindertagesstätte geschlossen: 

 
 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsgrundlage 
 
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Bezuschussung der Kindertageseinrichtung  

 
Name der Kindertageseinrichtung einfügen 
 
durch die Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde.  

 
(2) Der Träger ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und im Besitz einer gültigen 

Betriebserlaubnis für die genannte Einrichtung. Die Einrichtung ist mit der vereinbarten 
Betreuungsleistung in der Bedarfsplanung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe aufgenommen. 
 

(3) Durch die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen werden die 
Gruppenförderungssätze definiert. 

 

(4) Der Träger unterhält und betreibt und die Kindertagesstätte in eigener Verantwortung und 
verpflichtet sich, die für den Betrieb der Kindertagesstätte notwendigen Versicherungen 
abzuschließen. 

 

(5) Der Träger ist Arbeitgeber des Personals und übt die Dienst- und Fachaufsicht über das 
Personal sowie das Hausrecht aus.  

 
 
 
§ 2 Betreuungsleistungen 

 
(1) Der Träger erbringt die Betreuungsleistung unter Beachtung der Vorschriften des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) und der 
dazu erlassenen Rechtsvorschriften und Verordnungen. 
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(2) Der Träger verpflichtet sich, die Betreuungsleistungen in der Kindertageseinrichtung mit 

den im Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg hinterlegten Gruppen und 
Öffnungszeiten anzubieten, solange entsprechende Betreuungsplätze ausreichend 
nachgefragt werden. 

 
(3) Die Entscheidung über die Förderung von Kindern über drei Jahren in einer Krippengruppe 

(§ 17 Abs. 2 KiTaG) und Aufnahme von bis zu zwei Kindern unter drei Jahren in 
Kindergartengruppen sowie die Aufnahme schulpflichtiger Kinder (§ 17 Abs. 4 KiTaG) ist 
vom Träger vorzunehmen. Gleiches gilt für die Erhöhung der Gruppengröße gemäß § 25 
Abs. 2 KiTaG unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfes an Betreuungsplätzen. Dabei 
strebt der Träger eine Optimierung der Belegung und Gebühreneinnahmen an. 

 
(4) Bei ausreichender Nachfrage kann für Kinder ein Frühdienst bzw. ein Spätdienst 

angeboten werden, bei dem Kinder außerhalb ihrer Stammgruppe gefördert werden 
(Ergänzungs- und Randzeitengruppen). Voraussetzung für die Einrichtung dieser Gruppen 
ist eine Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach vorheriger 
Beteiligung der Stadt. 

 
(5) Die planmäßigen Schließzeiten nach § 22 KiTaG werden für die Einrichtungen unter 

Beteiligung des Elternbeirates beschlossen und öffentlich zugänglich gemacht. 
 

 

§ 3 Aufnahme von Kindern, Kita-Datenbank 
 

(1) Die Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung darf weder aus Gründen seiner Herkunft, 
seiner Nationalität oder seiner geschlechtlichen Identität noch aus konfessionellen, 
weltanschaulichen oder ethnischen Gründen abgelehnt werden. 

 
(2) Aus Gründen einer Behinderung oder drohenden Behinderung darf die Aufnahme eines 

Kindes in eine Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreuungsverhältnis nicht beendet 
werden, es sei denn, die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung des Kindes 
sind in der Gruppe nicht gegeben und können nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen 
werden. Ablehnungen sind dem örtlichen Träger der Jugendhilfe mitzuteilen. 
 

(3) Wird ein Kind aus einem anderen Bundesland als Schleswig-Holstein in der 
Kindertagesstätte betreut, gilt das durch den örtlichen Träger des anderen Bundeslandes 
und dem Kreis Herzogtum Lauenburg vereinbarte Verfahren zur Finanzierung. 

 

(4) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plätze erfolgt die Vergabe der Plätze 
unter Beachtung der Aufnahmekriterien. Die Kinder der Stadt Ratzeburg werden vorrangig 
aufgenommen. Die Aufnahmekriterien werden vom Träger in Abstimmung mit dem Beirat 
festgelegt und in schriftlicher Form öffentlich zugänglich gemacht. 

 
(5) Der Träger verpflichtet sich zur fach- und sachgerechten Nutzung der Kita-Datenbank nach 

§ 3 KiTaG. 

 



 

(6) Der Träger stellt sicher, dass die über die Kita-Datenbank nach § 33 KiTaG zu 

übermittelnden Daten spätestens zum 9. des jeweiligen Monats auf einem aktuellen Stand 

sind. Führt die Nichtnutzung der Kita-Datenbank zu einer Kürzung der 

Betriebskostenzuschüsse im Sinne von § 8a Abs. 6 KitaG durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, ist die Stadt Ratzeburg nicht verpflichtet, das hieraus 

entstehende Defizit zu decken. 

 

(7) Der Träger gewährleistet, dass Neuanmeldungen unverzüglich in der KiTa-Datenbank 

erfasst bzw. freigeschaltet werden, um die Stadt bei ihrer Bedarfsplanung zu unterstützen.  

 
 
§ 4 Fördervoraussetzungen 
 
(1) Die Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen gemäß Teil 4 des KiTaG unter 

Berücksichtigung der Übergangsregelungen gemäß § 57 KiTaG sind von dem Träger 
einzuhalten. Sofern Verstöße gegen Teil 4 des Kindertagesförderungsgesetzes zu einem 
Verlust des Förderanspruchs oder zu einer Rückforderung von gewährten Fördermitteln 
durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe führen, kann die Stadt den Träger nach einem 
gemeinsam geführten Gespräch unter Einbindung des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in 
Regress nehmen.  
 

(2) Der Träger sichert zu, dass alle im KiTaG genannten Fördervoraussetzungen von ihm erfüllt 
werden und verpflichtet sich, im Falle einer Rückforderung von Fördermitteln durch den 
Kreis im Verfahren gegen die Stadt mitzuwirken.  

 
(3) Sollte der Träger feststellen, dass diese Fördervoraussetzungen durch ihn nicht 

eingehalten werden können, hat er die Stadt darüber umgehend zu informieren. Die Stadt 
unterstützt den Träger soweit wie möglich, im Rahmen seiner Beratung zur Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen.  

 
 
 
§ 5 Finanzierung der Kindertagesstätte 
 
Variante 1: 

 
(1) Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität ergibt sich 

aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es handelt sich im um eine 
Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die nachweislich nicht abwendbar waren, 
werden im Übergangszeitraum durch die Stadt ausgeglichen. Überdeckungen sind an die 
Stadt zu erstatten.  

 
Variante 2: 
 
(1) Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickelten SQKM. Die Stadt    

leitet die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel für die 



 

Einrichtungen des Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt auch für alle 
Anpassungen, die in der Vertragslaufzeit erfolgen und für die in diesem Vertrag 
vereinbarten Zusätze. Der Träger verpflichtet sich zur wirtschaftlichen Haushaltsführung 
und darf alle ihm zur Verfügung gestellten Mittel nur zum Zweck der Kitabetriebe in 
Ratzeburg einsetzten. Nachschüsse seitens der Stadt sind für die Vertragslaufzeit 
ausgeschlossen. 
 

(2) Der Träger stellt den Einzug aller Elternbeiträge sicher. Ausfallende Elternbeiträge werden 
nur mit Nachweis eines ordnungsgemäß durchgeführten Mahnverfahrens von der Stadt 
übernommen. 

 

(3) Der Träger verpflichtet sich, alle Möglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkindern in 
Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden pädagogische Notwendigkeiten 
berücksichtigt.  Sollte dies aufgrund fehlender Platzkapazitäten im Regelbereich nicht 
möglich sein, werden ausfallende Elternbeiträge von der Stadt übernommen. Werden 
Plätze im Laufe des Kindergartenjahres frei, sind diese bevorzugt aus dieser Gruppe 
nachzubesetzen. 
 

(4) Ergänzende Förderung zu der Standardqualität insbesondere der Verfügungszeiten wird 
nach § 16 Abs. 1 KitaG während der Laufzeit dieser Vereinbarung durch die Stadt in Höhe 
von 2,5% der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Personalkosten für das pädagogische 
Personal gewährt, daraus leitet sich jedoch kein Anspruch auf Ausgleich über den 
31.12.2024 hinaus ab. Der Träger weist diese Förderungen gesondert aus. 
 

(5) Der im Einzelfall erforderliche behinderungsbedingte Mehraufwand wird gesondert 
ausgewiesen und durch die Eingliederungshilfe beglichen. Dieser darf nicht auf die Kosten 
des Regelbetriebes angerechnet werden. Für den ausfallenden Elternbeitrag bei einer 
Platzzahlreduzierung wird der vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Stadt gezahlte 
Beitrag in voller Höhe weitergeleitet bzw. in der Defizitfinanzierung ausgewiesen. Die nicht 
von der Eingliederungshilfe übernommenen Kosten werden von der Stadt im Rahmen der 
Fehlbedarfsfinanzierung übernommen. 

 
(6) Der Träger kalkuliert, setzt fest und vereinnahmt die Elternbeiträge. Diese dürfen gemäß 

§ 31 KiTaG den maximal festgelegten Gebührensatz nicht überschreiten. Eine 
Unterschreitung ist nur im Rahmen der Auskömmlichkeit der Mittel nach dem 
Standardqualitätskostenmodell (SQKM) möglich.  

 
(7) Verpflegungskosten und Auslagen für Ausflüge sind von den Eltern zu tragen und werden 

nach Beteiligung des Beirates vom Träger vereinnahmt. Die Stadt hat hieran keinen Anteil. 
 

(8) Die Eigenleistungen des Trägers werden in den Jahren 2021 bis Ende 2024 schrittweise 
abgebaut. 

 
 
 
§ 6 Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung (§ 19, 20 KiTaG) 
 



 

(1) Der Träger setzt in eigener Verantwortung die gesetzlichen Anforderungen an die 
pädagogische Qualität, das Qualitätsmanagement, die pädagogische Fachberatung 
und die Aus-, Fort- und Weiterbildung um. 
 

(2) Die Stadt erkennt für die Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung eine 
ergänzende Förderung in Höhe von jährlich bis zu 300,00 € pro Mitarbeiter/in für das 
pädagogische Personal an.  
 

(3) Nach Ausschöpfung der durch das Land Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden 
Mittel der Sprachförderung kann die Nachqualifikation alltagsintegrierter 
Sprachbildung einbezogen werden. 
 

(4) Nach Maßgabe der erforderlichen politischen Beschlüsse, wird durch die Stadt eine 
anteilige Förderung von praxisintegrierten Ausbildungsmaßnahmen (PiA-
Maßnahmen) in Aussicht gestellt.  

 
 
 
§ 7 Beirat 

 
(1) Der Träger richtet einen Beirat entsprechend § 32 Abs. 3 KiTaG ein.  
 
(2) Der Beirat besteht aus acht gleichwertig stimmberechtigten Mitgliedern mit jeweils zwei 

Vertreter/innen 
- des Trägers 

- der pädagogischen Kräfte der Kindertagesstätte 

- der Elternvertretung 

- der Stadt, bestehend aus dem Bürgermeister, der von einem Mitarbeiter oder einer 

Mitarbeiterin der Verwaltung vertreten werden kann, und einem Mitglied der 

Stadtvertretung.  

 

(3) Der Beirat wählt eine/n Vorsitzende/n und eine Stellvertretung aus seiner Mitte.  

 

(4) Die Einladungen zu den Beiratssitzungen müssen mindestens 2 Wochen vor der Sitzung 

eine übersandt werden. 

 

(5) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, 

darunter die/der Vorsitzende oder die Stellvertretung. Besteht bei Abstimmungen im 

Beirat Stimmengleichheit, gilt dies als Ablehnung. 

 

(6) Stellungnahmen des Beirates sind schriftlich zu formulieren und dem Träger vor dessen 

Entscheidung vorzulegen. 

 
 
 



 

 
§ 8 Räumliche Anforderungen an die Kindertagesstätte 
 
(1) Sofern die in § 23 KiTaG definierten räumlichen Anforderungen nicht eingehalten werden, 

teilt der Träger dies dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich mit. 
 
(2) Der Träger und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe erzielen im Einvernehmen 

Lösungsmöglichkeiten zur Einhaltung der räumlichen Anforderungen im Sinne des § 23 
KiTaG unter Berücksichtigung des § 57 Abs. 3 Nr. 3 KiTaG.  

 

(3) Der Träger und die Stadt beantragen gemeinsam in Aussicht gestellte 
Investitionszuschüsse des Bundes, Landes oder des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe. Die Refinanzierung von abgestimmten Baumaßnahmen kann über eine 
Anpassung der Miete erfolgen. Diese Anpassung benötigt die schriftliche Form.  

 

 
§ 9 Miete 
 
(1) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 

Grundstücks geschlossen haben gelten die ergänzenden Vereinbarungen in Anlage 1 zu 

dieser Finanzierungsvereinbarung. Die kalkulatorische Miete ist Bestandteil der 

Vereinbarung gemäß des SQKM. 

 

(2) Die Schönheitsreparaturen gehen zu Lasten des Trägers, ebenso notwendig werdende 
Kleinreparaturen, Näheres ist in den ergänzenden Vereinbarungen in Anlage 1 geregelt.  

 
 
 
§ 10 Verfahren 
 
(1) Der Träger legt der Stadt jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 bis spätestens zum 30.09. 

eines jeden Jahres den Stellenplan und den detaillierten Wirtschaftsplan der 
Kindertagesstätte für das darauffolgende Jahr vor, aus dem die Einzelpositionen der 
Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung ersichtlich sind. Eine ergänzende Förderung der 
Stadt, die über die Standardqualität nach Teil 4 des KiTaG hinausgeht, wird im 
Wirtschaftsplan gesondert dargestellt. 

 

(2) Die Abschlagszahlungen und die Zahlungen der ergänzenden Förderungen der Stadt an 
den Träger erfolgen monatlich in Höhe des Zuschussbetrages zum Monatsende des 
jeweiligen Monats.  

 

(3) Der detaillierte Nachweis über die Verwendung der Mittel ist von Seiten des Trägers ist 
der Stadt spätestens zum 31.05. des auf die Förderung folgenden Jahres vorzulegen. Eine 
ergänzende Förderung der Stadt nach § 5 Abs. 1 ist gesondert auszuweisen. Der Abschluss 
enthält einen Nachweis, dass die Fördervoraussetzungen laut Teil 4 des KiTaG erfüllt 
werden. Der Träger räumt der Stadt das in § 35 KiTaG definierte Prüfungsrecht ein.  



 

 
(4) Die Evaluation der Wirkung des KitaG ist für den Träger und die Stadt entsprechend § 58 

KiTaG verpflichtend. 
 

 
 
§ 11 Laufzeit, ordentliche Kündigung, Beendigung, Änderungen und Nebenabreden 
 
(1) Der Vertrag tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Er gilt bis zum 31.12.2024. 

Gleichzeitig tritt der bisherige Vertrag nebst aller Nebenabreden außer Kraft. 
 

(2) Der Vertrag endet automatisch zu dem Zeitpunkt, mit dem die Anerkennung des Trägers 
als freier Träger der Jugendhilfe endet bzw. zu dem Zeitpunkt, mit dem die 
Betriebserlaubnis erlischt. Soweit die Betriebserlaubnis für Teile der Einrichtung erlischt, 
sind nur diese Teile vom Ende des Vertrages betroffen. 
 

(3) Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich zu 
vereinbaren. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

 

(4) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 
Grundstücks geschlossen haben, so gelten entsprechende Regelungen unabhängig von 
dieser Finanzierungsvereinbarung. 

 

(5) Die Vereinbarungspartner streben nach dem 01.01.2025 eine Fortführung der 
Zusammenarbeit im Sinne einer Kooperationsvereinbarung an. Verhandlungen darüber 
werden ab dem 1. Halbjahr 2024 geführt. 

 
 
§ 12 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder sich als lückenhaft 
erweisen, bleibt die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine wirksame 
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt für die Ausfüllung von Lücken. 
 
 
 
§ 13 Schlichtungs- und Anpassungsklausel  
 
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, bei Auftreten von Vertragslücken sowie 
bei sonstigem Änderungsbedarf verpflichten sich die vertragsschließenden Parteien 
unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung aufzunehmen. 

 
 
__________________________  __________________________ 
Ort, Datum     Ort, Datum 
 



 

 
 
___________________________       ___________________________ 
Stadt Ratzeburg    Träger 
         
Stempel     Stempel    



 

Finanzierungsvereinbarung 
 

Zwischen 
der Stadt Ratzeburg 

- vertreten durch den Bürgermeister - 
(nachstehend Stadt genannt) 

 
und 

 
Name des Trägers 

(nachstehend Träger genannt) 
 

wird folgende Vereinbarung zur Finanzierung der vom Träger in Ratzeburg betriebenen 
Kindertagesstätte geschlossen: 

 
 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsgrundlage 
 
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Bezuschussung der Kindertageseinrichtung  

 
Name der Kindertageseinrichtung einfügen 
 
durch die Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde.  

 
(2) Der Träger ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und im Besitz einer gültigen 

Betriebserlaubnis für die genannte Einrichtung. Die Einrichtung ist mit der vereinbarten 
Betreuungsleistung in der Bedarfsplanung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe aufgenommen. 
 

(3) Durch die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen werden die 
Gruppenförderungssätze definiert. 

 

(4) Der Träger unterhält und betreibt und die Kindertagesstätte in eigener Verantwortung und 
verpflichtet sich, die für den Betrieb der Kindertagesstätte notwendigen Versicherungen 
abzuschließen. 

 

(5) Der Träger ist Arbeitgeber des Personals und übt die Dienst- und Fachaufsicht über das 
Personal sowie das Hausrecht aus.  

 
 
 
§ 2 Betreuungsleistungen 

 
(1) Der Träger erbringt die Betreuungsleistung unter Beachtung der Vorschriften des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) und der 
dazu erlassenen Rechtsvorschriften und Verordnungen. 
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(2) Der Träger verpflichtet sich, die Betreuungsleistungen in der Kindertageseinrichtung mit 

den im Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg hinterlegten Gruppen und 
Öffnungszeiten anzubieten, solange entsprechende Betreuungsplätze ausreichend 
nachgefragt werden. 

 
(3) Die Entscheidung über die Förderung von Kindern über drei Jahren in einer Krippengruppe 

(§ 17 Abs. 2 KiTaG) und Aufnahme von bis zu zwei Kindern unter drei Jahren in 
Kindergartengruppen sowie die Aufnahme schulpflichtiger Kinder (§ 17 Abs. 4 KiTaG) ist 
vom Träger vorzunehmen. Gleiches gilt für die Erhöhung der Gruppengröße gemäß § 25 
Abs. 2 KiTaG unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfes an Betreuungsplätzen. Dabei 
strebt der Träger eine Optimierung der Belegung und Gebühreneinnahmen an. 

 
(4) Bei ausreichender Nachfrage kann für Kinder ein Frühdienst bzw. ein Spätdienst 

angeboten werden, bei dem Kinder außerhalb ihrer Stammgruppe gefördert werden 
(Ergänzungs- und Randzeitengruppen). Voraussetzung für die Einrichtung dieser Gruppen 
ist eine Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach vorheriger 
Beteiligung der Stadt. 

 
(5) Die planmäßigen Schließzeiten nach § 22 KiTaG werden für die Einrichtungen unter 

Beteiligung des Elternbeirates beschlossen und öffentlich zugänglich gemacht. 
 

 

§ 3 Aufnahme von Kindern, Kita-Datenbank 
 

(1) Die Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung darf weder aus Gründen seiner Herkunft, 
seiner Nationalität oder seiner geschlechtlichen Identität noch aus konfessionellen, 
weltanschaulichen oder ethnischen Gründen abgelehnt werden. 

 
(2) Aus Gründen einer Behinderung oder drohenden Behinderung darf die Aufnahme eines 

Kindes in eine Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreuungsverhältnis nicht beendet 
werden, es sei denn, die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung des Kindes 
sind in der Gruppe nicht gegeben und können nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen 
werden. Ablehnungen sind dem örtlichen Träger der Jugendhilfe mitzuteilen. 
 

(3) Wird ein Kind aus einem anderen Bundesland als Schleswig-Holstein in der 
Kindertagesstätte betreut, gilt das durch den örtlichen Träger des anderen Bundeslandes 
und dem Kreis Herzogtum Lauenburg vereinbarte Verfahren zur Finanzierung. 

 

(4) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plätze erfolgt die Vergabe der Plätze 
unter Beachtung der Aufnahmekriterien. Die Kinder der Stadt Ratzeburg werden vorrangig 
aufgenommen. Die Aufnahmekriterien werden vom Träger in Abstimmung mit dem Beirat 
festgelegt und in schriftlicher Form öffentlich zugänglich gemacht. 

 
(5) Der Träger verpflichtet sich zur fach- und sachgerechten Nutzung der Kita-Datenbank nach 

§ 3 KiTaG. 

 



 

(6) Der Träger stellt sicher, dass die über die Kita-Datenbank nach § 33 KiTaG zu 

übermittelnden Daten spätestens zum 9. des jeweiligen Monats auf einem aktuellen Stand 

sind. Führt die Nichtnutzung der Kita-Datenbank zu einer Kürzung der 

Betriebskostenzuschüsse im Sinne von § 8a Abs. 6 KitaG durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, ist die Stadt Ratzeburg nicht verpflichtet, das hieraus 

entstehende Defizit zu decken. 

 

(7) Der Träger gewährleistet, dass Neuanmeldungen unverzüglich in der KiTa-Datenbank 

erfasst bzw. freigeschaltet werden, um die Stadt bei ihrer Bedarfsplanung zu unterstützen.  

 
 
§ 4 Fördervoraussetzungen 
 
(1) Die Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen gemäß Teil 4 des KiTaG unter 

Berücksichtigung der Übergangsregelungen gemäß § 57 KiTaG sind von dem Träger 
einzuhalten. Sofern Verstöße gegen Teil 4 des Kindertagesförderungsgesetzes zu einem 
Verlust des Förderanspruchs oder zu einer Rückforderung von gewährten Fördermitteln 
durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe führen, kann die Stadt den Träger nach einem 
gemeinsam geführten Gespräch unter Einbindung des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in 
Regress nehmen.  
 

(2) Der Träger sichert zu, dass alle im KiTaG genannten Fördervoraussetzungen von ihm erfüllt 
werden und verpflichtet sich, im Falle einer Rückforderung von Fördermitteln durch den 
Kreis im Verfahren gegen die Stadt mitzuwirken.  

 
(3) Sollte der Träger feststellen, dass diese Fördervoraussetzungen durch ihn nicht 

eingehalten werden können, hat er die Stadt darüber umgehend zu informieren. Die Stadt 
unterstützt den Träger soweit wie möglich, im Rahmen seiner Beratung zur Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen.  

 
 
 
§ 5 Finanzierung der Kindertagesstätte 

 
(1) Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität ergibt sich 

aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es handelt sich im um eine 
Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die nachweislich nicht abwendbar waren, 
werden im Übergangszeitraum durch die Stadt ausgeglichen. Überdeckungen sind an die 
Stadt zu erstatten.  
 

(2) Der Träger stellt den Einzug aller Elternbeiträge sicher. Ausfallende Elternbeiträge werden 
nur mit Nachweis eines ordnungsgemäß durchgeführten Mahnverfahrens von der Stadt 
übernommen. 

 

(3) Der Träger verpflichtet sich, alle Möglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkindern in 
Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden pädagogische Notwendigkeiten 



 

berücksichtigt.  Sollte dies aufgrund fehlender Platzkapazitäten im Regelbereich nicht 
möglich sein, werden ausfallende Elternbeiträge von der Stadt übernommen. Werden 
Plätze im Laufe des Kindergartenjahres frei, sind diese bevorzugt aus dieser Gruppe 
nachzubesetzen. 
 

(4) Ergänzende Förderung zu der Standardqualität insbesondere der Verfügungszeiten wird 
nach § 16 Abs. 1 KitaG während der Laufzeit dieser Vereinbarung durch die Stadt in Höhe 
von 2,5% der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Personalkosten für das pädagogische 
Personal gewährt, daraus leitet sich jedoch kein Anspruch auf Ausgleich über den 
31.12.2024 hinaus ab. Der Träger weist diese Förderungen gesondert aus. 
 

(5) Der im Einzelfall erforderliche behinderungsbedingte Mehraufwand wird gesondert 
ausgewiesen und durch die Eingliederungshilfe beglichen. Dieser darf nicht auf die Kosten 
des Regelbetriebes angerechnet werden. Für den ausfallenden Elternbeitrag bei einer 
Platzzahlreduzierung wird der vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Stadt gezahlte 
Beitrag in voller Höhe weitergeleitet bzw. in der Defizitfinanzierung ausgewiesen. Die nicht 
von der Eingliederungshilfe übernommenen Kosten werden von der Stadt im Rahmen der 
Fehlbedarfsfinanzierung übernommen. 

 
(6) Der Träger kalkuliert, setzt fest und vereinnahmt die Elternbeiträge. Diese dürfen gemäß 

§ 31 KiTaG den maximal festgelegten Gebührensatz nicht überschreiten. Eine 
Unterschreitung ist nur im Rahmen der Auskömmlichkeit der Mittel nach dem 
Standardqualitätskostenmodell (SQKM) möglich.  

 
(7) Verpflegungskosten und Auslagen für Ausflüge sind von den Eltern zu tragen und werden 

nach Beteiligung des Beirates vom Träger vereinnahmt. Die Stadt hat hieran keinen Anteil. 
 

(8) Die Eigenleistungen des Trägers werden in den Jahren 2021 bis Ende 2024 schrittweise 
abgebaut. 

 
 
 
§ 6 Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung (§ 19, 20 KiTaG) 
 

(1) Der Träger setzt in eigener Verantwortung die gesetzlichen Anforderungen an die 
pädagogische Qualität, das Qualitätsmanagement, die pädagogische Fachberatung 
und die Aus-, Fort- und Weiterbildung um. 
 

(2) Die Stadt erkennt für die Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung eine 
ergänzende Förderung in Höhe von jährlich bis zu 300,00 € pro Mitarbeiter/in für das 
pädagogische Personal an.  
 

(3) Nach Ausschöpfung der durch das Land Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden 
Mittel der Sprachförderung kann die Nachqualifikation alltagsintegrierter 
Sprachbildung einbezogen werden. 
 



 

(4) Nach Maßgabe der erforderlichen politischen Beschlüsse, wird durch die Stadt eine 
anteilige Förderung von praxisintegrierten Ausbildungsmaßnahmen (PiA-
Maßnahmen) in Aussicht gestellt.  

 
 
 
§ 7 Beirat 

 
(1) Der Träger richtet einen Beirat entsprechend § 32 Abs. 3 KiTaG ein.  
 
(2) Der Beirat besteht aus acht gleichwertig stimmberechtigten Mitgliedern mit jeweils zwei 

Vertreter/innen 
- des Trägers 

- der pädagogischen Kräfte der Kindertagesstätte 

- der Elternvertretung 

- der Stadt, bestehend aus dem Bürgermeister, der von einem Mitarbeiter oder einer 

Mitarbeiterin der Verwaltung vertreten werden kann, und einem Mitglied der 

Stadtvertretung.  

 

(3) Der Beirat wählt eine/n Vorsitzende/n und eine Stellvertretung aus seiner Mitte.  

 

(4) Die Einladungen zu den Beiratssitzungen müssen mindestens 2 Wochen vor der Sitzung 

eine übersandt werden. 

 

(5) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, 

darunter die/der Vorsitzende oder die Stellvertretung. Besteht bei Abstimmungen im 

Beirat Stimmengleichheit, gilt dies als Ablehnung. 

 

(6) Stellungnahmen des Beirates sind schriftlich zu formulieren und dem Träger vor dessen 

Entscheidung vorzulegen. 

 
 
 
 

§ 8 Räumliche Anforderungen an die Kindertagesstätte 
 
(1) Sofern die in § 23 KiTaG definierten räumlichen Anforderungen nicht eingehalten werden, 

teilt der Träger dies dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich mit. 
 
(2) Der Träger und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe erzielen im Einvernehmen 

Lösungsmöglichkeiten zur Einhaltung der räumlichen Anforderungen im Sinne des § 23 
KiTaG unter Berücksichtigung des § 57 Abs. 3 Nr. 3 KiTaG.  

 

(3) Der Träger und die Stadt beantragen gemeinsam in Aussicht gestellte 
Investitionszuschüsse des Bundes, Landes oder des örtlichen Trägers der öffentlichen  



 

Jugendhilfe. Die Refinanzierung von abgestimmten Baumaßnahmen kann über eine 
Anpassung der Miete erfolgen. Diese Anpassung benötigt die schriftliche Form.  

 

 
§ 9 Miete 
 
(1) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 

Grundstücks geschlossen haben gelten die ergänzenden Vereinbarungen in Anlage 1 zu 

dieser Finanzierungsvereinbarung. Die kalkulatorische Miete ist Bestandteil der 

Vereinbarung gemäß des SQKM. 

 

(2) Die Schönheitsreparaturen gehen zu Lasten des Trägers, ebenso notwendig werdende 
Kleinreparaturen, Näheres ist in den ergänzenden Vereinbarungen in Anlage 1 geregelt.  

 
 
 
§ 10 Verfahren 
 
(1) Der Träger legt der Stadt jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 bis spätestens zum 30.09. 

eines jeden Jahres den Stellenplan und den detaillierten Wirtschaftsplan der 
Kindertagesstätte für das darauffolgende Jahr vor, aus dem die Einzelpositionen der 
Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung ersichtlich sind. Eine ergänzende Förderung der 
Stadt, die über die Standardqualität nach Teil 4 des KiTaG hinausgeht, wird im 
Wirtschaftsplan gesondert dargestellt. 

 

(2) Die Abschlagszahlungen und die Zahlungen der ergänzenden Förderungen der Stadt an 
den Träger erfolgen monatlich in Höhe des Zuschussbetrages zum Monatsende des 
jeweiligen Monats.  

 

(3) Der detaillierte Nachweis über die Verwendung der Mittel ist von Seiten des Trägers ist 
der Stadt spätestens zum 31.05. des auf die Förderung folgenden Jahres vorzulegen. Eine 
ergänzende Förderung der Stadt nach § 5 Abs. 1 ist gesondert auszuweisen. Der Abschluss 
enthält einen Nachweis, dass die Fördervoraussetzungen laut Teil 4 des KiTaG erfüllt 
werden. Der Träger räumt der Stadt das in § 35 KiTaG definierte Prüfungsrecht ein.  
 

(4) Die Evaluation der Wirkung des KitaG ist für den Träger und die Stadt entsprechend § 58 
KiTaG verpflichtend. 

 

 
 
§ 11 Laufzeit, ordentliche Kündigung, Beendigung, Änderungen und Nebenabreden 
 
(1) Der Vertrag tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Er gilt bis zum 31.12.2024. 

Gleichzeitig tritt der bisherige Vertrag nebst aller Nebenabreden außer Kraft. 
 



 

(2) Der Vertrag endet automatisch zu dem Zeitpunkt, mit dem die Anerkennung des Trägers 
als freier Träger der Jugendhilfe endet bzw. zu dem Zeitpunkt, mit dem die 
Betriebserlaubnis erlischt. Soweit die Betriebserlaubnis für Teile der Einrichtung erlischt, 
sind nur diese Teile vom Ende des Vertrages betroffen. 
 

(3) Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich zu 
vereinbaren. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

 

(4) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 
Grundstücks geschlossen haben, so gelten entsprechende Regelungen unabhängig von 
dieser Finanzierungsvereinbarung. 

 

(5) Die Vereinbarungspartner streben nach dem 01.01.2025 eine Fortführung der 
Zusammenarbeit im Sinne einer Kooperationsvereinbarung an. Verhandlungen darüber 
werden ab dem 1. Halbjahr 2024 geführt. 

 
 
§ 12 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder sich als lückenhaft 
erweisen, bleibt die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine wirksame 
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt für die Ausfüllung von Lücken. 
 
 
 
§ 13 Schlichtungs- und Anpassungsklausel  
 
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, bei Auftreten von Vertragslücken sowie 
bei sonstigem Änderungsbedarf verpflichten sich die vertragsschließenden Parteien 
unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung aufzunehmen. 

 
 
__________________________  __________________________ 
Ort, Datum     Ort, Datum 
 
 
 
___________________________       ___________________________ 
Stadt Ratzeburg    Träger 
         
Stempel     Stempel    



An die 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren    
Unter den Linden 1 
 
23909 Ratzeburg 
 

Ratzeburg, den 15. Februar 2021 
 
 
 
 

Neue Finanzierungsvereinbarung Kita 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koech, sehr geehrter Herr Gutzeit, 
 
herzlichen Dank für die Übersendung des Entwurfes der neuen Kitafinanzierung. Bei folgen-
den Punkten sehen wir Klärungsbedarf: 
 
▪ § 2 (3): „Die Entscheidung über die Förderung von Kindern über drei Jahren in einer Krip-

pengruppe (…) ist vom Träger (…) mit vorheriger Beteiligung der Stadt (…) vorzunehmen“. 
Wenn das so bleibt, dann müssten alle Kita-Träger vorab für jedes Kind mit der Stadt 
Rücksprache halten. Das ist unnötiger Verwaltungsaufwand ohne, dass ein Ziel erkennbar 
ist.  Der Verbleib wird immer auf Platzmangel zurück zu führen sein. Es wird folgende 
Formulierung an der Stelle angeregt: Dabei strebt der Träger eine Optimierung der Bele-
gung und der Gebühreneinnahmen an. 
 

▪ § 3 (7): „Neuanmeldungen werden unverzüglich in die KiTa-Datenbank aufgenommen.“ 
Das ist nicht regelungsbedürftig, weil es bereits gesetzlich geregelt ist.  

 
▪ § 4 (1) Satz 2: Sofern Verstöße gegen Teil 4 des Kindertagesförderungsgesetzes zu einem 

Verlust des Förderanspruchs oder zu einer Rückforderung von gewährten Fördermitteln 
durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe führen, kann die Stadt den Träger in Regress 
nehmen. In diesen Fällen müsste eine Regelung mit aufgenommen werden, dass der je-
weilige Täger so früh wie möglich in die Verhandlungen mit dem örtlichen Träger der Ju-
gendhilfe eingebunden wird. 

 
▪ § 5 (3): Der Träger verpflichtet sich, alle Möglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkin-

dern in Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden pädagogische Notwendigkeiten be-
rücksichtigt. Für den Fall, dass dies aufgrund von fehlenden Platzkapazitäten im Regelbe-
reich im laufenden Kitajahr nicht möglich ist, müsste sich die Stadt Ratzeburg noch bereit 
erklären, die Differenz bei den Elternbeiträgen zu übernehmen. 

 
▪ § 5 (4): … in Höhe von 2% der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Personalkosten für das 

pädagogische Personal gewährt“.  Zum Ausgleich der bisher gewährten Erweiterung der 
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Verfügungszeit von 20% wäre eine zusätzliche Förderung von 3,5% erforderlich. Bei der 
Berechnung der Kosten für das pädagogische Personal werden die Kosten für die Leitun-
gen einbezogen. 

 
▪ § 5 (5): Nicht von der Eingliederungshilfe übernommene Kosten werden von der Stadt im 

Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung übernommen. 
 
▪ § 6 (2): „Die Stadt erkennt für die Fortbildung und Fachberatung des pädagogischen Per-

sonals eine ergänzende Förderung in Höhe von jährlich bis zu 300 Euro für das pädagogi-
sche Personal an.“  Es fehlt der Berechnungsbezug, also 300,- € pro Mitarbeiter*in pro 
Jahr. Ferner sollte mit aufgenommen werden, dass auch für QM 300,- € pro Mitarbei-
ter*in pro Jahr zusätzlich gezahlt wird.  

 
▪ § 6 (4): „Die Förderung von PiAs wird in Aussicht gestellt“. Die Regelung ist zu unbe-

stimmt. Es sollte klar geregelt werden, dass bis zu eine PiA pro Kita pro Jahr gefördert 
wird. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Stadt die Kosten ausgleicht, die nicht durch 
SQKM-Mittel oder andere Zuschüsse Dritter ausgeglichen werden. Da die eingesetzten 
Stunden der PiA-Mitarbeiter*innen im 2. Ausbildungsjahr zum Teil und im 3. Ausbil-
dungsjahr voll auf den Personalschlüssel anzurechnen sind wird grob kalkuliert von fol-
genden Kosten ausgegangen: ca. 12.000 pro PiA im 1. Ausbildungsjahr, 6.000,- € pro PiA 
im 2. Ausbildungsjahr. 

 
▪ § 7 (3): „Im Beirat müssen Vorsitzender und Stellvertreter gewählt werden.“ Das wird als 

nicht notwendig angesehen und geht über die gesetzliche Bestimmung hinaus. Die Erfah-
rungen der letzten Jahre haben ergeben, dass es deutlich praktikabler ist, wenn sich die 
Beiräte selbst eine eigene Geschäftsordnung geben. Dies könnte als Ermächtigung in den 
Vertrag mit aufgenommen werden.  

 
▪ § 8 (2) Ergänzungsvorschlag: Der Träger beantragt über die Stadt in Aussicht gestellte 

Investitionszuschüsse des Bundes, Landes oder des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe. Die Refinanzierung von abgestimmten Baumaßnahmen kann über eine Anpas-
sung der Miete erfolgen. 

 
▪ § 8 (3) Es fehlt generell eine Regelung für eine „kalkulatorische Miete“. Die Kosten der 

Raumnutzung, die sich allein aus dem SQKM ergeben sind nicht auskömmlich. Damit 
können weder notwendige Erweiterungen finanziert werden, die sich zwingend aus § 8 
(2) ergeben, noch Umbauten oder baulich notwendig werdende Neubauten. Wir streben 
mit der Stadt eine Regelung an, die einen Ausgleich schafft zwischen der tatsächlich ge-
zahlten „kalkulatorische Miete“, die sich aus dem SQKM-Schlüssel ergibt und den markt-
üblichen Mieten in Ratzeburg entsprechen. 

 
▪  § 9 (2): „Abschlagszahlung werden quartalsweise vorgenommen.“ Soweit bekannt ist, 

bekommt die Stadt Ratzeburg die für die Kitaträger bestimmten Mittel des Kreises mo-
natlich ausgezahlt. Es ist nicht erkennbar, warum dann die Zahlungen nicht auch monat-
lich zu einem festen Termin weitergeleitet werden. Die Zwischenfinanzierung bei Auszah-
lung pro Quartal erschwert den Trägern die Liquiditätsplanung. Ferner ist zu Beginn eines 
Jahres in Form eines Förderbescheides die voraussichtliche Höhe der Finanzierung dem 
Träger mitzuteilen.  



 
▪ § 9 (3): „Der detaillierte Jahresabschluss des Trägers ist der Stadt spätestens zum 31.05. 

des auf die Förderung folgenden Jahres vorzulegen.“ Ein Nachweis über die Verwendung 
der Mittel sollte genügen. Der Jahresabschluss ist ein steuerrechtlicher Begriff und muss 
nach entsprechenden Richtlinien aufgestellt werden. Bei einem Träger mit mehreren Ein-
richtungen enthält ein Jahresabschluss Angaben, die über die zu finanzierende Kita hin-
ausgehen.  

 
▪ § 10 (5) Ergänzungsvorschlag: Die Vereinbarungspartner verpflichten sich, in neue Ver-

handlungen einzutreten, wenn Änderungen der gesetzlichen Grundlagen bzw. der Be-
trieb der Kindertagesstätte es erforderlich machen. 

 
▪ § 10 (6) Ergänzungsvorschlag: Die Vereinbarungspartner sind sich einig, dass diese Ver-

einbarung ab dem 01.01.2025 im Sinne einer Kooperationsvereinbarung fortgeführt 
werden soll. Verhandlungen hierüber werden im 1. Halbjahr 2024 geführt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Michael Fröbisch (AWO Landesverband Schleswig-Holstein) 
 
gez. Andreas Hagenkötter (Montessori Nord GmbH) 
 
gez. Pastorin Britta Sandler (Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Georgsberg) 
 
gez. Susanne Wenck-Bauer (Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri) 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BeVoSr/444/2021/2 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

09.06.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Badesaison 2021 - Umsetzung des 
Badesicherheitsgesetzes und der 
Badesicherheitsverordnung 
 
Zielsetzung: 
Sicheres und gesetzeskonformes Betreiben der beiden öffentlichen Ratzeburger 
Seebadestellen 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Variante a) 
„Der AWTS empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„a. Der Wirtschaftsplan 2021 der RZ-WB wird wie folgt geändert: 

1. Vermögensplan: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 2. Sonstiges: 
Neu: Zaunelemente Seebadestelle Aqua Siwa – 7.000 € 

2. Erfolgsübersicht: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 9. Andere 
betriebliche Aufwendungen (Seite 6 Spalte 6): alt 33.936 €, neu 57.500 €. 

3. Das Ergebnis verändert sich entsprechend. 
 
b. Die Seebadestelle Aqua Siwa wird teilweise, ohne Tor, eingezäunt. 
 
c. An beiden Badestellen werden jeweils zwei Personen, die die Erfordernisse 
für eine Badeaufsicht erfüllen, mit Beginn der Sommerferien für die 
Badeaufsicht eingesetzt. Außerhalb der Öffnungszeiten findet keine 
Bewachung statt. 
 
d. Die Öffnungszeiten sollen wie folgt gestaltet werden: 
 1. Badestelle Schloßwiese täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
 2. Badestelle Aqua Siwa  täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
 
e) Zur Durchsetzung der Badeordnung wird in Zeiten, in denen Ehrenamtliche 
die Badeaufsicht durchführen, ein Sicherheitsunternehmen beauftragt.““ 
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Variante b) 
„Der AWTS empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„a. Der Wirtschaftsplan 2021 der RZ-WB wird wie folgt geändert: 
1. Vermögensplan: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 2. Sonstiges: 
Neu: Zaunanlage Seebadestelle Aqua Siwa – 16.500 € 
2. Erfolgsübersicht: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 9. Andere 
betriebliche Aufwendungen (Seite 6 Spalte 6): alt 33.936 €, neu 57.500 €. 
3. Das Ergebnis verändert sich entsprechend. 
 
b. Die Seebadestelle Aqua Siwa wird eingezäunt. 
 
c. An beiden Badestellen werden jeweils zwei Personen, die die Erfordernisse 
für eine Badeaufsicht erfüllen, während der Badesaison für die Badeaufsicht 
eingesetzt. Kann die Badeaufsicht nicht sichergestellt werden, sind die 
Badestellen abzuschließen. 
 
d. Die Öffnungszeiten sollen wie folgt gestaltet werden: 
 1. Badestelle Schloßwiese täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
 2. Badestelle Aqua Siwa  täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
 
e) Zur Durchsetzung der Badeordnung wird in Zeiten, in denen Ehrenamtliche 
die Badeaufsicht durchführen, ein Sicherheitsunternehmen beauftragt.““ 
 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Pantelmann, Kolja am 02.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe betreiben die Seebadestellen Schloßwiese und 
Seebadestelle Aqua Siwa am Großen Küchensee, die in der EU-Badestellenliste 
gemäß der EU-Badegewässerrichtlinie aufgeführt sind. 
 
Am 22.06.2020 ist das Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im 
Badewesen und zur Wasserrettung (Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetz), 
geändert am 13.10.2020, verkündet worden. 
Durch dieses Gesetz soll für die Betreiber von Badestellen Rechtssicherheit 
geschaffen werden, in welchen Fällen eine Badestelle ohne Badeaufsicht betrieben 
werden kann und in welchen Fällen eine Badeaufsicht erforderlich ist. 
In § 4 wurde die Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen geschaffen. 
 
Mit Schreiben vom 24.04.2021 hat der Städteverband eine Anhörung zum Entwurf 
einer Landesverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
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Sicherheit im Badewesen (Badesicherheitsverordnung – BadeSichVO) verschickt, 
der im Vorfeld mit den Kommunalen Landesverbänden und 
den Hilfsorganisationen in der Badesicherheit erörtert worden ist. 
 
Die Verordnung wurde am 11.05.2021 beschlossen, wird am 10.06.2021 verkündet 
und am Folgetag in Kraft treten. 
 
Die Regelungen verpflichten die Betreiber von Badestellen, Risikobewertungen 
vorzunehmen, welche die Grundlage für die daraus folgenden Sicherungs- und 
Rettungsvorkehrungen sind. 
 
Am 03.05.2021 fand eine Risikobewertung der beiden Badestellen statt. 
Teilnehmer waren die DLRG (Herr Allrich, Herr Westphal) und die RZ-WB (Herr 
Pantelmann, Herr Rickert-Buttgereit, Herr Swiatlak). 
Die Risikobewertung hat ergeben, dass an beiden Badestellen eine Badeaufsicht 
zwingend erforderlich ist. 
 
Beide Badestellen werden von einer Vielzahl von Badegästen genutzt. Durch das 
Betreiben von beaufsichtigten Badestellen werden Gefahren für Leib und Leben 
minimiert.  
Sind keine Badestellen vorhanden, werden vermehrt Uferkanten als Seezugang 
genutzt. Die Folge ist eine Schädigung des Uferbereichs und erhöhtes 
Gefahrenpotential für die Personen, die ins Wasser gehen oder springen. 
 
Der Kommunale Schadenausgleich hat auf Nachfrage die Absperrung der 
Badestellen für den Versicherungsschutz nicht zur Auflage gemacht. Er weist 
allerdings darauf hin, dass eine Einschätzung, wie ein Gericht in einem Schadenfall 
bzw. die Staatsanwaltschaft in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren die 
Rechtslage beurteilt, nicht abgegeben werden kann. 
 
Die Verwaltung kann aufgrund der Risikobewertung ein Baden ohne 
Badeaufsicht und ohne Einzäunung an den Badestellen nicht verantworten und 
schlägt vor, die Badestelle Aqua Siwa einzuzäunen. Abstimmung über den Verlauf 
des Zaunes mit dem FB 6 ist erfolgt. 
Der Bauhof kann die Arbeiten in Kürze vornehmen; der Kostenvoranschlag beläuft 
sich auf ca. 16.500 €. Bis dahin wird empfohlen, die Badestelle außerhalb der 
bewachten Zeiten mit mobilen Zaunelementen abzusperren. 
 
Die Verwaltung wird die DLRG bitten, die Badeaufsicht auch an der Badestelle 
Aqua Siwa zu gewährleisten; die voraussichtlichen Mehrkosten belaufen sich auf ca. 
11.000 €. Die Zeiten, die mit der Badeaufsicht abgedeckt werden können, werden in 
die Badeordnung entsprechend eingearbeitet. 
Die Verwaltung empfiehlt folgende Öffnungszeiten: 
1. Badestelle Schloßwiese  täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
2. Badestelle Aqua Siwa  täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
 
Um das Hausrecht und die Badeordnung durchzusetzen ist in den Zeiten, in den 
keine Mitarbeiter/innen des Bauhofs zur Verfügung stehen, der Einsatz von 
Sicherheitskräften erforderlich. Den jugendlichen, ehrenamtlichen 
Aufsichtspersonen der DLRG ist die Durchsetzung der Badeordnung und ggf. 
Räumung der Badestellen nicht zuzumuten. 



Seite 4 von 6                                                                                                     zur Vorlage vom 04.06.21 

 
 
 

 

Eine Preisanfrage bei einem örtlichen Sicherheitsunternehmen für die Zeit der 
Sommerferien hat ergeben, dass mit Kosten in Höhe von rund 13.500 € zu rechnen 
ist. 
 
Die Gesetzeslage und die Gefährdungsbeurteilung erfordern eine unverzügliche 
Umsetzung. Alternativ bleibt die vollständige Schließung der Badestellen. 
 
Für die Badesaison 2022 wird die Verwaltung ein Konzept erarbeiten und dem 
AWTS in einer folgenden Sitzung vorlegen. 
 
 
In der Sitzung des AWTS am 18.05.2021 wurde von Herrn Koech, Herrn Allrich und 
Herrn Pantelmann ausführlich die Vorlage, die gesetzlichen Grundlagen und die 
Stellungnahme des KSA erläutert. 
Es ergab sich eine rege Diskussion. 
Dabei wurden die Vorschläge der Verwaltung, der mögliche Rückbau der Badestelle 
am Aqua Siwa und die Sperrung der Badestellen diskutiert. Auch wurde eine Petition 
von der Stadtvertretung in Betracht gezogen, um dem Gesetzgeber die finanziellen 
Folgen aufzuzeigen. 
 
Die Verwaltung betonte, dass, unabhängig von einer Entscheidung des Ausschus-
ses, an der Badestelle am Aqua Siwa die Verkehrssicherungspflicht nur durch eine 
Einfriedung erreicht werden kann. Die Gefährdungsbeurteilung auf Grundlage des 
Gesetzes und der Verordnung lässt das Baden an beiden Badestellen nur mit Auf-
sicht zu. 
 
Der Vorsitzende ließ über den Beschlussvorschlag abstimmen: 
 
„Beschlussvorschlag: 
1. 
Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„a. Der Wirtschaftsplan 2021 der RZ-WB wird wie folgt geändert: 
1. Vermögensplan: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 2. Sonstiges: 
Neu: Zaunanlage Seebadestelle Aqua Siwa – 16.500 € 
2. Erfolgsübersicht: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 9. Andere 
betriebliche Aufwendungen (Seite 6 Spalte 6): alt 33.936 €, neu 57.500 €. 
3. Das Ergebnis verändert sich entsprechend. 
 
b. Die Seebadestelle Aqua Siwa wird eingezäunt. 
 
c. An beiden Badestellen werden jeweils zwei Personen, die die Erfordernisse für 
eine Badeaufsicht erfüllen, während der Badesaison für die Badeaufsicht eingesetzt. 
Kann die Badeaufsicht nicht sichergestellt werden, sind die Badestellen 
abzuschließen. 
 
d. Die Öffnungszeiten sollen wie folgt gestaltet werden: 
 1. Badestelle Schloßwiese            täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
 2. Badestelle Aqua Siwa            täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
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2. 
Der AWTS beschließt: 
„Bis zur endgültigen Entscheidung durch die Stadtvertretung wird die Verwaltung 
ermächtigt, die im vorgenannten Beschluss aufgeführten Maßnahmen - mit 
Ausnahme einer festen Einzäunung der Badestelle Aqua Siwa – umzusetzen.“ 
 
Ja 0 Nein 7 Enthaltung 4 
 
 
Die Geschäftsführung betont weiterhin, dass aufgrund der aktuellen 
Risikobewertung ein Baden ohne Badeaufsicht und ohne Einzäunung an den 
Badestellen nicht verantwortet werden kann. 
 
 
Vor der Sitzung des Hauptausschusses fand ein Ortstermin bei der Badestelle 
Aqua Siwa u.a. mit Herr Bruns, Herrn Allrich, Herrn Rickert-Buttgereits und Herrn 
Pantelmann statt, bei dem die Risikobewertung überprüft wurde. Der Vermerk ist als 
Anlage beigefügt. 
 
Im Hauptausschuss am 31.05.2021 erläuterte Herr Allrich noch einmal die 
rechtlichen Grundlagen und die Situationen an den Badestellen.  
Herr Bruns stellte die Maßnahmen an der Badestelle Aqua Siwa vor und bat den 
Hauptausschuss, dafür bis zur endgültigen Entscheidung durch die Stadtvertretung 
7.000 € bereitzustellen 
Die Mitglieder waren sich einig, dass weitere Maßnahmen im AWTS am 09.06.2021 
empfohlen werden sollen. 
 
Der Vorsitzende ließ daher über den folgenden Beschlussvorschlag abstimmen: 
 
„Der Hauptausschuss beschließt: 
„Bis zur endgültigen Entscheidung der Stadtvertretung wird die Geschäftsführung 
bereits jetzt ermächtigt, die im Ausschuss vorgetragenen Maßnahme Zaunbau bis 
zur Höhe von 7.000 € umzusetzen. 
Über weitere Maßnahmen soll im nächsten AWTS beraten werden.““ 
 
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 1 
 
Daraus ergibt sich der Beschlussvorschlag Variante a). 
 
 
Die Geschäftsführung sieht diese Maßnahmen im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht als nicht ausreichend an und empfiehlt, um mögliche 
strafrechtliche Folgen im Falle eines Badeunfalls abzuwehren, die Variante b).  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: s.o.  
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Anlagenverzeichnis: 
Badesicherheitsgesetz 
Badesicherheitsverordnung 
Schreiben des Städteverbands Schleswig-Holstein 
Antwort des KSA 
Risikobewertung Schloßwiese 
Risikobewertung Aqua Siwa 
Luftbild Aqua Siwa_Zaun 
Vermerk_Ortstermin Aqua Siwa_310521 
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Pantelmann

Von: Banck, Mathias <mathias.banck@ksa-kiel.de>
Gesendet: Donnerstag, 6. Mai 2021 12:52
An: Pantelmann
Cc: Penning, Joachim; Schäfer, Patrick
Betreff: AW: Badestellen in Ratzeburg - Umfang der Badeaufsicht / Abgrenzung der 

Badestellen
Anlagen: Vom Snipping Tool gesendet; Anlage - Entwurf 

Badesicherheitsverordnung.pdf; KSA Berlin - VSP Badestellen und 
Naturbäder.pdf

Sehr geehrter Herr Pantelmann, 
 
anbei zunächst ein wenig Lektüre: 
 

  Die aktuelle Fassung des Badesicherheitsgesetzes 
  Der Entwurf einer neuen Badesicherheitsverordnung 
  Hinweise unseres Schwesterverbandes KSA Berlin zur Verkehrssicherungspflicht für Badestellen und 

Naturbäder 
 
Aus unserer Sicht als Haftpflichtversicherer ist eine Einfriedigung der beiden Badestellen nicht erforderlich. Das 
Erfordernis ergibt sich weder aus den zitierten Bestimmungen, noch sonst aus dem Gesichtspunkt der 
Verkehrssicherungspflicht. 
 
Soweit eine Einfriedigung vorhanden ist, ist es möglicherweise zweckmäßig, die Badestellen außerhalb der 
Aufsichtszeiten abzuschließen. Rechtlich erforderlich ist dies jedoch  unserer Auffassung nach nicht. 
 
Allerdings:  der KSA Berlin (Seite 3 der Darstellung) empfiehlt, gefahrträchtige Einrichtungen (Sprungtürme, 
Badestege, Badeinseln etc.) außerhalb der Aufsichtszeiten zu sperren. dies trifft möglicherweise auf 
beide  Badestellen zu: Badesteg an der Badestelle Schlosswiese, Badeinsel an der Badestelle Aqua  
Siwa (?). Abgesehen davon, dass die Sperrung einer Badeinsel praktisch nicht möglich ist, halten wir diese 
Auffassung für sehr weitgehend, jedenfalls soweit sie sich auf Badestege und Badeinseln  bezieht. Wir machen die 
Sperrung daher nicht zur Auflage für  den Versicherungsschutz. Allerdings können wir natürlich nicht einschätzen, 
wie ein Gericht in einem Schadenfall bzw. die Staatsanwaltschaft in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren die 
Rechtslage beurteilt. Veröffentlichte  Gerichtsentscheidungen zu diesem Thema gibt es bislang nicht. 
 
Für ergänzende Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Mathias Banck  

Kommunaler Schadenausgleich 
Schleswig-Holstein 
Reventlouallee 6 
24105 Kiel  

Tel.: (0431) 57925-17 
Fax: (0431) 57925-30 
E-Mail: mathias.banck@ksa-kiel.de  
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Diese(s) eMail/Fax enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese(s) eMail/Fax irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese(s) eMail/Fax. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser/dieses 
eMail/Faxes ist nicht gestattet. 
 
This email/fax may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have 
received this email/fax in error) please notify the sender immediately and destroy this email/fax. Any unauthorized 
copying, disclosure or distribution of the material in this email/fax is strictly forbidden.  

Von: Pantelmann <Pantelmann@Ratzeburg.de>  
Gesendet: Donnerstag, 6. Mai 2021 10:58 
An: Penning, Joachim <joachim.penning@ksa-kiel.de> 
Cc: Bürgermeister Gunnar Koech <Koech@Ratzeburg.de>; 'Malte Allrich DLRG Ratzeburg' 
<Malte.Allrich@Ratzeburg.DLRG.de>; Starke <Starke@Ratzeburg.de>; Bauhof <Bauhof@Ratzeburg.de> 
Betreff: Badestellen in Ratzeburg - Umfang der Badeaufsicht / Abgrenzung der Badestellen 
 
Sehr geehrter Herr Penning, 
 
in der Vergangenheit hat bereits mein Vorgänger, Herr Thuns,  mit Ihnen zum Thema Badestellen kommuniziert. 
 
Angesichts des neuen Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes und der anstehenden Verordnung stellen sich 
für uns als Betreiber von Badestellen diverse Fragen. 
 
Wir betreiben zwei Badestellen: 

1. Seebadeanstalt Schloßwiese am Ratzeburger See 
2. Badestelle Aqua Siwa am Großen Küchensee 

 
Beide Badestellen werden von vielen Gästen aufgesucht, tlw. tagsüber jeweils gleichzeitig von bis zu 400 Personen. 
 
Am Montag fand eine gemeinsame Begehung mit der DLRG statt, um die Gefahrenpotentiale festzustellen. Die 
Protokolle mit Kurzbeschreibungen und Luftbildern habe ich beigefügt. 
 
Zu den konkreten Fragen: 

1. Badestelle Schloßwiese: Die Badestelle ist eingefriedet. Eine Badeaufsicht ist nach der Bewertung 
erforderlich. Muss außerhalb der bewachten Zeiten die Badestelle abgeschlossen werden? Oder reicht der 
Hinweis, dass es keine Badeaufsicht gibt? 

2. Badestelle Aqua Siwa: Die Badestelle ist nicht eingefriedet. Eine Badeaufsicht ist nach der Bewertung 
erforderlich. Ist eine Einfriedung erforderlich und muss außerhalb der bewachten Zeiten die Badestelle 
abgeschlossen werden? 

Oder reicht auch hier der Hinweis, dass es keine Badeaufsicht gibt? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 

Kolja Pantelmann 
Stellvertretender Werkleiter 
        

 
  

        Stadt Ratzeburg 
        Der Bürgermeister 
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Landesverordnung 

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Badewesen 

(Badesicherheitsverordnung – BadeSichVO) 

 

Aufgrund des § 4 Satz 1 des Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes vom 22. 

Juni 2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 352), geändert durch Gesetz vom 13. Oktober 2020 

(GVOBl. Schl.-H. S. 756), verordnet die Landesregierung: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich, reger Badebetrieb 

 

(1) Die nach dieser Verordnung an Badestellen zu steIlenden Anforderungen gelten für 

den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. September eines Kalenderjahres 

(Badesaison). 

 

(2) Reger Badebetrieb ist in der Regel anzunehmen, wenn an einer Badestelle mit einer 

auf die jeweilige Badestelle bezogenen großen Anzahl an Badenden zu rechnen ist. 

Dies kann sich insbesondere aufgrund der Wetterlage oder im Bereich der Badestelle 

stattfindender Veranstaltungen ergeben. 

 

 

§ 2 Badeaufsicht 

 

(1) Soweit nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetz eine 

Badeaufsicht vorgeschrieben ist, hat die Betreiberin oder der Betreiber der 

Badestelle die Anzahl der einzusetzenden Aufsichtspersonen aufgrund einer 

Einzelfallbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten festzulegen; es sind mindestens 

zwei Aufsichtspersonen einzusetzen. Hierbei sind insbesondere die an der 

Badestelle vorhandenen Gefahrenquellen, die Einsehbarkeit der Badestelle, die 

Frequentierung, die Länge der Laufwege sowie vorhandene Hindernisse zu 

berücksichtigen. 

 

(2) Als Aufsichtsperson darf eingesetzt werden, wer aufgrund einer erfolgreich 

abgeschlossenen Ausbildung zur Rettung Ertrinkender befähigt ist. Bei 

Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern ist als Qualifikation das 

Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Silber nach der Deutschen Prüfungsordnung 

Schwimmen in der Fassung vom 01. Januar 2020 (einzusehen auf www.bfs-

schwimmausbildung.de/service) nachzuweisen. Es sollen seit der entsprechenden 

Ausbildung oder Fortbildung im Rettungsschwimmen und einer entsprechenden 

Erste-Hilfe-Ausbildung nicht mehr als zwei Jahre vergangen sein. Die 

Rettungsfähigkeit der eingesetzten Personen ist zudem nach den jeweiligen 

Vorgaben der einsetzenden Organisationen zu belegen. 
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§ 3 Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen 

an eingerichteten und betriebenen Badestellen 

 

(1) An eingerichteten und betriebenen Badestellen, an denen eine Badeaufsicht 

erforderlich ist, sind während des Betriebes Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen 

der Anlage, die Bestandteil dieser Verordnung ist, bereitzuhalten. Die Grenzen der 

zu beaufsichtigenden Badestellen sowie besondere Gefahrenquellen sind in der 

Örtlichkeit zu markieren. 

 

(2) An eingerichteten und betriebenen Badestellen, an denen keine Badeaufsicht 

erforderlich ist, ist eine Bekanntmachungstafel nach den Vorgaben der Nummer 12 

Buchstaben a bis d der Anlage anzubringen. Besondere Gefahrenquellen sind in der 

Örtlichkeit zu markieren. 

 

(3) An dem Teil des Meeresstrandes, für den eine Sondernutzung nach § 34 Absatz 1 

Satz 1 Landesnaturschutzgesetz für den Badebetrieb eingeräumt worden ist, hat die 

Betreiberin oder der Betreiber ein Wachgebäude mit Sprechverbindung zur 

zuständigen Rettungsleitstelle für die Badeaufsicht vorzuhalten und zu betreiben, 

soweit reger Badebetrieb herrscht. Sind verschiedenen Betreiberinnen und 

Betreibern Sondernutzungen an unmittelbar benachbarten Teilen des 

Meeresstrandes eingeräumt worden, können diese ein Wachgebäude mit 

Sprechverbindung gemeinsam betreiben. Der Bereich der Badestelle kann in einen 

oder mehrere beaufsichtigte und nicht beaufsichtigte Bereiche eingeteilt werden. Die 

Einteilung ist zu dokumentieren und vor Ort durch beflaggte Masten an der 

Wasserkante nach Nummer 2 Buchstabe c der Anlage deutlich sichtbar kenntlich zu 

machen. Die Beaufsichtigungspflicht nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Badesicherheits- und 

Wasserrettungsgesetz besteht in diesem Fall nur für den als beaufsichtigt 

gekennzeichneten Bereich der Badestelle. Es ist sicherzustellen, dass in Bezug auf 

die Fläche und Frequentierung der Badestelle ein angemessen großer 

beaufsichtigter Bereich vorhanden ist. 

 

(4) Weitergehende Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen an eingerichteten und 

betriebenen Badestellen, insbesondere zur Abgrenzung von Wasserflächen für 

Schwimmerinnen und Schwimmer und Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer, 

sind im Einzelfall zu treffen, soweit dies zur Gewährleistung der Badesicherheit 

erforderlich ist. 

 

 

§ 4 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage (zu § 3 Absatz 1) 

 

Verzeichnis der bereitzuhaltenden Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen: 

 

1. Ein Beobachtungsturm oder eine vergleichbare Einrichtung, sofern es aufgrund 

einer Einzelfallbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist; an 

Badestellen nach § 3 Absatz 3 ist eine Sprechverbindung mit dem Wachgebäude 

vorzuhalten, 

 

2. folgende Warnzeichen nach DIN ISO 20712, Teil 2: 

 

a) ein hoher Mast mit einer Rahe sowie gut sichtbare Flaggen jeweils einmal in 

rot-gelb, rot und gelb; 

 

b) ein Windsack in orange und eine Flagge der eingesetzten Organisation; 

 

c) für jeden bewachten Badeabschnitt zur Beflaggung an der Wasserkante 

(Zoning) jeweils zwei Zoning-Flaggen in rot-gelb und im Falle eines 

angrenzenden Bereichs für Wassersportgeräte jeweils zwei Zoning-Flaggen in 

schwarz-weiß geviertelt auf entsprechenden Masten, 

 

3. ein Rettungsbrett oder ein zur Rettung geeignetes Wasserfahrzeug (z. B. 

Rettungsboot, Jetski, Jetbike o. ä.), soweit es aufgrund einer Einzelfallbeurteilung 

der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist, 

 

4. ein Wurfsack mit Rettungsleine oder andere geeignete Rettungsmittel, 

 

5. ein Gurtretter oder eine Rettungsboje je eingesetzter Aufsichtsperson, 

 

6. zwei Ferngläser; ein Signalhorn oder ein Megaphon mit Sirene, 

 

7. ein Hilfsmittel zur Atemspende (z. B. Beatmungsbeutel, Oropharyngealtubus, 

Taschenmaske), 

 

8. ein System zur Sauerstoffabgabe und mindestens eine 2-Liter-Flasche mit 

Beatmungsbeutel und Oropharyngealtubus; wenn die örtlichen Verhältnisse es 

zulassen, kann das System zur Sauerstoffabgabe auch in mehreren Abschnitten 

einer Badestelle eingesetzt werden, 

 

9. ein System zur Automatischen Externen Defibrillation (AED); wenn die örtlichen 

Verhältnisse es zulassen, kann das AED auch in mehreren Abschnitten einer 

Badestelle eingesetzt werden, 

 

10. ein Spineboard mit Fixierungs- und Gurtsystem, 

 



 

 

11. mindestens ein Sanitätskoffer mit Inhalt nach DIN 13155 im Hauptwachgebäude 

sowie eine Sanitätstasche mit Inhalt nach DIN 13160-A; zusätzlich sind zwei 

Rettungsdecken vorzuhalten, 

 

12. eine witterungsbeständige Bekanntmachungstafel, die an einem zentralen, gut 

einsehbaren Ort der Badestelle angebracht ist und folgende Angaben enthält: 

 

a) Namen, Anschriften und Telefonnummern der zuständigen Rettungsleitstelle, 

des nächsten Arztes, des nächsten Krankenhauses und der nächsten 

Polizeidienststelle, 

 

b) Angaben zu besonderen Gefahrenquellen im Bereich der Badestelle und die 

Art der Kennzeichnung dieser Gefahrenquellen, 

 

c) Informationen über Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen und zur Rettung 

Ertrinkender, 

 

d) Angaben zum Bestehen einer Badeaufsicht (z. B. bei Aufziehen einer rot-

gelben Signalflagge) und im Fall des § 3 Absatz 2 zum Nichtbestehen einer 

Badeaufsicht, zu den regelmäßigen Aufsichtszeiten sowie zu den Zeichen, die 

eine vorübergehende Einstellung der Badeaufsicht kenntlich machen, 

 

e) Angaben zum Bestehen einer Badebeschränkung für Nichtschwimmerinnen 

und Nichtschwimmer, Kinder und Behinderte bei Aufziehen einer gelben 

Signalflagge und eines vollständigen Badeverbots bei einer roten 

Signalflagge. 
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Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit im Badewesen und zur Wasserrettung
(Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetz)

Vom 22. Juni 2020 *)

 

Zum 23.03.2021 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Überschrift geändert und § 5 neu angefügt (Ges. v.
13.10.2020, S. 756)

 
Fußnoten
 

 

* Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Bade-
wesen und zur Anpassung weiterer Vorschriften vom 22. Juni 2020 (GVOBl. S. 352)

§ 1

 (1) Personen, die eine Badestelle einrichten oder betreiben (Betreiberinnen und Betreiber), insbesonde-
re Gemeinden oder Ämter, die einen bestimmten Teil des Meeresstrandes für den Badebetrieb nutzen
(Sondernutzung nach § 34 Absatz 1 Satz 1 des Landesnaturschutzgesetzes), haben die erforderlichen Si-
cherungs- und Rettungsvorkehrungen zu treffen. Eine Badestelle richtet ein, wer durch Schaffung oder
Unterhaltung von Badeinfrastruktur den Badeverkehr eröffnet. Zur Badeinfrastruktur gehören insbeson-
dere Stege, Badeinseln, Rutschen und am Uferbereich hergerichtete Liegeflächen. Eine Badestelle be-
treibt, wer den angrenzenden Uferabschnitt in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung in ei-
nem über den Gemeingebrauch hinausgehenden Umfang unterhält, dies ist in der Regel die Eigentüme-
rin oder der Eigentümer oder die Pächterin oder der Pächter.

 (2) Zu den erforderlichen Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen kann eine Badeaufsicht durch geeig-
netes Aufsichtspersonal gehören. Eine Badeaufsicht ist jedenfalls dann erforderlich, wenn für die Nut-
zung der Badestelle ein Entgelt erhoben wird oder von der Badestelle für die Badenden unvorherseh-
bare oder atypische Gefahren ausgehen oder im Falle einer Sondernutzung nach § 34 Absatz 1 Satz 1
Landesnaturschutzgesetz bei regem Badebetrieb. Daneben kann sich aus den Verkehrssicherungspflich-
ten das Erfordernis weiterer Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen ergeben. Wird eine Badestelle oh-
ne Badeaufsicht betrieben, hat die Betreiberin oder der Betreiber das Fehlen der Badeaufsicht deutlich
sichtbar kenntlich zu machen.

§ 2

 An Badestellen, die nicht nach § 1 eingerichtet sind oder betrieben werden, kann der Inhaberin oder
dem Inhaber werbender Veranstaltungen auferlegt werden, die erforderlichen Sicherungs- und Ret-
tungsvorkehrungen zu treffen. Werbende Veranstaltungen sind Einrichtungen in der Nähe einer Bade-
stelle, die überwiegend von Besucherinnen und Besuchern der Badestelle in Anspruch genommen wer-
den, insbesondere Strandlokale, Zelt- und Campingplätze, Kioske, Strandkorbvermietungen.

§ 3
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 An sonstigen Badestellen mit regem Badebetrieb sollen die zuständigen Behörden der Badesicherheit
dienende Hinweistafeln und -zeichen aufstellen und besondere Gefahrenquellen kennzeichnen. Soweit
es zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben erforderlich ist, können sie den Badebetrieb einschrän-
ken oder untersagen.

§ 4

 Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Regelungen zu treffen über

1. den Umfang der Badeaufsicht,

 

2. die Anforderungen an die Aufsichtspersonen,

 

3. die erforderlichen Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen, insbesondere Wachgebäude, Wach-
türme, Rettungsboote, die Aufstellung von Warn- und Hinweistafeln oder -zeichen und die zur
Ersten Hilfe erforderlichen Geräte und Materialien,

 

4. Kennzeichnung der Badestellen und

 

5. die Überprüfung der Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen.

 

In der Verordnung ist auch zu bestimmen, welche Behörden für die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit an Badestellen und die Überprüfung der Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen zuständig
sind.

§ 5

 (1) Wasserrettung umfasst die Hilfeleistung bei Unfällen auf, in und an oberirdischen Gewässern durch
Einheiten der Wasserrettung (Wasserrettungseinheiten).

 (2) Die Kreise und kreisfreien Städte gewährleisten die Einbindung der Wasserrettungseinheiten in das
Meldewesen und die Alarmierung (§ 3 Absatz 1 Nummer 3 des Brandschutzgesetzes vom 10. Februar
1996, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), Ressort-
bezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30)). Darüber hinaus
sind alle anerkannten Wasserrettungseinheiten entsprechend ihrer örtlichen, sachlichen und personel-
len Wasserrettungseinsatzfähigkeit in den Leitstellen zu hinterlegen. Eine Alarmierung wird durch die
Leitstellen sichergestellt.

 (3) Bei der Wasserrettung sind die Möglichkeiten der Kooperation auszuschöpfen. § 6 Absatz 4 des
Brandschutzgesetzes vom 10. Februar 1996, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. Mai
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), bleibt unberührt.

 (4) Die im Rahmen der Gefahrenabwehr durch die zuständigen Behörden der Kommunen und des Lan-
des eingesetzten und anerkannten Einheiten der Wasserrettung werden hinsichtlich des Digitalfunks
(BOS-Digitalfunk), hinsichtlich der Fahrberechtigung nach § 1 der Fahrberechtigungsverordnung vom
15. September 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 260) sowie hinsichtlich der Sonderrechte nach § 35 der Straßen-
verkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 20. April 2020 (BGBl. I S. 814), und § 52 Absatz 3 Nr. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. November
2019 (BGBl. I S. 2015), den dort genannten Einheiten gleichgestellt.

 (5) Das Land kann die Koordinierung und Durchführung der Wasserrettung in nicht kommunalisierten
Küstengewässern privaten Einrichtungen und den Gemeinden übertragen. Es stimmt sich dazu mit den
Leitstellen ab.

 (6) Das Land kann privaten Einrichtungen für die Vorhaltung von Wasserrettungseinheiten Zuschüsse
im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel außerhalb der Mittel der Feuerschutzsteuer und des Katastro-
phenschutzes gewähren.
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 (7) Das für Inneres zuständige Ministerium kann allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Darin re-
gelt das Land insbesondere die Anerkennung der Wasserrettungseinheiten, die Ausbildungs- und Aus-
stattungsstandards sowie die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen.

 
 

 
© juris GmbH
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Städteverband Schleswig-Holstein – Reventlouallee 6 – 24105 Kiel 

AZ: 36.20.20 ze-ma Kiel, 17. Mai 2021  
 
 
 

Rundschreiben Nr. 138/2021 
 
 
Neue Landesverordnung regelt Badebetrieb in Schleswig-Holstein 
 
 
Die Landesregierung hat am 11.5.2021 eine Landesverordnung zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit im Badewesen (Badesicherheitsverordnung – BadeSichVO) beschlossen. Der 
beschlossene Verordnungstext ist in der Anlage diesem Rundschreiben beigefügt. Die Verord-
nung wird mit dem nächsten GVOBl. am 10. Juni 2021 verkündet und tritt am Folgetag in Kraft. 
 
Die Verordnung wurde durch das Innenministerium in enger Abstimmung mit den Kommunalen 
Landesverbänden, der DLRG und der DRK-Wasserwacht entwickelt und erarbeitet. 
 
Durch die Verordnung werden landeseinheitlich Regelungen formuliert, die nach einer Einzelfall-
prüfung vor Ort als klare Maßstäbe gelten, damit die Badesicherheit gewährleistet werden kann. 
Dabei geht es beispielsweise um die Frage, ob ein Beobachtungsturm eingerichtet werden muss, 
um die Anzahl und Ausstattung der einzusetzenden Aufsichtspersonen oder beispielsweise um 
die Verfügbarkeit von Rettungsbooten, die Beflaggung und Sichtbarkeit der bewachten Strandab-
schnitte oder die notwendigen Rettungsmittel, wie Wurfsack mit Rettungsleine oder Rettungsboje. 

 
 
 

*** 
 
Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städte-
verbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.  
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Stadt Ratzeburg      Ratzeburg, den 2. Juni 2021 
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 
Az. 8 
 
 
Vermerk 
 
Ortstermin Badestelle Aqua Siwa – 31.05.2021, 15:00 – 16:10 Uhr 
 
Teilnehmer: 
Verwaltung: 1. Stadtrat Herrn Bruns, Herr Pantelmann, Herr Rickert-Buttgereit, Herr Sauer 
DLRG: Herr Allrich, Herr Best, Herr Westphal 
Gast: Herr Strunk, LN 
 
 
Nach der Begrüßung stellen Herr Allrich und Herr Pantelmann die rechtlichen Grundlagen und die 
sich daraus ergebenden Problematiken vor. Für jede eingerichtete Badestelle ist eine individuelle 
Risikobewertung vorzunehmen; dieses ist am 03.05.2021 geschehen. 
Herr Bruns gibt den Wunsch der Politik wider, eine Einzäunung der Anlage zu vermeiden. 
 
Die Teilnehmer besichtigen die Badestelle und Herr Allrich weist auf die Gefahrenpotentiale hin. 
 
In der Folge werden Vorschläge gemacht, um die Gefahrenpotentiale zu minimieren: 

- Holzzaun am Ufer (ca. 40 cm hoch) 
- Zaun (ca. 120 cm hoch) ohne Tor an der Frontlinie zwischen dem Wall bei der Öffentlichen 

Toilette und dem Knick/der Rabatte beim Aqua Siwa 
- Erhöhung der Absperrung zum Kleinbahndamm 
- Beseitigung der Steine im Wasser auf der rechten Seite 
- Schilder „Badegrenze“ einrücken in den Sandbereich 
- Einschränkung des Nichtschwimmerbereichs 
- Hinweis für Boote in Nähe der Brücke 

Herr Rickert-Buttgereit veranschlagt die Kosten auf ca. 7.000 €. 
 
Herr Allrich weist darauf hin, dass die folgenden Gefahrenpotentiale nicht sicher abgestellt werden 
können und deshalb eine Badeaufsicht erforderlich ist: 

- Wasserpflanzen 
- Gefahr durch Bootsverkehr (Sportboote und SUP-Boards) 
- Ketten und Verankerungen 
- Leitung der Matschanlage 
- Strömungen 

 
Herr Pantelmann macht deutlich, dass aus seiner Sicht außerhalb der bewachten Zeit der 
Verkehrssicherungspflicht nur durch ein Abschließen der Badestelle erreicht werden kann; die 
Gefahrenpotentiale fallen nicht mit Ende der bewachten Zeit weg. 
 
Herr Bruns wird die Vorschläge mit den veranschlagten Kosten in Höhe von 7.000 € in den 
Hauptausschuss einbringen. 
 
Aufgestellt 
 
 
Pantelmann 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 27.05.2021 
 SR/BeVoSr/453/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

01.06.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Grundsatzentscheidung über die Erhebung einer 
Tourismusabgabe und die Einführung einer Kurabgabe 
 
Zielsetzung: 
(Teilweise) Deckung der Aufwendungen für die Tourismuswerbung durch eine 
Tourismusabgabe und der Aufwendungen für touristische Einrichtungen durch eine 
Kurabgabe (Verursacherprinzip) oder (vollständige) Deckung durch den städtischen 
Haushalt 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
„Der AWTS empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
 
Variante a) 
Umstellung der Tourismusabgabe auf den umsatzbezogenen Maßstab und 
Einführung einer Kurabgabe 
 
Variante b) 
Umstellung der Tourismusabgabe auf den umsatzbezogenen Maßstab und 
keine Einführung einer Kurabgabe 
 
Variante c) 
Einführung einer Kurabgabe und Abschaffung der Tourismusabgabe 
 
Variante d) 
Abschaffung der Tourismusabgabe und keine Einführung der Kurabgabe.“  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 27.05.2021 
Koop, Axel am 27.05.2021 
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Sachverhalt: 
Der AWTS hatte in seiner Sitzung am 03.09.2019 beschlossen, dass zur 
Vorbereitung einer neuen Tourismusabgabesatzung ein Arbeitskreis gebildet wird. 
Der Arbeitskreis hatte am 04.02.2020 seine erste Sitzung, Corona-bedingt erst am 
13.04.2021 seine zweite Sitzung und die letzte Sitzung am 17.05.2021. 
 
Herr Warnke von der Firma TREUKOM hat dem Arbeitskreis beratend zur Seite 
gestanden. 
 
In den Sitzungen wurden ausführlich die gesetzlichen Grundlagen erläutert. 
Nach § 76 Gemeindeordnung (GO) erhebt die Stadt Abgaben nach den gesetzlichen 
Vorschriften und hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel 
1. aus Entgelten für ihre Leistungen („Verursacherprinzip“), 
2. im Übrigen aus Steuern (von der Allgemeinheit) zu beschaffen (Rangordnung).  
Die Stadt hat somit eine grundsätzliche Pflicht zur Erhebung von Abgaben zur 
Deckung von Kosten für Tourismusaufwendungen aufgrund haushaltsrechtlicher 
Vorschriften. 
 
Die Kurabgabe (§ 10 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG)) wird erhoben für die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der städtischen Kur- und Erholungseinrichtungen 
sowie der Veranstaltungen. Sie wird von allen (satzungsmäßig festgelegten) 
Personen erhoben, die sich im Stadtgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt zu haben (Ortsfremde) und denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der städtischen Leistungen zu Kur- und Erholungszwecken geboten wird. 
 
Die Tourismusabgabe (§ 10 Abs. 6 KAG) ist ein Entgelt für die eröffnete 
Möglichkeit, vom Tourismus einen wirtschaftlichen Vorteil zu haben. Nach ständiger 
Rechtsprechung bestehen Vorteile, die sich aus dem Tourismus (Fremdenverkehr) 
ergeben, in einer erhöhten Gewinn- und Verdienstmöglichkeit. 
Der wirtschaftliche Vorteil muss nicht unmittelbar mit dem Tourismus 
zusammenhängen (z. B. Steuerberater eines Hotels). 
Durch die Tourismuswerbung unterstützt die Stadt die Erhöhung der 
Einnahmemöglichkeiten. Unerheblich ist, ob der einzelne Betrieb in jedem Jahr die 
gebotenen tourismusbedingten Vorteile im vollen Umfang ausschöpft. Es kommt auf 
Einnahmeerzielungsmöglichkeiten an. 
 
Die tourismusbedingten Aufwendungen belaufen sich aktuell auf kalkulierte Kosten in 
Höhe von 626.300 €. Auf die Tourismuswerbung entfallen 171.000 €, von denen 
nach jetziger Prognose 109.600 € durch die Tourismusabgabe gedeckt werden 
können (bei gleichzeitiger Erhebung einer Kurabgabe; ohne Kurabgabe 159.800 €).  
Auf die Tourismus-Einrichtungen (Tourist-Information, Kurpark etc.) entfallen  
454.700 €, von denen nach jetziger Prognose 227.500 € über die Kurabgabe 
finanziert werden können. 
 
Der Arbeitskreis kam in seiner letzten Sitzung zu dem Ergebnis, dass für das weitere 
Vorgehen eine Grundsatzentscheidung der Stadtvertretung erforderlich ist, um das 
weitere Vorgehen sinnvoll zu gestalten. 
Es wurde sich darauf verständigt, dass für eine mögliche Einführung einer 
Kurabgabe und der Umstellung des Berechnungsmaßstabes für die 
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Tourismusabgabe zum 01.01.2022 die unverzügliche Vorberatung im AWTS und 
abschließende Entscheidung in der Stadtvertretung nötig ist. Aus diesen Gründen ist 
der Hauptausschuss nicht in der Beratungsfolge enthalten. 
 
Als Ergebnis schlägt der Arbeitskreis folgende vier Varianten zur Abstimmung vor: 
 
Variante a) 
Umstellung der Tourismusabgabe auf den umsatzbezogenen Maßstab und 
Einführung einer Kurabgabe 
Zurzeit werden nach der städtischen Satzung die tourismusbedingten Vorteile nach 
der Art des Betriebes oder der Tätigkeiten (25 Betriebsarten/Tätigkeiten) und in 13 
Stufen eingeteilt. Eine Dokumentation der Einstufung gibt es nicht, so dass eine 
Überarbeitung fällig wäre. 
Bei Überarbeitung der Bemessungsmaßstäbe steht nun der Gedanke im Raum, nicht 
nur den derzeitigen „Realgrößen-Maßstab“ zu aktualisieren, sondern das 
Bemessungssystem neu aufzusetzen auf den „umsatzbasierten Maßstab“. 
 
Der Realgrößenmaßstab ist ein relativ „starrer“ Maßstab, der davon ausgeht, dass 
der „wahrscheinliche“ tourismusbedingte Vorteil mit Hilfe bekannter Realgrößen 
(Anzahl Betten, Sitzplätze, Beschäftigte, Ladenfläche usw.) messbar ist. 
Die Verwaltungsgerichte in Schleswig haben den Realgrößenmaßstab aufgrund des 
strukturellen Gerechtigkeitsdefizits wiederholt für rechtswidrig erklärt. 
 
Der Umsatzbasis-Maßstab greift dagegen bei allen abgabepflichtigen Personen auf 
die gleiche Bezugsgröße, nämlich den Umsatz, zurück. Er sorgt somit für mehr 
Abgabengerechtigkeit, bessere Gleichbehandlung und mehr Rechtssicherheit. Es 
besteht der Vorteil, dass er lagebedingte Ertragsunterschiede und saisonale 
Umsatzschwankungen der Betriebe ausgleicht. 
Der wichtige Vorteil des Umsatzmaßstabes für die Stadt liegt in der größeren 
Rechtssicherheit. Die tourismusbedingten Vorteile werden nach einheitlichen und 
objektiven Kriterien bemessen und sind transparenter darstellbar. 
Nachteilig ist der höhere Verwaltungsaufwand durch die Anforderung und 
Auswertung jährlicher Umsatzerklärungen. 
Das umsatzbasierte Bemessungssystem, das sich bei den Städten und Gemeinden 
in Schleswig-Holstein inzwischen fast durchgängig durchgesetzt hat, wird von der 
schleswig-holsteinischen Verwaltungsrechtsprechung gebilligt. 
 
Mit der Einführung einer Kurabgabe können abzüglich des Öffentlichkeitsanteils (die 
Nutzung durch die Einwohner) die umlagefähigen Kosten der 
Tourismuseinrichtungen vollständig durch den Personenkreis gedeckt werden, der 
die Einrichtungen vornehmlich nutzt, die touristischen Gäste (Prognose: 227.500 €). 
Die Tourismusabgabe würde damit ausschließlich die umlagefähigen Kosten der 
Tourismuswerbung decken. Dies würde im Vergleich zu bisheriger Kalkulation 
(159.800 €) eine Entlastung der Gewerbetreibenden in Ratzeburg von gut 50.000 € 
pro Jahr ergeben. 
 
Der erhöhte Verwaltungs- und Kalkulationsaufwand fließt in die umlagefähigen 
Kosten ein. 
 
Vorteile:  
- größtmögliche Deckung der Aufwendungen durch die „Verursacher“ 
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  (Gewerbetreibende 109.600 €, touristischen Gäste 227.500 €) 
- geringster Öffentlichkeitsanteil 
- vollständige Umsetzung gesetzlicher Forderung (Rangordnung) 
 
Nachteile:  
- höchster Verwaltungsaufwand / Leerung der Automaten 
- höchste Kosten für Kalkulationen 
- Investitionen (Automaten für Tagesgäste) 
 
 
Variante b) 
Umstellung der Tourismusabgabe auf den umsatzbezogenen Maßstab und 
keine Einführung einer Kurabgabe 
 
Vorteile:  
- teilweise Deckung der Aufwendungen (159.800 €) 
 
Nachteile:  
- zunächst höherer Verwaltungsaufwand durch mögliche Widersprüche und  
  Ermittlungen 
- höherer Öffentlichkeitsanteil 
- nur teilweise Umsetzung gesetzlicher Forderung (Rangordnung) 
- nur teilweise Deckung der Aufwendungen durch die „Verursacher“ (nur  
  Gewerbetreibende, keine touristischen Gäste (-227.500 €)) 
 
 
Variante c) 
Einführung einer Kurabgabe und Abschaffung der Tourismusabgabe 
 
Vorteile:  
- teilweise Deckung der Aufwendungen (Kurabgabe: 227.500 €) 
 
Nachteile:  
- Verwaltungsaufwand / Leerung der Automaten 
- nur teilweise Deckung der Aufwendungen durch die „Verursacher“ (nur  
  touristischen Gäste, keine Gewerbetreibende (-109.600 €))  
- höherer Öffentlichkeitsanteil (volle Kosten für Tourismuswerbung: 159.800 €) 
- nur teilweise Umsetzung gesetzlicher Forderung (Rangordnung) 
 
 
Variante d) 
Abschaffung der Tourismusabgabe und keine Einführung der Kurabgabe 
 
Vorteile:  
- mögliche Einsparung von Personalkosten (aktuell: 4.200 € p.a.) bei künftiger 
  Stellennachbesetzung gem. Stellenbewertung für die Einziehung der  
  Tourismusabgabe 
- keine Kosten für Kalkulationen 
- keine Investitionen 
 
Nachteile:  
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- keine Deckung der Aufwendungen durch die „Verursacher“ (keine  
  touristischen Gäste (-227.500,00 €), keine Gewerbetreibende (-109.600,00 €))  
- vollständiger Öffentlichkeitsanteil (626.300,00 €) 
- keine Umsetzung gesetzlicher Forderung (Rangordnung) 
- mögliche Nachteile beim Finanzausgleich bei defizitärer Haushaltslage (Abzug des 
  möglichen Abgabenanteils von der Ausgleichszahlung) 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: gem. Darstellung  
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 25.05.2021 
 SR/BeVoSr/428/2021/1 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Neufassung der Betriebssatzung der Ratzeburger 
Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) 
 
Zielsetzung: 
Anpassung an die aktuellen Bestimmungen für Eigenbetriebe 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt, 
 
„Die als Anlage beigefügte Neufassung der Betriebssatzung wird 
beschlossen.“  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 25.05.2021 
Pantelmann, Kolja am 25.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Die aktuelle Betriebssatzung ist am 29.11.2005 in Kraft getreten. 
 
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-
Holstein hat im Herbst 2019 die mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Landesverbände, dem BDEW, dem VKU und dem VSHEW abgestimmte 
Mustersatzung für Eigenbetriebe erarbeitet. Bei dieser Mustersatzung handelt es sich 
um Formulierungs- und Gestaltungsvorschläge, die die aktuelle Rechtslage der 
Eigenbetriebsverordnung abbilden. Das Ministerium hat dazu eine Synopse erstellt, 
in der die Veränderungen dargestellt sind; diese ist als Anlage beigefügt. 

Ö  16Ö  16
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Die Verwaltung hat auf Basis dieser Mustersatzung den beigefügten Entwurf 
entwickelt, um der aktuellen Rechtslage zu entsprechen. 
 
Die Neufassung enthält folgende wesentliche Änderungen: 

- Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister ist nicht gleichzeitig Werkleiter/in 
- Entlastung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters durch Übernahme vieler 

Verantwortlichkeiten durch die Werkleitung 
Die weiteren, zum Teil redaktionellen Veränderungen, sind der beigefügten Synopse 
zu entnehmen. 
 
Die für die Werkleitung vorgeschlagenen Wertgrenzen wurden mit den 
Fachbereichsleitern Zentrale Steuerung, Herrn Jakubczak, und Finanzen, Herrn 
Koop, abgestimmt. 
Für den Werkausschuss wurden die Wertgrenzen des Hauptausschusses analog 
angewendet. 
 
Nach § 108 Abs. 1 GO ist die Neufassung der Betriebssatzung bei der 
Kommunalaufsicht anzuzeigen. Die Anzeige erfolgte am 19. April 2021. 
Am 19.05.2021 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass sie keine Anmerkungen 
hat. 
 
Nach Beschlussfassung ist die neue Betriebssatzung der Kommunalaufsicht 
vorzulegen. Die Entscheidung der Stadtvertretung wird wirksam, wenn die 
Kommunalaufsichtsbehörde nicht innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der 
Beschlussfassung wegen Verletzung von Rechtsvorschriften widerspricht oder vor 
Ablauf der Frist erklärt, dass sie nicht widersprechen wird. Die 
Kommunalaufsichtsbehörde kann die Frist im Einzelfall verlängern. 
 
Der AWTS hat sich in seiner Sitzung am 18.05.2021 eingehend mit der 
Betriebssatzung befasst. 
Es wurde rege über verschiedene Paragraphen, die Höhe der eingesetzten Beträge 
und Wertgrenzen diskutiert. 
Insbesondere wurde die Erforderlichkeit von § 7 Abs. 2 der Satzung infrage gestellt. 
 
Der Vorsitzende schlug vor, dass die Klärung bis zum Hauptausschuss erfolgt und 
ließ daher über den folgenden ergänzten Beschlussvorschlag abstimmen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt, 
 
„Die als Anlage beigefügte Neufassung der Betriebssatzung wird nach 
Klärung, ob § 7 Abs. 2 der Satzung erforderlich ist, beschlossen.“ 
 
Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0 
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Die Verwaltung ergänzt, dass lt. Aussage des Innenministeriums der Abs. 2 nach 
Vorbild des § 6 Abs. 2 der alten Mustersatzung aus Gründen der wirtschaftlichen 
Betriebsführung und Bürokratievermeidung eingefügt wurde. 
Nach Auskunft des Innenministeriums sind damit Fälle, die keinen Aufschub dulden, 
gemäß § 6 Abs. 7 der neuen Satzung gemeint, in denen der Werkausschuss, der 
Hauptausschuss oder die Stadtvertretung für die Entscheidung zuständig sind. 
Die Verwaltung empfiehlt daher, den § 7 Abs. 2 unverändert zu belassen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: keine  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Entwurf der Neufassung der Betriebssatzung der RZ-WB 
Synopse des Innenministeriums zur Betriebssatzung 
Betriebssatzung vom 29.11.2005 
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Betriebssatzung 

für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) der Stadt Ratzeburg 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in 

Verbindung mit § 6 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe für das Land Schleswig-

Holstein vom 05. Dezember 2017 (GVOBI. Schl.-H. 2017, 558) wird nach Beschlussfassung 

durch die Stadtvertretung vom 14. Juni 2021 folgende Betriebssatzung erlassen: 

 

§ 1 

Name des Eigenbetriebs 

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe“, kurz: „RZ-WB“. 

 

§ 2 

Gegenstand des Eigenbetriebs 

(1) Der Eigenbetrieb Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe ist ein wirtschaftliches Unternehmen 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Stadt Ratzeburg. 

 

(2) Gegenstand des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist 

1. die unschädliche Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser), 

und zwar sowohl die Herstellung, der Aus- oder Umbau der Abwasseranlagen 

einschließlich der Kläranlage als auch die laufende Verwaltung und Planung sowie 

Unterhaltung bzw. Betrieb der Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung (Sparte 

Stadtentwässerung); 

2. der Betrieb des Bauhofes einschließlich Grünflächenunterhaltung, die 

Straßenunterhaltung, sowie die Erledigung von Fuhrleistungen und zentralen 

Hilfsdiensten als auch die laufende Verwaltung und Unterhaltung der 

Einrichtungen/Geräte/Maschinen/Fahrzeuge, die für diese Aufgaben benötigt 

werden (Sparte Bauhof); 

3. Straßenreinigung und Winterdienst (Sparte Straßenreinigung); 

4. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten (Sparte 

Öffentliche Toiletten); 

5. a) die Verbesserung und Ausbau der allgemeinen Rahmenbedingungen der Stadt 

Ratzeburg als Touristikzentrum und als Luftkurort (Organisation touristischer und 

dem Luftkurort dienender Einrichtungen, Durchführung von Veranstaltungen), 

b) Durchführung allgemeiner Werbemaßnahmen für den Luftkurort Ratzeburg 

(Imagewerbung, Ortswerbung, Gebietswerbung, Öffentlichkeits- und 

Pressearbeit, Verbandsarbeit, Stadtmarketing), 

c) Vermarktung, Vermittlung und Verkaufsförderung der touristischen Angebote 

der Stadt Ratzeburg (Gastgeberverzeichnis, Gemeinschaftsprojekte und 

Gemeinschaftsanzeigen, Pauschalangebote, Messebeteiligungen, Kongresse und 

Tagungen, Touristikinformationsdienste, Verkaufsförderung, Kooperation mit 

Reisebüros/-veranstaltern), 

Ö  16Ö  16
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d) Ausbau und Pflege eines attraktiven und leistungsstarken Serviceangebotes für 

die Gäste der Stadt Ratzeburg (Auskunfts-, Informations- und Beratungsdienst, 

Zimmervermittlung, Verkaufs- und Vermittlungsaktivitäten, Stadtführungen und 

Besichtigungen) (Sparte Tourismus); 

6. die Wirtschaftsförderung/das Stadtmarketing und die Kultur/das Veranstaltungs-

wesen einschließlich Veranstaltung der Jahr- und Wochenmärkte. Zielsetzung ist 

hierbei die professionelle Vermarktung Ratzeburgs als Luftkurort, als 

Touristikstandort und als wirtschaftliches, kulturelles sowie sportliches 

Regionalzentrum (Sparte Stadtmarketing und Kultur);  

7. die allgemeine wirtschaftliche Betätigung, und die Bewirtschaftung von 

Sondernutzungsflächen und gebührenpflichtigen Parkflächen (Sparte Allgemeine 

wirtschaftliche Betätigung). 

 

Die Stadt Ratzeburg kann den Eigenbetrieb auch mit der Betriebsführung anderer, 

insbesondere technischer Betriebe der Stadt Ratzeburg beauftragen. 

 

§ 3 

Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 281.210,54 EUR. 

 

§ 4 

Organe des Eigenbetriebes 

Zuständige Organe des Eigenbetriebes sind: 

 

a) die Stadtvertretung 

 

b) der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing als Werkausschuss 

 

c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 

 

d) die Werkleitung. 

 

§ 5 

Werkleitung 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird eine Werkleitung bestellt. Die Werkleitung besteht 

aus einer Werkleiterin oder einem Werkleiter. Für die Werkleitung ist eine ständige 

Vertretung zu bestellen. 

 

(2) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Werkleitung ist die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister. Sie oder er regelt die Geschäftsverteilung innerhalb der Werkleitung. 

Im Übrigen bestimmt die Werkleitung die innere Organisation des Eigenbetriebs. 
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§ 6 

Aufgaben der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb und entscheidet in allen Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes, soweit diese nicht durch die Gemeindeordnung, die Landesverordnung 

über die Eigenbetriebe oder diese Betriebssatzung anderen Stellen vorbehalten sind; sie 

ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes verantwortlich.  

 

(2) Die Werkleitung vollzieht die Beschlüsse der Stadtvertretung bzw. des Hauptausschusses, 

des Werkausschusses und die Entscheidungen der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeisters in Angelegenheiten des Eigenbetriebes. 

 

(3) Der Eigenbetrieb ist nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der 

Wirtschaftsgrundsätze des § 107 der Gemeindeordnung zu führen.  

 

(4) Der Werkleitung obliegt die laufende Betriebsführung, dazu gehören insbesondere: 

 

a) die selbständige und verantwortliche Leitung des Eigenbetriebes 

 

b) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und Beifügung der Anlagen vor Beginn des 

Wirtschaftsjahres nach § 12 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe 

 

c) der Abschluss von Verträgen, soweit diese für die Stadt Ratzeburg nicht von 

erheblicher finanzieller Bedeutung sind (§ 12 Abs. 1 Buchst. c) 

 

d) die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach § 24 der 

Landesverordnung über die Eigenbetriebe 

 

e) Entscheidungen über Mehrausgaben nach § 14 Abs. 5 der Landesverordnung über 

die Eigenbetriebe bis zu einem Betrag von 10.000 EUR nach Abstimmung mit der 

Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. 

 

f) Entscheidungen über Stundungen, Verzicht auf Ansprüche des Eigenbetriebes und 

Niederschlagungen, nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister, soweit ein Betrag von 1.000 EUR nicht überschritten wird. 

 

(5) Die Werkleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den 

Werkausschuss laufend über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes zu 

unterrichten und auf Verlangen jede Auskunft zu erteilen. Die Unterrichtung soll ohne 

Verzögerung und in der Regel schriftlich geschehen. Die Unterrichtungspflicht besteht für 

alle Angelegenheiten von größerer Tragweite, wie sie beispielsweise beim Auftreten 

unvorhergesehener Ereignisse, bei neuen Erkenntnissen, die ein Abweichen von 

bisherigen Planungen oder Vorstellungen bedingen, oder bei Bekanntwerden besonderer 
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Angelegenheiten, die die Geschäftspolitik des Eigenbetriebes oder den Eigenbetrieb in 

technischer oder wirtschaftlicher Sicht erheblich berühren, auftreten können. Darüber 

hinaus soll die Werkleitung die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister vierteljährlich, 

mindestens jedoch halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der 

im Stellenplan enthaltenen Stellen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes 

schriftlich unterrichten. Der Werkausschuss ist ebenfalls zu unterrichten. 

 

(6) Die Werkleitung hat der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und dem 

Werkausschuss rechtzeitig den Entwurf des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses 

zuzuleiten. 

 

(7) In Fällen, die keinen Aufschub dulden und für die die Stadtvertretung, der 

Hauptausschuss oder der Werkausschuss zuständig sind, hat die Werkleitung die 

Entscheidung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters einzuholen. Die 

Bürgermeisterin oder den Bürgermeister hat unverzüglich die Gründe der 

Stadtvertretung bzw. dem Hauptausschuss oder dem Werkausschuss mitzuteilen. Die 

Stadtvertretung bzw. der Hauptausschuss oder der Werkausschuss kann die 

Eilentscheidung aufheben, soweit nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind. 

 

§ 7 

Vertretung des Eigenbetriebes 

(1) Die Werkleitung vertritt die Stadt Ratzeburg in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes, 

die ihrer Entscheidung unterliegen. 

 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Angelegenheiten, in denen die Entscheidung übergeordneter 

Organe noch herbeigeführt werden muss. 

 

(3) Erklärungen des Eigenbetriebes, durch die die Stadt Ratzeburg verpflichtet werden soll 

und die nach Absatz 1 in die Zuständigkeit der Werkleitung fallen, bedürfen grundsätzlich 

der Schriftform. Fällt die Abgabe der Erklärungen nicht in die Zuständigkeit der 

Werkleitung, ist nach § 56 der Gemeindeordnung zu verfahren. 

 

(4) Die Werkleitung ist ermächtigt, andere Betriebsangehörige mit ihrer Vertretung zu 

beauftragen. 
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§ 8 

Bestellung und Abberufung der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung wird nach § 65 der Gemeindeordnung bestellt und abberufen. 

 

(2) Der Werkausschuss ist vor der Bestellung und der Abberufung zu beteiligen. 

 

§ 9 

Werkausschuss 

(1) Die Stadtvertretung bildet bzw. wählt für den Eigenbetrieb einen Werkausschuss, dem 

auch besonders sachkundige Bürgerinnen und Bürger angehören sollen. Seine Aufgaben 

und die Zusammensetzung werden durch die Hauptsatzung und diese Betriebssatzung 

bestimmt. 

 

(2) Die Werkleitung ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen des 

Werkausschusses teilzunehmen. Sie ist verpflichtet, dem Werkausschuss Auskunft zu 

erteilen. Im Übrigen gelten für den Werkausschuss die Vorschriften der 

Geschäftsordnung über das Verfahren der Ausschüsse. 

 

§ 10 

Aufgaben des Werkausschusses 

(1) Der Werkausschuss bereitet die Beschlüsse der Stadtvertretung und des 

Hauptausschusses vor. 

 

(2) Der Werkausschuss entscheidet über die ihm nach § 5 Abs. 2 der Landesverordnung über 

die Eigenbetriebe von der Stadtvertretung übertragenen Aufgaben sowie: 

 

a) Mehrauszahlungen nach § 14 Abs. 5 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe, 

soweit ein Betrag von 50.000 EUR nicht überschritten wird,  

 

b) die Vergabe von Gutachten bis zu einem Betrag von 50.000 EUR, 

 

c) den Abschluss von Verträgen, soweit sie nicht zu den laufenden Geschäften der 

Betriebsführung gehören, ab einem Betrag von 50.000 EUR, 

 

d) die Stundung, die Niederschlagung und den Verzicht von Ansprüchen sowie den 

Erlass von Forderungen aller Art, soweit diese im Einzelfall nicht mehr als 50.000 EUR 

betragen, 

 

e) die Einleitung von Gerichtsverfahren, die Einlegung von Rechtsmitteln und den 

Abschluss von Vergleichen. Dies gilt nicht für die Führung personalrechtlicher 

Prozesse, oder wenn der Rechtsstreit von grundsätzlicher Bedeutung ist oder eine 

Angelegenheit der laufenden Betriebsführung betrifft, 



6 
 

 

f) Personalangelegenheiten, soweit diese nicht der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister vorbehalten sind. Die Zuständigkeit der Werkleitung nach § 6 Abs. 5 

dieser Betriebssatzung bleibt unberührt. 

 

§ 11 

Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltung 

Die Beteiligungsverwaltung darf sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht 

entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten des Eigenbetriebs informieren, an 

Sitzungen des Werkausschusses teilnehmen und Unterlagen einsehen. 

 

§ 12 

Aufgaben der Stadtvertretung 

Die Stadtvertretung beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes für die sie 

gemäß § 28 der Gemeindeordnung und § 5 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe 

zuständig ist.  

 

§ 13 

Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsführung, Rechnungswesen 

(1) Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Stadt Ratzeburg. 

 

(2) Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten die Vorschriften der 

Landesverordnung über die Eigenbetriebe. 

 

§ 14 

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan nach den 

Vorschriften der Landesverordnung über die Eigenbetriebe aufzustellen. 

 

(2) Die Werkleitung hat einen Jahresabschluss inkl. Anhang nach Maßgabe der 

Landesverordnung über die Eigenbetriebe innerhalb der gesetzlichen Fristen 

aufzustellen. 

 

(3) Im Anhang, sowie auf der Internetseite des Finanzministeriums gilt § 285 Nummer 9 und 

10 des Handelsgesetzbuches mit der Maßgabe, dass die Angaben für die Mitglieder der 

Werkleitung und des Werkausschusses zu machen sind. § 285 Nummer 9 Buchstabe a 

des Handelsgesetzbuches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für die Tätigkeit im 

Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Werkleitung sowie die für die 

Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Leistungen für die Mitglieder des Werkausschusses 

im Anhang des Jahresabschlusses sowie auf der Internetseite des Finanzministeriums für 

jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge und Leistungen 

für jedes einzelne Mitglied dieser Personengruppe unter Aufgliederung nach 
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Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches 

angegeben werden, soweit es sich um Leistungen des Eigenbetriebes handelt. Die 

individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für Leistungen entsprechend § 102 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 8 Halbsatz 2 der Gemeindeordnung. § 285 Nummer 8 und § 286 Absatz 2 

bis 4 des Handelsgesetzbuches finden keine Anwendung. 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

(1) Diese Betriebssatzung tritt am [Datum] in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung vom 29.11.2005 außer Kraft. 

 

 

Ratzeburg, den 

 

 

Stadt Ratzeburg 

Der Bürgermeister 

 
       (Siegel) 

 

(K o e c h) 
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Synopse zum Muster einer Betriebssatzung für Eigenbetriebe        IV 369, 26.06.2019 

Fassung von 1975 Neue Fassung Änderungen (und Änderungsgründe) 

Betriebssatzung 

für 

die...............................................................

....................................................werke/ 

....................betriebe der Stadt 

..................................................... 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 

Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schles-

wig-Holstein in Verbindung mit § 6 der Ei-

genbetriebsverordnung für das Land 

Schleswig-Holstein vom 20. August 1974 

(GVOBI. Schl.-H. S. 323) wird nach Be-

schlussfassung durch die Stadtvertretung 

(Ratsversammlung usw.) vom ................ 

folgende Betriebssatzung erlassen: 

Betriebssatzung 

für [Name des Eigenbetriebs] [der Ge-

meinde/ des Kreises]. 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 der 

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

in Verbindung mit § 6 der Eigenbetriebs-

verordnung für das Land Schleswig-

Holstein vom 05. Dezember 2017 (GVOBI. 

Schl.-H. 2017, 558) wird nach Beschluss-

fassung durch [die Gemeindevertretung/ 

den Kreistag] vom [Datum der Beschluss-

fassung] folgende Betriebssatzung erlas-

sen: 

 Modernisierung 

§ 1 

Gegenstand des Eigenbetriebes 

(1) 

Die .......................................................... 

(Elektrizitäts-, Gas-, 

Wasser-, Fernwärme-, Bade-, Kur-, Ver-

kehrs-, Hafen- usw. Werke/ Betriebe) der 

Stadt ........................................................... 

bilden einen einheitlichen Eigenbetrieb. 

 

§ 1 

Gegenstand des Eigenbetriebes 

(1) Der Eigenbetrieb [Name des Eigenbe-

triebs] ist ein wirtschaftliches Unter-

nehmen ohne eigene Rechtspersön-

lichkeit [der Gemeinde/ des Kreises]. 

 

(2) Gegenstand des Eigenbetriebes ein-

schließlich seiner Hilfs- und Nebenbe-

triebe ist [Aufgabe]. 

 Modernisierung/Verschlankung 

Ö  16Ö  16
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oder 

 

(1) Das .......................................... werk/ 

Der ……………………….. betrieb ist Ei-

genbetrieb der 

Stadt………………………………. 

 

(2) Gegenstand des Eigenbetriebes ein-

schließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe 

ist ……………………………………………. 

(die Versorgung der Bevölkerung 

mit ........................................ / der Be-

trieb …………………………………………

…). Der Betrieb kann alle seinen Betriebs-

zweck fördernden Geschäfte betreiben. 

Die Stadt kann den Eigenbetrieb auch mit 

der Betriebsführung anderer, insbesonde-

re technischer Betriebe der Stadt beauf-

tragen. 

 

oder 

 

(2) Aufgabe 

der ..............................................................

. werke/ 

....................................................................

.......................betriebe 

ist es, in dem 
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biet ................................................ (Elekt-

rizität, Gas, Wasser, Fernwärme, öffentli-

che Verkehrsmit tel. Kureinrichtungen 

usw.) bereitzustellen. Der Betrieb kann alle 

seinen Betriebszweck fördernden Ge-

schäfte betreiben. Die Stadt kann den Ei-

genbetrieb auch mit der Betriebsführung 

anderer, insbesondere technischer Betrie-

be der Stadt beauftragen. 

§ 2 

Name des Eigenbetriebes 

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung 

„................................“ 

(Stadtwer-

ke................................................... / 

Versorgungsbetriebe der 

Stadt ..................................................). 

 

§ 2 

Name des Eigenbetriebes 

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung 

„[Name des Eigenbetriebs]“. 

 Modernisierung/Verschlankung 

§ 3 

Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes be-

trägt .................... DM. 

§ 3 

Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes be-

trägt [Betrag] EUR. 

 

 § 4 

Organe des Eigenbetriebes 

Zuständige Organe des Eigenbetriebes 

sind: 

 

a) [die Gemeindevertretung/ der Kreis-

 Modernisierung 

 bessere Visualierung/Klarheit 
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tag]  

 

b) der Werkausschuss 

 
c) [die Bürgermeisterin oder der Bür-

germeister/ die Landrätin oder der 

Landrat] 

 

d) die Werkleitung. 

§ 4 

Werkleitung 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird 

ein Werkleiter bestellt. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleitung besteht aus .............. 

Werkleitern. Ein Mitglied der Werkleitung 

wird zum Ersten Werkleiter bestellt. Er 

entscheidet bei Meinungsverschiedenhei-

ten innerhalb der Werkleitung. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleitung besteht aus .......... 

Werkleitern. Ein Mitglied der Werkleitung 

wird zum Ersten Werkleiter bestellt. Bei 

Meinungsverschiedenheiten innerhalb der 

§ 5 

Werkleitung 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird 

eine Werkleitung bestellt. Die Werklei-

tung besteht aus einer Werkleiterin o-

der einem Werkleiter. Für die Werklei-

tung ist eine ständige Vertretung zu be-

stellen. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleitung besteht aus [Anzahl] 

Werkleiterinnen oder Werkleitern. Ein 

Mitglied der Werkleitung wird zur Ersten 

Werkleiterin oder zum Ersten Werkleiter 

bestellt. Bei Meinungsverschiedenhei-

ten innerhalb der Werkleitung entschei-

det die Erste Werkleiterin oder der Ers-

te Werkleiter, soweit die Betriebssat-

 Modernisierung/Verschlankung 
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Werkleitung entscheidet die Mehrheit der 

Stimmen; bei Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des Ersten Werkleiters. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleitung besteht aus .......... 

gleichberechtigten Werkleitern. Bei  Mei-

nungsverschiedenheiten innerhalb der 

Werkleitung entscheidet die Mehrheit der 

Stimmen; bei Stimmengleichheit entschei-

det der Bürgermeister (Magistrat). 

 

(2) Ständiger Vertreter des Werkleiters ist 

der …………………. (Leiter 

der …………………. Abteilung usw.). 

 

oder 

 

(2) Der Erste Werkleiter und der ………. 

Werkleiter vertreten sich gegenseitig. Ist 

ein Werkleiter verhindert, ist 

der …………… zusätzlich vertretungsbe-

rechtigt. 

 

(3) Dienstvorgesetzter des Werkleiters/der 

Mitglieder der Werkleitung ist der Bürger-

meister. 

zung nichts anderes bestimmt. Die Mit-

glieder der Werkleitung vertreten sich 

gegenseitig. Weitere Vertretungsrege-

lungen bei Abwesenheit von Mitgliedern 

der Werkleitung sind zu treffen. 

 

(2) Dienstvorgesetzter der Werkleitung ist 

[die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister/ die Landrätin oder der Land-

rat]. Sie oder er regelt die Geschäfts-

verteilung innerhalb der Werkleitung. 
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§ 5 

Aufgaben der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb 

selbstständig und entscheidet in allen An-

gelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit 

diese nicht durch die Gemeindeordnung, 

die Eigenbetriebsverordnung oder diese 

Betriebssatzung anderen vorbehalten sind; 

sie ist für die wirtschaftliche Führung des 

Eigenbetriebes verantwortlich. Weiterhin 

vollzieht die Werkleitung die Beschlüsse 

der Stadtvertretung, des Werkausschus-

ses, des Magistrats und die Entscheidun-

gen des Bürgermeisters in Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebes. 

 

(2) Der Eigenbetrieb ist nach kaufmänni-

schen Grundsätzen zu führen. Die Werk-

leitung hat auf eine Tarifgestaltung hinzu-

wirken, die den Forderungen des § 107 

Abs. 1 GO genügt. 

 

(3) Die laufende Betriebsführung obliegt 

der Werkleitung. Dazu gehören u. a .alle 

regelmäßig wiederkehrenden Maßnah-

men, die zur Durchführung der Aufgaben, 

zur Aufrechterhaltung des Betriebes, zur 

Überwachung und Instandsetzung der An-

§ 6 

Aufgaben der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb 

und entscheidet in allen Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebes, soweit diese 

nicht durch die Gemeindeordnung, die 

Eigenbetriebsverordnung oder diese 

Betriebssatzung anderen Stellen vor-

behalten sind; sie ist für die wirtschaftli-

che Führung des Eigenbetriebes ver-

antwortlich.  

 

(2) Die Werkleitung vollzieht die Beschlüs-

se [der Gemeindevertretung/ des Kreis-

tags] bzw. des Hauptausschusses, des 

Werkausschusses und die Entschei-

dungen [der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeister/ der Landrätin oder des 

Landrat] in Angelegenheiten des Ei-

genbetriebes. 

 

(3) Der Eigenbetrieb ist nach kaufmänni-

schen Grundsätzen unter Beachtung 

der Wirtschaftsgrundsätze des § 107 

der Gemeindeordnung zu führen.  

 

(4) Der Werkleitung obliegt die laufende 

Betriebsführung, dazu gehören insbe-

 Modernisierung 

 Anpassung an die aktuelle Ausferti-
gung der EigVO 



 

Seite | 7  
 

lagen und zum Einsatz des Personals 

notwendig sind. Es gehören insbesondere 

auch dazu die Durchführung des Erfolgs-

plans, der Abschluss von Sonderabneh-

merverträgen, die Anordnung der notwen-

digen Instandsetzungsarbeiten und lau-

fenden Anlagenerweiterungen und die Be-

schaffung von Vorräten im Rahmen einer 

wirtschaftlichen Lagerhaltung. 

 

(4) Die Werkleitung hat den Bürgermeister 

und den Magistrat sowie den Werkaus-

schuss laufend über alle wichtigen Ange-

legenheiten des Eigenbetriebes zu unter-

richten und auf Verlangen jede Auskunft 

zu erteilen. Die Unterrichtung soll ohne 

Verzögerung und in der Rege l schriftlich 

geschehen. Die Unterrichtungspflicht be-

steht für alle Angelegenheiten von größe-

rer Tragweite, wie sie beispielsweise beim 

Auftreten unvorhergesehener Ereignisse, 

bei neuen Erkenntnissen, die ein Abwei-

chen von bisherigen Planungen oder Vor-

stellungen bedingen, oder bei Bekannt-

werden besonderer Angelegenheiten, die 

die Geschäftspolitik des Eigenbetriebes 

oder den Eigenbetrieb in technischer oder 

wirtschaftlicher Sicht erheblich berühren, 

sondere: 

 

a) die selbständige und verantwortliche 

Leitung des Eigenbetriebes 

 

b) die Aufstellung des Wirtschaftspla-

nes und Beifügung der Anlagen vor 

Beginn des Wirtschaftsjahres nach 

§ 12 der Landesverordnung über die 

Eigenbetriebe 

 
c) der Abschluss von Verträgen, so-

weit diese für [die Gemeinde/ den 

Kreis] nicht von erheblicher finanzi-

eller Bedeutung sind (§ 12 Abs. 1 

Buchst. c) 

 
d) die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichtes nach § 

24 der Landesverordnung über die 

Eigenbetriebe 

 
e) Entscheidungen über Mehrausga-

ben nach § 14 Abs. 5 der Landes-

verordnung über die Eigenbetriebe 

bis zu einem Betrag von [Betrag] 

EUR 

 
f) Entscheidungen über Stundungen, 
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auftreten können. 

 

(5) Die Werkleitung hat dem Bürgermeister 

rechtzeitig den Entwurf des Wirtschafts-

plans, des Jahresabschlusses und die 

Zwischenberichte zuzuleiten; sie hat ihm 

ferner alle Maßnahmen mitzuteilen, die 

sich auf die Finanzwirtschaft der Stadt 

auswirken. 

 

(6)In Fällen, die keinen Aufschub dulden 

und für die die Stadtvertretung, der Magist-

rat oder der Werkausschuss zuständig 

sind. hat die Werkleitung die Entscheidung 

des Bürgermeisters einzuholen. Der Bür-

germeister hat unverzüglich die Genehmi-

gung der Stadtvertretung bzw. des Magist-

rats oder des Werkausschusses zu bean-

tragen. 

Verzicht auf Ansprüche des Eigen-

betriebes und Niederschlagungen, 

soweit ein Betrag von [Betrag] EUR 

nicht überschritten wird. 

 

(5) [Die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister/ die Landrätin oder der Landrat] 

kann die Zuständigkeit in Personalan-

gelegenheiten auf die Werkleitung 

übertragen. 

 

(6) Die Werkleitung hat [die Bürgermeiste-

rin oder den Bürgermeister/ die Landrä-

tin oder den Landrat] und - soweit ein 

Werkausschuss besteht - diesen lau-

fend über alle wichtigen Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebes zu unterrichten 

und auf Verlangen jede Auskunft zu er-

teilen. Darüber hinaus soll die Werklei-

tung [die Bürgermeisterin oder den 

Bürgermeister/ die Landrätin oder den 

Landrat] vierteljährlich, mindestens je-

doch halbjährlich über die Entwicklung 

der Erträge und Aufwendungen, der im 

Stellenplan enthaltenen Stellen sowie 

über die Abwicklung des Vermögens-

planes schriftlich unterrichten. Soweit 

ein Werkausschuss besteht, ist dieser 
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ebenfalls zu unterrichten. 

 

(7) Die Werkleitung hat [der Bürgermeiste-

rin oder dem Bürgermeister/ der Land-

rätin oder dem Landrat] und dem 

Werkausschuss rechtzeitig den Entwurf 

des Wirtschaftsplans und des Jahres-

abschlusses zuzuleiten. 

 

(8) In Fällen, die keinen Aufschub dulden 

und für [die Gemeindevertretung/ den 

Kreistag], der Hauptausschuss oder der 

Werkausschuss zuständig sind, hat die 

Werkleitung die Entscheidung [der Bür-

germeisterin oder des Bürgermeisters/ 

der Landrätin oder des Landrats] ein-

zuholen. [Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister/ die Landrätin oder der 

Landrat] hat unverzüglich die Geneh-

migung [der Gemeindevertretung/ des 

Kreistags] bzw. des Hauptausschusses 

oder des Werkausschusses zu bean-

tragen. 

§ 6 

Vertretung des Eigenbetriebes 

(1) Der Werkleiter vertritt die Stadt in den 

Angelegenheiten des Eigenbetriebes. die 

seiner Entscheidung unterliegen. 

§ 7 

Vertretung des Eigenbetriebes 

(1) Die Werkleitung vertritt [die Gemeinde/ 

den Kreis] in den Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes, die ihrer Entscheidung 

 Modernisierung/Verschlankung 
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oder 

 

(1) Jeweils zwei Werkleiter vertreten die 

Stadt gemeinschaftlich in den Angelegen-

heiten des Eigenbetriebes, die der Ent-

scheidung der Werkleitung  unterliegen. 

 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Angelegen-

heiten, in denen die Entschei-

dung ………………………………………….

. (einzusetzen: der Stadtvertretung, des 

Magistrats oder des Werkausschus-

ses …………………………… oder nur: des 

Werkausschusses) herbeizuführen ist und 

die keine Verpflichtungserklärungen über 

einen Wert von ………. EUR hinaus ent-

halten. In diesen Fällen ist die Werkleitung 

mit der Ausführung der Entscheidung be-

auftragt, es sei denn, dass im Einzelfalle 

eine besondere Regelung getroffen wird. 

 

(3) Die Werkleitung ist ermächtigt, andere 

Betriebsangehörige mit ihrer Vertretung zu 

beauftragen, soweit es sich um regelmä-

ßig wiederkehrende Geschäfte der laufen-

den Betriebsführung handelt. 

 

unterliegen. 

 

(2) Erklärungen des Eigenbetriebes, durch 

die [die Gemeinde/ der Kreis] verpflich-

tet werden soll und die nach Absatz 1 in 

die Zuständigkeit der Werkleitung fal-

len, bedürfen grundsätzlich der Schrift-

form. Fällt die Abgabe der Erklärungen 

nicht in die Zuständigkeit der Werklei-

tung, ist nach [§ 56 der Gemeindeord-

nung/ § 50 der Kreisordnung] zu verfah-

ren. 

 

(3) Die Werkleitung ist ermächtigt, andere 

Betriebsangehörige mit ihrer Vertretung 

zu beauftragen, soweit es sich um re-

gelmäßig wiederkehrende Geschäfte 

der laufenden Betriebsführung handelt. 

 
 
 
 
 
 

 Anpassung an aktuelle Ausfertigung 
der GO 
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(4) Die Werkleitung unterzeichnet im Na-

men des Eigenbetriebes ohne Angabe 

eines Vertretungsverhältnisses. Das gilt 

auch in den Fällen von Absatz 2. 

 

Die von der Werkleitung mit ihrer Vertre-

tung beauftragten Betriebsangehörigen 

unterzeichnen stet „Im Auftrage“. 

 

(5) Erklärungen des Eigenbetriebes, durch 

die die Stadt verpflichtet werden soll und 

die nach Absatz 1 oder 2 in die Zuständig-

keit der Werkleitung fallen, bedürfen 

grundsätzlich der Schriftform. Fällt die Ab-

gabe der Erklärungen nicht in die Zustän-

digkeit der Werkleitung, ist nach § 61 GO 

zu verfahren. 

 § 8 

Abberufung der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung wird nach [§ 65 der 

Gemeindeordnung/ § 51 der Kreisord-

nung] bestellt und abberufen. 

 

(2) Der Werkausschuss ist vor der Abberu-

fung zu beteiligen. 

 Einbeziehung aktueller GO-
Regelungen 

§ 71 § 9  Modernisierung/Verschlankung 

                                                           
1
 Falls nicht in der Hauptsatzung abschließend festgelegt. 
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Werkausschuss 

(1) Die Stadtvertretung wählt für den Ei-

genbetrieb einen Werkausschuss, zu dem 

auch besonders sachkundige Bürger ge-

hören sollen. Seine Zusammensetzung 

wird durch die Hauptsatzung bestimmt. 

Wer durch seine berufliche Tätigkeit in 

regelmäßigen Geschäftsbeziehungen oder 

in Wettbewerb mit dem Eigenbetrieb steht 

oder für Betriebe tätig ist, auf die diese 

Voraussetzungen zutreffen, darf nicht Mit-

glied des Werkausschusses sein. 

 

oder 

 

(1) Die Stadtvertretung wählt für den Ei-

genbetrieb einen Werkausschuss. Seine 

Aufgaben und seine Zusammensetzung 

werden durch die Hauptsatzung bestimmt. 

 

(2) Die Werkleitung ist berechtigt und auf 

Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen 

des Werkausschusses teilzunehmen. Sie 

ist verpflichtet, dem Werkausschuss Aus-

kunft zu erteilen. Im Übrigen gelten für den 

Werkausschuss die Vorschriften der Ge-

schäftsordnung über das Verfahren der 

Ausschüsse der Stadt………………. 

Werkausschuss 

[Die Gemeindevertretung/ der Kreistag] 

bildet bzw. wählt für den Eigenbetrieb ei-

nen Werkausschuss, dem auch besonders 

sachkundige Bürgerinnen und Bürger an-

gehören sollen. Seine Aufgaben und die 

Zusammensetzung werden durch die 

Hauptsatzung und diese Betriebssatzung 

bestimmt. 
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§ 8 

Aufgaben des Werkausschusses 

(1) Der Werkausschuss bereitet die Be-

schlüsse des Magistrats in Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebs vor. 

 

(2) Der Werkausschuss kann von der 

Werkleitung alle Auskünfte verlangen, die 

für seine Beschlussfassung erforderlich 

sind; die Werkleitung soll ihn laufend über 

die wichtigen Angelegenheiten 

der …………………. Wer-

ke/…………………………… betriebe un-

terrichten. 

 

(3) Der Werkausschuss entscheidet über2 

 

1. Mehrausgaben für Vorhaben nach § 

14 Abs. 5 EigVO, soweit sie im Ein-

zelfall den Betrag von ………. EUR 

übersteigen und aus eigenen Mit-

teln des Eigenbetriebs gedeckt 

werden können; 

2. den Abschluss von Verträgen und 

die Vergaben von Lieferungen und 

§ 10 

Aufgaben des Werkausschusses 

(1) Der Werkausschuss bereitet die Be-

schlüsse [der Gemeindevertretung/ des 

Kreistags] vor. Er entscheidet in allen 

Angelegenheiten des Eigenbetriebes, 

die nicht in die Zuständigkeit [der Ge-

meindevertretung/ des Kreistags], [der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-

ters/ der Landrätin oder des Landrats] 

oder der Werkleitung fallen. 

 

(2) [Die Gemeindevertretung/ der Kreistag] 

kann dem Werkausschuss Entschei-

dungen nach § 5 Abs. 2 der Landes-

verordnung über die Eigenbetriebe 

übertragen. 

 

(3) Der Werkausschuss entscheidet insbe-

sondere über: 

 

a) Mehrauszahlungen nach § 14 Abs. 

5 der Landesverordnung über die 

Eigenbetriebe, soweit ein Betrag 

von [Betrag] EUR nicht überschrit-

 Modernisierung 

 Anpassung an aktuelle Ausfertigung 
der EigVO 

                                                           
2
 Falls nicht in der Hauptsatzung oder einer anderen Satzung bereits geregelt oder die Zuständigkeit der Werkleitung oder des Magistrats vorgesehen ist. 
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Leistungen, wenn der Wert im Ein-

zelfall oder die Auftragssumme für 

das Gesamtprojekt den Betrag 

von ………… EUR übersteigt (evtl. 

weiter: bis zum Höchstbetrag 

von ………… EUR) und nicht nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 EigVO die Stadt-

vertretung zuständig ist; das gilt 

nicht für Rechtsgeschäfte im Rah-

men der laufenden Betriebsführung, 

insbesondere nicht für die Beschaf-

fung von Rohstoffen, Material und 

Betriebsmitteln, für die die Werklei-

tung ohne Rücksicht auf den Wert 

des Geschäftes zuständig ist; 

3. Grundstücksnutzungsverträge (Mie-

te, Pacht, sonstige Nutzung), soweit 

der Monatsbetrag …… EUR über-

steigt (evtl. weiter: bis zum Höchst-

betrag von …… EUR); 

4. Personalangelegenheiten nach § 11 

Abs. ..... dieser Betriebssatzung; 

5. die Einleitung von Gerichtsverfah-

ren, die Einlegung von Rechtsmit-

teln und den Abschluss von Ver-

gleichen. Dies gilt nicht für die Füh-

rung personalrechtlicher Prozesse, 

oder wenn der Rechtsstreit von 

ten wird,  

 

b) die Vergabe von Gutachten bis zu 

einem Betrag von [Betrag] EUR, 

 
c) den Abschluss von Verträgen, so-

weit sie nicht zu den laufenden Ge-

schäften der Betriebsführung gehö-

ren, bis zu einem Betrag von [Be-

trag] EUR, 

 
d) die Stundung, die Niederschlagung 

und den Verzicht von Ansprüchen 

Erlass von Forderungen aller Art, 

soweit diese im Einzelfall nicht mehr 

als [Betrag] EUR betragen, 

 
e) die Einleitung von Gerichtsverfah-

ren, die Einlegung von Rechtsmit-

teln und den Abschluss von Verglei-

chen. Dies gilt nicht für die Führung 

personalrechtlicher Prozesse, oder 

wenn der Rechtsstreit von grund-

sätzlicher Bedeutung ist oder eine 

Angelegenheit der laufenden Be-

triebsführung betrifft,  

 
f) Personalangelegenheiten, soweit 

diese nicht [der Bürgermeisterin o-
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grundsätzlicher Bedeutung ist oder 

eine Angelegenheit der laufenden 

Betriebsführung betrifft; 

6. die Stundung von Zahlungsver-

pflichtungen, wenn sie im Einzel-

fall ….. EUR übersteigen (evtl. wei-

ter: bis zum Höchstbetrag von …… 

EUR), und den Erlass und die Nie-

derschlagung von Forderungen – 

auch im Wege eines Vergleichs –, 

wenn im Einzelfall der Betrag 

von …….. EUR überschritten wird 

(evtl. weiter: bis zum Höchstbetrag 

von ……. EUR); dies gilt nicht, 

wenn der Erlass oder die Nieder-

schlagung von grundsätzlicher Be-

deutung ist. 

 

der dem Bürgermeister/ der Landrä-

tin oder dem Landrat] vorbehalten 

sind. Die Zuständigkeit der Werklei-

tung nach § 6 Abs. 5 dieser Be-

triebssatzung bleibt unberührt. 

§ 9 

Aufgaben des Magistrats 

(1) Der Magistrat beschließt in Angelegen-

heiten der ………........... 

ke/ ..............................................................

............. betriebe über die ihm nach § 60 

GO allgemein zugewiesenen grundsätzli-

chen Aufgaben sowie in allen Angelegen-

heiten, die ihm nach der Hauptsatzung 

und der Eigenbetriebsverordnung zuge-

§ 11 

Rechte und Aufgaben der Beteiligungs-

verwaltung 

Die Beteiligungsverwaltung darf sich, so-

weit andere Rechtsvorschriften nicht ent-

gegenstehen, jederzeit über Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebs informieren, an sei-

nen Sitzungen teilnehmen und Unterlagen 

einsehen. 

 Veraltete Regelung entfernt 

 Anpassung an § 109 a Abs. 2 GO 
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wiesen sind. 

 

(2) Der Magistrat entscheidet über3  

 

1. den Abschluss von Verträgen und 

die Vergabe von Lieferungen und 

Leistungen, wenn der Wert im Ein-

zelfall oder die Auftragssumme für 

das Gesamtprojekt den Betrag 

von ….. EUR nicht übersteigt und 

nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 EigVO 

die Stadtvertretung zuständig ist; 

das gilt nicht für Rechtsgeschäfte 

im Rahmen der laufenden Betriebs-

führung, insbesondere nicht für die 

Beschaffung von Rohstoffen, Mate-

rial und Betriebsmitteln, für die die 

Werkleitung ohne Rücksicht auf den 

Wert des Geschäftes zuständig ist; 

2. Grundstücksnutzungsverträge (Mie-

te, Pacht, sonstige Nutzung), soweit 

der Monatsbetrag ….. EUR über-

steigt; 

3. die Einleitung von Gerichtsverfah-

ren, die Einlegung von Rechtsmit-

teln und den Abschluss von Ver-

                                                           
3
 Falls nicht in der Hauptsatzung oder einer anderen Satzung bereits geregelt oder die Zuständigkeit der Werkleitung oder des Werkausschusses vorgesehen ist. 
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gleichen, wenn die Angelegenheit 

von grundsätzlicher Bedeutung ist, 

sowie die Führung personalrechtli-

cher Prozesse; 

4. die unentgeltliche Verfügung über 

bewegliche Sachen, Forderungen 

und andere Rechte, soweit nicht die 

Stadtvertretung zuständig ist bzw. 

diese Befugnis dem Werkaus-

schuss oder der Werkleitung über-

tragen ist, 

5. die Stundung von Zahlungsver-

pflichtungen, wenn sie im Einzel-

fall ….. EUR übersteigen, und den 

Erlass und die Niederschlagung von 

Forderungen – auch im Wege es 

Vergleichs –, wenn im Einzelfall der 

Betrag von …. EUR überschritten 

wird, oder wenn die Stundung, der 

Erlass oder die Niederschlagung 

von grundsätzlicher Bedeutung ist. 

 

§ 10 

Aufgaben der Stadtvertretung 

Die Stadtvertretung beschließt über alle 

Angelegenheiten des Eigenbetriebes für 

die sie gemäß § 28 GO und § 5 EigVO 

zuständig ist oder gemäß § 27 Abs. 1 GO 

§ 12 

Aufgaben [der Gemeindevertretung/ des 

Kreistags] 

(1) Beschlüsse [der Gemeindevertretung/ 

des Kreistags] sind unbeschadet [des § 

28 der Gemeindeordnung/ des § 23 der 

 Modernisierung 

 Konkretisierung der Befugnisse der 
kommunalen Gremien 
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die Entscheidung im Einzelfalle an sich 

gezogen hat. 

Kreisordnung] erforderlich für: 

 

a) den Erlass, die Änderung und die 

Aufhebung der Betriebssatzung, 

b) die wesentliche Aus- und Umgestal-

tung oder die Auflösung des Eigen-

betriebes, 

c) den Abschluss von Verträgen, die 

für [die Gemeinde/ den Kreis] von 

erheblicher finanzieller Bedeutung 

sind, soweit sie nicht zur laufenden 

Betriebsführung gehören oder die 

Betriebssatzung etwas anderes be-

stimmt, 

d) die Festsetzung der allgemeinen 

Lieferbedingungen, insbesondere 

der allgemeinen privatrechtlichen 

Entgelte,  

e) die Feststellung und die Änderung 

des Wirtschaftsplanes, 

f) die Entnahme von Eigenkapital aus 

dem Eigenbetrieb, 

g) die Gewährung von Darlehen [der 

Gemeinde/ des Kreises] an den Ei-

genbetrieb oder des Eigenbetriebes 

an [die Gemeinde/ den Kreis], 

h) die Feststellung des Jahresab-

schlusses und die Behandlung des 
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Jahresergebnisses, 

i) die Anwendung der Haushaltswirt-

schaft nach den Grundsätzen der 

doppelten Buchführung. 

 

(2) Unberührt bleibt das Recht [der Ge-

meindevertretung/ des Kreistags] Ent-

scheidungen nach [§ 27 Abs. 1 der 

Gemeindeordnung/ § 22 Abs. 1 der 

Kreisordnung] im Einzelfall an sich zu 

ziehen sowie nach [§ 45 der Gemein-

deordnung/ § 40 der Kreisordnung] ei-

nen Werkausschuss zu bilden und ihm 

bestimmte Entscheidungen zu übertra-

gen. In den Fällen der Nummern 4, 5, 8 

und 9 kann [die Gemeindevertretung/ 

der Kreistag] die Entscheidung auf den 

Werkausschuss übertragen. 

 § 13 

Aufgaben des Hauptausschusses 

(1) Dem Hauptausschuss obliegt die Steu-

erung der wirtschaftlichen Betätigung 

und privatrechtlichen Beteiligungen [der 

Gemeinde/ des Kreises] im Rahmen 

des Berichtswesens nach [§ 45 b Abs. 

4 der Gemeindeordnung/ § 40 b Abs. 4 

der Kreisordnung] und nach näherer 

Regelung durch die Hauptsatzung. 

 Wiedergabe der Befugnisse des 
Hauptausschusses aus aktueller 
Ausfertigung der GO 
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(2) [Die Gemeindevertretung/ der Kreistag] 

kann dem Hauptausschuss darüber 

hinaus weitere Aufgaben nach [§ 28  

der Gemeindeordnung/ § 23 Satz der 

Kreisordnung]4 übertragen. 

 § 14 

Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsführung, 

Rechnungswesen 

(1) Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr 

der Gemeinde. 

 

(2) Für die Wirtschaftsführung und das 

Rechnungswesen gelten die Vorschrif-

ten der Landesverordnung über die Ei-

genbetriebe. 

 Einbeziehung aktueller Regelungen 
der EigVO 

 § 15 

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn jeden 

Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan 

nach den Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung aufzustellen.  

 

(2) Der Jahresabschluss besteht aus der 

Bilanz, der Gewinn- und Verlustrech-

nung und dem Anhang. Die Allgemei-

 
 
 

 Einbeziehung des § 12 EigVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Für eine Aufgabenübertragung kommen in Betracht: § 28 Nr. 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 und 27 GO bzw. § 23 Nr. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 und 21 KrO. 
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nen Vorschriften, die Ansatzvorschrif-

ten, die Vorschriften über die Bilanz 

und die Gewinn- und Verlustrechnung, 

die Bewertungsvorschriften und die 

Vorschriften über den Anhang für den 

Jahresabschluss der großen Kapitalge-

sellschaften im Dritten Buch des Han-

delsgesetzbuches finden entsprechen-

de Anwendung, soweit sich aus den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverord-

nung nichts anderes ergibt. 

 

(3) Im Anhang, sowie auf der Internetseite 

des Finanzministeriums gilt § 285 

Nummer 9 und 10 des Handelsgesetz-

buches mit der Maßgabe, dass die An-

gaben für die Mitglieder der Werklei-

tung und des Werkausschusses zu ma-

chen sind. § 285 Nummer 9 Buchstabe 

a des Handelsgesetzbuches ist mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass die für die 

Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 

Gesamtbezüge der Mitglieder der 

Werkleitung sowie die für die Tätigkeit 

im Geschäftsjahr gewährten Leistungen 

für die Mitglieder des Werkausschusses 

im Anhang des Jahresabschlusses so-

wie auf der Internetseite des Finanzmi-

 Einbeziehung des § 19 EigVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Einbeziehung des § 22 Abs. 1 EigVO 
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nisteriums für jede Personengruppe 

sowie zusätzlich unter Namensnennung 

die Bezüge und Leistungen für jedes 

einzelne Mitglied dieser Personengrup-

pe unter Aufgliederung nach Kompo-

nenten im Sinne des § 285 Nummer 9 

Buchstabe a des Handelsgesetzbuches 

angegeben werden, soweit es sich um 

Leistungen des Eigenbetriebes handelt. 

Die individualisierte Ausweisungspflicht 

gilt auch für Leistungen entsprechend § 

102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 Halb-

satz 2 der Gemeindeordnung. § 285 

Nummer 8 und § 286 Absatz 2 bis 4 

des Handelsgesetzbuches finden keine 

Anwendung. 

 

§ 11 

Personalwirtschaft 

(1) Die Werkleiter werden auf Beschluss 

der Stadtvertretung bestellt und abberufen. 

Die Zuständigkeit für die Ernennung, Be-

förderung und Entlassung von Beamten 

sowie die Zuständigkeit für die Einstellung, 

Höhergruppierung und Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses der Angestellten und 

Arbeiter richtet sich 

nach ...........................................................

  Modernisierung/Verschlankung 
 
 
 
 
 

 Regelung zur Abberufung in § 8 auf-
genommen 
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................................... Hauptsatzung (Zu-

ständigkeitsordnung). 

 

(2) Soweit nicht nach Absatz 1 die Stadt-

vertretung, der Magistrat oder der Werk-

ausschuss zuständig ist, entscheidet die 

Werkleitung über Einstellung, Höhergrup-

pierung und Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses der Angestellten und Arbeiter. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleiter werden auf Beschluss 

der Stadtvertretung eingestellt, höhergrup-

piert und entlassen. Die Zuständigkeit für 

die Ernennung, Beförderung und Entlas-

sung der beim Eigenbetrieb beschäftigten 

Beamten richtet sich nach den Bestim-

mungen der Gemeindeordnung. 

 

(2) Der Magistrat entscheidet über Einstel-

lung, Höhergruppierung und Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses der Angestellten 

der Vergütungsgruppen ..........BAT und 

höher, soweit nicht die Stadtvertretung 

zuständig ist. 

 

(3) Der Werkausschuss entscheidet im 
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Einvernehmen mit dem Bürgermeister 

über Einstellung, Höhergruppierung und 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses der 

Angestellten nach Vergütungsgrup-

pe .......... BAT bis .......... BAT. 

 

(4) Der Bürgermeister entscheidet in allen 

Personalangelegenheiten der sonstigen 

Angestellten. 

 

(Evtl. weiter: Er kann diese Befugnis ganz 

oder teilweise auf die Werkleitung übertra-

gen). 

 

(5) Die Werkleitung entscheidet über Ein-

stellung, Höhergruppierung und Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses der Arbei-

ter. 

 

oder 

 

(3/4/5) Die Werkleitung entscheidet im 

Einvernehmen mit dem Bürgermeister 

über Einstellung, Höhergruppierung und 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses der 

sonstigen Angestellten und der Arbeiter. 

 

(6) Alle Personalentscheidungen sind nach 
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Maßgabe der Stellenübersicht des Wirt-

schaftsplans zu treffen. Die Werkleitung 

hat ein Vorschlagsrecht bzw. ein Recht auf 

Anhörung, soweit die Personalentschei-

dungen anderen Stellen vorbehalten sind 

und nicht die Werkleitung betreffen. Sie ist 

auch zu hören, wenn Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung dem Eigenbetrieb oder 

vom Eigenbetrieb der Stadtverwaltung zu-

gewiesen werden sollen. 

 

(7) Bei dringendem Bedarf ist die Werklei-

tung berechtigt, im Einvernehmen mit dem 

Bürgermeister im Laufe des Wirtschafts-

jahres bis zu .......... Angestellte der Vergü-

tungsgruppen bis .......... BAT und bis 

zu ......... Arbeiter über die in der Stellen-

übersicht vorgesehenen Stellen hinaus 

ohne Änderung der Stellenübersicht ein-

zustellen. Über die neuen Stellen ist spä-

testens im Wirtschaftsplan (Stellenüber-

sicht) für das nächste Wirtschaftsjahr zu 

entscheiden. 

§ 12 

Organisation des Eigenbetriebes 

(1) Der Bürgermeister regelt die Ge-

schäftsverteilung innerhalb der Werklei-

tung durch eine ....................... (Dienstan-
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weisung). 

(2) Die Werkleitung stellt einen Organisati-

ons- und Geschäftsverteilungsplan für den 

Eigenbetrieb auf. 

§ 13 

Inkrafttreten 

(1) Diese Betriebssatzung tritt mit dem 

Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

oder 

 

(1) Diese Betriebssatzung tritt am ............. 

in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung 

der ....................werke/ 

....................................................................

.................... betriebe vom ............... außer 

Kraft. 

§ 16 

Inkrafttreten 

(1) Diese Betriebssatzung tritt mit dem Ta-

ge nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

oder 

 

(1) Diese Betriebssatzung tritt am [Datum] 

in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung 

vom [Datum] außer Kraft. 
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und Stadtmarketing 

18.05.2021 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

I. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der 
Stadt Ratzeburg vom 16.12.2020 
 
Zielsetzung: 
Redaktionelle Änderungen, die die Durchführung des Winterdienstes betreffen 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
„Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte I. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg als Satzung zu 
erlassen.““    
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.05.2021 
Pantelmann, Kolja am 04.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Anfang des Jahres wurden Anlieger von Straßenflächen auf Grundlage der 
Straßenreinigungssatzung aufgefordert, ihrer Streu- und Räumpflicht 
nachzukommen. 
Eine Immobilienverwaltung hat daraufhin bei der Verwaltung angemerkt, dass die 
Streu- und Räumpflicht der Anlieger für öffentliche Parkplätze nicht eindeutig aus der 
Satzung erkennbar ist. 

Ö  17Ö  17
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Nach Prüfung des Sachverhalts empfiehlt die Verwaltung die Änderung der Satzung, 
um die Pflicht zur Durchführung des Winterdienstes deutlicher zu machen. Die 
Änderungen wurden in rot gekennzeichnet.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: keine  
 
 
Anlagenverzeichnis: 

I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
 
 
 
 



1 
 

I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg 
vom 16.12.2020 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 45 und 56 Abs. 1 
Nr. 8 des Straßen‐ und Wegegesetzes (StrWG) des Landes Schleswig‐Holstein in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.11.2003 (GVBl. Schl.-H. S 631), zuletzt geändert durch Art. 20 
LVO vom 16.01.2019 (GVOBl. S. 30), des § 1 Abs. 1, des § 4 Abs. 1 des Kommunalabgaben-
gesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Januar 2005, zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 13.11.2019, (GVOBl. S. 425) 
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 14.06.2021 folgende Satzung 
erlassen: 
 

Artikel I 
 

§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 2 
Auferlegung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird für folgende Straßenteile 
 

a) die Gehwege; 
b) die begehbaren Seitenstreifen; 
c) die Radwege, soweit deren Benutzung auch für Fußgänger geboten ist; 
d) die Fußgängerstraßen; 
e) die Rinnsteine während der Schneeschmelze bezüglich der Schnee- und Eisräumung; 
f) die Gräben  
g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen und 
h) die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen 

 
in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den Eigentümern dieser Grundstücke 
auferlegt. Die Reinigung beinhaltet auch den Winterdienst. 

 
 
 
 

§ 3 Abs. 2 und 4 erhalten folgende Fassung: 
 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(2) Die Gehwege, begehbaren Seitenstreifen, Fußgängerstraßen, Radwege und die als 

Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen sind bei Glatteis mit 
abstumpfenden Stoffen zu bestreuen. Als Streumittel sind z.B. zugelassen: Sand, 
umweltverträgliche Granulate oder gleichwertiges Material. 
Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen ist grundsätzlich verboten. 
Ihre Verwendung ist nur erlaubt 
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a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von 
abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

oder 
b) an gefährlichen Stellen wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenaufgängen oder 

Brückenabgängen, starken Gefällstrecken oder Steigungen oder ähnlichen Abschnitten. 
Die verwendeten Streumittel sind nach Wegfall der Glätte aufzukehren sowie 
ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Streumittel dürfen ebenso wie Laub nicht 
vom Gehweg und von den Grundstücken in den Rinnstein gekehrt werden. Nach 20.00 
Uhr entstehende Glätte ist bis 7.00 Uhr des folgenden Tages, in der Zeit von 7.00 bis 
20.00 Uhr entstehende Glätte so oft wie erforderlich zu beseitigen; dies gilt auch für 
Glätte, die durch festgetretenen Schnee entstanden ist.  

 
… 
 
(4) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind die in Abs. 2 aufgeführten 

Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgängerinnen/ Fußgänger geboten ist.  
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ratzeburg, den  
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister      (LS) 
 
 
 
gez. K o e c h 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 06.05.2021 
 SR/BeVoSr/445/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

18.05.2021 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Investitionsplan - Umwidmung von übertragenen Mitteln - 
Beschaffung eines Geräteträgers statt eines 
Kommunalschleppers 
 
Zielsetzung: 
Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
„Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„Die aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in den Wirtschaftsplan 2021 übertragenen 
Mittel für die Beschaffung eines Kommunalschleppers in Höhe von T€ 50 
werden wie folgt umgewidmet: Beschaffung eines Geräteträgers.““  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.05.2021 
Pantelmann, Kolja am 06.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Im Jahr 2020 war die Beschaffung eines Kommunalschleppers vorgesehen. Die 
Beschaffung konnte in 2020 nicht durchgeführt werden, so dass die Mittel nach 2021 
übertragen wurden. 
 
Bei einem Geräteträger Multicar M 26 (Beschaffung 2006, abgeschrieben seit 2017) 
sind diverse ungeplante Reparaturen erforderlich. Der Bauhofleiter hat in dem 
beigefügten Schreiben ausgeführt, dass eine Reparatur des Fahrzeugs 
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Seite 2 von 2                                                                                                     zur Vorlage vom 04.06.21 

 
 
 

 

betriebswirtschaftlich nicht zu vertreten ist. Das Fahrzeug ist nicht einsatzfähig und 
wird u.a. zur Beseitigung von Wildkraut und im Winterdient eingesetzt. 
Die Beschaffung des abgeschriebenen Kommunalschleppers kann in das 
Wirtschaftsjahr 2022 verschoben werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Umwidmung der übertragenen Mittel.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: wie ausgeführt  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Schreiben des Bauhofleiters vom 06.05.2021 
Reparaturangebot 1 Hako 
Reparaturangebot 2 Hako 
 
 
 
 
 



Multicar M 26.5 kurz 4x4  (RZ-MC 28)
Serialnummer: WMU2M26435W000022
Betriebsstunden: 3.256 h

Durchzuführende Reparaturarbeiten, festgestellt bei unserem
Serviceeinsatz 81116507 an 05.02.2021:
Abholung in die Werkstatt
Selbstmontiertes Steuergerät (Kabel brennt durch)
Kabelbäume kurzschluss, muss erneuert werden
Steuergerät defekt

Notwendige Kleinmaterialien, Öle sowie Schmier- und Reinigungsmittel
werden nach Aufwand berechnet

261603.00E Motorsteuergerät M26.5 78 kW ET progr.
      1 ST    3.450,00 EUR      3.450,00 

Bruttolistenpreis      3.450,00 EUR      3.450,00 
Rabatt             %        5,00- %        172,50-
Positionsnettowert     3.277,50 EUR      3.277,50 

00004111000 Leitungssatz Motor IVECO
      1 ST      810,00 EUR        810,00 

Bruttolistenpreis        810,00 EUR        810,00 
Rabatt             %        5,00- %         40,50-
Positionsnettowert       769,50 EUR        769,50 

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe
Bereich Bauhof
Seedorfer Str. 47
23909 Ratzeburg

Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude
hamburg-service@hako.com
Tel. 040-644 212 44
Fax 040-644 212 32

Bankverbindungen: Commerzbank AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft,
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314 OD
ID-NR.: DE812558589, Steuernr.: 3029225427
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht
Vors. des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Brenk

Angebots-Nr. : 20179356 vom 09.02.2021

Hako GmbH · NL Hamburg-Bremen ·
Segeberger Str. 15 · 23863 Kayhude

Kunden-Nr. : 183950
Best-Nr. : Herr Echternach
Ihr Ansprechpartner:
Marcel Abt

Angebot Reparaturkosten

Gültig bis : 31.03.2021
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263191.00 Leitungssatz FG Motor M26.5
      1 ST      978,00 EUR        978,00 

Bruttolistenpreis        978,00 EUR        978,00 
Rabatt             %        5,00- %         48,90-
Positionsnettowert       929,10 EUR        929,10 

263221.00 Leitungssatz FH M26.5 Dig. Kontrollgerät
      1 ST       94,00 EUR         94,00 

Bruttolistenpreis         94,00 EUR         94,00 
Rabatt             %        5,00- %          4,70-
Positionsnettowert        89,30 EUR         89,30 

40009032 Arbeitszeit
  50,00 H       62,50 EUR      3.125,00 

40009074 Fahrtkosten Zone C
   2,00 SLE      114,00 EUR        228,00 

40009010 Frachtkostenanteil
      1 ST       12,90 EUR         12,90 

40009040 Schmier-/Reinigungsmittel
nach Aufwand
      0 

40009041 Kleinmaterial
nach Aufwand
      0 

40009513 Altstoffentsorgung
nach Aufwand
      0 

Gesamtnettowert EUR     8.431,30 
Gesamtnettowert    EUR EUR     8.431,30 
Mehrwertsteuer 19,00 % EUR     1.601,95 
Endbetrag EUR    10.033,25 

Zahlungsbedingungen : Ohne Abzug 8 Tage
Lieferbedingungen : ab Werk Ratzeburg
Versandart : KUD-Werkstatt

Es gelten unsere beigefügten Geschäftsbedingungen.

Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude
hamburg-service@hako.com
Tel. 040-644 212 44
Fax 040-644 212 32

Bankverbindungen: Commerzbank AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft,
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314 OD
ID-NR.: DE812558589, Steuernr.: 3029225427
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht
Vors. des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Brenk

Seite 2 zum Angebot 20179356 vom 09.02.2021



Falls die Reparatur durchgeführt werden soll, senden Sie uns bitte eine
unterschriebene Kopie zurück.

o Wir empfehlen die Durchführung der Reparatur.
o Wir raten von der Reparatur ab, da der Zeitwert der Maschine zu gering  ist.
o In Ihre Überlegungen sollten Sie die Anschaffung eines Neugerätes mit einbeziehen.
  Unser freibleibendes Angebot mit entsprechenden Prospekten und Preislisten fügen wir bei.

Dieser Kostenvoranschlag ist unverbindlich. Bei Überschreitung der angegebenen Kosten um mehr als 15
% nehmen wir mit Ihnen Rücksprache.
Bei Nichtbeauftragung ist die Erstellung des Kostenvoranschlags kostenpflichtig.

Mit freundlichen Grüßen

Hako GmbH
                                                ------------------------ --------------------------------------
                                                  Datum und Unterschrift des Auftraggebers

Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude
hamburg-service@hako.com
Tel. 040-644 212 44
Fax 040-644 212 32

Bankverbindungen: Commerzbank AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft,
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314 OD
ID-NR.: DE812558589, Steuernr.: 3029225427
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht
Vors. des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Brenk
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Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 

Clean ahead 
Hako GmbH · NL Hamburg-Bremen · 
Segeberger Str. 15 · 23863 Kayhude 

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 
Bereich Bauhof 
Seedorfer Str. 47 
23909 Ratzeburg 

Angebots-Nr. : 20182172 vom 19.04.2021 
Gültig bis 	: 31.05.2021 
Kunden-Nr. : 183950 
Best-Nr. 	: Herr Echternach 
Ihr Ansprechpartner:  
Marcel  Abt 

Angebot Reparaturkosten 

Multicar M 26.5 kurz 4x4 (RZ-MC 28) 
Serialnummer: WMU2M26435W000022 
Betriebsstunden: 3.256 h 

Reparatur abgebrochen 
Durchzuführende Reparaturarbeiten, festgestellt bei unserem 
Serviceeinsatz 81126756 am 15.04.2021 
Fahrzeug auf die Hebebühne gefahren dabei folgende Mängel festgestellt 

Motor: Zylinderkopf vom Salz beschädigt ,Ölverlust, 
Wasserverlust 
Dichtungen defekt siehe Bilder 
Bremse vorne rechts fest 
Bremsseile Hinterachse gebrochen ,abgerissen 
Lenkgetriebe starker Ölverlust 
Kreuzgelenk Vorderachse rechts defekt 
Reifen hinten rechts defekt 
Kotflügel links gebrochen 
Hydraulikleitungen defekt 
Hydraulikschläuche defekt 
Hinterachse, Aufnahme fehlt Rahmen (Einschweißen) 

Notwendige Kleinmaterialien, Öle sowie Schmier- und Reinigungsmittel 
werden nach Aufwand berechnet 

Bisher angefallene Kosten mit im Kostenvoranschlag enthalten: 
1 Abholung 
7 Stunden Arbeitszeit (Allgemeine Durchsicht/KVA/Abbruch KVA 20179356) 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 

Clean ahead  

Seite 2 zum Angebot 20182172 vom 19.04.2021 

01019500 	Schlauchtülle G 1/8, Ms 
4 ST 	 4,50 EUR 	 18,00 

Bruttolistenpreis 	 4,50 EUR 	 18,00 
Rabatt 	% 	 8,00- % 	 1,44- 
Positionsnettowert 	4,14 EUR 	 16,56 

01015210 	Wasserdüse 
4 ST 	 25,50 EUR 	 102,00 

Bruttolistenpreis 	25,50 EUR 	 102,00 
Rabatt 	% 	 8,00- % 	 8,16- 
Positionsnettowert 	23,46 EUR 	 93,84 

00008160001A Basismotor regeneriert 
1 ST 	 9.480,00 EUR 	 9.480,00 

Bruttolistenpreis 	 9.480,00 EUR 	 9.480,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 474,00- 
Altteil-Pfand 	 1.500,00 EUR 	 1.500,00 
Positionsnettowert 10.506,00 EUR 	 10.506,00 

261598.10 	Motorkonsole links vst. M26.5WV 
1 ST 	 56,00 EUR 	 56,00 

Bruttolistenpreis 	56,00 EUR 	 56,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,80- 
Positionsnettowert 	53,20 EUR 	 53,20 

03000720003 Lenkgetriebe 
1 ST 	 1.714,00 EUR 	 1.714,00 

Bruttolistenpreis 	 1.714,00 EUR 	 1.714,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 85,70- 
Positionsnettowert 	1.628,30 EUR 	 1.628,30 

0422978 	6kt.Schraube ISO 8676 M18x1,5x30-10.9-fl 
3 ST 	 2,50 EUR 	 7,50 

Bruttolistenpreis 	 2,50 EUR 	 7,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,38- 
Positionsnettowert 	2,37 EUR 	 7,11 

4012010 	Sicherungsmutter M30x1,5 
1 ST 	 72,00 EUR 	 72,00 

Bruttolistenpreis 	72,00 EUR 	 72,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 3,60- 
Positionsnettowert 	68,40 EUR 	 68,40 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 

Clean ahead  

Seite 3 zum Angebot 20182172 vom 19.04.2021 

260288.10 Lenkstockhebel K18 
1 ST 	 131,00 EUR 	 131,00 

Bruttolistenpreis 	131,00 EUR 	 131,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 6,55- 
Positionsnettowert 	124,45 EUR 	 124,45 

0000801601 Schwimmsattelbremse o. Bremsbelag rechts 
1 ST 	 224,00 EUR 	 224,00 

Bruttolistenpreis 	224,00 EUR 	 224,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 11,20- 
Positionsnettowert 	212,80 EUR 	 212,80 

4013715 	Reparatursatz Führungsbolzen/Gummibuchse 
1 SET 	 118,00 EUR 	 118,00 

Bruttolistenpreis 	118,00 EUR 	 118,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 5,90- 
Positionsnettowert 	112,10 EUR 	 112,10 

4013037 	Bremsklotz ET-Set RSW 60 für Sch.bremse 
1 ST 	 77,00 EUR 	 77,00 

Bruttolistenpreis 	77,00 EUR 	 77,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 3,85- 
Positionsnettowert 	73,15 EUR 	 73,15 

265083.00 	LAD-Seilzug M26.1/2/4/5/7 
1 ST 	 16,00 EUR 	 16,00 

Bruttolistenpreis 	16,00 EUR 	 16,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,80- 
Positionsnettowert 	15,20 EUR 	 15,20 

265214.40 	Kugelmutter 
1 ST 	 7,00 EUR 	 7,00 

Bruttolistenpreis 	 7,00 EUR 	 7,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,35- 
Positionsnettowert 	6,65 EUR 	 6,65 

0431133 	6kt.Mutter ISO 4032-M6-8-Zn 
1 ST 	 0,50 EUR 	 0,50 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 0,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,03- 
Positionsnettowert 	0,47 EUR 	 0,47 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 

Clean ahead  
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0200359 	Dichtkappe NG 10 
1 ST 	 1,00 EUR 	 1,00 

Bruttolistenpreis 	 1,00 EUR 	 1,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,05- 
Positionsnettowert 	0,95 EUR 	 0,95 

260075.13 LAD-Befestigung HA M26.4/5/7 
1 ST 	 57,00 EUR 	 57,00 

Bruttolistenpreis 	57,00 EUR 	 57,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,85- 
Positionsnettowert 	54,15 EUR 	 54,15 

0422724 	6kt.Schraube ISO 4017-M8x16-10.9-Zn 
2 ST 	 0,50 EUR 	 1,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 1,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,05- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 0,96 

0461031 	Scheibe DIN 125-A8,4-140HV-Zn 
4 ST 	 0,50 EUR 	 2,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 2,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,10- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 1,92 

265083.00 	LAD-Seilzug M26.1/2/4/5/7 
2 ST 	 16,00 EUR 	 32,00 

Bruttolistenpreis 	16,00 EUR 	 32,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,60- 
Positionsnettowert 	15,20 EUR 	 30,40 

265214.40 	Kugelmutter 
2 ST 	 7,00 EUR 	 14,00 

Bruttolistenpreis 	 7,00 EUR 	 14,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,70- 
Positionsnettowert 	6,65 EUR 	 13,30 

0431133 	6kt.Mutter ISO 4032-M6-8-Zn 
2 ST 	 0,50 EUR 	 1,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 1,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,05- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 0,96 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 

Clean ahead  
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0200199 	Bremsschlauch  AC  750 
4 ST 	 20,00 EUR 	 80,00 

Bruttolistenpreis 	20,00 EUR 	 80,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 4,00- 
Positionsnettowert 	19,00 EUR 	 76,00 

4013173 	Bremskabel 
2 ST 	 64,00 EUR 	 128,00 

Bruttolistenpreis 	64,00 EUR 	 128,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 6,40- 
Positionsnettowert 	60,80 EUR 	 121,60 

4013111 	6kt.Schraube 
32 ST 	 5,00 EUR 	 160,00 

Bruttolistenpreis 	 5,00 EUR 	 160,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 8,00- 
Positionsnettowert 	4,75 EUR 	 152,00 

4013178 	O-Ring 
2 ST 	 4,50 EUR 	 9,00 

Bruttolistenpreis 	 4,50 EUR 	 9,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,45- 
Positionsnettowert 	4,28 EUR 	 8,56 

4013107 	RWDR-Kassette 
2 ST 	 83,00 EUR 	 166,00 

Bruttolistenpreis 	83,00 EUR 	 166,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 8,30- 
Positionsnettowert 	78,85 EUR 	 157,70 

239660.00 	Buchse gekürzt 
4 ST 	 3,00 EUR 	 12,00 

Bruttolistenpreis 	 3,00 EUR 	 12,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,60- 
Positionsnettowert 	2,85 EUR 	 11,40 

239661.40 	Rohrbuchse Stabilisator 
2 ST 	 9,50 EUR 	 19,00 

Bruttolistenpreis 	 9,50 EUR 	 19,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,95- 
Positionsnettowert 	9,03 EUR 	 18,06 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
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0420535 	6kt.Schraube DIN 931-M14x75-10.9-Zn 
2 ST 	 1,00 EUR 	 2,00 

Bruttolistenpreis 	 1,00 EUR 	 2,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,10- 
Positionsnettowert 	0,95 EUR 	 1,90 

0431195 	6kt.Mutter DIN 934-M14-10-Zn 
2 ST 	 0,50 EUR 	 1,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 1,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,05- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 0,96 

239166.00 	Buchse 
8 ST 	 1,00 EUR 	 8,00 

Bruttolistenpreis 	 1,00 EUR 	 8,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,40- 
Positionsnettowert 	0,95 EUR 	 7,60 

0420650 	6kt.Schraube ISO 4014-M12x50-10.9-Zn 
4 ST 	 0,50 EUR 	 2,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 2,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,10- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 1,92 

4013140 	Gelenkwelle 
1 ST 	 832,00 EUR 	 832,00 

Bruttolistenpreis 	832,00 EUR 	 832,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 41,60- 
Positionsnettowert 	790,40 EUR 	 790,40 

4013141 	Wellendichtring 
2 ST 	 12,50 EUR 	 25,00 

Bruttolistenpreis 	12,50 EUR 	 25,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,25- 
Positionsnettowert 	11,88 EUR 	 23,76 

4013107 	RWDR-Kassette 
1 ST 	 83,00 EUR 	 83,00 

Bruttolistenpreis 	83,00 EUR 	 83,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 4,15- 
Positionsnettowert 	78,85 EUR 	 78,85 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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4013111 	6kt.Schraube 
9 ST 	 5,00 EUR 	 45,00 

Bruttolistenpreis 	 5,00 EUR 	 45,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,25- 
Positionsnettowert 	4,75 EUR 	 42,75 

4013123 	Zyl.Schraube M12x30  MK  
8 ST 	 3,00 EUR 	 24,00 

Bruttolistenpreis 	 3,00 EUR 	 24,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,20- 
Positionsnettowert 	2,85 EUR 	 22,80 

4013105 	Zyl.Schraube M14x1,5x40-MK 
4 ST 	 6,00 EUR 	 24,00 

Bruttolistenpreis 	 6,00 EUR 	 24,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,20- 
Positionsnettowert 	5,70 EUR 	 22,80 

4013139 	Kombi-Dichtung 
1 ST 	 133,00 EUR 	 133,00 

Bruttolistenpreis 	133,00 EUR 	 133,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 6,65- 
Positionsnettowert 	126,35 EUR 	 126,35 

4013121 	Sprengring SB52/BR52 
2 ST 	 4,50 EUR 	 9,00 

Bruttolistenpreis 	 4,50 EUR 	 9,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,45- 
Positionsnettowert 	4,28 EUR 	 8,56 

4013136 	O-Ring 220x3 
1 ST 	 7,50 EUR 	 7,50 

Bruttolistenpreis 	 7,50 EUR 	 7,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,38- 
Positionsnettowert 	7,12 EUR 	 7,12 

0210610 	Gummifeder Gf 7 31 90100 103 
2 ST 	 140,00 EUR 	 280,00 

Bruttolistenpreis 	140,00 EUR 	 280,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 14,00- 
Positionsnettowert 	133,00 EUR 	 266,00 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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233632.10  Schale links M25.2/26 
1 ST 	 27,00 EUR 	 27,00 

Bruttolistenpreis 	27,00 EUR 	 27,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,35- 
Positionsnettowert 	25,65 EUR 	 25,65 

239528.90 	Kotflügel Plaste 
1 ST 	 100,00 EUR 	 100,00 

Bruttolistenpreis 	100,00 EUR 	 100,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 5,00- 
Positionsnettowert 	95,00 EUR 	 95,00 

0431390 	6kt.Mutter DIN 980-VM6-8-Zn5bel 
22 ST 	 0,50 EUR 	 11,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 11,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,55- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 10,56 

260162.10 

260163.10 

Schmutzfängerhalter links 
1 ST 	 51,00 EUR 	 51,00 

Bruttolistenpreis 	51,00 EUR 	 51,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,55- 
Positionsnettowert 	48,45 EUR 	 48,45 

Schmutzfängerhalter rechts 
1 ST 	 37,50 EUR 	 37,50 

Bruttolistenpreis 	37,50 EUR 	 37,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,88- 
Positionsnettowert 	35,62 EUR 	 35,62 

239534.01 	Schmutzfänger sw 239534.01 / 0700400250 
2 ST 	 22,50 EUR 	 45,00 

Bruttolistenpreis 	22,50 EUR 	 45,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,25- 
Positionsnettowert 	21,38 EUR 	 42,76 

0826319 	Wischerblatt 
2 ST 	 38,00 EUR 	 76,00 

Bruttolistenpreis 	38,00 EUR 	 76,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 3,80- 
Positionsnettowert 	36,10 EUR 	 72,20 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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4013187 	Filtereinsatz LX 7080 
1 ST 	 49,00 EUR 	 49,00 

Bruttolistenpreis 	49,00 EUR 	 49,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,45- 
Positionsnettowert 	46,55 EUR 	 46,55 

04008210000 Filterpatrone Kraftstoff-Filter 
1 ST 	 38,50 EUR 	 38,50 

Bruttolistenpreis 	38,50 EUR 	 38,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,93- 
Positionsnettowert 	36,57 EUR 	 36,57 

4011141 	Filterelement Hydraulik 06/07 
1 ST 	 80,00 EUR 	 80,00 

Bruttolistenpreis 	80,00 EUR 	 80,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 4,00- 
Positionsnettowert 	76,00 EUR 	 76,00 

0225481 	Schlauchleitung 2SN20 SFL3- 45DKOL-45 65 
1 ST 	 96,50 EUR 	 96,50 

Bruttolistenpreis 	96,50 EUR 	 96,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 4,83- 
Positionsnettowert 	91,67 EUR 	 91,67 

0406084 	Zyl.Schraube DIN 912-M10x30-10.9 Zn 
4 ST 	 0,50 EUR 	 2,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 2,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,10- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 1,92 

0200508 	Flanschhälfte FHS33CF 
2 ST 	 6,50 EUR 	 13,00 

Bruttolistenpreis 	 6,50 EUR 	 13,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,65- 
Positionsnettowert 	6,18 EUR 	 12,36 

0200774 	Hydraulikzylinder SWV 500 
1 ST 	 341,00 EUR 	 341,00 

Bruttolistenpreis 	341,00 EUR 	 341,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 17,05- 
Positionsnettowert 	323,95 EUR 	 323,95 

40009032 	Arbeitszeit 
93,00 H 	 62,50 EUR 	 5.812,50 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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40009075 	Fahrtkosten Zone D 
2,00 SLE 	 154,00 EUR 	 308,00 

40009010 	Frachtkostenanteil 
1 ST 	 12,90 EUR 	 12,90 

40009052 	Motoröl 
8 ST 	 12,00 EUR 	 96,00 

40009053 	Getriebeöl 
5 ST 	 14,00 EUR 	 63,00 

40009040 	Schmier-/Reinigungsmittel 
nach Aufwand 

0 

40009041 	Kleinmaterial 
0 

40009513 	Altstoffentsorgung 
nach Aufwand 

0 

Gesamtnettowert 	 EUR 	 22.179,62 
Gesamtnettowert 	 EUR 	 EUR 	 22.179,62 
Mehrwertsteuer 	 19,00 % 	 EUR 	4.214,13 
Endbetrag 	 EUR 	 26.393,75 

Zahlungsbedingungen : Ohne Abzug 8 Tage 
Lieferbedingungen 	: ab Werk Ratzeburg 
Versandart 	 : KUD-Werkstatt 

Es gelten unsere beigefügten Geschäftsbedingungen. 

Falls die Reparatur durchgeführt werden soll, senden Sie uns bitte eine 
unterschriebene Kopie zurück. 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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o Wir empfehlen die Durchführung der Reparatur. 
o Wir raten von der Reparatur ab, da der Zeitwert der Maschine zu gering ist. 
o In Ihre Überlegungen sollten Sie die Anschaffung eines Neugerätes mit einbeziehen. 

Unser freibleibendes Angebot mit entsprechenden Prospekten und Preislisten fügen wir bei. 

Dieser Kostenvoranschlag ist unverbindlich. Bei Überschreitung der angegebenen Kosten um mehr als 15 
% nehmen wir mit Ihnen Rücksprache. 
Bei Nichtbeauftragung ist die Erstellung des Kostenvoranschlags kostenpflichtig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hako GmbH 

Datum und Unterschrift des Auftraggebers 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Bankverbindung: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 
 
IBAN: DE21 23052750 0000 140570          BIC: NOLADE21RZB 
 

 

 

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | Bauhof| Seedorfer Str. 47 | 23909 Ratzeburg Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 
Bauhof 

Bauhof | Seedorfer Str.47 
23909 Ratzeburg 
Telefon (0 45 41) 80 00-600 
 
Auskunft Hr. Rickert-Buttgereit 
Durchwahl (0 45 41) 80 00-600 
Telefax (0 45 41) 80 00-9601 
E-Mail rz-bauhof@freenet.de 

06.05.2021 

           
             
          Stv. Werkleiter Hr. Pantelmann  
          Unter den Linden 1   

          23909 Ratzeburg 

 
Umwidmung Mittel Kommunalschlepper in Kommunalgeräteträger 
 
Sehr geehrter Herr Pantelmann, 
 
Hiermit bitte ich um die Umwidmung der Mittel in Höhe von 50.000,-€ für die Beschaffung eines 
Kommunalgeräteträgers durch den AWTS.  
  
Bei dem zu ersetzenden Fahrzeug handelt es sich um einen Multicar M 26.4 mit 
Kommunalhydraulik und Allradantrieb. Das Fahrzeug wurde 2006 zum damaligen Preis von 
50.792,00 € beschafft und weist derzeit einen aktuellen Betriebsstundenstand von 8582 
Betriebsstunden aus. 
Die Kriterien für eine Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges richten sich nach mehreren Faktoren. 
Hierzu zählen das Alter des Fahrzeuges, die Anzahl der geleisteten Betriebsstunden oder 
Kilometer, die monatlichen erfassten Auswertungen des Reparatur- und Unterhaltungsaufwandes, 
das Verhältnis Restbuchwert zu Instandhaltungskosten usw. 
Das Fahrzeug ist derzeit aufgrund eines Motorsteuergerätefehlers nicht einsatzfähig und es wurde 
ein Kostenvoranschlag der Hako Werke GmbH Kayhude, auf Grundlage einer 
Außenterminbesichtigung, erstellt. 
Der Kostenvoranschlag mit Datum vom 09.02.2021 beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 
Brutto 10.033,25 €. Weiterhin wurden, nach Überführung in der Servicewerkstatt, diverse Mängel 
bei der Begutachtung des Fahrzeuges festgestellt und ein weiterer Kostenvoranschlag (Unter 
anderem für den Einbau eines regenerierten Motors) in Höhe von 26.393,75-€ übermittelt. 
Die beiden Kostenvoranschläge sind im Anhang beigefügt. 
Eine Reparatur des Fahrzeuges ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht abzulehnen. 
 
Der Geräteträger wird derzeit hauptsächlich in der Unkrautbekämpfung mittels Heißwasseranlage 
auf allen städtischen Wegen und Plätzen (Kurpark, Marktplatz, Gehwege Lüneburger Damm usw.) 
und dem Winterdienst eingesetzt. 

 
Der Multicar M 26 ist bereits seit dem Wirtschaftsjahr 2017 abgeschrieben.  
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Die Kosten für notwendige Anmietungen, die aufgrund von Ausfällen besonders im Winterdienst 
zu erwarten sind, werden mit mind. ca. 2.200,-€ pro Monat anzusetzen sein. 
Für den Ankauf des defekten Fahrzeuges hat die Fa. Hako einen Preis von ca. 1.200,-€ netto und 
die Fa. Barthels Kommunaltechnik einen Ankaufspreis von ca. 2900,- € netto aufgerufen. Dieser 
könnte alternativ unter Umständen bei einem Verkauf über die Versteigerungsplattform 
Zollauktion sogar noch anders ausfallen. 
 
 
 
 
 
Im Auftrag  
Rickert-Buttgereit 
 
 
 

 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BeVoSr/456/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Tourismusabgabe 2021 – Zwischenstand 
 
Zielsetzung: 
Entscheidung über die Erhebung der Tourismusabgabe in 2021 im Hinblick auf die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
„Die Stadtvertretung beschließt: 
Variante a) 
Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe 
vom 16.12.2020 bleibt unverändert bestehen. 
 
Variante b) 
Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe 
vom 16.12.2020 wird aufgehoben.“  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Pantelmann, Kolja am 02.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Die Stadtvertretung hatte in ihrer Sitzung am 14.12.2020 folgenden Beschluss 
gefasst: 
„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Ratzeburg über 
die Erhebung einer Tourismusabgabe (Anlage I) wird als Satzung der Stadt 
Ratzeburg erlassen. Eine Heranziehung der Abgabepflichtigen soll erst ab dem 
01.07.2021 mit einem halbierten Abgabesatz erfolgen.“ 
 
Aus der Diskussion ging der Wunsch hervor, vor Erhebung der Abgabe das 
Pandemiegeschehen und die daraus folgenden Konsequenzen für die Unternehmen, 
die direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig sind, zu beleuchten. 
 

Ö  19Ö  19



Seite 2 von 2                                                                                                     zur Vorlage vom 04.06.21 

 
 
 

 

Die Verwaltung hat deshalb die o.g. Beschlussvorschläge vorbereitet.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
Variante a) Einnahmen i.H.v. T€ 80 (gem. Kalkulation) 
Variante b) keine Gebühren; T€ 80 zulasten des städtischen Haushalts  
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



                                                        SPD-Fraktion Ratzeburg                     
 

Uwe Martens 

  Fraktionsvorsitzender 

Ricarda-Huch-Weg 2 � 23909 Ratzeburg 

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521 

E-Mail: uwe.martens@spd-ratzeburg.de 

 

Ratzeburg den 12.11.2020 

 

 

 

An den Herrn Bürgervorsteher 

der Stadt Ratzeburg 

Ottfried Feußner 

Unter den Linden 1 

23909 Ratzeburg 

Nachrichtlich :  

Herrn Bürgermeister Gunnar Koech - Stadt Ratzeburg 

Herrn Lutz Jakubczak - Stadt Ratzeburg 

 
 
 
Sitzung der Stadtvertretung am 14.12.2020;  

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von 

Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) 

 

 
Sehr geehrter Herr Jäger,  
 
hiermit beantragt die SPD-Fraktion, dass die Stadtvertretung beschließen möge: 
 
§ 11 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und 
Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
Entsprechend dem § 8 Absatz 9 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (KAG) kann auf Antrag eine Verrentung des Beitrages 
voraussetzungslos bewilligt werden, soweit der Antrag vor Fälligkeit des Beitrages 
gestellt wird. 
 
Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine 
Schuld umzuwandeln, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen in Höhe von 
jeweils mindestens 600,00 € (exklusive Zinsen) zu entrichten ist.  
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                                                        SPD-Fraktion Ratzeburg                     
 

Uwe Martens 

  Fraktionsvorsitzender 

Ricarda-Huch-Weg 2 � 23909 Ratzeburg 

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521 

E-Mail: uwe.martens@spd-ratzeburg.de 

 

Ratzeburg den 12.11.2020 

In dem Bescheid sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. Der 
verrentete Betrag ist bis zur vollständigen Rückzahlung mit 2 % über dem zum 
Zeitpunkt der Erteilung des Bescheides gültigen Basiszinssatz, jedoch mit 
mindestens 2 %, zu verzinsen. Am Ende eines jeden Jahres kann der Restbetrag 
ohne weitere Zinsverpflichtung getilgt werden. Die Jahresraten sind wiederkehrende 
Leistungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. Bei Veräußerung des Grundstücks 
oder des Erbbaurechts wird der Beitrag in voller Höhe des Restbetrags fällig. 
 
Begründung:  
 
Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, dass die im Jahre 2017 im KAG eingeführte 
Möglichkeit der Verrentung von bis zu 20 Jahren auf die Stadt Ratzeburg bis zur 
maximal möglichen Zeitspanne Anwendung finden sollte. Es wird somit bei der 
Beitragserhebung von vornherein unbilligen Härten bei der Aufbringung der 
erforderlichen Mittel vorgebaut und den Schuldnerinnen und Schuldnern ein 
großzügiger zeitlicher Rahmen gegeben, ihren grundsätzlichen Verpflichtungen aus 
der Satzung nachzukommen. Gerade wegen der vor Kurzem begonnenen und in 
Kürze anstehenden Straßenausbaumaßnahmen halten wir die Anpassung der 
Satzung im beantragten Sinne vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation jetzt 
für dringend erforderlich.  
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat unseren Antrag in seiner Sitzung am 
14.10.2020 abgelehnt. Gleichwohl sind wir der Auffassung, dass die von uns 
beantragte Änderung der Satzung geboten ist. Von daher bitten wir den 
Bürgervorsteher, unabhängig vom Abstimmungsergebnis im Hauptausschuss, 
unseren Antrag in die Tagesordnung zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung 
aufzunehmen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für die SPD Fraktion 
 
 
 
 
Uwe Martens        
(Fraktionsvorsitzender)      
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Stadt Ratzeburg       Ratzeburg, 2. Dezember 2020 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften 

- FD Bauverwaltung und Liegenschaften -      

 

 

 

Verwaltungsseitige Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion vom 12.11.2020 zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den 

Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Ratzeburg (Straßenbaubeitragssatzung) 

 

 

Anpassung an gesetzliche Novellierung des § 8 Kommunalabgabegesetzes des Landes Schl.-H. 

(KAG) in Sachen „Verrentung“ von Beiträgen. 

 

 

Die SPD-Fraktion beantragt den § 11 (2) Straßenbaubeitragssatzung wie folgt anzupassen: 

„Entsprechend dem § 8 KAG kann auf Antrag eine Verrentung des Beitrages voraussetzungslos 

bewilligt werden, soweit der Antrag vor Fälligkeit des Beitrages gestellt wird.  

Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine Schuld 

umzuwandeln, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen zu entrichten ist.  

In dem Bescheid sind die Höhe und die Fälligkeiten der Jahresleistung zu bestimmen. Der verrentete 

Betrag ist bis zur vollständigen Rückzahlung mit 2 % über dem zum Zeitpunkt der Erteilung des 

Bescheides gültigen Basiszinssatzes, jedoch mit mindestens 2 %, zu verzinsen. Am Ende eines Jahres 

kann der Restbetrag ohne weitere Zinsverpflichtung getilgt werde. Die Jahresraten sind 

wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 10 (1) Nr. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung 

und die Zwangsverwaltung. Bei Veräußerung des Grundstücks oder des Erbbaurechts wird der 

Beitrag in voller Höhe des Restbetrags fällig.“ 

 

Der Antrag wird neben der Anpassung an die derzeitige Norm damit begründet, dass von vornherein 

unbilligen Härten bei der Aufbringung der erforderlichen Mittel vorgebaut wird. Es soll zudem ein 

großzügiger zeitlicher Rahmen vorgegeben werden. 

 

 

§ 8 (9) KAG lautet wie folgt: 

In der Satzung kann bestimmt werden, dass der Beitrag und eine Vorauszahlung auf den Beitrag auf 

Antrag der Beitragsschuldnerin oder des Beitragsschuldners durch Bescheid in eine Schuld 

umgewandelt wird, die in höchstens 20 Jahresleistungen zu entrichten ist. Der Antrag ist vor Fälligkeit 

des Beitrags beziehungsweise der Vorauszahlung zu stellen. Wird der Beitrag früher als einen Monat 

nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig, so ist der Antrag innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe zu stellen. In dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresleistungen 

zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist jährlich mit höchstens drei vom Hundert über dem zu 

Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. Der 

Beitragsschuldner kann am Ende jeden Jahres den Restbetrag ohne weitere Zinsverpflichtung tilgen. 

Die Jahresraten sind wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes 

über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. Bei Veräußerung des Grundstücks oder des 

Erbbaurechts wird der Beitrag in voller Höhe des Restbetrags fällig.  

Ö  20.1Ö  20.1



2 
 
Aktuell lautet der § 11 Straßenbaubeitragssatzung wie folgt: 

§ 11 
Fälligkeit 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Stadt kann 

auf Antrag Stundungen oder Verrentungen bewilligen. 

(2) Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine Schuld 

umzuwandeln, die in höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. In dem Bescheid 

sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. 

 
Somit kann die Stadt Ratzeburg bereits jetzt im Rahmen des geltenden Rechts eine Stundung oder 
Verrentung vornehmen. Wenn auch unter den Voraussetzungen der Vorschriften der 
Abgabenordnung (AO), hier: Härtefallregelung. 
Schon vor Einführung des Absatzes 9 in § 8 KAG konnte die Stadt Ratzeburg gem. § 11 (1) 
Straßenbaubeitragssatzung i.V.m. § 222 AO Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis auf Antrag, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Beitragsschuldner bedeuten würde, 
ganz oder teilweise stunden oder Teilzahlungen gewähren. Die „erhebliche Härte“ ist dann im 
Einzelfall nachzuweisen und wird im Rahmen der Ermessensausübung gewährt. 
 
Der Antrag auf Ratenzahlung ist vor Fälligkeit des Beitrags zu stellen, während ein Stundungsantrag 
auch noch nach Fälligkeit gestellt werden kann.  
 
Die Verrentung gem. § 8 (9) KAG wäre dann, würde sie dann entsprechend in der Satzung vollständig 
übernommen, voraussetzungslos. Das heißt, eine Härte wäre nicht mehr nachzuweisen mit der 
Folge, dass jeder Beitragspflichtige ohne Grund eine Verrentung beantragen könnte.  
 
Dieses wird in den Gemeinden, die eine entsprechende Satzungsregelung haben, nach Recherchen 
des Unterzeichners auch praktiziert. Ein Vergleich mit Gemeinden, die z. Zt. keine größeren 
Ausbaubeiträge erheben, wie z.B. mit der Stadt Mölln scheint aus Sicht des Unterzeichners nicht 
zielführend, denn bei relativ geringen Beitragshöhen werden entsprechend auch keine 
Verrentungsanträge gestellt. 
 
Eine Finanzplanung nach den Grundsätzen der Wahrheit und Klarheit wäre dann kaum noch möglich. 
Denn gem. § 6 GemHVO-Kameral sind Einnahmen und Ausgaben nur in Höhe der im Haushaltsjahr 
voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Haushaltstechnisch 
müsste der Sollbetrag entsprechend angeordnet werden. Tatsächlich würde jedoch ein nicht 
unerheblicher Soll-Betrag von Jahr zu Jahr übertragen werden müssen. Im Laufe der Jahre würde sich 
das entsprechend der Maßnahmen als unübersichtlich darstellen. 
 
Würde dem Antrag der SPD gefolgt werden, hätte es nicht nur wegen des bereits oben 
beschriebenen Umstandes eine Vielzahl von Antragsstellern zur Folge. Der Masse der Antragssteller 
könnte auch begegnet werden, indem man dann den als jährliche Schuld durch Bescheid 
umgewandelten Betrag auf z. B. mind. 1.000,00 €/a ändert. Auch hierbei könnte die Satzung 
Ausnahmen durch entsprechende Formulierung zulassen. 
 
Des Weiteren ist zu bedenken, dass bei einer Verrentung gem. § 8 (9) KAG keine weitere Bedingung 
für eine Ratenzahlung (z.B. Sicherheitsleistung wie bei den Bestimmungen der AO) verlangt werden 
können. Zwar ruht die Schuld als „dingliche Last“ auf dem Grundstück, eine mögliche Beitreibung 
könnte sich jedoch im Laufe der Jahre erschweren. Im Übrigen bezieht sich die dingliche Last lediglich 
auf den Beitrag selbst, nicht aber auf Vorauszahlungen oder Ablösevereinbarungen. 
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Unabhängig der vorgebrachten Argumente ist eine verrentete Schuld bzw. der dann jeweilige 
Restbetrag jährlich durch Bescheid festzusetzen. Schon alleine wegen des sich regelmäßig ändernden 
Basiszinssatzes ist die Restschuld zu Beginn eines jeden Jahres entsprechend neu festzusetzen. 
Auch hierbei ergibt sich im Laufe der Jahre und der Maßnahmen ein nicht unerheblicher 
Verwaltungsaufwand. 
 
Seitens der Verwaltung wird daher dringend davon abgeraten, Veränderungen gemäß 

Antragsstellung der SPD durchzuführen.  

 

Bei den bisherigen Bestimmungen der Satzung bliebe der Verwaltung ein entsprechendes Ermessen 

bei der Ausübung einer eventuellen Zahlungserleichterung, die, wie in der Vergangenheit auch, im 

Rahmen der Bürgernähe auch wahrgenommen wird und bislang immer zu einer einvernehmlichen 

Lösung geführt hat. 

 

Daher wird seitens der Verwaltung empfohlen, den § 11 Straßenbaubeitragssatzung wie folgt zu 

ändern: 

 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Stadt kann auf 

Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall Stundung (nach Fälligkeit des 

Beitrages) oder Verrentung (vor Fälligkeit des Beitrages) bewilligen.   

(2) Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine Schuld 
umzuwandeln, die grundsätzlich in höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. Der 
Jahresgesamtleistung sollte in der Regel eine Mindesthöhe von 1.000,00 € betragen. In 
dem Bescheid sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. 

(3) Der verrentete Betrag ist bis zur vollständigen Rückzahlung mit 3 % über dem zum 
Zeitpunkt der Erteilung des Bescheides gültigen Basiszinssatz, jedoch mindestens mit 3 %, 
zu verzinsen. Am Ende eines jeden Jahres kann der Restbetrag getilgt werden.  

 

 

gez. Möller 



Ö  20.2Ö  20.2



 

 

 

 

 

An 

Herrn Bürgerpresident Ottfried Feußner 

 

 

 

 

Nachrichtlich: 

Herrn Bürgermeister Gunnar Koech 

 

 

Ratzeburg den 07.05.2021 

 
 
Antrag der BfR: Umbesetzung von Ausschüssen 
 

Zielsetzung: 
Die BfR-Fraktion beantragt, folgende Nachbesetzungen der ständigen Ausschüsse durch die 

Stadtvertretung benennen zu lassen: 

 

Beschlussvorschlag:  

 
Die Stadtvertretung wählt als Ordentliches Mitglied in den AWTS wie folgt: 

 

- Markus Schudde (Stadtvertreter) Bisher: Thomas Kuehn (Stadtvertreter) 

 

Thomas Kuehn scheidet als stellv. Mitglied in folgende Ausschüsse aus: 

- Hauptausschuss, Finanzausschuss, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Ausschuss für 

Schule, Jugend und Sport, AWTS, Schulverband 

 

Christian Fennes scheidet als stellv. Mitglied in folgende Ausschüsse aus: 

- Finanzausschuss, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Ausschuss für Schule, Jugend und 

Sport, AWTS, Schulverband 

 

 

 

Für die BfR-Fraktion 

Sami El Basiouni 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Sami El Basiouni, Demolierung 13, 23909 Ratzeburg, Tel. 0177-2330057, Mail: s.elbasiouni@bfr-ratzeburg.de 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BeVoSr/459/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 N 

 
 
Verfasser: Möller, Hans-Jürgen  FB/Aktenzeichen: 6/60 
 
 

Anmietung zusätzlicher Büroflächen 
 
Zielsetzung:  Anmietung von zusätzlichen Büroflächen für die Stadt Ratzeburg 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt, den vorhandenen Mietvertrag zu erweitern bzw. 
einen neuen Mietvertrag abzuschließen um die zusätzlichen Büroflächen im 
Modezentrum Ratzeburg anzumieten.  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Colell, Maren am 03.06.2021 
Wolf, Michael am 03.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Bereits im Jahr 2016 wurde im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des 
damaligen Fachdienstes Bürgerdienste (FB 3) ab dem 01.01.2016 der Bedarf an 
weiteren Büroflächen für die städtischen Mitarbeiter/innen festgestellt. 
 
Im Zuge einer neuen Raumkonzeption für die Kernverwaltung wurden nach 
Beschluss des Hauptausschusses im März 2016 für die Auslagerung des kompletten 
FB 4, zusätzlich ein Mietvertrag für 6 Büros im Mode-Centrum (MC), Am Markt 6, 
kurz: MC, geschlossen (Vertragsbeginn: 01.08.2016, Laufzeit: 8 Jahre).  
 
Der Fachbereich hat sich seit dem Beschluss bisher um zwei Mitarbeiter vergrößert, 
ab 01.07.2021 wird ein weiterer Mitarbeiter seinen Dienst dort antreten. Im Zuge der 
bestehenden Arbeitsüberlastungen und der Übertragung zusätzlicher Aufgaben wird 
zurzeit um weitere Unterstützung des Fachbereichs geworben.  
 
Aufgrund der individuellen Funktionen und /oder aufgrund des extrem hohen Anteils 
an Gesprächen und Telefonaten sowie der Notwendigkeit, die MitarbeiterInnen des 
Fachbereiches 4 gemeinsam unterzubringen, um Synergieeffekte zu erzielen, 
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besteht dringender Raumbedarf. Unabhängig von der Sinnhaftigkeit, wären auch im 
Rathaus keine Kapazitäten für die Unterbringung weiterer MitarbeiterInnen des 
Fachbereiches 4 vorhanden.  
 
Die Schaffung und Anmietung weiterer Räume ist also dringend erforderlich, um den 
Mitarbeiter/innen des Fachbereiches 4 einen angemessenen Arbeitsplatz unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Maßstäbe zu bieten.  
 
In Ermangelung eigener weiterer Räumlichkeiten, ist die Stadt Ratzeburg 
gezwungen, neue Büroräume anzumieten. Der bereits bestehende Mietvertrag 
zwischen MC und der Stadtverwaltung könnte erweitert werden (mit gleichem 
Laufzeitende des Ursprungsvertrages von August 2016); Kaltmiete in Höhe von ca. 
9 €/m². Der Mietvertrag wird vom Fachdienst Liegenschaften und Bauverwaltung 
betreut. 
 
Durch Bündelung der Büroflächen im MC mit den bereits vorhandenen Flächen 
sollen Synergieeffekte erzielt bzw. längere Wege vermieden werden. Hier bieten sich 
die Freiräume im MC an.  
 
Es soll mit den verantwortlichen Personen vereinbart werden, dass die Gestaltung 
der Räumlichkeiten im Sinne der Stadt Ratzeburg auf Kosten des Vermieters 
durchgeführt wird. Zusätzlich soll ein weiterer Fluchtweg geschaffen werden. In dem 
o. a. Mietzins ist bereits zudem ein Stellplatz erhalten. Da das zusätzliche Personal 
zeitnah eingestellt wird, sollen die Räumlichkeiten so schnell wie möglich angemietet 
werden.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Die Büroflächen (ca.60 m²) werden für eine 
Kaltmiete in Höhe von insgesamt 540,00 € mtl. angemietet.  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Aufmaß-Plan MC Neu (Neue Büroflächen sind gelb markiert)  
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BeVoSr/457/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 N 

 
 
Verfasser: Koop, Axel  FB/Aktenzeichen: 2 
 
 

Stundung von Steuerforderungen 
 
Zielsetzung: Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des 
Coronavirus; hier: Entscheidung über einen Stundungsantrag 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung beschließt, 
 
den in der Anlage zur Beschlussvorlage aufgeführten Stundungsantrag 
 
zuzustimmen.  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Koop, Axel am 01.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Bund und Länder haben sich zur Liquiditätssicherung der vom Corona-Virus beson-
ders betroffenen Unternehmen darauf verständigt, dass diese bis zum 31. Dezember 
2021 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern, die von den Landesfinanz-
behörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden, sowie Anträge auf Anpassung 
der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer stellen können. 
Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind keine strengen An-
forderungen zu stellen.  
 

Hinsichtlich der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der 
Vorauszahlungen kann das Finanzamt bei Kenntnis veränderter Verhältnisse (auf-
grund von vorausgegangenen Anpassungen bei Einkommensteuer- und Körper-
schaftsteuervorauszahlungen) Anpassungen bei den Gewerbesteuer-Vorauszahlun-
gen veranlassen. Ansonsten können von der Corona-Virus-Pandemie nicht uner-
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heblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 2021 unter Darlegung ihrer 
Verhältnisse Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für 
Zwecke der Vorauszahlungen stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, 
weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen 
nachweisen können. Bis zum 31. Dezember 2021 soll bei besonders von der 
Corona-Krise betroffenen Steuerpflichtigen zudem von Vollstreckungsmaßnahmen 
abgesehen werden. Die in diesem Jahr anfallenden Säumniszuschläge sind zu er-
lassen. 
 

Das Land Schleswig-Holstein empfiehlt den Kommunen hinsichtlich von Stundungen 
im Bereich der Gewerbesteuer dasselbe Verfahren. Nach den geltenden Regelungen 
der Hauptsatzung kann der Bürgermeister über Stundungen bis zu einer Wertgrenze 
von 10.000 € im Einzelfall entscheiden (§ 8 Abs. 2 Ziffer 1); für darüber hinausge-
hende Beträge ist grundsätzlich die Stadtvertretung zuständig.  
 
In der Anlage sind die einzelnen Sachverhalte (Forderungen ab 10.000 €) näher dar-
gestellt und erörtert.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine, da lediglich die Fälligkeit des Anspruches hinausgeschoben wird 
 
Mitgezeichnet haben: 
Susanne Stamer, Fachbereich Finanzen (Steuern & Abgaben)  
 
 
 
 
 



Anlage 

Kassenkonto Name/Firma Antrag vom Stundungsbetrag Stundung bis gestundet bis bereits gezahlt

1001074 Hansa‐Hotel Ratzeburg oHG  08.04.2021 10.154,70 € 31.12.2021 0,00 €

Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus
Stundung von Gewerbesteuer, hier: Forderungen ab 10.000 €

Es handelt sich bei dem vorstehenden Betrag um die zum 30.04.2021 fällig gewordene Gewerbesteuer‐Nachzahlung für das Steuerjahr 2019 aufgrund 
eines Messbescheids des Finanzamtes vom 10.03.2021. Die Hansa‐Hotel Ratzeburg oHG begründet ihren Antrag mit den Folgen der Corona‐Pandemie 
und den damit verbundenen Einschränkungen (Umsatz‐ und Gewinnverlust, Betriebschließung etc.). Die bis jetzt laufenden Objektkosten konnten 
durch Kredite und Verzehr von Rücklagen bedient werden. Die betriebswirtschaftlichen Unterlagen wurden am 26.04.2021 nachgereicht und zeigen, 
dass die Steuerpflichtige unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich von den Hotelbetriebschließungen zur Vermeidung der Ausbreitung 
des Coronavirus betroffen ist. Die Kostenaufstellung (01.01. ‐ 31.03.2021) beziffert sich auf rd. 61.000 €; entgegen stehen keine Einnahmen. Die sich 
daraus ergebenden Auswirkungen auf die Liqudität und die Existenz des Unternehmens führen zu der Notwendigkeit der Stundung. 
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BerVoSr/289/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Jakubczak, Lutz  FB/Az:  
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der 
Sitzung vom 29.03.2021 
 

Zusammenfassung: 
Durchführung des Berichtswesens  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Jakubczak, Lutz am 03.06.2021 
 

 

Sachverhalt: 
 
Neubau eines Schlichthauses, hier: Abbruch und Interimslösung 
Der Beschluss wurde der Raiffeisenbank und der Kreisbaugenossenschaft mitgeteilt. Der 
Bauantrag wurde gestellt. Sobald eine Genehmigung vorliegt, wird eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen. 
 
Neufassung der Satzung für die Kindertagestätte der Stadt Ratzeburg 
Die Satzung wurde ausgefertigt und am 08.04.2021 bekannt gemacht. 
 
Haushaltsplan 2021 
Der Haushaltsplan 2021 wurde gleichlautend in der Sitzung der Stadtvertretung am 
29.03.2021 beschlossen. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 
sowie für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen seitens der 
Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg wurde am 20.05.2021 erteilt  
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 19.05.2021 
 SR/BerVoSr/282/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Finanzausschuss 03.06.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Herr Axel Koop  FB/Az: 20 00 23/1 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltsbericht 2021 
 

 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Schriftlicher Bericht über die Einhaltung des Haushalts mit einer Prognose für das 
laufende Haushaltsjahr (Haushaltsbericht 2021) 
 
 
   
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 19.05.2021 
Koop, Axel am 19.05.2021 
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Sachverhalt: 
 
Regionalisiertes Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2021 
 

➢ Auswirkungen für das Land Schleswig-Holstein  
 
Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus 
dem Steueraufkommen und den Bundesergänzungszuweisungen sowie den Kfz-
Steuer-Ersatzleistungen des Bundes in Schleswig-Holstein bis 2025 voraussichtlich 
wie folgt entwickeln: 
 

 
 
Für das Jahr 2021 wird ein Aufkommen von rd. 10,7 Mrd. Euro erwartet. Es steigt 
damit gegenüber dem Ist 2020 um rd. 478 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushalt 2021 
ist dies ein Zuwachs der Einnahmen um rd. 36 Mio. Euro.  
 
Im Jahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von rd. 11,2 Mrd. Euro erwartet. Gegen-
über den Eckwerten für den Haushalt 2022 (Basis November-Schätzung 2020) be-
deutet dies einen Rückgang um rd. 23 Mio. Euro.  
 
Im Vergleich zu den Eckwerten für die Finanzplanung (Basis November-Schätzung 
2020) soll das Aufkommen dann in den Jahren 2023 um rd. 15 Mio. Euro, 2024 um 
rd. 82 Mio. Euro und 2025 um rd. 112 Mio. Euro höher liegen.  
 
Das Einnahmeniveau wird dann im Jahr 2025 bei rd. 12,6 Mrd. Euro liegen. 
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➢ Auswirkungen auf die Kommunen in Schleswig-Holstein  
 
Die Einnahmen der Kommunen werden sich für den Zeitraum bis zum Jahr 2025 
voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 

 
 
Für das Jahr 2021 wird ein Gesamtaufkommen von rd. 5,7 Mrd. Euro erwartet.  
 
Es steigt damit gegenüber dem Ist 2020 um rd. 270 Mio. Euro. Gegenüber den 
Ergebnissen der November-Schätzung ist dies ein deutlicher Zuwachs um rd. 252 
Mio. Euro. Im weiteren Verlauf sollen sich die erwarteten Einnahmen gegenüber der 
November-Schätzung weiter um rd. 249 Mio. Euro in 2022, rd. 362 Mio. Euro in 
2023, rd. 432 Mio. Euro in 2024 und rd. 477 Mio. Euro in 2025 erhöhen. Das Ein-
nahmeniveau wird dann im Jahr 2025 bei rd. 6,8 Mrd. Euro liegen.  
 
Für die originären Steuereinnahmen der Kommunen wird im Jahr 2021 ein Auf-
kommen von rd. 3,8 Mrd. Euro geschätzt. Gegenüber dem Ist 2020 soll es damit um 
rd. 166 Mio. Euro steigen. Im Vergleich zur November-Schätzung ist dies ein 
Zuwachs von rd. 246 Mio. Euro.  
 
Jeweils gegenüber der November-Schätzung werden weiterhin deutliche Stei-
gerungen für 2022 von rd. 255 Mio. Euro, für 2023 rd. 360 Mio. Euro, für 2024 rd. 
420 Mio. Euro und für 2025 rd. 459 Mio. Euro erwartet. 
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Gegenüber der letzten Steuerschätzung vor der Corona-Pandemie (Oktober 2019) 
ergeben sich nachfolgend für das Jahr 2021 folgende Abweichungen: 
 

 
 
Während bei der Einkommensteuer (- 162 Mio. €) und beim Finanzausgleich (KFA - 
94 Mio. €) deutliche Einnahmerückgänge zur Schätzung der Entwicklung vor Corona 
zu verzeichnen sind, weist die Schätzung bei der Gewerbesteuer einen enormen 
Zuwachs gegenüber der Schätzung von Oktober 2019 aus (+ 197 Mio. €).  
 
Bei der Gewerbesteuer ist zu berücksichtigen, dass die vorwiegend klein- und mittel-
ständisch geprägte Wirtschaftsstruktur in Schleswig-Holstein sich auch in voran-
gegangenen Konjunkturkrisen als robust erwiesen hat. Hinzu tritt bei der Beurteilung 
der Kassenentwicklung des I. Quartals für die Gewerbesteuer, dass insbesondere 
Nachzahlungen für das direkte Vorjahr 2020 geleistet worden sind. Im Jahr 2020 sind 
– durchaus unterstützt von Politik und Verwaltung – den Unternehmen viele Möglich-
keiten eröffnet worden, Steuerzahlungen zeitlich zu schieben. Diese indirekten 
Kredite des Fiskus an die Unternehmen können sich jetzt auswirken, ohne dass in-
soweit ein struktureller Aufschwung zu verzeichnen ist. 
 
Das Finanzministerium hat darüber hinaus erläutert, dass sich der Unterschied zu 
den bisherigen Erwartungen der Gewerbesteuereinnahmen aus der November-
Schätzung aus einem deutlich besseren kassenmäßigen Ist 2020 von bundesweit 
45,3 Mrd. Euro ggü. den noch im November geschätzten 42,3 Mrd. Euro 
(=Basiseffekt) erklärt. Der überobligatorische Anstieg kann auch dadurch erklärt 
werden, dass SH gegenüber dem Bundesländervergleich (-18,3 %) deutlich 
unterdurchschnittlich von Rückgängen in 2020 betroffen war, gleichwohl aber das 
Anspringen der Konjunktur in vollem Umfang für SH berücksichtigt worden ist. 
Insoweit wird bundesweit mit einem Anstieg von 11,5 % gerechnet. 
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Rechnet man diesen „Rebound-Effekt“ auf eine Basis, die gar nicht so stark vom 
Eindruck betroffen war, kommt man in der Regionalisierung zu erhöhten Werten.  
 
Insoweit besteht das Risiko einer Fehlwahrnehmung in der öffentlichen Diskussion, 
wenn aus den Schätzungen direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung 
gezogen werden. Hier sollte die Entwicklung der künftigen Quartale berücksichtigt 
und abgewartet werden. 
 
Die finanziellen Auswirkungen werden sich nicht zuletzt in Hinblick auf die 
Heterogenität der Kommunen in Schleswig-Holstein hinsichtlich Struktur, Lage und 
Aufgabenzuständigkeit sehr unterschiedlich gestalten. 
 
Haushaltsentwicklung (Kernhaushalt)  
 
Eine seriöse Haushaltsprognose für die Stadt Ratzeburg lässt sich zum aktuellen 
Zeitpunkt leider nicht abgeben. Es wird an dieser Stelle zunächst auf das AO-Soll bei 
den Steuereinnahmen (Stand: 19.05.2021) verwiesen. 
 
Bezeichnung RE 2019 

in EUR 
RE 2020 

in EUR 
Ansatz 2021 

in EUR 
AO-Soll 
in EUR 

mehr/ 
weniger 

in EUR 

Grundsteuer A 10.890 11.498 11.500  11.040 -460 
 

Grundsteuer B 2.288.647  2.273.316 2.300.000  2.262.357 -37.643 
 

Gewerbesteuer 6.036.949  4.703.825 4.750.000 5.095.550 +345.550 
 

Gemeindeanteil 
an der EKSt.  

5.940.434  5.957.253 6.068.400 1.496.724 -4.571.676* 
 

Gemeindeanteil 
an der USt.  

967.811 1.049.196 1.047.800 245.890 -801.910* 
 

Zweitwohnungs-
steuer 

8.857 0 18.000 11.164 -6.836 
 

Schlüssel-
zuweisungen 

3.197.076  4.041.492 3.611.700  3.611.736 +36 
 

Zuweisung über-
gemeindl. 
Aufgaben 

1.613.424  1.700.544 1.648.500  1.648.512 +12 

 
* Die hohen Abweichungen zum Ansatz 2021 bei den Gemeindeanteilen an der Ein-
kommensteuer und Umsatzsteuer resultieren aus der vierteljährlichen Abrechnungs-
systematik. Bislang wurde nur das erste Quartal (01.01. – 31.03.2021) abgerechnet. 
Bezüglich des voraussichtlichen gemeindlichen Aufkommens wird auf die 
regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung verwiesen (siehe Anlage). 
 
Das derzeitige AO-Soll bei der Gewerbesteuer liegt mit rund 345.000 € über dem im 
Haushaltsplan 2021 prognostizierten Haushaltsansatz. Grund hierfür sind über-
wiegend Nachzahlungen für das direkte Vorjahr 2020 sowie entsprechende An-
passungen der Vorauszahlungsbeträge für das laufende Haushaltsjahr. 
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Auf die Erhebung der Zweitwohnungssteuer musste im Haushaltsjahr 2020 verzichtet 
werden, da der Bemessungsmaßstab in der städtischen Satzung verfassungswidrig 
war und somit nicht mehr angewandt werden durfte. Die neue Satzung ist rück-
wirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten; die Steuerabteilung arbeitet zurzeit an der 
Nachveranlagung sowie an den Vorauszahlungsbescheiden für das lfd. Jahr.  
 

Aufgrund dessen, dass bis dato (Stand: 19.11.2021) noch keine Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg zum Haushaltsplan 
2021 vorliegt, finden weiterhin die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung 
Anwendung.  
 
In engeren Grenzen als bei einem verabschiedeten und genehmigten Haushalt er-
möglicht die vorläufige Haushaltsführung, dass die Stadt auch weiterhin handlungs-
fähig bleibt und insbesondere ihre laufenden Verpflichtungen erfüllt. Die Gemeinde 
darf gem. § 81 Gemeindeordnung (GO) u. a.: 
 

- Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder  
- Ausgaben leisten, die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschieb-

bar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige 
Leistungen des Vermögenshaushaltes, für die im Haushaltsplan des Vorjahres 
Beträge vorgesehen waren, fortsetzen, 

- Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben (entfällt, da separate Er-
mächtigungsgrundlagen/Satzungen vorliegen), 

- Kredite umschulden. 
 

Entsprechend dieser Regelungen sind bei vielen Ausgabe-Haushaltsstellen noch 
geringfügige AO-Solls zu verzeichnen; die weitere Entwicklung, insbesondere die 
Auftragserteilung nach Vorliegen der Genehmigungsverfügung, bleibt abzuwarten.  
 
Verpflichtende Gründe für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes nach § 80 
GO (alte Fassung) liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.  
 
   
 
 

Anlagenverzeichnis 
Darstellung der regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 
(Kommunen Schleswig-Holstein) sowie Berechnung der finanziellen Auswirkungen 
bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer 
 
 



Finanzministerium

Schleswig-Holstein

Ergebnis der Steuerschätzung

Mai 2021

(Kommunen Schleswig-Holstein)

2019 2020

IST IST

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

StSch

Nov

2020

StSch

Mai

2021

Abwei-

chung

Grundsteuer A 23 23 23 23 0 23 23 0 22 22 0 22 22 0 22 22 0

Grundsteuer B 451 459 458 464 6 461 468 7 464 472 8 467 476 9 470 480 10

Gewerbesteuer (netto) 1.345 1.442 1.400 1.688 288 1.471 1.759 288 1.517 1.908 391 1.597 2.043 446 1.655 2.135 480

Gemeindeanteile an der 

Lohnsteuer, Einkommensteuer 

und am Zinsabschlag 1.371 1.407 1.361 1.337 -24 1.427 1.392 -35 1.510 1.476 -34 1.600 1.571 -29 1.685 1.660 -25

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer 219 244 235 233 -2 209 210 1 213 215 2 217 219 2 221 223 2

Sonstige Gemeindesteuern 93 56 74 52 -22 76 70 -6 78 71 -7 80 72 -8 81 73 -8

Summe 

Steuereinnahmen 3.502 3.631 3.551 3.797 246 3.667 3.922 255 3.804 4.164 360 3.983 4.403 420 4.134 4.593 459

Kommunaler 

Finanzausgleich *) 1.860 1.793 1.891 1.897 6 1.970 1.964 -6 2.044 2.046 2 2.116 2.128 12 2.188 2.206 18

Gesamteinnahmen 

Steuern + KFA 5.362 5.424 5.442 5.694 252 5.637 5.886 249 5.848 6.210 362 6.099 6.531 432 6.322 6.799 477

in Mio. Euro (gerundet)

*) Die Ist-Zahlen 2019 und 2020 des KFA entsprechen den tatsächlich gebuchten KFA-Ausgaben.

20222021 20242023 2025

Anlage zur Berichtsvorlage der 
Verwaltung (Haushaltsbericht 2021)Ö  5.1Ö  5.1



Anlage
Az.: 20 20 04

Ratzeburg, 19. Mai 2021

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen 

Kurzübersicht über die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 (im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020)

bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung
900.0100 | Gemeindeanteil an der EKSt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 1.361.000.000 1.337.000.000 -24.000.000 1.427.000.000 1.392.000.000 -35.000.000 1.510.000.000 1.476.000.000 -34.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in € 6.077.400 5.970.200 -107.200 6.372.100 6.215.800 -156.300 6.742.700 6.590.900 -151.800

900.0120 | Gemeindeanteil an der USt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 235.000.000 233.000.000 -2.000.000 209.000.000 210.000.000 1.000.000 213.000.000 215.000.000 2.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in € 1.052.300 1.043.300 -9.000 935.800 940.300 4.500 953.700 962.700 9.000

Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg -116.200 -151.800 -142.800

bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung
900.0100 | Gemeindeanteil an der EKSt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 1.600.000.000 1.571.000.000 -29.000.000 1.685.000.000 1.660.000.000 -25.000.000 - 0 -
Anteil Stadt Ratzeburg in € 7.144.600 7.015.100 -129.500 7.524.100 7.412.500 -111.600 - 0 -

900.0120 | Gemeindeanteil an der USt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 217.000.000 219.000.000 2.000.000 221.000.000 223.000.000 2.000.000 - 0 -
Anteil Stadt Ratzeburg in € 971.700 980.600 8.900 989.600 998.500 8.900 - 0 -

Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg -120.600 -102.700 -

Im Auftrag

gez.
Koop

2021 20222 2023

2024 2025 2026



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 27.05.2021 
 SR/BerVoSr/287/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Koop, Axel  FB/Az: 20 11 02/2021 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Schreiben der 
Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2021 
 
Zusammenfassung: In der Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum 
Lauenburg vom 20.05.2021 wird darum gebeten, dieselbige der Stadtvertretung der Stadt 
Ratzeburg zur Kenntnis zu geben.  
 
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 27.05.2021 
Koop, Axel am 27.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 29.03.2021 die Haushaltssatzung der Stadt 
Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Aufgrund der mittelfristig negativen 
Finanzplanung war der Genehmigungsantrag besonders zu begründen (vgl. Runderlass zu 
§§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite). 
 
Die beschlossenen Festsetzungen  
 

- des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (= 1.463.900 €) sowie 

- des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen (= 10.274.200 €) 
 
bedurften der Genehmigung seitens der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum 
Lauenburg.  
 
Die diesbezügliche Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg 
vom 20.05.2020 ist als Anlage beigefügt. Die Stadtvertretung wird um Kenntnisnahme ge-
beten. 
 
Anlagen 

- Genehmigungsantrag vom 06.04.2021 
- Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg nebst 

Genehmigungsurkunde vom 20.05.2021 
 
 
 

Ö  5.2Ö  5.2
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 06.05.2021 
 SR/BerVoSr/279/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Finanzausschuss 17.05.2021 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Herr Axel Koop  FB/Az: 20 35 30 
 
 

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und 
Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020 
 

Zielsetzung:  
 
Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Kameradschaftskasse der Frei-
willigen Feuerwehr Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020 wird zur Kenntnis-
nahme vorgelegt. 
 
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.05.2021 
Koop, Axel am 27.04.2021 
 

 

Sachverhalt: 
  
Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der 
Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind 
verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen Ein-
nahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der Mitglieder-
versammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die Stadtvertretung in 
Kraft.  
 
Gemäß der Satzung über das Sondervermögen der Stadt Ratzeburg für die 
Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg ist auf Grundlage der 
Einnahme- und Ausgabeplanung für das Jahr 2020 eine Einnahme- und Ausgabe-
rechnung innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres auf-
zustellen. 
 
Nachdem die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020 frist-
gemäß durch den Kassenwart aufgestellt und von den Kassenprüfern der Feuerwehr 
geprüft wurde, hat die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg 

Ö  5.3Ö  5.3
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coronabedingt im Umlaufverfahren die Einnahme- und Ausgaberechnung für das 
Haushaltsjahr 2020 zugestimmt.  
 
Gemäß § 10 Abs. 5 der Satzung ist die Einnahme- und Ausgaberechnung 
abschließend der Stadtvertretung zur Kenntnisnahme vorzulegen. 
 
Anlage 
Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2020  
 
 
 
 



Nr. Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Zuwendungen von Mitgliedern                5.039,00 € 8

Ausgaben für Kameradschaftspflege und 

Versammlungen                1.205,68 € 

1 Zuwendungen von Dritten                4.114,63 € 9

Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und 

ähnliche Anlässe                2.290,53 € 

2 Einnahmen aus Veranstaltungen                   220,00 € 10 Ausgaben für Veranstaltungen                   119,50 € 

3

Veräußerung von Vermögens-

gegenständen im Einzelwert ab 500 €                           -   € 
Einnahmen aus Abgängen von 

der Bestandsliste 11

Erwerb von Vermögensgegenständen im 

Einzelwert ab 500 €                           -   € 
Ausgaben für Zugänge zur 

Bestandsliste

4

Erstattung von Auslagen durch Gemeinde 

und Dritte                           -   € 12 Auslagen für Gemeinde und Dritte                1.732,76 € 

5 Sonstige Einnahmen                8.696,04 € 13 Sonstige Ausgaben              10.589,45 € 

6 Einzahlungen der Gemeinde                1.192,78 € 14 Auszahlungen an die Gemeinde                           -   € 

7 Entnahme aus der Rücklage                           -   € Automatische Buchung 15 Zuführung zur Rücklage                3.324,53 € Automatische Buchung

 0-7 Gesamteinnahmen 19.262,45 €           8-15 Gesamtausgaben 19.262,45 €          

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 

01.01.2020
             19.638,75 € 

Entnahme                           -   € 

Zuführung                3.324,53 € 

Aktueller Stand des Sondervermögens              22.963,28 € 

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020

Seite 1 von 1
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Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg 
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg 

 
Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg 

 
 
 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3                                                                        

Stadt Ratzeburg 

Frau Bettina Radke 

 

 

via eMail 

 

 

 

 

Protokollauszug der Umlaufbeschlüsse anstatt JHV 2021  
       

      
 Ratzeburg, 12.04.2021 
 
 

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg konnte coronabedingt in diesem Jahr noch 
nicht stattfinden. 
U.a. wurden die notwendigen Beschlüsse zur Kameradschaftskasse im Umlaufverfahren durchgeführt. 
Das Umlaufverfahren war am 15.01.2021 abgeschlossen. 
 
Wahlberechtigte: 91 
Abgegebene Stimmen: 63 
Davon ungültig: 5 

 
1. Kameradschaftskasse 

a. Wahl zweier Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren 

i. Hans Christian Kischel – mehrheitlich 

ii. Robert Matthias – mehrheitlich 

b. Jahresrechnung 2020 – mehrheitlich 

Die Jahresrechnung lag den übersandten Unterlagen bei. 

Am 28.12.2020 haben FF Philipp Grelck und OFM Olav Wittkowski die Kameradschaftskasse der 

Jugendfeuerwehr sowie die der Feuerwehr Ratzeburg geprüft. Alle Unterlagen waren bei der 

Revision einsehbar. Es sind sämtliche Ein - und Ausgaben geprüft worden. Die Unterlagen waren 

vollständig, nachvollziehbar und ohne Fehler, es gab keine Beanstandungen.  

Die Ein- und Ausgaben betrugen 19.262,45 €. Überschüsse in Höhe von 3.324,53 € wurden der 

Rücklage zugeführt, die nunmehr 22.963,28 € beträgt. - Den verantwortlichen Kassenwarten 

Isabelle Nehls und Michael Merkelbach wird gedankt für die vorbildliche Kassenführung und sehr 

gute Zusammenarbeit.  Auf alle Fragen konnte fachgerecht geantwortet werden. 

c. Jahresplan 2021 – mehrheitlich 

Nach § 18 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr stimmt die Mitgliederversammlung per 

Umlaufbeschluss dem zugesandten Haushaltsplan 2021 der Kameradschaftskasse in Einnahmen 

und Ausgaben von 18.700 € zu. 

 

gez. Nimtz, Wehrführer  gez. Hensel, Schriftführer 

 

 

Für die Richtigkeit 

 

 

(Jürgen Hensel) 

Gemeindewehrführer 
Christian Nimtz 
Robert-Bosch-Str. 1-3 
23909 Ratzeburg 
Tel: 0172  455 35 35 
Wache: 04541 / 8035-0 
E Mail: info@feuerwehr-ratzeburg.de  
www.feuerwehr-ratzeburg.de 
 
Schriftführer 
Jürgen Hensel 
Tel.: 0170 124 29 29 
eMail: j.hensel@ffrz.de  
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 06.05.2021 
 SR/BeVoSr/442/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Finanzausschuss 17.05.2021 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Herr Axel Koop  FB/Aktenzeichen: 20 35 30 
 
 

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und 
Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2021 
 
Zielsetzung: Umsetzung des neuen Rechtsrahmens zur Behandlung des 
Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr 
(Kameradschaftskasse) 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
 
Der Finanzausschuss empfiehlt,  
 
der Hauptausschuss empfiehlt und 
 
die Stadtvertretung beschließt, 
 
den von den der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und 
Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2021 zuzustimmen. 
   
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.05.2021 
Koop, Axel am 27.04.2021 
 

 
Sachverhalt: 
  
Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der 
Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind 
verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen 
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Einnahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der 
Mitgliederversammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die 
Stadtvertretung in Kraft. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den 
voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des 
Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der 
Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden 
Ausgaben entsprechend des vom Landesfeuerwehrverband veröffentlichten Musters. 
 
Die Ablehnung des Einnahme- und Ausgabeplans durch die Stadtvertretung wäre 
gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung für Sondervermögen zu begründen. Bis zur 
einvernehmlichen Einigung zwischen Bürgermeister, Stadtvertretung und 
Wehrvorstand könnte dann die Freiwillige Feuerwehr gemäß § 6 Absatz 2 der 
Satzung für Sondervermögen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
wirtschaften. 
 
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg konnte 
coronabedingt noch nicht stattfinden, u. a. wurden die notwendigen Beschlüsse zur 
Kameradschaftskasse im Umlaufverfahren durchgeführt. Das Umlaufverfahren war 
am 15.01.2021 abgeschlossen. Der beschlossene Einnahme- und Ausgabeplan für 
das Haushaltsjahr 2021 ist als Anlage dieser Beschlussvorlage beigefügt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: - keine -  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
- Protokollauszug, Umlaufbeschluss zur Kameradschaftskasse 
- Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
 
 



Gesamtplan

Nr. Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Zuwendungen von Mitgliedern               5.500,00 € 8

Ausgaben für Kameradschaftspflege und 

Versammlungen               4.000,00 € 

1 Zuwendungen von Dritten               3.000,00 € 9

Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und 

ähnliche Anlässe               1.500,00 € 

2 Einnahmen aus Veranstaltungen                  500,00 € 10 Ausgaben für Veranstaltungen               1.000,00 € 

3

Veräußerung von Vermögens-

gegenständen im Einzelwert ab 500 €                          -   € 
Einnahmen aus Abgängen von 

der Bestandsliste 11

Erwerb von Vermögensgegenständen im 

Einzelwert ab 500 €                          -   € 
Ausgaben für Zugänge zur 

Bestandsliste

4

Erstattung von Auslagen durch Gemeinde 

und Dritte                          -   € 12 Auslagen für Gemeinde und Dritte                          -   € 

5 Sonstige Einnahmen               8.500,00 € 13 Sonstige Ausgaben              10.000,00 € 

6 Einzahlungen der Gemeinde               1.200,00 € 14 Auszahlungen an die Gemeinde                          -   € 

7 Entnahme aus der Rücklage                          -   € Automatische Buchung 15 Zuführung zur Rücklage               2.200,00 € Automatische Buchung

 0-7 Gesamteinnahmen 18.700,00 €           8-15 Gesamtausgaben 18.700,00 €           

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2021

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 

Seite 1 von 1
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Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg 
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg 

 
Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg 

 
 
 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3                                                                        

Stadt Ratzeburg 

Frau Bettina Radke 

 

 

via eMail 

 

 

 

 

Protokollauszug der Umlaufbeschlüsse anstatt JHV 2021  
       

      
 Ratzeburg, 12.04.2021 
 
 

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg konnte coronabedingt in diesem Jahr noch 
nicht stattfinden. 
U.a. wurden die notwendigen Beschlüsse zur Kameradschaftskasse im Umlaufverfahren durchgeführt. 
Das Umlaufverfahren war am 15.01.2021 abgeschlossen. 
 
Wahlberechtigte: 91 
Abgegebene Stimmen: 63 
Davon ungültig: 5 

 
1. Kameradschaftskasse 

a. Wahl zweier Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren 

i. Hans Christian Kischel – mehrheitlich 

ii. Robert Matthias – mehrheitlich 

b. Jahresrechnung 2020 – mehrheitlich 

Die Jahresrechnung lag den übersandten Unterlagen bei. 

Am 28.12.2020 haben FF Philipp Grelck und OFM Olav Wittkowski die Kameradschaftskasse der 

Jugendfeuerwehr sowie die der Feuerwehr Ratzeburg geprüft. Alle Unterlagen waren bei der 

Revision einsehbar. Es sind sämtliche Ein - und Ausgaben geprüft worden. Die Unterlagen waren 

vollständig, nachvollziehbar und ohne Fehler, es gab keine Beanstandungen.  

Die Ein- und Ausgaben betrugen 19.262,45 €. Überschüsse in Höhe von 3.324,53 € wurden der 

Rücklage zugeführt, die nunmehr 22.963,28 € beträgt. - Den verantwortlichen Kassenwarten 

Isabelle Nehls und Michael Merkelbach wird gedankt für die vorbildliche Kassenführung und sehr 

gute Zusammenarbeit.  Auf alle Fragen konnte fachgerecht geantwortet werden. 

c. Jahresplan 2021 – mehrheitlich 

Nach § 18 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr stimmt die Mitgliederversammlung per 

Umlaufbeschluss dem zugesandten Haushaltsplan 2021 der Kameradschaftskasse in Einnahmen 

und Ausgaben von 18.700 € zu. 

 

gez. Nimtz, Wehrführer  gez. Hensel, Schriftführer 

 

 

Für die Richtigkeit 

 

 

(Jürgen Hensel) 

Gemeindewehrführer 
Christian Nimtz 
Robert-Bosch-Str. 1-3 
23909 Ratzeburg 
Tel: 0172  455 35 35 
Wache: 04541 / 8035-0 
E Mail: info@feuerwehr-ratzeburg.de  
www.feuerwehr-ratzeburg.de 
 
Schriftführer 
Jürgen Hensel 
Tel.: 0170 124 29 29 
eMail: j.hensel@ffrz.de  
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BeVoSr/424/2021/1 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Jakubczak, Lutz  FB/Aktenzeichen:  
 
 

Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung 
Ratzeburg 
 
Zielsetzung: 
 
Die Geschäftsordnung der Stadtvertretung Ratzeburg ist den aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben anzupassen. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
  
die Stadtvertretung beschließt die als Anlage beigefügte Neufassung der 
Geschäftsordnung der Stadtvertretung Ratzeburg. 
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Jakubczak, Lutz am 03.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Durch die Änderung der Gemeindeordnung war eine Anpassung der Hauptsatzung 
der Stadt Ratzeburg notwendig. Diese Änderungen führen zwangsläufig zu einer 
Anpassung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung. Aufgrund der Tatsache, dass 
allein durch die Umbenennung der Bürgervorsteherin/ des Bürgervorstehers in die 
Stadtpräsidentin / der Stadtpräsident eine Vielzahl von Paragraphen geändert 
werden müssen, wird seitens der Verwaltung eine komplette Neufassung empfohlen. 
 
Seit etlichen Jahren erfolgt die Information der Stadtvertretung und der Ausschüsse 
auf elektronischem Weg, diese Veränderungen sind jedoch bislang nicht in vollem 
Maße in die Geschäftsordnung eingeflossen. Anfragen und Anträge werden ebenfalls 
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seit langem elektronisch kommuniziert und sind durch die Geschäftsordnung in 
dieser Form zu legitimieren.  
Auch ist das Verfahren der Durchführung von Sitzungen als Videokonferenz bisher 
nicht Bestandteil der Geschäftsordnung gewesen. Aus diesen Gründen ist eine 
Anpassung der Inhalte der Geschäftsordnung gegeben. 
Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 31.05.2021 mit der 
Geschäftsordnung beschäftigt und der Stadtvertretung die beigefügte Version 
empfohlen.   
 
 
 
 
 
 
 



Geschäftsordnung der Stadtvertretung 

der Stadt Ratzeburg 

 
 

Die Stadtvertretung hat aufgrund der §§ 34 Abs. 2 Gemeindeordnung für Schleswig- 
Holstein in der z.Z. gültigen Fassung folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

 
Inhaltsübersicht 

 

I. Abschnitt Erste Sitzung nach der Neuwahl 
 

§ 1 Erstes Zusammentreffen 
 
II. Abschnitt Stadtpräsidentin/ Stadtpräsident und Fraktionen 

 

§ 2 Stadtpräsidentin/ Stadtpräsident 
§ 3 Fraktionen 
§ 4 Ältestenrat 

 
III. Abschnitt Einberufung, Tagesordnung und Teilnahme 

 

§ 5 Einberufung 
§ 6 Tagesordnung 
§ 7 Sitzordnung 
§ 8 Teilnahme 
§ 9 Mitteilungspflichten 

 
IV. Abschnitt Beratung 

 

§ 10 Öffentlichkeit der Sitzungen 
§ 11 Unterrichtung der Stadtvertretung 
§ 12 Einwohnerfragestunde 
§ 13 Kleine Anfragen 
§ 14 Große Anfragen 
§ 15 Sachanträge 
§ 16 Sitzungsablauf 
§ 17 Unterbrechung, Vertagung und Schlussanträge 
§ 18 Einzelberatung 
§ 19 Redeordnung 

 
V. Abschnitt Beschlussfassung 

 

§ 20 Beschlussfähigkeit 
§ 21 Ablauf der Abstimmung 
§ 22 Wahlen 

 
VI. Abschnitt Ordnung in den Sitzungen 

 

§ 23 Ordnungsruf 
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§ 24 Ausschluss einer Ratsherrin/ eines Ratsherrn 
§ 25 Ordnung im Sitzungssaal 

VII. Abschnitt Sitzungsniederschrift 

§ 26 Sitzungsniederschrift 
§ 27 Gebrauch von Tonträgern 

VIII. Abschnitt Ausschüsse 

§ 28 Verfahren 
§ 29 Beiräte und Kuratorien 

 
IX. Abschnitt Datenschutz 

 

§ 30 Grundsätze für den Datenschutz 
§ 31 Datenverarbeitung 

X. Abschnitt Schlussvorschriften 

§ 32 Abweichungen 
§ 33 Auslegung 
§ 34 Inkrafttreten 

 
 
 
 
 
 

I. Abschnitt 
 

Erste Sitzung nach der Neuwahl 
 

§ 1 
 

Erstes Zusammentreffen 
 

zu beachten: §§ 33,34 GO 
 

(1) Die Stadtvertretung wird spätestens zum dreißigsten Tag nach Beginn der 
Wahlzeit, in den Fällen des § 1 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes zum 
dreißigsten Tag nach der Wahl, von der oder dem bisherigen Vorsitzenden 
einberufen. 

 
(2) Die oder der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt die 
Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest. 

 
(3) Sie oder er übergibt der ältesten anwesenden Ratsherrin oder dem ältesten 
anwesenden Ratsherrn, die oder der nicht für die Wahl zur Stadtpräsidentin oder 
zum Stadtpräsidenten vorgeschlagen ist (Altersvorsitzende oder 
Altersvorsitzenden), die Leitung. 



(4) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Stadtpräsidentin/ den 
Stadtpräsidenten. 

 
(5) Die oder der Altersvorsitzende verpflichtet die Stadtpräsidentin/ den 
Stadtpräsidenten durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer oder seiner 
Aufgaben und führt sie oder ihn in ihr oder sein Amt ein. 

 
(6) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident übernimmt den Vorsitz. 

 
(7) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die erste oder den ersten, die zweite 
oder den zweiten sowie die dritte oder den dritten Stellvertreterin oder Stellvertreter 
der Stadtpräsidentin/ des Stadtpräsidenten. 

 
(8) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident verpflichtet ihre Stellvertreterinnen oder 
seine Stellvertreter und alle anderen Ratsherrinnen und Ratsherren auf eine 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben und führt sie in ihre Tätigkeit ein. 

 
(9) Anschließend wählt die Stadtvertretung die Stellvertretenden der Bürgermeisterin/ 
des Bürgermeisters, die Mitglieder der Ausschüsse und der sonstigen 
Selbstverwaltungskörper und die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie deren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. 

 
 
 
 
 

II. Abschnitt 
 

Stadtpräsidentin/ Stadtpräsident und Fraktionen 
 

§ 2 
 

Stadtpräsidentin/ Stadtpräsident 
 

zu beachten: § 34 GO 
 
(1) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen 
der Stadtvertretung. Sie oder er hat ihre Würde und ihre Rechte zu wahren und ihre 
Arbeit zu fördern. 
In den Sitzungen handhabt sie oder er die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Sie 
oder er hat diese Aufgabe gerecht und unparteiisch wahrzunehmen. 

 
(2) Beteiligt sich die oder der Vorsitzende an der Diskussion über einzelne 
Tagesordnungspunkte, so hat er oder sie für diese Zeit dem Stellvertreter oder der 
Stellvertreterin die Verhandlungsleitung zu überlassen und unter den Stadtvertretern 
Platz zu nehmen. 

 
(3) Sind die oder der Vorsitzende und die Stellvertretenden zugleich verhindert, so 
beruft die Stadtvertretung unter dem Vorsitz ihres ältesten Mitgliedes für diese 



Sitzung eine Verhandlungsleiterin oder einen Verhandlungsleiter (und deren oder 
dessen Vertreterin oder Vertreter. 

 
 
 
 

§ 3 
 

Fraktionen 
 

zu beachten: § 32a GO 
 
Die Bildung der Fraktion, die Namen der oder des Vorsitzenden, der Stellvertreterin 
oder des Stellvertreters und ihrer Mitglieder sowie Änderungen in der 
Zusammensetzung sind der Stadtpräsidentin/ dem Stadtpräsidenten unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen oder zur Niederschrift der nächsten Sitzung der Stadtvertretung 
zu erklären. 

 
 
 
 

§ 4 
 

Ältestenrat 
 

(1) Der Ältestenrat besteht aus der Stadtpräsidentin/ dem Stadtpräsidenten, den 
Fraktionsvorsitzenden und der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister. Die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident beruft den Ältestenrat ein und leitet ihn. Er ist 
einzuberufen, wenn mindestens ein Mitglied es verlangt. 

 
(2) Der Ältestenrat berät und unterstützt die Vorsitzende/ den Vorsitzenden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Stadtvertretung. Er wirkt auf eine 
Verständigung zwischen den Fraktionen sowie einzelnen Ratsherrinnen und 
Ratsherren in streitigen Fragen hin. 

 
 
 
 

III. Abschnitt 
 

Einberufung, Tagesordnung und Teilnahme 
 

§ 5 
 

Einberufung 
 

zu beachten: § 34 GO 



(1) Die Stadtvertretung soll mindestens einmal im Vierteljahr einberufen werden. Der 
Zeitraum beginnt mit dem Tage der Wahl. Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident 
muss die Stadtvertretung unverzüglich einberufen, wenn es ein Drittel der 
gesetzlichen Zahl der Ratsherrinnen und Ratsherren oder die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister unter Angabe der Beratungsgegenstände mit Begründung 
schriftlich verlangen. 

 
(2) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident beruft die Sitzungen der Stadtvertretung 
ein. Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage. In dringenden Fällen kann sie die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident verkürzen. Die Dringlichkeit ist in der Ladung zu 
erläutern. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nach der Vorschrift des § 34 Abs. 3 
Satz 2 GO ein Drittel der Ratsherrinnen und Ratsherren der Ab Verkürzung 
widersprechen kann. 

 
(3) Die Einladungen müssen den Ratsherrinnen und den Ratsherren so rechtzeitig 
zugehen, dass die Ladungsfrist gewahrt ist. Sämtliche Vorlagen sind den 
Einladungen beizufügen, ebenfalls ein schriftlicher Bericht der Verwaltung, wenn 
wichtige Angelegenheiten dies erfordern. Auf die Einladungen wird auf 
elektronischem Wege hingewiesen. Die öffentlichen und nicht öffentlichen 
Sitzungsvorlagen und deren Anlagen werden den Mitgliedern der Stadtvertretung im 
Ratsinformationssystem auf der Homepage der Stadt Ratzeburg in elektronischer 
Form zur Verfügung gestellt. 

 
(4) Bei der Berechnung der Fristen wird der Tag der elektronischen Information sowie 
der Sitzungstag nicht mitgerechnet. Darüber hinaus wird die Einladung mit der 
Tagesordnung entsprechend § 15 der Hauptsatzung öffentlich bekannt gegeben. 

 
(5) Die Verletzung von Frist und Form der Ladung gilt als geheilt, wenn der Ratsherr 
oder die Ratsherrin ohne Beanstandung an der Sitzung teilnimmt oder schriftlich 
oder in Textform auf die Geltendmachung der Form- und Fristverletzung bis zur 
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung verzichtet. 

 
(6) Die Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen Presse erhalten auf Wunsch 
eine Einladung mit Tagesordnung. 

 
 
 
 

§ 5 a 
 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
 

(1) Die/ der Vorsitzende entscheidet in Abstimmung mit der Bürgermeisterin/ dem 
Bürgermeister, ob ein Fall höherer Gewalt nach § 7 Abs. 2 Hauptsatzung 
vorliegt. Die Entscheidung über die Durchführung einer Sitzung als 
Videokonferenz soll im Ältestenrat abgestimmt werden. 

 
(2) Bei einer virtuellen Durchführung einer Sitzung, sind folgende Regelungen zu 

beachten: 



a) Die Sitzung, einschließlich der Beratungen und Beschlüsse sind zeitgleich 
an den teilnahmeberechtigten Personenkreis zu übertragen. Hierfür sind 
die technischen Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Sitzungsdurchführung sicherzustellen. 

 
b) Die Einwahl in die Videokonferenz erfolgt durch Zugangsdaten, die von 

der Verwaltung zugewiesen werden. 
 

c) Bild und Ton der Videokonferenz werden zeitgleich in das Internet und die 
vor der Sitzung benannten öffentlich zugänglichen Bereiche auf 
Großbildschirmen o.ä. Geräten übertragen. Die Möglichkeit der Herstellung 
der Nichtöffentlichkeit ist sicherzustellen. Jeder Person ist die Möglichkeit 
einzuräumen, die Sitzung als Gast der Videokonferenz in Echtzeit zu 
besuchen. Dem Gast ist ein entsprechender Status zuzuweisen. 

d) Für die virtuelle Einwohnerfragestunde ist es den Einwohnerinnen und 
Einwohnern zu ermöglichen, Fragen zu stellen, bzw. Vorschläge und 
Anregungen zu unterbreiten. Gleiches gilt für Betroffene, denen 
seitens der Stadtvertretung ebenso das Recht eingeräumt wurde, 
Fragen zu stellen, bzw. Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten.  
Folgende Möglichkeiten sind vorgesehen: 

 
1. Per E-Mail 

Die E-Mail muss an das Postfach einwohnerfragestunde@ratzeburg.de 
gerichtet und bis spätestens 12.00 Uhr des Sitzungstages eingegangen 
sein. Der Text wird in der Sitzung durch die Vorsitzende/ den 
Vorsitzenden verlesen. 

 
2. In persönlicher Anwesenheit 

Hierfür stehen in einem gekennzeichneten Sitzungsraum geeignete 
Gerätschaften bereit, die der Einwohnerin/ dem Einwohner die 
Formulierung des Anliegens in Wort und Bild erlauben. Die Abgabe 
einer schriftlichen Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der 
Videokonferenz ist hierfür Voraussetzung. 

 
3. In virtueller Teilnahme an der Videokonferenz 

Die Einwohnerin/ der Einwohner muss bis 12.00 Uhr des Sitzungstages 
ihre/ seine von einem eigenen Endgerät erfolgende Teilnahme 
ankündigen und eine entsprechende Einwilligungserklärung 
unterschrieben im PDF- oder jpg-Format an das Postfach 
einwohnerfragestunde@ratzeburg.de gesandt haben. Die Verwaltung  
wird den Eingang bestätigen. 

 
Die Einwohnerin/ der Einwohner trägt dann nach Aufforderung der / des 
Vorsitzenden ihr/ sein Anliegen selbst vor. Die Verwaltung stellt die 
Einwilligungserklärung, die Anleitung für die Bedienung des genutzten 
Konferenzprogramms sowie die die Zugangsdaten auf der Homepage 
der Stadt Ratzeburg zur Verfügung. 

 
e) Wortmeldungen der Redeberechtigten erfolgen über die Funktionen des 

Konferenzprogramms. Welche Funktionen genutzt werden sollen, 
entscheidet die/ der Vorsitzende. 



f) Durch Beschäftigte der die Verwaltung werden wird neben der 
Sitzungsbetreuung auch die Begleitung und Bedienung der 
Videokonferenz  sichergestellt. 

 
3) Die vorgenannten Regelungen gelten, mit Ausnahme des Abs. 1 Satz 2, auch für 
die Fachausschüsse. 

 
 

§ 6 
 

Tagesordnung 
 

zu beachten: § 34 GO 
 
(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident setzt nach Beratung mit der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die Tagesordnung fest. Sie ist in die 
Einladung aufzunehmen und 
unverzüglich den Fraktionsvorsitzenden zuzuleiten. Die Tagesordnung muss über die 
anstehenden Verhandlungspunkte hinreichend Aufschluss geben. 

 
(2) Die Stadtvertretung kann mit Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Ratsherrinnen und Ratsherren beschließen, dass auch andere Punkte in der Sitzung 
beraten werden. 

 
(3) Die Tagesordnung soll in folgender Reihenfolge aufgestellt werden: 

 
1) Eröffnung der Sitzung durch die Stadtpräsidentin oder den Stadtpräsidenten und 
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit. 

 
2) Anträge zur Tagesordnung 

 
3) Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift 

 
4) Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

 
5) Bericht der Verwaltung (Bürgermeisterin/Bürgermeister und 
Gleichstellungsbeauftragte) 

 
6) Einwohnerfragestunde 

 
7) Abwicklung der Tagesordnung 

 
8) Behandlung von Anträgen 

 
9) Anfragen und Mitteilungen 



10) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 
 
11) Behandlung von Anträgen 

 
12) Anfragen und Mitteilungen 

 
13) Schließung der Sitzung durch die Stadtpräsidentin/ den Stadtpräsidenten 

 
(4) In der Tagesordnung sind die Gegenstände, bei denen gem. § 10 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung die Öffentlichkeit allgemein ausgeschlossen ist, gesondert 
aufzuführen und an den Schluss der Tagesordnung zu stellen. Die 
Beratungsgegenstände sind so zu umschreiben, dass dadurch die Nichtöffentlichkeit 
gewahrt bleibt, d. h. insbesondere ein Bezug zu einzelnen Personen nicht 
hergestellt werden kann. 

 
(5) Der Einladung sind zu den einzelnen Punkten des öffentlichen Teils der 
Tagesordnung kurze Erläuterungen über Gegenstand und Ziel der Beratung 
(Beschlussvorlagen) beizufügen, die mit Ausnahmen der Fälle nach § 35 Absatz 1 
Satz 3 GO keine personenbezogenen Daten enthalten dürfen. Soweit Satzungen, 
Verordnungen oder Tarife beraten bzw. beschlossen werden sollen, müssen die 
Entwürfe mit der Tagesordnung zugestellt werden. Beschlussvorlagen zu 
voraussichtlich nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten sind im Kopf deutlich als 
nicht öffentlich zu kennzeichnen. Personenbezogene Angaben sind in die 
Erläuterungen nur dann aufzunehmen, wenn sie für die Vorbereitung der Sitzung 
und die Entscheidung erforderlich sind. 

 
(6) Die Tagesordnungen sämtlicher Ausschüsse sind bei wiederkehrenden 
Tagesordnungspunkten an die Tagesordnung der Stadtvertretung gem. Abs. 3 
anzugleichen. 

 
 

§ 7 
 

Sitzordnung 
 

(1) Die Ratsherrinnen und Ratsherren, die einer Fraktion als Mitglieder angehören, 
nehmen die Sitzplätze nach ihrer Zugehörigkeit zu den Fraktionen ein. 

 
(2 3) Die Fraktionen bestimmen die Verteilung der Sitzplätze innerhalb der 
Fraktion. 

 
 

§ 8 
 

Teilnahme 
 

zu beachten: § 32 Abs. 2 GO 
 
(1) Die Ratsherrinnen und die Ratsherren haben die ihnen aus ihrer Mitgliedschaft in 
der Stadtvertretung erwachsenden Pflichten auszuüben, insbesondere an den 
Sitzungen teilzunehmen. 

 



(2) Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, oder wer eine 
Sitzung vorzeitig verlassen will, hat das unter Angabe von Gründen der 
Stadtpräsidentin/ dem Stadtpräsidenten rechtzeitig, möglichst 24 Stunden vor 
Sitzungsbeginn, mitzuteilen. 

 
(3) In jeder Sitzung der Stadtvertretung wird eine Liste ausgelegt, in die sich alle 
anwesenden Ratsherrinnen und Ratsherren eintragen. 

 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister nimmt an den Sitzungen der 
Stadtvertretung beratend teil. Sie oder er ist berechtigt, Angehörige der Verwaltung 
zu den Beratungen hinzuzuziehen. 
 

zu beachten: § 22 GO 
 
(5) Wer nach § 22 GO bei einer Angelegenheit nicht mitwirken oder anwesend sein 
darf, ist verpflichtet, dieses vorher der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten 
mitzuteilen. Das gleiche gilt für die oder den, die oder der im Zweifel ist, ob die 
Vorschrift des § 22 GO für sie oder ihn zutrifft. 
 

zu beachten: § 16 c Abs. 2 GO 
 
(6) Sachkundige, sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die vom Gegenstand 
der Beratung betroffen sind, können zu den Sitzungen hinzugezogen werden; 
ihnen kann das Wort erteilt werden. 

 
 
 
 

§ 9 
 

Mitteilungspflichten 
 

zu beachten: § 32 Abs. 4 GO 
 
(1) Die Mitglieder der Stadtvertretung teilen bis zur konstituierenden Sitzung der oder 
dem amtierenden Vorsitzenden mit, welchen Beruf und welche anderen vergüteten 
oder ehrenamtlichen Tätigkeiten sie ausüben, soweit dies für die Ausübung des 
Mandates von Bedeutung sein kann. Gleiches gilt für sich ergebende Änderungen 
der vorgenannten Angaben für die Dauer der Zugehörigkeit in der Stadtvertretung. 

 
(2) Ausschussmitglieder, die nicht der Stadtvertretung angehören, und nachrückende 
Ratsherrinnen oder Ratsherren haben die erforderlichen Angaben nach Abs. 1 
innerhalb eines Monats nach Annahme des Mandats, spätestens aber vor der ersten 
Sitzung, für die sie geladen werden, mitzuteilen. Gleiches gilt für sich ergebende 
Änderungen dieser Angaben für die Dauer der Zugehörigkeit in der Stadtvertretung. 

(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
nach ihrem Eingang in der folgenden Sitzung öffentlich bekannt gemacht und zur 
Niederschrift genommen. 

 
 

IV. Abschnitt 
 



Beratung 
 

§ 10 
 

Öffentlichkeit der Sitzungen 
 

zu beachten: § 35 GO 
 
(1) Die Sitzungen der Stadtvertretung sind öffentlich. Auf Antrag einer Ratsherrin/ 
eines Ratsherrn oder der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters kann zu 
Tagesordnungspunkt 2 der Ausschluss der Öffentlichkeit für einzelne 
Tagesordnungspunkte beschlossen werden. 
Der Beschluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der anwesenden Ratsherrinnen und 
Ratsherren. Den Zuhörerinnen und Zuhörern werden die Tagesordnung sowie 
die Vorlagen für den öffentlichen Teil der Sitzung in angemessener Anzahl zur 
Verfügung gestellt. 

 

(2) Bei der Beratung und Beschlussfassung folgender Angelegenheiten ist die 
Öffentlichkeit generell ausgeschlossen, ohne dass es hierzu eines besonderen 
Beschlusses bedarf: 

 
a) Personalangelegenheiten, soweit es sich nicht um Wahlen und Abberufungen 
handelt; Erlass, Stundung und Niederschlagung von Forderungen; 

 
b) Grundstücksangelegenheiten; 

 
c) Anträge, Maßnahmen und Vorhaben von natürlichen oder juristischen Personen 
des privaten Rechts, aus denen Rückschlüsse auf die private oder geschäftliche 
Situation möglich sind. 

 
(3) Die Öffentlichkeit ist ferner auszuschließen, wenn überwiegende Belange des 
öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern. Der 
Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ratsherrinnen und 
Ratsherren. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 
entschieden; ohne Aussprache wird in öffentlicher Sitzung entschieden. 

 
(4) Die Angelegenheiten können in öffentlicher Sitzung behandelt werden, wenn die 
Personen, deren Interessen betroffen sind, dies schriftlich verlangen oder hierzu 
schriftlich ihr Einverständnis erklären. 
(5) In nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit bekannt zu geben, spätestens in der nächsten öffentlichen Sitzung. 



(6) Die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an einer nichtöffentlichen Sitzung sind 
über den Gang der Verhandlungen und den Inhalt der Beratungen zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 

 
 
 
 
 

§ 11 
 

Unterrichtung der Stadtvertretung 
 

zu beachten: § 27 Abs. 2 GO 
 
(1) Die Stadtvertretung ist von der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister rechtzeitig 
und möglichst umfassend über alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde und 
über Anordnungen der Aufsichtsbehörde zu unterrichten. Der Unterrichtungspflicht 
wird auch dadurch Genüge getan, dass die Angelegenheit in dem zuständigen 
Ausschuss erörtert und in der Sitzungsniederschrift erwähnt wird. Dies gilt nicht, 
wenn die Aufsichtsbehörde ausdrücklich die Unterrichtung der Stadtvertretung 
verlangt. 

 
(2) Die Unterrichtung über die wichtigen Angelegenheiten soll zu Beginn jeder 
öffentlichen Sitzung der Stadtvertretung unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der 
Verwaltung“ erfolgen. Der Bericht ist grundsätzlich schriftlich zu verfassen. Er kann 
durch mündlichen Bericht ergänzt werden. 

 
(3) Weiter ist die Stadtvertretung in ihrer Sitzung durch die Bürgermeisterin/ den 
Bürgermeister über alle wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zu unterrichten. 
Hierzu gehören auch wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle 
Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt. 

 
(4) Der Bericht wird zur Aussprache gestellt. 

 
 
 

§ 12 
 

Einwohnerfragestunde 
 

zu beachten: § 16 c GO 
 
(1) Nach Aussprache über den Bericht der Verwaltung und vor Eintritt in die 
Sachberatung wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt. Sie soll den Zeitraum 
von 45 Minuten nicht überschreiten. 
Es dürfen Fragen zu Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft gestellt und Vorschläge und Anregungen unterbreitet werden. 



(2) Jede Einwohnerin, die bzw. jeder Einwohner, der das 14. Lebensjahr vollendet 
hat, darf nur eine Frage und eine Zusatzfrage stellen. Die Fragen, Vorschläge und 
Anregungen sind sachlich und möglichst kurz vorzutragen und müssen eine kurze 
Beantwortung ermöglichen. Gleiches gilt für Betroffene, denen seitens der 
Stadtvertretung ebenso das Recht eingeräumt wurde, Fragen zu stellen, bzw. 
Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. 

 
(3) Die Fragen, Vorschläge und Anregungen sollen mündlich vorgetragen werden. 
Sie werden mündlich beantwortet. Kann eine Frage nicht sofort beantwortet werden, 
erfolgt die Beantwortung schriftlich oder in Textform oder in der nächsten 
Einwohnerfragestunde. Eine Aussprache über die Antworten findet nicht statt. 

 
(4) Die Fragen werden von der oder dem Vorsitzenden der Stadtvertretung, von der 
Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister und ihrer/ seiner Verwaltung oder von den 
Ausschussvorsitzenden beantwortet. Die Antworten können durch Mitglieder der 
Stadtvertretung ergänzt werden. 

 
(5) Der oder dem Vorsitzenden obliegt die Handhabung der Einwohnerfragestunde. 
Die einzelnen Wortbeiträge dürfen jeweils 5 Minuten nicht überschreiten. 

 
 
 
 

§ 13 
 

Kleine Anfragen 
 

zu beachten: § 36 Abs. 2 GO 
 
(1) Die Fraktionen und die Ratsherrinnen und Ratsherren können von der 
Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister Auskunft über Angelegenheiten der Stadt 
verlangen. Zu diesem Zweck ist der Punkt Anfragen auf jede Tagesordnung der 
Sitzung der Stadtvertretung zu setzen. 

 
(2) Die Anfragen müssen ein bestimmt bezeichnetes Thema enthalten. Sie sind 
schriftlich oder in Textform abzufassen und spätestens vier Werktage vor der 
Stadtvertretersitzung bei der Stadtpräsidentin/ dem Stadtpräsidenten und der 
Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister einzureichen; die Stadtpräsidentin/ der 
Stadtpräsident hat lediglich Auskunft über die ihr oder ihm nach § 4 der 
Hauptsatzung wahrzunehmenden Aufgaben zu erteilen. Für die Berechnung der 
Fristen gilt § 5 der Geschäftsordnung entsprechend. 

 
(3) Die Anfragen müssen in der Sitzung vorgelesen und sollen mündlich beantwortet 
werden. Kann eine Frage nicht beantwortet werden, sind die Gründe anzugeben. In 
diesem Falle ist die Antwort in der darauffolgenden Sitzung zu erteilen. 

 
(4) Zu Anfragen können bis zu drei Zusatzfragen von der Fragestellerin oder dem 
Fragesteller gestellt werden. Weitere Ausführungen sind nicht zulässig. 

 
(5) Hält die oder der Befragte die Auskunft für vertraulich, kann sie oder er die Frage 
in nichtöffentlicher Sitzung beantworten. 



 

§ 14 
 

Große Anfragen 
 

(1) Große Anfragen können von den Fraktionen oder mindestens sechs 
Ratsherrinnen und Ratsherren gestellt werden. Sie sind der Stadtpräsidentin oder 
dem Stadtpräsidenten schriftlich oder in Textform, spätestens 14 Tage vor der 
Stadtvertretersitzung, einzureichen. Sie sind auf die Tagesordnung zu setzen und 
mit dieser zuzustellen. Für die Berechnung der Fristen gilt § 5 der 
Geschäftsordnung entsprechend. 

 
(2) Eine der Fragestellerinnen oder einer der Fragesteller erhält vor der 
Beantwortung das Wort zur Begründung. An die Beantwortung kann sich auf Antrag 
eine Beratung anschließen. 

 
 
 
 

§ 15 
 

Sachanträge 
 
 

(1) Die Fraktionen und Ratsherrinnen und Ratsherren können Anträge stellen. 
 
(2) Die Anträge sind schriftlich oder in Textform mit Begründung in kurzer klarer 
Form abzufassen. Sie sind mit dem Antragsdatum zu versehen und müssen die 
antragstellende Person und ihre Funktion eindeutig erkennen lassen. Sie sind 
spätestens 10 Tage vor der Stadtvertretersitzung bei der Stadtpräsidentin/ dem 
Stadtpräsidenten und der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister einzureichen. Sie sind 
auf die Tagesordnung zu setzen und mit dieser zuzustellen. Für die Berechnung der 
Fristen gilt § 5 Abs. 4 der Geschäftsordnung entsprechend. 

 
(3) Die Anträge und Begründungen müssen von der Stadtpräsidentin oder dem 
Stadtpräsidenten vorgelesen werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller 
dieses nicht selber wahrnimmt. Das Verlesen der Anträge hat keinen Einfluss auf die 
Redezeit. 

 
(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, 
sollen zugleich einen Deckungsvorschlag aufweisen. 

 

§ 16 
 

Sitzungsablauf 
 

(1) Die Sitzungen der Stadtvertretung, sind in der Regel in der gemäß § 5 Abs. 4 
festgesetzten Tagesordnung abzuwickeln. 

(2) Anträge und Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, 
werden bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten behandelt. 

 
(3) Ohne Einhaltung der in Abs. 2 genannten Frist können Dringlichkeitsanträge (§ 5 



Abs. 2) und Abänderungsanträge schriftlich oder in Textform sowie die nachstehend 
aufgeführten Anträge mündlich gestellt und zur Abstimmung gebracht werden: 

 
a) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung 

 
b) Absetzung von der Tagesordnung 

 
c) Verweisung an einen Ausschuss 

 
d) Vertagung der Beschlussfassung 

 
e) Schluss der Rednerliste 

 
f) Unterbrechung der Sitzung 

 
g) namentliche Abstimmung 

 
h) Anhörung von Sachkundigen v 

 
i) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

 
j) Ausschluss einer Ratsherrin oder eines Ratsherrn oder eines sonstigen Mitgliedes 

 
Die unter b) bis j) genannten Anträge sowie Abänderungsanträge können bis zur 
Aufforderung zur Abstimmung durch den/die Vorsitzende/n gestellt werden. 

 
(4) Die Verpflichtung und Einführung einer Ratsherrin oder Ratsherrn erfolgt jeweils 
sofort nach Eröffnung der Sitzung. 

 
(5) Die Verpflichtung von Sachkundigen sowie Einwohnerinnen und Einwohnern, 
die vom Gegenstand der Beratung betroffen sind, erfolgt nach Eröffnung der Sitzung 
oder nach Aufruf des jeweiligen Tagesordnungspunktes. 

 
 
 

§ 17 
 

Unterbrechung, Vertagung und Schlussanträge 
 

(1) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident kann die Sitzung kurzfristig 
unterbrechen. Auf Antrag eines Drittels der anwesenden Ratsherrinnen und 
Ratsherrn muss sie oder er sie kurzfristig unterbrechen. 

 
(2) Anträge auf Vertagung oder Schluss der Rednerliste (Schlussantrag) müssen 
mindestens von zwei weiteren Ratsherrinnen oder Ratsherrn unterstützt werden. 



(3) Jede Fraktion und die nicht einer Fraktion angehörenden Ratsherrinnen und 
Ratsherren können zu den Vertagungs- und Schlussanträgen Stellung nehmen. 

 
(4) Erörterung und Abstimmung über die in Abs. 2 genannten Anträge sind erst dann 
zulässig, wenn zuvor jeder Ratsherrin oder jedem Ratsherrn einmal Gelegenheit 
gegeben worden ist, sich zum Gegenstand des Sachantrages zu äußern. 

 
(5) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist damit die Beratung abgeschlossen. 
Über die beratene Angelegenheit ist alsdann zu beschließen. Liegen gleichzeitig ein 
Vertagungs- und Schlussantrag vor, so ist zunächst über den Schlussantrag 
abzustimmen. 

 
(6) Die Sitzungen der Stadtvertretung beginnen um 18.30 Uhr und enden 
grundsätzlich um 22:00 Uhr. Ein in der Beratung befindlicher Tagesordnungspunkt 
kann zu Ende beraten werden, jedoch über 23:00 Uhr hinaus nur dann, wenn kein 
Mitglied widerspricht. Die nicht erledigten Tagesordnungspunkte sind in folgender 
Sitzung vorrangig zu beraten. 

 
 
 
 

§ 18 
 

Einzelberatung 
 

(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident, bei 
Vorlagen der Berichterstatterin oder dem Berichterstatter, bei Anträgen der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller das Wort. Der Berichterstatterin oder dem 
Berichterstatter oder der Antragstellerin oder dem Antragsteller steht am Schluss der 
Beratung das Schlusswort zu. Es kann auch über jeden Teil einer Vorlage einzeln 
beraten werden. 

 
(2) Alle Angelegenheiten sollen in der Regel zunächst in den zuständigen 
Ausschüssen und in den Fraktionen behandelt werden, bevor die Stadtvertretung 
über sie beschließt. Das gilt vor allem für Angelegenheiten mit finanziellen und 
rechtlichen Auswirkungen. 

 
 
 
 

§ 19 
 

Redeordnung 
 

(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von der Stadtpräsidentin/ dem 
Stadtpräsidenten auf seine Wortmeldung hin das Wort erhalten hat. Die 
Wortmeldung wird durch Erheben einer Hand angezeigt. Die Wortmeldung verliert 
ihre Gültigkeit, wenn ein Antrag auf Schluss der Rednerliste oder ein 
Vertagungsantrag angenommen wurde. 



(2) Für die Worterteilung ist die Reihenfolge der Wortmeldung maßgebend. Die oder 
der Vorsitzende kann von dieser Reihenfolge im Interesse einer sachgemäßen 
Beratung abweichen. 
Zu einer bereits durch Beschlussfassung erledigten Angelegenheit darf in derselben 
Sitzung das Wort nicht mehr erteilt werden. 

 
(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen. Es darf sich nur auf die 
anstehende oder unmittelbar zuvor beratene Angelegenheit beziehen. Während der 
Beschlussfassung darf das Wort zur Geschäftsordnung nur wegen einer 
Fragestellung verlangt und erteilt werden. 

 
(4) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident darf in Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Befugnisse eine Sprecherin oder einen Sprecher unterbrechen. 

 
(5) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ist berechtigt, jederzeit das Wort zu 
verlangen. Das Gleiche gilt für die Vorsitzenden von Ausschüssen, die nicht der 
Stadtvertretung angehören. 

 
(6) Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident hat jederzeit das Wort zu persönlichen 
Bemerkungen zu erteilen, es darf dadurch keine Sprecherin oder Sprecher 
unterbrochen werden. 
Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und 
persönliche Angriffe, die während der Beratung gegen die Sprecherin oder den 
Sprecher erfolgt sind, abwehren. 

 
(7) Die einzelnen Beiträge einer Ratsherrin oder eines Ratsherrn zu einem 
Gegenstand der Beratung dürfen jeweils 5 Minuten nicht übersteigen. 
Berichterstatterinnen oder Berichterstattern wird eine Redezeit bis zu 15 Minuten 
eingeräumt. Als Berichterstatterinnen oder Berichterstatter gelten die 
Antragstellerinnen oder Antragsteller bei der erstmaligen Begründung ihres in die 
Tagesordnung eingebrachten Antrages und die Beauftragten der Fraktionen bei der 
erstmaligen Begründung von Fraktionsanträgen. 

 
 
 

V. Abschnitt 
 

Beschlussfassung 
 

§ 20 
 

Beschlussfähigkeit 
 

zu beachten: § 38 GO 
 
(1) Die Stadtvertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn der Sitzung 
durch die Stadtpräsidentin/ den Stadtpräsidenten festzustellen. Sie endet, wenn die 
Stadtpräsidenten/ der Stadtpräsident auf Antrag die Beschlussunfähigkeit feststellt. 



(2) Wird die Beschlussfähigkeit angezweifelt, so ist sie durch Namensaufruf oder 
Zählung zu überprüfen. Wer die Beschlussfähigkeit anzweifelt, ist als Anwesende 
oder Anwesender mitzuzählen. 

 
(3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Stadtvertretung 
zurückgestellt worden und wird die Stadtvertretung zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand zum zweiten Mal einberufen, so ist sie beschlussfähig, wenn 
mindestens drei stimmberechtigte Stadtvertreterinnen oder Stadtvertreter anwesend 
sind. Bei der zweiten Ladung muss auf diese Vorschrift hingewiesen werden. 

 
 

§ 21 
 

Ablauf der Abstimmung 
 

zu beachten: § 39 GO 
 
(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzeichen abzustimmen. Die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident stellt die Zahl der Stimmen fest, die 

 
a) dem Antrag zustimmen, 

 
b) den Antrag ablehnen, 

 
c) sich der Stimme enthalten. 

 
Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung wiederholt 
werden. 

 
(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Stadtvertretung es bis zur Aufforderung zur Abstimmung durch den/die Vorsitzende/n 
beantragt. 

 
(3) Auf Verlangen ist vor der Abstimmung der Antrag zu verlesen. 

 
(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorlage über Teile selbständig 
beraten, so soll zunächst über die Teile selbständig abgestimmt werden 
(Einzelabstimmung). Werden einzelne Teile abgelehnt oder verändert angenommen, 
so ist auch über die Vorlage insgesamt abzustimmen (Schlussabstimmung). 

 
(5) Bei Erweiterungs- und Abänderungsanträgen ist zunächst unter Berücksichtigung 
dieser Anträge zu entscheiden. Liegen mehrere solcher Anträge vor, so ist zunächst 
über denjenigen Beschluss zu entscheiden, der am weitesten von dem 
ursprünglichen Antrag/ Beschlussentwurf abweicht. Über die Reihenfolge entscheidet 
die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher. Bei Finanzvorlagen hat derjenige 
Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen bewirkt. 



(6) Beschlüsse der Stadtvertretung werden, soweit nicht das Gesetz etwas anderes 
bestimmt, mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

 
(7) Es kann nur über Anträge abgestimmt werden, die vorher schriftlich festgelegt 
worden sind. 

 
(8) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zwar zur Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit mit. 

 
 
 
 
 

§ 22 
 

Wahlen 
 

zu beachten: § 40 GO 
 
(1) Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, durch offene Abstimmung, sonst durch 
Stimmzettel. 

 
(2) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit findet ein 
neuer Wahlgang statt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los, das die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident zieht. 

 
(3) Sind bei der Wahl der Stadtpräsidentin/ des Stadtpräsidenten oder bei der Wahl 
zu Ausschüssen die Parteien und andere Vereinigungen der Stadtvertretung im 
Verhältnis ihrer Sitze zu berücksichtigen oder sind mehrere gleichartige Wahlstellen 
zu besetzen, so sind die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge nach der Reihenfolge 
der Höchstzahlen zu verteilen, die sich durch die Teilung der auf die Wahlvorschläge 
entfallenden Stimmenzahlen durch 0,5, 1, 1,5 usw. ergeben. Über die Zuteilung des 
letzten Sitzes entscheidet bei gleicher Höchstzahl das von der Stadtpräsidentin/ dem 
Stadtpräsidenten zu ziehende Los. 

 
(4) Für die Wahl durch Stimmzettel gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 

 
a) Zur Wahl bildet die Stadtvertretung einen Ausschuss von 3 Ratsherrinnen und 
Ratsherren, die aus ihrer Mitte eine Obfrau/ einen Obmann bestimmen. 

 
b) Der Ausschuss richtet eine Wahlzelle ein, in der die oder der zur Wahl 
aufgeforderte Ratsherrin oder Ratsherr ihren oder seinen Stimmzettel unbeobachtet 
kennzeichnet und in den Wahlumschlag legen kann. Die Wahlzelle muss vom Tisch 
des Wahlausschusses überblickt werden können. Als Wahlzelle kann auch ein 
entsprechender Nebenraum dienen. 
In der Wahlzelle liegt ein Schreibgerät  mit dokumentenechter Tinte bereit. 

 
c) Die/ der zur Wahl aufgerufene Ratsherrin/ Ratsherr erhält von dem 
Wahlausschuss einen Stimmzettel mit einem amtlichen Wahlumschlag. 



d) Die Ratsherrin/ der Ratsherr begibt sich in die Wahlzelle, kennzeichnet dort mit 
dem bereitliegenden Schreibstift ihren oder seinen Stimmzettel mit einem Kreuz und 
legt ihn dort in den Wahlumschlag. Der Wahlausschuss achtet darauf, dass sich 
immer nur eine Ratsherrin/ ein Ratsherr und diese/ dieser nur solange wie notwendig 
in der Wahlzelle aufhält. Die Ratsherrin/ der Ratsherr geht danach zum Tisch des 
Wahlausschusses und wirft den Wahlumschlag in die bereitgestellte Urne. 

 
e) Nach der Stimmabgabe der oder des zuletzt aufgerufenen Ratsherrin/ Ratsherrn 
wird die Urne von dem Wahlausschuss geleert. Umschläge und Zettel werden 
gezählt. Die Zahl der abgegebenen Stimmen wird festgestellt. Ein unbeschriebener 
Stimmzettel gilt für die Stimmenzählung als Stimmenthaltung, ein unrichtig 
ausgefüllter Stimmzettel als ungültige Stimme. Die Obfrau/ der Obmann teilt das 
Ergebnis mit. 

 
 

VI. Abschnitt 
 

Ordnung in den Sitzungen 
 

§ 23 
 

Ordnungsruf 
 

zu beachten: § 42 GO 
 
Die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident kann eine Ratsherrin/ einen Ratsherrn, die 
oder der die Ordnung verletzt oder gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung 
verstößt, zur Ordnung rufen. 

 
 
 
 

§ 24 
 

Ausschluss einer Ratsherrin/ eines Ratsherrn 
 

zu beachten: § 42 GO 
 
(1) Nach dreimaligem Ordnungsruf kann die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident 
eine Ratsherrin/ einen Ratsherrn von der Sitzung ausschließen. Hat die 
Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident eine Ratsherrin/ einen Ratsherrn von der 
Sitzung ausgeschlossen, so kann diese/ dieser in der jeweils folgenden Sitzung nach 
einmaligem Ordnungsruf ausgeschlossen werden. 



(2) Gegen den Ordnungsruf kann die/ der Betroffene bis 14 Tage vor der nächsten 
Sitzung der Stadtvertretung Widerspruch zu Protokoll geben oder schriftlich oder 
in Textform einlegen. Der Widerspruch ist auf die Tagesordnung zu nehmen. 
Über den Widerspruch entscheidet die Stadtvertretung ohne Aussprache. 

 
 
 
 

§ 25 
 

Ordnung im Sitzungssaal 
 

zu beachten: § 37 GO 
 
(1) Wenn in der Stadtvertretung störende Unruhe entsteht, kann die Stadtpräsidentin/ 
der Stadtpräsident die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen oder schließen. 

 
(2) Wer im Zuhörerraum durch Beifall oder Äußern von Zustimmung oder 
Missbilligung oder Verletzung von Ordnung und Abstand stört , kann nach vorheriger 
Ermahnung hinausgewiesen werden. 

 
(3) Entsteht störende Unruhe im Zuhörerraum, so kann ihn die Stadtpräsidentin/ der 
Stadtpräsident räumen lassen. 

 
 
 

VII. Abschnitt 
 

Sitzungsniederschrift 
 

§ 26 
 

Sitzungsniederschrift 
 

zu beachten: § 41 GO 
 
(1) Über jede Sitzung der Stadtvertretung wird ein Kurzprotokoll angefertigt. 

 
(2) Das Kurzprotokoll enthält: 

 
a) Die Tagesordnung nebst Beginn und Schluss der Sitzung 

 
b) die Namen aller Anwesenden 

 
c) alle Anträge und die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen 

 
d) wörtliche Wiedergabe bestimmter Ausführungen oder anderer Texte auf Verlangen 
einer Ratsherrin oder eines Ratsherrn 



e) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
 
f) zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmerinnen oder 
Sitzungsteilnehmern und 

 
g) Fragen und Antworten, Vorschläge und Anregungen im Rahmen der 
Einwohnerfragestunde. 

 
(3) Die Sitzungsniederschrift wird von der Protokollführerin oder vom Protokollführer 
innerhalb von 2 Wochen fertiggestellt und unverzüglich nach Unterzeichnung 
zugestellt. Sie wird im Ratsinformationssystem in ihrer Gesamtheit und im 
Bürgerinformationssystem begrenzt auf den öffentlichen Teil zur Einsichtnahme 
bereitgestellt. 

 
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind innerhalb von vierzehn Tagen nach 
Zugang der Abschrift der Niederschrift dem oder der Vorsitzenden schriftlich oder in 
Textform oder zu Protokoll zu erklären und zu begründen. 

 
(5) Über die Berechtigung der Einwendungen entscheidet die Stadtvertretung in der 
folgenden Sitzung. 

 
(6) Wird der Einwendung stattgegeben, so ist dies in der Niederschrift dieser Sitzung 
aufzunehmen. In der Niederschrift über die Sitzung, die die Einwendung betraf, ist 
ein Hinweis darauf aufzunehmen, dass in der späteren Sitzung der Stadtvertretung 
einer Einwendung stattgegeben worden ist. 

 
 
 
 
 

§ 27 
 

Gebrauch von Tonträgern 
 
 

(1) Die öffentlichen Beratungen in den Sitzungen der Stadtvertretung können von 
einem Tonträger zur Erleichterung der Protokollführung aufgezeichnet werden. 

 
(2) Nach Genehmigung des Protokolls sind die Aufzeichnungen unverzüglich zu 
löschen. 

 
(3) Sonstige Aufzeichnungen der Stadtvertretersitzungen mittels Tonträger sind 
unzulässig. Über Ausnahmen entscheidet die Stadtvertretung. 



VIII. Abschnitt 
 

Ausschüsse 
 

§ 28 
 

Verfahren 
 

zu beachten: § 46 GO 
 
(1) Diese Geschäftsordnung gilt sinngemäß auch für die Ausschüsse, soweit im 
Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 
(2) Zu der ersten Sitzung werden die Ausschüsse von der oder dem bisherigen 
Vorsitzenden eingeladen. 

 
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse, die nicht der Stadtvertretung angehören, werden 
von der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses durch Handschlag auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet und in ihr Amt eingeführt. Sie 
verfügen in ihrem Ausschuss über vollwertige Mitgliedschaftsrechte. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende setzt Zeit, Ort und Tagesordnung nach Rücksprache mit 
r der Verwaltung fest. Einladungen zu den Ausschusssitzungen erhalten neben den 
Mitgliedern alle Ratsherrinnen und Ratsherren und die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister. Vorlagen hierzu erhalten nur die Mitglieder und der 1. Vertreter einer 
Fraktion der jeweiligen Ausschüsse sowie die Bürgermeisterin oder Bürgermeister, 
die Fraktionsvorsitzenden und die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident. 

 
(5) Stadtvertreterinnen oder -vertreter, die nicht Mitglieder der Ausschüsse sind, 
können an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. Ihnen ist auf Wunsch das 
Wort zu erteilen. Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, die keiner Fraktion 
angehören, können Anträge stellen. 

 
(6) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen 
verpflichtet, an den Sitzungen der Ausschüsse teilzunehmen. Ihr oder ihm ist 
jederzeit das Wort zu erteilen. Sie oder er kann zu den Tagesordnungspunkten 
Anträge stellen. 

 
(7) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind berechtigt, an den 
Verhandlungen der für ihr Arbeitsgebiet zuständigen Ausschüsse teilzunehmen. Sie 
sind zur Teilnahme verpflichtet, wenn es der Ausschuss verlangt. 

 
(8) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister verständigt die Ausschüsse rechtzeitig, 
wenn die Angelegenheit, die ein Ausschuss behandelt, auch das Aufgabengebiet 
eines anderen Ausschusses berührt. Die Ausschüsse können derartige 
Angelegenheiten gemeinsam beraten und beschließen. Durch Beschluss der 
Stadtvertretung kann einem Ausschuss die Federführung übertragen werden. 

 
(9) Vorlagen und Anträge der Ausschüsse werden der Stadtvertretung über die 
Bürgermeisterin/ den Bürgermeister zugeleitet. 



(10) Für die Niederschriften der Ausschusssitzungen gilt § 26 der Geschäftsordnung 
entsprechend. 

 
(11) Die Niederschriften der Ausschusssitzungen erhalten die Mitglieder der 
jeweiligen Ausschüsse sowie die Fraktionsvorsitzenden, deren Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter, die Stadtpräsidentin/ der Stadtpräsident und Bürgermeisterin/ 
Bürgermeister sowie die Ratsherrinnen und Ratsherren, die nicht einer Fraktion 
angehören. 

 
 
 

§ 29 
 

Beiräte und Kuratorien 
 

Für Beiräte und Kuratorien gelten die Vorschriften über die Ausschüsse 
entsprechend. 

 

 
IX. Abschnitt 

 

Datenschutz 
 

§ 30 
 

Grundsätze für den Datenschutz 
 

Die Mitglieder der Stadtvertretung und der Ausschüsse, die im Rahmen der 
Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die 
personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, 
dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
dienenden Zweck verarbeiten und offenbaren. 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch Daten, die alleine oder in 
Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer bestimmbaren natürlichen 
Person ermöglichen. 
Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige 
Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten 
enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang 
stehende handschriftliche oder andere Notizen. 
 

 
 

§ 31 
 

Datenverarbeitung 
 

(1) Die Mitglieder der Stadtvertretung und der Ausschüsse sind verpflichtet, 
vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und 
Zugriff Dritter gesichert sind. 
In begründeten Einzelfällen ist der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister auf 
Verlangen Auskunft über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 



(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilungen über den Inhalt 
an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderungen an die/den 
Stellvertreter/in, ist nicht zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der 
eigenen Partei bzw. die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Stadtvertretung 
oder dem jeweiligen zuständigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen 
Unterlagen erhalten, 

 
(3) Die Mitglieder der Stadtvertretung und der Ausschüsse sind bei einem 
Auskunftsersuchen einer/eines Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz 
verpflichtet, der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister auf Anfrage schriftlich Auskunft 
über die bei ihnen aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu einer bestimmten 
Person gespeicherten Daten zu erteilen. 

 
(4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu 
löschen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Bei 
vertraulichen Beschlussvorlagen einschließlich aller damit im Zusammenhang 
stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift 
über die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt 
wurde, genehmigt ist. 

 
Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spätestens 5 Jahre nach Abschluss der 
Beratungen, bei einem Ausscheiden aus der Stadtvertretung oder einem Ausschuss 
sofort, dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können auch der 
Stadtverwaltung zur Vernichtung bzw. Löschung übergeben werden. Die 
ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. die Löschung aller 
vertraulichen Unterlagen gegenüber der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister 
schriftlich oder in Textform zu bestätigen. 
 
 

X. Abschnitt 
 

Schlussvorschriften 
 
 

§ 32 
 

Nutzung elektronischer Verfahren 
 

Für die Versendung des Schriftverkehrs zu den Sitzungen, insbesondere für 
Mitteilungen, Einladungen, Anträgen, Anfragen und Einwendungen ist der 
elektronische Weg zulässig. 

 
 

§ 33 
 

Abweichungen 
 

(1) Die Stadtvertretung kann für den Einzelfall Abweichungen von dieser 
Geschäftsordnung beschließen, wenn kein Mitglied diesem Beschluss 
widerspricht und das Recht nicht entgegensteht. 

 
 

(2) Zweifelsfragen über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die 



Vorsitzende oder der Vorsitzende. 
 

(3) Wird gegen die Entscheidung Einspruch erhoben, entscheidet das Gremium, 
dem die oder der Vorsitzende vorsteht. 

 
 

§ 34 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.07.2021 in Kraft, gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung vom 01.01.2009 außer Kraft. 

 
Ratzeburg, den 

 
 
 

Feußner 
(Stadtpräsident) 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 04.06.2021 
 SR/BeVoSr/458/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Herr Axel Koop  FB/Aktenzeichen: 20 13 04 
 
 

Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung der Stadt 
Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020 
 
Zielsetzung: 
 
Beschlussfassung gemäß § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) über die Jahresrechnung 2020 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses,  
 
die Jahresrechnung 2020 festzustellen.  
 
Die überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 630.5439 (Gebühr 
Oberflächenentwässerung) in Höhe von 32.067,73 € wird genehmigt. 
 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 04.06.2021 
Koop, Axel am 04.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Haushaltssatzung 2020 wurde von der Stadtvertretung am 03.02.2020 be-
schlossen und mehrmals an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen ange-
passt. Die letzte Anpassung erfolgte mit Verabschiedung einer III. Nachtragshaus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2020. Um die Haushaltsausführung darzustellen, 
wird die zahlenmäßige Entwicklung laut Veranschlagungen und Rechnungsergebnis 
in der folgenden Übersicht ausgewiesen: 
 
 

Ö  11Ö  11
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Die Jahresrechnung 2020 schließt im Verwaltungshaushalt mit bereinigten Soll-
Einnahmen und mit bereinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 31.723.847,65 € ab, 
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen. Neben der Mindest-
/Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 
885.715,84 € konnte dem Vermögenshaushalt auch ein weiterer Betrag in Höhe des 
verbleibenden Soll-Überschusses in Höhe von 1.828.291,57 € (ohne Stiftungen) 
zugeführt werden. Dieser Betrag diente u. a. der Finanzierung sämtlicher 
Investitionen; ebenso konnte die im Haushaltsjahr vorgesehene Kreditaufnahme in 
Höhe von 1.271.700 € gänzlich „eingespart“ werden.  
 
Der Vermögenshaushalt schließt mit bereinigten Soll-Einnahmen und mit be-
reinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 5.230.863,41 € ab, weist somit keinen Fehl-
betrag aus und ist damit ausgeglichen. Die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes 
bei der Kreditaufnahme war nicht erforderlich. 
 
Als Rücklagen werden die Geldbeträge bezeichnet, die als Teil des Gemeindever-
mögens außerhalb des Haushaltsplanes vorgehalten werden, um künftige Haus-
haltsjahre zu finanzieren bzw. bei Bedarf den Kassenbestand zu verstärken. Im 
Wesentlichen dient die Allgemeine Rücklage der Finanzierung von Investitionen. 
 
Der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Jahresabschluss 2020 beträgt 
776.550,52 € (Vorjahr: 776.546,54 €). Diese Mittel stehen planmäßig im 
Haushaltsjahr 2021 zur Senkung eines Soll-Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt 
zur Verfügung. 
 
Gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist der Jahresrechnung eine Übersicht über die 
Schulden beizufügen, aus der der Schuldenstand zu Beginn und am Ende des 
Haushaltsjahres ersichtlich ist. Entsprechend der Übersicht zur Jahresrechnung hat 
sich der Schuldenstand aus Krediten im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt: 
 
Stand am 01.01.2020:      5.782.200 € 
+ Neuaufnahme 0 €    
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./. planm. Tilgung 885.716 € 
 

Stand am 31.12.2020  4.896.484 € 
 
Da im Haushaltsjahr 2020 keine Kreditaufnahme benötigt wurde und auch keine 
Restkreditermächtigung ins Folgejahr übertragen wird (Bildung eines Haushaltsein-
nahmerestes), konnte der Schuldenstand im Laufe des Haushaltsjahres 2020 um rd. 
886 T€ gesenkt werden.  
 
Zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung mussten im Haushaltsjahr 2020 mehrmals 
Kassenkredite aufgenommen werden. Notwendige Kassenbestandsverstärkungen 
erfolgten bei Bedarf aus Beständen der Allgemeinen Rücklage sowie aus internen 
Kassenkrediten mit den Ratzeburger-Wirtschaftsbetrieben (Eigenbetrieb). 
 
Haushaltsreste 
 
Nach § 18 GemHVO können Ausgabeansätze in das nächste Haushaltsjahr über-
tragen werden, wenn sie im Bereitstellungsjahr nicht verbraucht wurden. Hierin ist 
eine Ausnahmeregelung zu sehen, da im Normalfall aufgrund der Jährlichkeit des 
Haushaltsplanes alle bis zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel als 
erspart gelten. Zur Flexibilisierung der Haushaltsführung trägt das Instrument der 
Restebildung bei, weil damit eine periodengerechte Verwendung der Mittel erreicht 
wird.  
 
Unterschiedliche Voraussetzungen gelten für die Restebildung im Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt. Während im Vermögenshaushalt die Haushaltsmittel bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck – also pauschal und auch über 
mehrere Jahre hinweg – verfügbar bleiben, dürfen Reste im Verwaltungshaushalt nur 
einmal übertragen werden und das auch nur für im Gesetz genannte Haushalts-
stellen oder wenn im Haushaltsplan ein Übertragungsvermerk ausgewiesen ist. 
 
Unter Zugrundelegung der von den Fachbereichen/-diensten zur Übertragung vor-
gelegten Anmeldungen wurden je nach Möglichkeit und Erforderlichkeit die in der 
Anlage 1 näher dargestellten Haushaltsreste gebildet bzw. in Abgang gestellt. 
  
 
Prüfung 
 
Nach § 94 GO (in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung) in Verbindung mit § 6 
Abs. 1 Nr. 2 der Hauptsatzung der Stadt Ratzeburg hat der Finanzausschuss die 
Aufgabe, die Jahresrechnung zu prüfen und der Stadtvertretung zur 
Beschlussfassung (Feststellung) vorzulegen.  
 
Die Prüfung der Jahresrechnung 2020 wurde in der Sitzung des Finanzausschusses 
(als sogenannter Rechnungsprüfungsausschuss) am 17.05.2021 durchgeführt. Eine 
Fortsetzung der Prüfung erfolgte in der Sitzung des Finanzausschusses am 
03.06.2021. 
 
Das Prüfungsergebnis ist in dem als Anlage 2 beigefügten Schlussbericht 
zusammengefasst worden; Stellungnahmen des Bürgermeisters (§ 94 GO) sind im 
Schlussbericht kursiv gedruckt. 
 



Seite 4 von 4                                                                                                     zur Vorlage vom 04.06.21 

 
 
 

 

Die nach §§ 93 GO und § 37 GemHVO erstellte Jahresrechnung wird am 
Sitzungstag zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Neben der Feststellung der Jahresrechnung 2020 wird die Stadtvertretung um 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe (siehe Beschlussvorschlag) gebeten. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Das Jahresrechnungsergebnis 2020 mit einem Schuldenabbau in Höhe von rd. 886 
T€ trägt maßgeblich zu einer finanziellen Entlastung in den Folgejahren bei.  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Anlage 1- Haushaltsreste 
Anlage 2 – Schlussbericht mit Prüfungsfeststellungen sowie Stellungnahmen des 
Bürgermeisters bzw. der Fachbereiche 
 
 
 



Anlage

(Haushaltsausgabereste)

 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHR

Gr. Ziffer 50/51 Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung), davon: 82.100,00         82.100,00          463.500,00        275.872,61         - 58.600,00  129.027,39      - 
020.5006 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden 13.700,00         13.700,00          111.000,00        65.653,68           - 40.000,00  5.346,32          - 
130.5002 Gebäudeunterhaltung Feuerwache 24.000,00         24.000,00          73.000,00          44.438,62           - 10.000,00  18.561,38        - 
300.5000 Gebäudeunterhaltung "Ernst-Barlach-Schule" 29.000,00         29.000,00          56.200,00          16.502,52           - 3.000,00  36.697,48        - 
3211.5000 Gebäudeunterhaltung (Stadtarchiv, Gr. Kreuzstraße) - - 6.100,00            - - 5.600,00  500,00             - 
352.5000 Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei 15.400,00         15.400,00          20.600,00          21.719,01           - - 1.119,01 -  - 

Auftragsgebundene Mittel für die lfd. Gebäudeunterhaltung an 
den jeweils genannten Objekten.Insgesamt wurden im 
Sammelnachweis 03 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 129.000 
€ eingespart.

231.5104 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald 16.700,00         16.700,00          20.000,00          7.156,22             - - 12.843,78        - 
290.6390 Schülerbeförderung 20.000,00         20.000,00          4.800,00            466,16  - - 4.333,84          - 
4645.7121 Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger 5.400,00           5.400,00            195.500,00        181.240,73         - - 14.259,27        - 
468.5100 Unterhaltung Kinderspielplätze - - 23.000,00          12.422,48           - 9.900,00  677,52             - 

Abrechnung der in 2020 entstandenen Mehrleistungen für die 
Sicherstellung der Infektionsschutzauflagen für öffentliche 
Spielplätz

551.5009 Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019, Ruderakademie 24.000,00         23.156,90          - - - - - 843,10               
580.5914 Kosten Leistungen Dritter 10.400,00         9.870,19            20.000,00          - - 20.000,00           - 529,81               

Auftragsgebundene Mittel. Die Leistungen wurden teilweise 
erbracht, jedoch noch nicht abgerechnet. Witterungsbedingt 
kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Ausführung der 
vetraglich vereinbarten Leistungen.

630.5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser … 160.000,00       160.000,00        381.500,00        323.952,90         - 57.000,00  547,10             - 
Auftragsgebundene Mittel, u. a. für die Schlussabrechnung 
von Splittmaßnahmen im Stadtgebiet sowie durchzuführende 
Unterhaltungsmaßnahmen in der Heinrich-Hertz-Straße sowie 
in der Otto-Garber-Straße 

630.5116 Unterhaltung Brücken 50.000,00         9.460,59            - - - - - 40.539,41          
630.5118 Verkehrszeichen und Straßenschilder 1.800,00           1.800,00            20.000,00          17.637,57           - - 2.362,43          - 
650.5119 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O (K60 - Mechower Straße) 7.300,00           7.300,00            7.300,00            4.993,19             - - 2.306,81          - 

377.700,00       335.787,68        823.741,86         - 145.500,00  166.358,14      41.912,32          

Übertragung nichtverbrauchter Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021

1. Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung Übertragung
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(Haushaltsausgabereste)

 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHR

020.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Rathaus) - - 54.500,00          12.152,23           - 28.101,14  14.246,63        

Auftragsgebundene Mittel für die Beschaffung von Mobiliar; 
die restlichen Mittel (rd. 14 T€) werden eingespart.

020.005.9351 Anschaffung Dokumenten-Managementsystem 50.000,00         - - - 50.000,00           - - - 
Auftragsvergabe und Umsetzung in 2021 geplant

020.009.9351 Umstellung auf Windows 10/Office 2016 5.217,71           5.217,71            - - - - - - 
020.019.9400 Energetische Sanierung Rathaus 5.732,57           - 30.000,00          - - 30.000,00           - 5.732,57            

Kürzung  der Haushaltsreste auf 30.000 € für weitere 
Planungsmaßnahmen 

020.022.9400 Klimatisierung Rathaus 140.000,00       1.950,00            59.000,00          - - 25.000,00           34.000,00        138.050,00        
Kürzung der Haushaltsmittel auf 25.000 € gem. Beschluss des 
Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 09.12.2019 
(tlw. Aufhebung des Sperrvermerks).

020.023.9400 Einbruchmeldeanlage Rathaus 30.000,00         - - - 30.000,00           - 
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung; eine 
Abschlagsrechnung seitens der beauftragten Firma wurde 
noch nicht gestellt.

020.024.9400 Brandmeldeanlage Rathaus 46.800,00         11.995,79          - - 34.804,21           - - - 
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung; eine 
Abschlagsrechnung seitens der beauftragten Firma wurde 
noch nicht gestellt.

020.025.9351 Telearbeitsplätze 18.800,00        8.951,04            - - 9.848,96             - - - 

Übertragung der verbliebenen Haushaltsmittel für die weitere 
Umsetzung der Digitalisierung in der Stadtverwaltung (Erwerb 
von Home-Office-Lizenzen und Hardware)

020.026.9351 Mobile Geräte (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage) 15.000,00         9.063,50            - - 5.936,50             - - - 
Das Projekt konnte corona-bedingt nur teilweise umgesetzt 
werden. Der Abschluss der Beschaffungsmaßnahme wird in 
2021 angestrebt.

020.027.9351 Umstellung MESO auf VOIS 15.000,00          - - 15.000,00           
Die Umstellung des Fachverfahrens wurde corona-bedingt auf 
2021 verschoben. 

020.029.9351 WLAN-Hotspots - WiFi4EU 24.800,00          6.833,73             - 17.966,27  
Übertragung der Haushaltsmittel für die Schlussabrechnung 
der Maßnahme 

110.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Ordnungsamt) 1.000,00           1.000,00            2.000,00            397,52  - 1.602,48  - - 
Abwicklung der Maßnahme erfolgt in 2021. Die Mittel werden 
für die Beschaffung mobiler Drucker benötigt.

110.002.9350 Solarbetriebe Geschwindigkeitsanzeige - - 2.000,00            - - 2.000,00             
Bei der Maßnahme kam es zu zeitlichen Verzögerungen durch 
die Einholung diverser Vergleichsangebote. Die Maßnahme 
soll in 2021 zur Umsetzung kommen. 

Übertragung nichtverbrauchter Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021

2. Vermögenshaushalt:

Bezeichnung Übertragung
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 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHRBezeichnung Übertragung

110.003.9350 Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver - - 1.300,00            489,52  - 810,48  
Die Maßnahme wurde noch nicht schlussgerechnet; die 
Lieferung einer Kühlbox steht noch aus. Die verbleibenden 
Haushaltsmittel sind daher zu übertragen.

130.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Feuerwehr) 138.000,00        109.854,48         - 15.077,30  13.068,22        

Aufgrund des sachbezogenen Sperrvermerks für 
Beschaffungsmaßnahmen der Tauchergruppe wurde der 
Haushaltsansatz im 3. Nachtragshaushalt 2020 um 10.000 € 
gekürzt. Die zu übertragenden Mittel (rd. 15 T€) wurden 
bereits im Sommer 2020 durch Aufträge gebunden. Eine 
Lieferung der Ware erfolgte bislang noch nicht.

130.014.9350 Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40 - - 420.000,00        145.762,68         - 274.237,32  

Auftragsgebundene Mittel gemäß Vergabebeschluss der 
Stadtvertretung vom 23.09.2019. Die Beschaffungsmaßnahme 
ist noch nicht abgeschlossen. Mit einer Lieferung des 
Fahrzeuges wird Anfang 2021 gerechnet.

130.015.9350 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 6.399,57           3.781,86            - - - - - 2.617,71            
130.016.9400 Sanierung Bootshaus Seestraße 7.436,89           7.180,18            - - - - - 256,71               
130.017.9400 Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider 103.097,44       64.635,46          - - 38.461,98           - - - 

Auftragsgebundene Haushaltsmitttel für die Umsetzung und 
Schlussabrechnung der o. a. Maßnahme.

130.018.9350 Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung 23.000,00         22.942,92          - - - - - 57,08  
230.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (LG) 1.622,27           1.622,27            39.300,00          19.044,02           - 20.000,00  255,98             - 

Übertragung der Haushaltsmittel gem. Beschluss der 
Stadtvertretung vom 14.12.2020

230.011.9351 Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule (LG) - - 36.600,00          21.733,00           - 14.867,00  - - 
Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt Anfang 
2021

331.001.9350 Bühnenelemente -   - 6.000,00            - - 6.000,00             - - 
In 2019 wurde eine Teilbeschaffung (1/3) vorgenommen. 
Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre erfolgte in 2020 
keine Freigabe der Haushaltsmittel, zumal die 
Gesamtabwicklung der Beschaffung in 2021 wirtschaftlicher 
ist. 

352.002.9400 Energetische Sanierung Bücherei 17.048,24         - - - - - - 17.048,24          
4602.012.9400 Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume 15.036,01         3.592,21            - - 11.443,80           - - - 

Auftragsgebunde Haushaltsmittel für die Umsetzung der 
Maßnahme

4602.013.9400 Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente 37.558,31         37.558,31          - 165,77  - - 165,77 -  - 
4641.006.9400 Erneuerung der Einbauküche (KiTa Wilde 13) 20.000,00         13.667,01          - - 6.332,99             - - - 

Corona-bedingt kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung 
der Maßnahme; der Abschluss erfolgt in 2021.

468.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze) 8.500,00           8.500,00            20.000,00          16.012,31           - - 3.987,69          - 
468.001.9400 Einrichtung einer Parcour-Anlage - - 120.000,00        - 120.000,00         - 

Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor. Die Umsetzung der 
Maßnahme wird in 2021 angestrebt. 
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 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHRBezeichnung Übertragung

551.001.9400 Erweiterung der Ruderakademie 4.017,22           4.017,22            900.000,00        887.809,77         - 12.190,23  0,00 -  - 
Die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel wurden nahezu vollständig verbraucht. Für die 
Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist die Übertragung der 
verbleibenden Haushaltsmittel nötig.

560.003.9500 Rundlaufbahn Riemannsportplatz 620.000,00       620.000,00        20.000,00          2.000,95             - - 17.999,05        - 
Die Maßnahme konnte kostengünstiger umgesetzt werden. 
Die verbleibenden Haushaltsmittel (rd. 18 T€) wurden 
eingespart.

560.004.9500 Neubau und Rückbau Brunnenanlage Riemannsportplatz - - 85.000,00          - - 85.000,00           - - 
Die Auftragsvergabe für die Maßnahme erfolgte in der Sitzung 
des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 07.12.2020. 
Die Maßnahme wird daher erst in 2021 zur Umsetzung 
kommen.

610.9407 Ortsplanung 20.000,00         16.755,57          30.000,00          - - - 30.000,00        3.244,43            
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden eingespart.

610.006.9402 Erneuerung der Domhalbinsel 208.500,00       52.572,53          - - 3.027,47             - - 152.900,00        
Anpassung/Korrektur der Gesamtveranschlagung gem. 
aktualisierter Kosten- und Finanzierungsplanung

630.051.9500 Südliche Sammelstraße, IV. u. V.  BA 307.789,80       12.522,34          - - 226.455,20         - 68.812,26          
Teilübertragung der Haushaltsmittel für lfd. Prozess 
(Rückstellungscharakter)

630.069.9500 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg 127.649,30       30.523,48          - - 97.125,82           - - 
Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel gem. 
Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 
07.12.2020  (Optimierungskonzept der 
Radverkehrseinrichtungen)

630.088.9500 Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen 40.000,00         - - - - - - 40.000,00          
Wie bereits in den Beschlussvorlagen zu den 
Haushaltsberatungen 2020/2021 erörtert, wurden die 
verbleibenden Haushaltsmittel in Abgang gebracht.

630.091.9400 Ausbau Domstraße 110.017,37       110.017,37        800.000,00        783.587,07         - 16.412,93  0,00  - 
Die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel wurden nahezu vollständig verbraucht. Für die 
Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist die Übertragung der 
verbleibenden Haushaltsmittel nötig.

630.092.9500 Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße 73.827,85         22.002,83          - - - - - 51.825,02          
Wie bereits in den Beschlussvorlagen zu den 
Haushaltsberatungen 2020/2021 erörtert, wurden die 
verbleibenden Haushaltsmittel in Abgang gebracht.

630.093.9500 Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße 5.000,00           5.000,00            17.000,00          16.713,70           - - 286,30             - 
880.9320 Erwerb von Grundstücken (Teilflächen B-Plan 81) - - 130.000,00        1.485,38             - 128.514,62  - - 

Aufgrund diverser Verzögerungen kam es bislang nicht zu den 
vorgesehenenen Grundstückserwerben der im B-Plan 81 
ausgewiesenenTeilflächen (Randstreifen für die Erschließung 
von Hinterliegergrundstücken).

880.002.9400 Neubau eines Schlichthauses 102.194,94       53.393,25          1.010.000,00     - 48.801,69           1.010.000,00      - - 
Der Nachtrag (Mehrkosten für die Umplanung) wurde erst in 
der Stadtvertretung am 14.12.2020 beschlossen. Die 
Umsetzung der Maßnahme soll in 2021 beginnen.

2.171.245,49    1.128.462,85     2.011.889,90      562.238,62         1.822.779,77      113.678,10      480.544,02        
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(Haushaltseinnahmereste)

 Haushalts-   HH-Reste Anordnungs-     HH-Ansatz Anordnungs- Einsparung Abgang auf
Stelle aus Vorjahren Soll auf HHR 2020 Soll auf Ansatz alte Reste neue Reste auf Ansatz HHR

020.028.3670 Kostenbeteiligung RZ-WB (Großformatscanner) - - 3.500,00            - - 3.500,00             - - 
Anteilige Kostenerstattung erfolgt erst in 2021 

020.029.3615 Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU) - - 15.000,00          - - 15.000,00           
Die Auszahlung der EU-Fördermittel erfolgt erst nach 
Endabrechnung der durchgeführten Maßnahmen.

130.014.3620 Zuweisung Kreis (Tanklöschfahrzeug LF 20/40) - - 82.500,00          - - 82.500,00           - - 
Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die 
Fördermittelzusage wurde für 2021 verlängert.

468.001.3615 Zuweisung EU-Mittel (Parcour-Anlage) - - 66.000,00          - - 55.400,00           10.600,00        - 
Übertragung der Haushaltsmittel für die Finanzierung der 
Parcour-Anlage (55% der förderfähigen Kosten).

551.001.3611 Zuweisung Land (FAG-Mittel), Ruderakademie Ratzeburg - - 400.000,00        - 400.000,00         - -   
Bislang hat sich lediglich der Bund an den Kosten für die 
Maßnahme beteiligt. Die zugesicherten Landesmittel werde in 
2021 zur Auszahlung kommen.

610.006.3600 Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund) 36.600,00         - - - 34.040,74           - - 2.559,26            
Der Zahlungseingang erfolgte erst im Januar 2021.

610.006.3650 Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger) 54.600,00         - - - 3.590,64             - - 51.009,36          

Anteilige Kostenbteiligung der beteiligten Unternehmen; die 
bauliche Umsetzung der Maßnahme wird in 2021 begonnen

630.033.3615 Uferpromenade 'Reeperbahn', Zuweisung EU-Mittel 40.000,00         34.942,83          - - - - 5.057,17            
630.090.3610 Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee, Land 21.400,00         21.400,00          18.600,00          18.600,00           - - - - 
630.091.3650 Ausbau Domstraße (Zuweisung verbundener Unternehm.) 432.000,00        432.000,00         

Die Abschlagszahlungen der verbundenen Unternehmen sind 
in 2021 vorgesehen.

910.3778 Darlehen private Unternehmen (Kreditaufnahme) - - 1.271.700,00     - - - 1.271.700,00   - 
Durch den positiven Jahresabschluss 2020 kann die 
vorgesehene Kreditaufnahme gänzlich eingespart werden. Die 
Übertragung eines Haushaltseinnahmerestes 
(Restkreditermächtigung) ist nicht erforderlich.

152.600,00       56.342,83          18.600,00           37.631,38           988.400,00         1.282.300,00   58.625,79          

Bezeichnung Übertragung

3. Vermögenshaushalt:
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Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Ratzeburg 
zur Jahresrechnung 2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Die Jahresrechnung 2020 mit allen Anlagen und Zahlungsbelegen wurde am 17.05.2021 und 
03.06.2021 im Rathaus der Stadt Ratzeburg durchgesehen und stichprobenartig geprüft. 
 
Folgende Anmerkungen und/oder Beanstandungen sind zu notieren: 
 
1. Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt  mit bereinigten Soll-Einnahmen 

in Höhe von 31.723.847,65  €  sowie                             mit bereinigten Soll-Ausgaben 
in Höhe von 31.723.847,65 € ab, 
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen. 
 

Neben der Mindest-/Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in 
Höhe von rd. 856 T€ konnte dem Vermögenshaushalt ein weiterer Betrag in Höhe des 
verbleibenden Soll-Überschusses in Höhe von rd. 1.828 T€ (ohne Stiftungen) zugeführt 
werden.  
 
Der Vermögenshaushalt schließt  mit bereinigten Soll-Einnahmen 
in Höhe von 5.230.863,41 €     und  mit bereinigten Soll-Ausgaben 
in Höhe von 5.230.863,41 €     ab, 
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen. 
 

Durch die erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnten sämtliche Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen finanziert werden. Die planmäßig vorgesehene 
Kreditaufnahme in Höhe von 1.271.700,00 € war nicht erforderlich und konnte gänzlich 
eingespart werden.  

 
2. Aus der Belegprüfung ergeben sich folgende Prüfungsfeststellungen:  
  
 

a) HHSt. 000.5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe 
 

Abweichend von der bisherigen Praxis der vergangenen Jahre hat der Wirtschafts-
förderungsverein Inselstadt Ratzeburg e. V. (W.I.R.) sich nicht an den Kosten für die 
Durchführung des traditionellen Neujahrsempfangs am 03.01.2020 beteiligt. Eine 
Rechnungslegung bzw. Kostenanforderung ist noch nicht erfolgt. Es wird empfohlen, zur 
Fortführung der Veranstaltung in Eigenregie (ohne Kostenbeteiligung) einen Beschluss des 
Hauptausschusses einzuholen. 
 
Dem Hauptausschuss wurde zu seiner Sitzung am 31.05.2021 eine entsprechende Be-
schlussvorlage vorgelegt (siehe Anhang); eine Beschlussfassung wurde jedoch zunächst 
zurückgestellt. Der Fachbereich Zentrale Steuerung wird die ausstehenden Forderungen 
vereinbarungsgemäß beim W.I.R. anfordern. 
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b) HHSt. 020.6541 Wegstreckenentschädigung 
 

Bei der Abrechnung von Wegstreckenentschädigung mangelt es teilweise an der Doku-
mentation bzw. an dem Nachweis der gefahrenen Kilometer, z. B. Kopien des jeweiligen 
Fahrtenbuches oder die Bestätigung der mittelbewirtschaftenden Dienststelle, dass die An-
gaben der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters mit den tatsächlichen Belegen über-
einstimmen.  
 
Bei zwei von zehn Buchungen wurde versäumt, eine Kopie des Fahrtenbuches beizufügen. 
Es wird bestätigt, dass das jeweilige Fahrtenbuch vorgelegen hat und ordnungsgemäß ab-
gerechnet worden ist. 
 

c) HHSt. 020.6540 Reisekosten  
 

Bei der Anordnungs-Nr. 20028191 handelt es sich um eine Reise-/Fahrtkostenerstattung in 
Höhe von 136,40 € für eine Dienstreise nach Ulm. Der beiliegende Dienstreiseantrag sieht 
jedoch ein voraussichtliches Kostenvolumen in Höhe von 1.700 € vor (Kosten für einen 
Flug etc.). Weitere Abrechnungsbelege für diese Dienstreise sind nicht vorliegend. Es wird 
um entsprechende Erläuterungen zur Notwendigkeit der Dienstreise und deren Kostenab-
rechnung gebeten. Kritisiert wird die die Durchführung der Dienstreise mit dem Flugzeug. 
Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung darauf hingewiesen, künftig entsprechende 
Kostenvergleiche durchzuführen. 
 
Nach erfolgter Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses, Ausschreibung und 
Auftragserteilung fand vom 14. - 16.01.2020 eine Baubesprechung für das zukünftige 
Löschgruppenfahrzeug 20/40 der Feuerwehr beim Auftragnehmer in Ulm statt. Die 
Dienstreise wurde im Haushaltsjahr 2021 mit 136,40 € abgerechnet (Tagegeld, 
Parkgebühren und Kilometergeld Flughafen). Die Kosten für den Flug (979,84 €) sowie für 
die Unterkunft (608,00 €) mussten bereits im Voraus bezahlt werden und wurden daher 
bereits im Haushaltsjahr 2019 abgerechnet. Insgesamt beziffern sich die Kosten für die 
Dienstreise (4 Personen) auf 1.724,24 €. 
 
Die endgültige Abnahme sowie die Einweisung in die feuerwehrtechnische Beladung mit 
der anschließenden Überführung des Fahrzeuges nach Ratzeburg erfolgte kürzlich in der 
21. Kalenderwoche des lfd. Jahres. 
 

d) HHSt. 020.6610 Mitgliedsbeiträge 
 
Der Bürgermeister ist gemäß Aufnahmeantrag vom 11.09.2019 der Vereinigung der haupt-
amtlichen Bürgermeister und Landräte Schleswig-Holstein e. V. (VHBL) beigetreten. Es 
handelt sich um eine Vereinigung, die u. a. berufsständische Belange ihrer Mitglieder ver-
tritt. Eine klare Differenzierung zwischen den Personalien des Bürgermeisters und des 
Dienstherrn ergibt sich zudem aus dem Aufnahmeantrag selbst. Der Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 50,00 €/Jahr wurde jedoch von der Stadt Ratzeburg entrichtet. Es wird um Vor-
lage der aktuellen Vereinssatzung gebeten. Die in der Vergangenheit von der Stadtkasse 
geleisteten Mitgliedsbeiträge 2019 bis 2021 (= 150,00 €) sind vom Bürgermeister einzu-
fordern. Ebenso ist dieser Sachverhalt der Kommunalaufsicht anzuzeigen.  
 
Die im Internet einsehbare aktuelle Vereinssatzung sowie der Muster-Aufnahmeantrag sind 
als Anlagen beigefügt.  
 
 



e) HHSt. 560.5913 Kosten für Leistungen Bauhof, Sportplatz Riemannstraße 
 
Der Haushaltsansatz der o. a. Haushaltsstelle beläuft sich auf 76.000 €. Für die Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit wird um Vorlage des entsprechenden Jahresleistungsvertrages, ins-
besondere um Darstellung der zu erbringenden Leistungen bzw. eines Aufgabenver-
zeichnisses und der darauf aufbauenden Personalbemessung und Sachausstattung, ge-
beten.  
 
Der entsprechende Jahresleistungsvertrag Nr. 12 (Unterhaltung Riemannsportplatz) ist als 
Anlage beigefügt. Um diese Arbeiten durchzuführen, wird in der Hauptsaison, vom 01.04 
bis 31.10 eines Jahres, ein Mitarbeiter ganzzeitlich für die Durchführung der 
entsprechenden Arbeiten vorgehalten, nebst Gerätschaften, sowie in der Nebensaison 
temporär zur Durchführung allgemeiner Unterhaltungsarbeiten, wie z. B. Müllbeseitigung, 
Heckenschnitt, Baumpflege etc. 
 
Die zu pflegenden Flächen summieren sich nachfolgend auf (Stand Kataster 2015): 
 

 Platz 1:  Sportplatz                               7.300,00 m² 
 Rasennebenfläche                2.590,00 m² 

                               Kugelstoßanlage                       380,00 m²  
                               Weitsprunggrube                       75,00 m²  
                               Laufbahn (Weitsprung)                160,00 m²  
 

 Platz 2:  Kunstrasenplatz                    5.030,00 m² 
 
 Platz 3:  Sportplatz                                 6.700,00 m² 
 
 Platz 4:  Bolzplatz                                   2.790,00 m² 
 
 Platz 5:  Kleinfeld                                   2.200,00 m² 
 
 Platz 6:  Trainingsfläche                          220,00 m² 
 
 sowie Gesamtunterhaltung: 
 
 Rasennebenflächen  13.000,00 m²  
 Hecken:                 390,00 m   
 Sträucher & Büsche:   1.753,00 m   
 Tribüne:                                                    560,00 m²  
 Befestigte Flächen:                     ca. 4.600,00 m² 

 Bäume:                                                            189 Stk. 
 

Dem gegenüber stehen die Kosten, im Kalenderjahr 2020 von: 
 

Platz 1 (Hauptplatz):       10.994,27 € 
Platz 2 (Kunstrasen):       5.874,70 € 
Platz 3:                              5.644,36 € 
Platz 4 & 5:                        7.088,45 € 
Leichtathletik:                     1.333,26 € 
Gesamtunterhaltung:    31.592,17 € 
Summe:                           73.643,48 € 



f)  HHSt. 630.5115 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur  
 
Aus dieser Haushaltsstelle wurde nicht ordnungsgemäß eine investive Maßnahme, die 
Erneuerung der Treppenanlage „Oelmannsallee/Am Mühlengraben“, abgewickelt. Es 
wurde gegen diverse Vorschriften des Kommunalhaushaltsrechts verstoßen. Nach den 
Veranschlagungsprinzipien der Gemeindehaushaltsverordnung handelt es sich um eine in-
vestive Maßnahme, die im Rahmen des Grundsatzes der Einzelveranschlagung im Ver-
mögenshaushalt separat ausgewiesen hätte werden müssen. Die Stadtvertretung hätte 
zudem abschließend im Rahmen der Haushaltsberatungen über die Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln beraten und entscheiden müssen. Folglich liegt ein Verstoß gegen das 
Etatrecht der Stadtvertretung vor. Kritisiert wird zudem die Auftragserteilung unter Berück-
sichtigung der vom Bürgermeister nach § 27 GemHVO-Kameral verfügten haushaltswirt-
schaftlichen Sperre. Es besteht die Notwendigkeit, für die technische, verwaltungsmäßige 
und haushaltsrechtliche Abwicklung von Investitionsmaßnahmen klare Vorgaben zu er-
arbeiten bzw. vorhandene zu ersetzen. 
 
Diesbezüglich wird auf die Beantwortung des Fragenkatalogs (Top 5.3) in der 14. Sitzung 
des Hauptausschusses am 22.03.2021 verwiesen (siehe Protokollauszug). Die Maßnahme 
wurde in der Anlagebuchhaltung mit den aktivierungspflichtigen Gesamtkosten in Höhe von 
91.953,09 € nacherfasst und wird nunmehr über die Nutzungsdauer von 30 Jahren 
abgeschrieben.  
 
Gleichwohl gelten für die technische, verwaltungsmäßige und haushaltsrechtliche Abwick-
lung von Investitionsmaßnahmen die Vorgaben zur Abgrenzung von Herstellungskosten 
(investiv) und Erhaltungsaufwand (lfd. Unterhaltung). Wenngleich das Wort „Erneuerung“ 
weder in der Gemeindehaushaltsverordnung noch im Kommunalabgabengesetz normiert 
wird, handelt es sich nach der Rechtsprechung um eine „nachmalige“ bzw. „nochmalige“ 
Herstellung. Gemeint ist damit generell der Ersatz einer abgenutzten Anlage durch eine 
neue Anlage. In diesen Fällen ist die Gesamtmaßnahme in der Anlagenbuchhaltung neu zu 
aktivieren und abzuschreiben. Ähnlich ist bei Erweiterungen oder wesentlichen Ver-
besserungen der bestehenden Infrastruktur zu verfahren. 
 

g) Reaktivierung eines vorzeitig pensionierten Beamten 
 

Es wird festgestellt, dass im Haushaltsjahr 2020 ohne Vorliegen eines politischen Be-
schlusses ein ehemaliger Beamter wiedereingestellt worden ist. Der Beamte war temporär 
vom 24.08.2020 bis zum 01.12.2020 bei der Stadt Ratzeburg tätig und wurde entsprechend 
seiner bisherigen Beamtenbesoldung bezahlt. Es werden formelle Fehler im Verfahren 
festgestellt; insbesondere wurden Zuständigkeitsregelungen missachtet (vgl. TOP 15 in der 
Niederschrift über die Sitzung des Hauptausschusses am 16.09.2020 sowie Beschluss 
über Einwendungen zur Niederschrift in der Sitzung am 30.11.2020). Die politischen 
Gremien hätten im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen vorab über die Einrichtung 
einer Stelle im Stellenplan und damit über die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
befinden müssen. 
 

 
 

3. Mit Ausnahme der vorstehenden Beanstandungen und Prüfungsfeststellungen kann ab-
schließend festgehalten werden, dass der Haushaltsplan, soweit geprüft, eingehalten 
wurde, die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig be-
gründet sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist.  



Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
Datum: 19.05.2021 
SR/BeVoSr/454/2021 

Gremium Datum Behandlung 
Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Verfasser: Jakubczak, Lutz FB/Aktenzeichen: 

Durchführung des Neujahrsempfangs der Stadt Ratzeburg; 
Empfehlung des Finanzausschusses 
Zielsetzung: 
Durchführung des jährlichen Neujahrsempfangs der Stadt Ratzeburg 

 Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt, die Durchführung des städtischen  
Neujahrsempfangs zukünftig wieder in eigener Regie und eigener Finanzierung 
durchzuführen. 

___________________ __________________    
      Bürgermeister      Verfasser 

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 19.05.2021 
Jakubczak, Lutz am 19.05.2021 

Sachverhalt: 

Im Jahre 1996 hat der Ältestenrat beschlossen, auf der Basis einer Vereinbarung 
zwischen Stadt, W.I.R. und dem Gaststättenverband zukünftig einen gemeinsamen 
Neujahrsempfang zu veranstalten. Im Rahmen seiner Sitzung am 17.05.2021 hat der 
Finanzausschuss festgestellt, dass abweichend von der bisherigen Praxis der 
vergangenen Jahre der Wirtschaftsförderungsverein Inselstadt Ratzeburg e. V. 
(W.I.R.) sich nicht an den Kosten für die Durchführung des traditionellen 
Neujahrsempfangs am 03.01.2020 beteiligt hat. Eine Rechnungslegung bzw. 
Kostenanforderung ist noch nicht erfolgt. Es wurde empfohlen, zur Fortführung der 
Veranstaltung in Eigenregie (ohne Kostenbeteiligung) einen Beschluss des 
Hauptausschusses herbeizuführen. 

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2a)
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Seite 2 von 2             zur Vorlage vom 28.05.21 

Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Mehrkosten für die Veranstaltung in Höhe von rd. 
600,00 € bis 800,00 €  

Anlagenverzeichnis: 

mitgezeichnet haben: 



Satzung 
§ 1 Name, Sitz

(1) Der Verein führt den Namen "Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in
Schleswig-Holstein e.V." (VHBL SH) Er soll unter diesem Namen in das Vereinsregister eingetragen
werden.

(2) Sitz des Vereines ist Kiel.

§ 2 Zweck

(1) Die Vereinigung nimmt die berufsständischen, rechtlichen, kulturellen und sozialen Belange ihrer
Mitglieder wahr. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Die Wahrnehmung der gemeinsamen oder allgemeinen berufsständischen Interessen ihrer
Mitglieder gegenüber dem Landtag, der Landesregierung und anderen öffentlichen oder privaten
Einrichtungen, Verbänden und Vereinen.

2. Die Beratung, die Vermittlung berufsständischer Information, die Pflege des Gedanken- und
Erfahrungsaustausches sowie die Förderung der fachlichen Weiterbildung ihrer Mitglieder.

3. Die Förderung des Verständnisses für die beruflichen Aufgaben und Probleme der kommunalen
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten in der Politik und der Öffentlichkeit.

(2) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird die Vereinigung mit den kommunalen Landesverbänden eng
zusammenarbeiten. Dies gilt vor allem für die Abgabe von Stellungnahmen zu berufsständischen
Fragen gegenüber dem Landtag und der Landesregierung.

(3) Die Verfolgung parteipolitischer, religiöser oder wirtschaftlicher Zweck ist ausgeschlossen.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft steht allen hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten im
aktiven Dienst und im Ruhestand offen, soweit sie in Schleswig-Holstein tätig sind oder gewesen sind.

(2) Die Mitgliederversammlung kann Personen, die sich um den Berufsstand besonders verdient
gemacht haben, auf Antrag des Vorstands als Mitglieder aufnehmen.

§ 4 Pflichten der Mitglieder

Durch den Beitritt verpflichtet sich das Mitglied

(a) die Bestrebungen der Vereinigung nach besten Kräften zu unterstützen und an den
Mitgliedsversammlungen teilzunehmen und

(b) die festgesetzten Jahresbeiträge zu entrichten.

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Aufnahme in die Vereinigung ist schriftlich zu beantragen. Sie erfolgt zum Beginn des
nachfolgenden Monats. Über die Aufnahme entscheidet die oder der Vorsitzende, über eine
Ablehnung der Vorstand der Vereinigung.

(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, durch Tod oder Ausschluss. Der Austritt ist nur mit einer
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres möglich; er ist dem Vorstand
gegenüber schriftlich zu erklären.

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2d)
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(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt bei

(a) schwerwiegendem Verstoß gegen die Satzung oder die Bestrebungen der Vereinigung oder

(b) bei Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge trotz zweimaliger Mahnung.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Mitglieds.

§ 6 Organe, Abstimmungen

(1) Die Organe der Vereinigung sind

(a) die Mitgliederversammlung

(b) der Vorstand

Die Mitarbeit in den Organen erfolgt ehrenamtlich.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie rechtzeitig eingeladen worden ist. Dies gilt
auch, wenn nach der Tagesordnung eine Satzungsänderung beschlossen werden soll.

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit die Satzung nichts anderes
bestimmt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.

(4) Wahlen finden geheim statt, wenn einer offenen Abstimmung widersprochen wird. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung soll einmal jährlich stattfinden. Ort und Zeit bestimmt, soweit die
Mitgliederversammlung nichts anderes festlegt, der Vorstand. Die oder der Vorsitzende lädt
wenigstens drei Wochen vorher unter Beifügung der vom Vorstand aufgestellten Tagesordnung ein.

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand beschlossen werden. Die
Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Fünftel der Mitglieder
unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt wird.

(3) Zu den Aufgaben der Mitgliedsversammlungen gehört insbesondere die Beschlussfassung über

(a) die Festsetzung des Haushaltplanes und der Mitgliedsbeiträge

(b) die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung

(c) die Wahl des Vorstandes mit Ausnahme der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers

(d) die Entlastung des Vorstandes

(e) die Satzung und die Änderung der Satzung

(f) die Auflösung der Vereinigung.

(4) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt die oder der Vorsitzende, bei deren oder dessen
Verhinderung die Stellvertreterin oder der Stellvertreter.

(5) Anträge können von der Mitgliederversammlung nur dann behandelt werden, wenn sie mindestens
eine Woche vorher bei der oder dem Vorsitzenden schriftlich gestellt und begründet sind. Die
Entscheidung über die Zulässigkeit von Anträgen trifft der Vorstand.



(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einer Niederschrift festzuhalten, die von der oder
dem Vorsitzenden und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

(a) der oder dem Vorsitzenden der Vereinigung

(b) der oder dem Stellvertretenden Vorsitzenden

(c) der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer

(d) der Schatzmeisterin oder dem Schatzmeister

(e) der Schriftführerin oder dem Schriftführer und

(f) zwei weiteren Mitgliedern.

(2) Die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende sowie zwei weitere
Vorstandsmitglieder müssen zum Zeitpunkt der Wahl im aktiven Dienst sein.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden auf jeweils zwei Jahre gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl
im Amt. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Durch Beschluss des Vorstandes können für besondere Aufgaben weitere Mitglieder ohne
Stimmrecht in den Vorstand kooptiert werden.

(5) Der Vorstand leitet die Vereinigung. Er beschließt über alle Angelegenheiten der Vereinigung,
soweit sie nicht der Mitgliederversammlung oder der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer
obliegen. Der Vorstand ist insbesondere zuständig für:

( a ) Die Aufstellung von Richtlinien für die Arbeit der Vereinigung, 

( b ) die Entscheidung über die Ablehnung der Aufnahme oder den Ausschluss (§ 4). 

( c ) die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

( d ) die Aufstellung des Haushaltsplanes, 

( e ) die Verwaltung des Vermögens der Vereinigung, 

( f ) die Wahl der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers. 

(6) Vorstand gem. § 26 BGB sind die Vorstandsmitglieder gem. Absatz 1 lit. a) bis c). Jedes
Vorstandsmitglied vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich einzeln.

Der Vorsitzende, in seinem Verhinderungsfall der stellvertretende Vorsitzende, beruft die 
Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzungen ein und führt den Vorsitz. 

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(8) Über die Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der oder dem Vorsitzenden
und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 9 Geschäftsführerin oder Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt die Geschäfte der Vereinigung im Rahmen der
Richtlinien des Vorstandes. Er unterrichtet den Vorstand über alle wichtigen Angelegenheiten.



(2) Als Geschäftsführendem Vorstandsmitglied obliegt es ihr oder ihm, die Geschäfte der laufenden
Verwaltung der Vereinigung nach der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung zu führen,
insbesondere die Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen vor- und nachzubereiten.

(3) Im Verhinderungsfall wird die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer von einem vom Vorstand
zu bestimmenden Vorstandsmitglied vertreten.

§ 10 Wirtschaftsführung oder Geschäftsführer

(1) Zur Finanzierung der laufenden Geschäftsausgaben wird von den Mitgliedern ein Mitgliedsbeitrag
erhoben, der von der Mitgliederversammlung der Höhe nach festzulegen ist.

(2) Die Kassengeschäfte sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu führen.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes erhalten Auslagenersatz nach den durch den Vorstand zu
beschließenden Richtlinien.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11 Rechnungsprüfung

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer. Diese prüfen
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres die Buch- und Kassenführung des
Vorstandes. Sie können sich auf Stichproben beschränken,

(2) Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer berichten der Mitgliederversammlung.

(3) Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer werden auf drei Jahre gewählt. Einmalige Wiederwahl
in direkter Folge ist zulässig.

§ 12 Satzungsänderung, Auflösung

(1) Satzungsänderungen und die Beschlussfassung über die Auflösung der Vereinigung können nur
verhandelt werden, wenn entsprechende Anträge den Mitgliedern mit der Einladung schriftlich und
rechtzeitig zugegangen sind. Die Auflösung der Vereinigung kann nur in einer Mitgliederversammlung
beschlossen werden, die unter dem ausdrücklichen Hinweis auf die beabsichtigte Auflösung
einberufen ist. Über die Auflösung entscheidet die Mitgliederversammlung mit drei Vierteln der
anwesenden Mitglieder, über Satzungsänderungen mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

(2) Im Auflösungsbeschluss ist über die Verwendung des vorhandenen Vermögens zu bestimmen.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ...... in Kraft. 

Beschluss der Mitgliederversammlung vom ...... . 



Bitte senden an: 

Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister 

Landräte in Schleswig- Holstein e.V. 

und 

c/o Hans- Jürgen Kütbach     info@kuetbach.de      

Schlüskamp 32                        Fax 04192 / 85531 

24576 Bad Bramstedt 

Aufnahmeantrag 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den eingetragenen Verein 

"Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in Schleswig- Holstein e.V." 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße: Tel. dienstlich: 

PLZ/ Ort: Tel. privat: 

E-Mail:

Dienstherr/ in: 
(ehem.) 

Dienstherr/ in: 

Ich ermächtige die "Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in Schleswig- Holstein 

e.V." jederzeit widerruflich den jährlichen Beitrag von 50,00 € von meinem Konto im

Lastschriftverfahren einzuziehen.

Geldinstitut: 

IBAN: 

Ort, Datum Unterschrift 

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Kiel mit der Nummer VR4252KI eingetragen. 

Datenschutzhinweis: Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die 

Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit 

von Abrechnung und Betreuung Ihrer Vereinsmitgliedschaft erfasst bzw. verarbeitet. Jedes Mitglied des Vereins kann Auskunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen, sowie deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung verlangen. 

Geschäftsführer (ehrenamtl.): 
Hans- Jürgen Kütbach, Schlüskamp 32, 24576 Bad Bramstedt 
Tel. +49 (0)4192-3333 
Mobil: +49 (0)172-4374723 
E-Mail: info@kuetbach.de 

Vorsitzende: 
Heike Döpke, Am Markt 1, 25355 Barmstedt 
Tel. +49 (0) 4123-681100 
Mobil: +49 (0) 151-15212149 
E-Mail: h.doepke@stadt-barmstedt.de 

Bankverbindung 
Sparkasse Holstein 
IBAN: DE28213522400090061046 

VEREINIGUNG DER HAUPTAMTLICHEN BÜRGERMEISTER 
UND LANDRÄTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V. 

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2d)
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Stadt Ratzeburg Ratzeburg, den 02.01.2020 

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften 
und den 
Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr.12 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof 
Unterhaltung Riemannsportplatz – Haushaltstitel 560.5913 

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Anlage Riemannsportplatz sind alle Arbeiten 
wie folgt auszuführen: 

1. Regelmäßige Mahd der Sportrasenflächen Wuchshöhe 6 – 9 cm , Schnitthöhe 4 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe i. d. Regel mindestens 30 –mal, Schnittgut aufnehmen.

2. Regelmäßige Mahd der Gebrauchsrasenflächen 10 – mal, der Landschaftsrasenflächen
2 - mal im Jahr, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm
und 6 cm.

3. Düngung der gesamten Sportrasenflächen mit mineralischem Volldünger, Vorratsdün-
ger und Langzeitdüngern gemäß Dünge- und Pflegeplan, wird vom Auftraggeber
rechtzeitig an den Auftragnehmer überreicht. Düngung erfolgt im April, Juni, August
und im Oktober.

4. Sportrasen senkrecht schneiden (Vertikutieren), kreuzweise , Messerabstand max.3
cm, Messereindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, herausgearbeitetes Mate-
rial aufnehmen.

5. Sportrasen belüften (Aerificieren), Lochwerkzeug  mit Verdrängungswirkung min.
120 Einstiche m² , Eindringtiefe min. 12 cm. Nach Abtrocknung Auswurf abschlep-
pen, restliches Auswurfmaterial aufnehmen.

6. Sportrasen mit gewaschenem Sand abstreuen Körnung 0/2, Sportrasen nach dem Be-
sanden  abschleppen.

7. Sportrasen nachsäen, als Saat ist eine RSM FLL2.3 Gebrauchsrasen/Spielrasen Mi-
schung einzubringen.

8. Witterungsbedingt ist während der Sommerspielzeit eine Beregnung durchzuführen.
Eine Beregnungsanlage ist vorhanden.

9. Unterhaltung der Sprung- und Wurfanlagen, kleinere Reparaturen sind durchzuführen
und die Anlage in sicherem Zustand zu unterhalten.

10. Die Tribünenanlage ist in Stand zu halten z.B. Streichen der Sitzgelegenheiten, klei-
nere Reparaturen.

11. Die Tennenlaufbahn ist einmal wöchentlich abzuschleppen, fehlendes Havarot ist zu
ergänzen, eine sichere Nutzung der Anlage ist zu gewährleisten.

12. Gehölzschnitt im Frühjahr / Herbst an Einzelgehölzen und geschlossenen Pflanzun-
gen, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/kranke Äste entfernen,
Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm

13. Heckenschnitt 1 – mal im Jahr , 1. Schnitt ab 1. Juli, Hecke allseitig schneiden, art-
fremden Gehölzbewuchs entfernen / Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftra-
gen, Schichtdicke max. 8 cm.

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2e)

koop
Hervorheben



14. Unterhaltung der Flutlichtanlage, die Anlage ist regelmäßig zu überprüfen, so das die
Funktion gewährleistet ist.

15. Der Kunstrasenplatz ist je nach Bedarf aber mindestens alle zwei Wochen regelmäßig
mit dem Traktor und den Besen der Fegevorrichtung besonders in den intensiv be-
spielten Bereichen fachgerecht zu unterhalten. Die Beschaffung und der regelmässige
Ersatz neuer Anbaubesen obliegt dem Bauhof.

16. Die Kompostabfuhr ist regelmäßig durchzuführen. In der Schulsaison 1-2 x wöchent-
lich nach Bedarf und Aufwuchs.

17. Einmal wöchentlich ist ein Protokoll über die Sicherheit der Anlage vom Auftragneh-
mer zu erstellen und dem Auftraggeber unaufgefordert 2 wöchentlich vorzulegen. Zu
Beachten ist hierbei auch die Dienstanweisung zur Unterhaltung und Überwachung
der städtischen Sportplätze und Kleinspielfelder vom 1.4.1998.

Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und ge-
sondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen. 
Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in 
ihrer Summe den  zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten. 
Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die 
vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Ver-
änderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entspre-
chende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle 
zeitnah zu erfolgen. 

Der Jahresbetrag von 80.100,- € wird in zwölf Jahresraten zu jeweils 6.675,00 €  an den Wirt-
schaftsbetrieb überwiesen.  

Im Auftrage 

 Koech 
Werkleiter Wolf 
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Top 5 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung 

Top 5.1 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung; hier: Schreiben der Kommunalaufsicht zum 3. Nach-
tragshaushaltsplan 2020 
Vorlage: SR/BerVoSr/250/2021 

Der Hauptausschuss nimmt von dem Bericht Kenntnis. 

Top 5.2 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung; hier: Leistung von über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben 
Vorlage: SR/BerVoSr/260/2021 

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

Top 5.3 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Anfragen an den Bürgermeister aus dem Ausschuss 

Bürgermeister Koech berichtet über die Einrichtung von Corona Teststationen in Ratze-
burg. Standorte: Jugendherberge (DRK) und kleine Sporthalle Riemannstraße (Notarzt-
börse) 

Sodann beantwortet Bürgermeister Koech die Fragen aus dem politischen Raum. Die zu-
sätzlichen Fragen und Antworten sind fett/ kursiv gedruckt wiedergegeben. 

1) Ist es zutreffend, dass das Arbeitszeitmodell der Verwaltung der Stadt Ratzeburg, unter
Wegfall der Kernzeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im 1. Quartal 2021 durch
Sie geändert wurde?

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2f)
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- Der Mitarbeiter wird auf 450 EURO Basis beschäftigt und baut sein Zeitguthaben
ab.

Bestand ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis des Mitarbeiters? 

- Ja

16) Am 26.10.2020 erschien in dem Onlineformat www.herzogtum-direkt.de folgende Pres-
semitteilung:
"Treppenanlage zwischen der 'Oelmanns Allee' und 'Am Mühlengraben' wird aufwändig
erneuert"
Die Pressemitteilung ist beigefügt.
Auf den Bildern der Pressemitteilung ist sehr gut zu erkennen, dass es sich nicht um
eine bloße Sanierung, sondern um eine vollständige Neuanlage handelt.

Diesbezüglich stellen sich folgende Fragen:
Gibt es einen gültigen Beschluss?

- Nein

Wie sind die Eigentumsverhältnisse des Weges? 

- Der Weg ist Eigentum der Stadt Ratzeburg

Können Katasterauszüge zeitnah vorgelegt werden? 

- Ja

Gibt es ein Gutachten? 

- Nein?

Am 19.01.2021 erschien sodann die Pressemitteilung zur Fertigstellung der Treppen-
anlage, die ich ebenfalls beifüge. 
Die ursprünglich bezifferten Kosten in Höhe von 35.000 EUR wurden erheblich über-
schritten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 80.000 EUR. 
Insoweit stellen sich folgende Fragen: 
Wie kommt eine Preissteigerung in Höhe von mehr als 100 Prozent zustande? 

- Gemäß der Urkalkulation und Angebot des Wirtschaftsbetriebes Bauhof haben sich
die Kosten um das Zweieinhalbfacher erhöht.
Der Herstellungsaufwand wurde deutlich unterschätzt.

Das untere Drittel des Wegeabschnittes befand sich erheblich auf Privatgrundstück
und musste verlegt werden.

Während der Baumaßnahme traten besondere Unwegsamkeiten bzw. Erschwer-
nisse auf:
Anfallendes Hangwasser erschwerte massiv den Wegebau und eine zusätzliche
Drainage musste zur Verhinderung einer Oberbaudurchfeuchtung eingebaut wer-
den.
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Das Gefälle in den Langabschnitten musste von 16% Längsneigung auf max.12% 
reduziert werden (Verkehrssicherungspflicht) und Zwischenpodeste eingebaut 
werden. 

Dadurch entstand praktisch ein komplett neuer Weg in der Wegetrasse der den ge-
setzlichen Anforderungen gerecht wird. 

Haushaltsmittel standen unter Haushaltsstelle 630.5115 zur Verfügung. 

Ist das Geld von der Stadt an den Bauhof gezahlt worden? 

- Ja

Welche Haushaltsmittel standen für diese Maßnahme bereit? 

- Es standen Haushaltsmittel unter der Haushaltsstelle 630.5115 (Unterhaltung Stra-
ßen/Wege/Brücken) bereit.

Gibt es ein Gutachten zur Barrierefreiheit? 

- Nein.
Treppe und Barrierefreiheit schließen sich meiner Ansicht nach aus.

Der Privateigentümer hat sich zu der Angelegenheit nicht geäußert, da ihm offen-
sichtlich sein Eigentum an den Flächen nicht bekannt war. 
1.Stadtrat Bruns vertritt die Auffassung, dass es sich um eine Neubaumaßnahme
gehandelt habe, die über den Vermögenshaushalt hätte abgerechnet werden müs-
sen und vorab eines Beschlusses der Stadtvertretung bedurft hätte.
Bürgermeister Koech erklärt, dass der Auftrag nicht durch ihn, sondern schon vor
langer Zeit unter massivem Druck seines Amtsvorgängers erfolgt sei, der ein be-
sonderes Interesse am Ausbau der Treppenanlage gehabt habe. Der Auftrag sei
jedoch aus Kapazitätsgründen nicht ausgeführt worden. Man ist von einer Sanie-
rung ausgegangen. Gleichwohl sind während der Maßnahme verwaltungstechni-
sche Verfahrensfehler gemacht worden.
Der Pressetermin ist auf Bitte der Bauhofleitung erfolgt.
Ratsherr Dr. Röger fragt nach, ob er dies richtig verstanden habe, dass der Bür-
germeister als Werkleiter des Bauhofs von der konkreten Maßnahme des Bauho-
fes, die am Ende ca. 80.000, - Euro gekostet habe, keine Kenntnis gehabt habe.
Bürgermeister Koech bestätigt, dass die Kenntnisnahme der Maßnahme erst nach
Fragestellung durch die Politik erfolgt sei, zuvor habe er von dieser Maßnahme
keine Kenntnis gehabt. Der laufende Prozess wurde durch den Bürgermeister
nicht in Frage gestellt. Hinsichtlich der Nachfrage von Frau Clasen zum erforder-
lichen Controlling, führte Bürgermeister Koech sinngemäß aus, dass er dieses
nicht für erforderlich hielte und er darüber hinaus dafür Sorge tragen würde, dass
„so etwas“ nicht mehr vorkomme.
Herr Bürgermeister Koech weist ausdrücklich daraufhin, dass sein Amtsvorgän-
ger Voß gegenüber dem Bauhof maßgeblich Einfluss bezüglich der grundsätzli-
chen Durchführung dieser Maßnahme genommen habe und die Sanierung der
Treppenanlage auf seinen Amtsvorgänger zurückzuführen sei.

Weiterhin räumte der Bürgermeister auf Nachfrage von Herrn Bruns eindeutig ein, 
dass die Maßnahme so nicht hätte umgesetzt werden dürfen, weil es sich um eine 
investive Maßnahme des Vermögenshaushaltes der Stadt handele. Die Mittel da-
für hätten aber gleichwohl zur Verfügung gestanden. 

koop
Hervorheben

koop
Hervorheben



Oelmannsallee Treppenerneuerung

Menge Einheit Bezeichnung E-Preis G-Preis E-Preis G-Preis E-Preis G-Preis
Kommissionierungszuschlag 17,50 € 17,50 € 80 stk.

187,00  Stk. Granit Palisade 8/25/100 cm grau allseits gespalten und gestockt (Menge 244) 17,70 € 3.309,90 € 17,17 € 1.373,60 € 17,20 € 3.216,40 €
168,00  Stk. Granit Palisade 8/25/75 cm grau allseits gespalten und gestockt 12,45 € 2.091,60 € 13,15 € 2.209,20 € 13,00 € 2.184,00 €
120,00  Stk. Granit Palisade 8/25/50 cm grau allseits gespalten und gestockt 8,85 € 1.062,00 € 8,59 € 1.030,80 € 8,60 € 1.032,00 €

44,00          Stk. Granit-Blockstufe 100x35x15 cm China grau 6-seitig gesägt, gefast und geflammt 41,00 € 1.804,00 € 41,64 € 1.832,16 € 41,90 € 1.843,60 €
6,00            Stk. Granit-Blockstufe 150x35x15 cm China grau 6-seitig gesägt, gefast und geflammt 64,50 € 387,00 € 61,96 € 371,76 € 63,00 € 378,00 €

90,21          m² Rechteckpflaster 20/108 cm anthrazit m. Fase 11,35 € 1.023,88 € 11,50 € 1.104,00 € 12,00 € 1.080,00 €
Frachtkosten 75,00 € 75,00 € 18,00 € 300,00 €

5,00            m³ Beton C20/25 8er Korn 89,00 € 445,00 € 117,50 € 587,50 €
Mindermengenzuschlag 16,00 € 16,00 € 15,00 €
Frachtkosten 80,00 €

6,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in V100S T 10.0 100 cm Verz. KS Stahl Bauhöhe 20,0/20,0 cm 50,90 € 305,40 € 55,00 € 330,00 €
3,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in Kombistirnw. Typ 0-20 für Rinnenanfang und –ende mit Kante verz. 13,60 € 40,80 € 19,00 € 57,00 €
3,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in Stirnwand 10 für Rinnenende, LLD-Rohranschl. DN 110 mit Kantenschutz Stahl verz. 20,10 € 60,30 € 28,45 € 85,35 €
3,00            Stk. ACO-Drain-Maschenrost Q Kl. B. 100 cm MW 30x10,0 Stahl verzinkt mit schraubloser Arretierung Drainlock 38,00 € 114,00 € 38,50 € 115,50 €

50,00          m KG-Rohr DN 110/2000 KGEM 13,80 € 690,00 € 2,67 € 113,48 € 4,49 € 224,40 €
25,00          Stk. KG-Bogen DN 110 45 Grad KGB 9,10 € 227,50 € 1,10 € 23,38 € 2,97 € 74,25 €
20,00          m Sirobau Dränrohr DN 100, geschlitzt Typ R1, blau, L=2,50 m 2,10 € 42,00 € 1,44 € 34,56 € 2,85 € 57,00 €

Logistikkostenpauschale je Anlieferung 12,50 € 12,50 € 6,47 € 40,00 €
107,00  Stk. Granit Leistenstein 8/25/100 cm classic 16,09 € 1.721,63 €

Streckenlieferung Granit 100,00 € 100,00 €
6,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 1,0 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15, Breite 12 / Höhe 10 18,15 € 108,90 €
3,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 1,0 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15 und eingebautem Rohrstutzen DN 100 23,35 € 70,05 €
3,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 0,5 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15 und eingebautem Rohrstutzen DN 100 21,36 € 64,08 €

Mautpauschale 15,00 €
11.724,38 € 10.182,07 € 11.715,00 €

18,00          m³ BMG 350,00 € 350,00 € 350,00 €
10,00          m³ Splitt 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Materialkosten 10.587,07 €

Stundenaufwand  (6 Leute 4 Wochen) 7.839,00 €
RZ-MC 54 5.023,20 €
RZ-VW 214 2.165,28 €
Minibagger 800,00 €
RZ-AH 419 138,84 €
Rüttelplatte Vibromax 76,70 €
Nonnemann WC 120,00 €
Radlader klein,  gemietet 1.600,00 €
Gerätepauschale 200,00 €

Geräte und Lohn 17.963,02 €

Geplante Gesamtkosten 28.550,09 €

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2f)
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 20.05.2021 
 SR/BeVoSr/417/2021/3 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Astrid Jessen  FB/Aktenzeichen: 200.20.19 
 
 

Schulsozialarbeit; hier:Resolution Finanzierung durch das 
Land 
 
Zielsetzung: 
 
Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der ASJS empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt und die Stadtvertretung 
beschließt, sich der dieser Vorlage beigefügten Resolution des 
Schulverbandes Albersdorf gegenüber dem Land Schleswig- Holstein nicht 
anzuschließen. 
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 20.05.2021 
Colell, Maren am 20.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit beigefügter E-Mail schildert der Schulverbandsvorsteher des Schulverbandes 
Albersdorf seine Gründe für die erneute Resolution gegenüber dem Land Schleswig-
Holstein bzgl. der Finanzierung der Schulsozialarbeit an den Schulen. 
 
Um dieser Resolution mehr Nachdruck zu verleihen, ist es sinnvoll, wenn sich ihr 
möglichst viele Schulträger anschließen. 
Der Schulverband Albersdorf bat die Schulträger um Übersendung weiterer 
Resolutionen bis zum 31.03.2021, um diese dann gesammelt an das Land 
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Schleswig-Holstein weiterleiten zu können und der Angelegenheit so mehr 
Nachdruck zu verleihen. 
 
Der Stadt Ratzeburg sind im Haushaltsjahr 2020 Personalkosten in Höhe von 
84.661,71 € für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule 
entstanden. Aufgrund einer Langzeiterkrankung eines Schulsozialarbeiters sind 
diese Kosten jedoch nicht aussagekräftig. - Im Normalfall wären Personalkosten in 
Höhe von rd. 107.000,-- € entstanden. -  Das Land hat sich an den Personalkosten 
2020  mit einer Förderung über § 28 FAG in Höhe von 24.653,31 € beteiligt.  
Unter Berücksichtigung der erfolgten Arbeitszeitänderungen der Mitarbeiter/innen 
werden in diesem Jahr für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen 
Gelehrtenschule ca. 98.200,-- € Personalkosten anfallen. 
 
Die Verwaltung sieht in der Schulsozialarbeit eine originäre Aufgabe des Landes und 
empfiehlt, sich der Resolution des Schulverbandes Albersdorf anzuschließen und 
diese an das Land nachzusenden. 
 
 
Der ASJS hat sich in seiner Sitzung am 06.05.2021 mit dem Sachverhalt befasst und 
beschlossen, sich der Resolution des Schulverbandes Albersdorf gegenüber dem 
Land Schleswig- Holstein nicht anzuschließen. 
 
Nach Auffassung des Gremiums würde mit einer Unterzeichnung der Resolution  der 
Charakter einer Protestnote entstehen. Der Jugendhilfeausschuss solle sich mit dem 
Thema näher befassen.   
 
Stadtjugendpfleger Herr Peter Linnenkohl erläuterte in der Sitzung des ASJS vom 
06.05.2021, dass es aus seiner Sicht nicht von Vorteil sei, sollten die 
Schulsozialarbeiter zu Landesbediensteten gemacht werden. Die Dienst- und 
Fachaufsicht würde sich ändern und in Konfliktfällen gäbe es als kommunaler 
Bediensteter bessere Möglichkeiten zur Handlungsfähigkeit, wenn eine 
Beschäftigung über den Schulträger bestehe.  
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Sachverhalt  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
2 E-Mails des Schulverbandes Albersdorf 
Resolution des SV   
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 20.05.2021 
 SR/BeVoSr/441/2021/1 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Martin Gutzeit  FB/Aktenzeichen: 5.55.02 
 
 

KiTas; hier: Finanzierungsvereinbarungen der 
Kindertagesstätten 
 
Zielsetzung: 
Anpassung der Finanzierungsvereinbarungen für die Kindertagesstätten in freier 
Trägerschaft an die gesetzlichen Vorgaben des Gesetzes zur Förderung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz 
– KiTaG). 
 
Beschluss:  
 
Der ASJS empfiehlt / der Hauptausschuss empfiehlt / die Stadtvertretung 
beschließt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für den Übergangszeitraum vom 01.01.2021 bis 
zum 31.12.2024 mit den freien Trägern der Kindertagesstätten 
Finanzierungsvereinbarungen gemäß dem beigefügten Entwurf 
(Finanzierungsvereinbarung - Stand 19.05.2021) abzuschließen. 
 
Hierbei wird den freien Trägern ein Wahlrecht zwischen einer 
Fehlbedarfsfinanzierung oder der Weiterleitung der Mittel des Standard-
Qualitäts-Kosten-Modelles (SQKM) eingeräumt. 
 
Im Falle einer Fehlbedarfsfinanzierung lautet § 5 Absatz1 der 
Finanzierungsvereinbarung: 
 
Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität 
ergibt sich aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es 
handelt sich um eine Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die 
nachweislich nicht abwendbar waren, werden im Übergangszeitraum durch die 
Stadt ausgeglichen. Überdeckungen sind an die Stadt zu erstatten. 
 
Im Falle der Weiterleitung der SQKM-Mittel lautet § 5 Absatz 1 der 
Finanzierungsvereinbarung: 
 
Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickelten SQKM. 
Die Stadt leitet die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel 
für die Einrichtungen des Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt 
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auch für alle Anpassungen, die in der Vertragslaufzeit erfolgen und für die in 
diesem Vertrag vereinbarten Zusätze. Der Träger verpflichtet sich zur 
wirtschaftlichen Haushaltsführung und darf alle ihm zur Verfügung gestellten 
Mittel nur zum Zweck der Kitabetriebe in Ratzeburg einsetzten. Nachschüsse 
seitens der Stadt sind für die Vertragslaufzeit ausgeschlossen. 
 
 
 
 
  
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 20.05.2021 
Colell, Maren am 20.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit der Kita-Reform ändert sich die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen 
in Schleswig-Holstein grundlegend. Dies hat wesentliche Auswirkungen auf die 
zwischen der jeweiligen Standortgemeinde und den freien Einrichtungsträgern 
bestehenden und damit anpassungsbedürftigen oder neu abzuschließenden 
Finanzierungsvereinbarungen.  
Das Land und die jeweiligen Wohngemeinden der Kinder leisten zukünftig pauschale 
Finanzierungsbeiträge an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Kreis, 
kreisfreie Stadt, Stadt Norderstedt), in dem das Kind gefördert wird. Der örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe fördert den im Bedarfsplan aufgenommenen 
(freien oder kommunalen) Einrichtungsträger perspektivisch mit gesetzlich 
festgelegten Fördersätzen.  
Die Kita-Reform wird in zwei Stufen umgesetzt. Im Übergangszeitraum (nunmehr 
Januar 2021 bis Ende 2024) steht der Förderanspruch aus der Pauschalfinanzierung 
(SQKM) gemäß § 57 Absatz 2 Nummer 1 Kindertagesförderungsgesetz der 
jeweiligen Standortgemeinde zu. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
bündelt in dieser Übergangsphase zwar schon die Landes- und 
Wohngemeindeanteile, zahlt die gesetzlichen Fördersätze jedoch noch nicht (direkt) 
an den Einrichtungsträger, sondern an die Standortgemeinde aus. 
  
Die Standortgemeinde fördert ihrerseits (wie bislang) die Kindertageseinrichtungen 
freier Einrichtungsträger über individuelle Finanzierungsvereinbarungen (= öffentlich-
rechtliche Zuschussverträge). Diese werden auch weiterhin zwischen der 
Standortgemeinde und dem Einrichtungsträger geschlossen.  
 
Die vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ausgezahlten 
Gruppenfördersätze dienen in diesem ersten Schritt der Refinanzierung der 
öffentlichen Hand und sind in der Übergangsphase nicht automatisch und 
unverändert an die Einrichtungsträger weiterzureichen. Bis Ende 2024 besteht die 
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Finanzierungslogik zwischen Standortgemeinde und Einrichtungsträger somit im 
Wesentlichen unverändert fort.  
Für die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen haben die freien 
Einrichtungsträger einen gesetzlichen Anspruch auf Abschluss einer 
Finanzierungsvereinbarung mit der Standortgemeinde.  
Für den Übergangszeitraum behalten die Finanzierungsvereinbarungen also 
grundsätzlich ihre bisherige Bedeutung. Es besteht dennoch dringender 
Anpassungsbedarf, insbesondere an die neuen Qualitätsstandards.  
 
Aus den Kalkulationsgrundlagen der SQKM-Sätze können keine unmittelbaren 
Ansprüche für die Höhe des Förderanspruches abgeleitet werden. 
(Textquelle: Arbeitshilfe der „AG Finanzierungsvereinbarungen“ unter Beteiligung der 
kommunalen Landesverbände, der LAG der Wohlfahrtsverbände sowie des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren (MSGJFS) zur 
Kita-Reform). 
 
Der erste Entwurf der Finanzierungsvereinbarungen wurde Anfang Februar an die 
Träger versendet. Die Stellungnahmen der Träger folgten zügig und 
gemeinschaftlich. Darüber hinaus legten zwei Träger noch einzelfallbezogene 
Stellungnahmen vor. Der daraufhin angepasste Entwurf wurde den Trägern am 22. 
März 2021 zugesandt. Es wurde den Änderungswünschen der Träger überwiegend 
entsprochen. 
 
Einzelbezogene Wünsche konnten aufgrund der angestrebten Gleichbehandlung 
aller Einrichtungen nicht berücksichtigt werden. 
 
Der ASJS beschloss in der Sitzung am 06.05.2021 entgegen dem Vorschlag der 
Verwaltung, dass den Kindertagesstätten in freier Trägerschaft ein Wahlrecht 
zwischen einer Fehlbedarfsfinanzierung oder der Weiterleitung der SQKM-Mittel 
eingeräumt werden soll. Die Träger haben sich vor Vertragsabschluss für den 
Übergangszeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2024 auf eine Variante 
festzulegen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte wie aus dem vorherigen Sachverhalt ersichtlich, 
keine Möglichkeit bestehen, die SQKM-Mittel 1:1 gemäß dem Entwurf der 
Finanzierungsvereinbarungen an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 
weiterzuleiten. Dies entspricht nicht dem aktuellen Finanzierungs-Modell des Landes. 
Es sollte bedacht werden, dass durch diese Wahlmöglichkeit der Stadt Ratzeburg 
mögliche Mittel zur Refinanzierung der Standortgemeinde nicht zur Verfügung 
stünden. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
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1. ca. 125.000,00€ Gesamtkosten jährlich für alle Kitas als ergänzende 
Förderung bei einem Satz von 2,5% der Personalkosten der jeweiligen 
Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 (§ 5 Abs. 4).  

2. ca. 42.000€ Gesamtkosten jährlich für alle Kitas als ergänzende Förderung zu 
Fortbildung, Fachberatung und Qualitätsmanagement (§ 6 Abs. 2). Dies 
bezieht sich auf die Anzahl der Mitarbeiter. 

  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 

1) 1. Entwurf Finanzierungsvereinbarung Stadt Ratzeburg –  der erste Entwurf, 
den die Stadt an die Träger geschickt hat 

2) Stellungnahme Finanzierungsvereinbarung (Original) – die Entgegnung der 
Träger 

3) Stellungnahme Träger – beschreibt die Änderungen, die vorgenommen 
wurden 

4) Entwurf - Finanzierungsvereinbarung (Stand 27.04.2021) – ist der nun gültige 
Entwurf 

5) As Stadt Rz 21-02-11 Sondervotum - Stellungnahme Montessori 
6) As Stadt Rz 21-03-29 Sondervotum - Stellungnahme Montessori 
7) Brief Stadt Ratzeburg – stellvertretende Leitung – Stellungnahme Ev.-Luth. 

Kirchengem St. Georgsb. 
8) Entwurf - Finanzierungsvereinbarung (Stand 19.05.2021) mit Wählmöglichkeit 

§5 (1) 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



 

Finanzierungsvereinbarung 
 

Zwischen 
der Stadt Ratzeburg 

- vertreten durch den Bürgermeister - 
(nachstehend Stadt genannt) 

 
und 

 
Name des Trägers 

(nachstehend Träger genannt) 
 

wird folgende Vereinbarung zur Finanzierung der vom Träger in Ratzeburg betriebenen 
Kindertagesstätte geschlossen: 

 
 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsgrundlage 
 
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Bezuschussung der Kindertageseinrichtung  

 
Name der Kindertageseinrichtung einfügen 
 
durch die Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde.  

 
(2) Der Träger ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und im Besitz einer gültigen 

Betriebserlaubnis für die genannte Einrichtung. Die Einrichtung ist mit der vereinbarten 
Betreuungsleistung in der Bedarfsplanung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe aufgenommen. 
 

(3) Durch die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen werden die 
Gruppenförderungssätze definiert. 

 

(4) Der Träger unterhält und betreibt und die Kindertagesstätte in eigener Verantwortung und 
verpflichtet sich, die für den Betrieb der Kindertagesstätte notwendigen Versicherungen 
abzuschließen. 

 

(5) Der Träger ist Arbeitgeber des Personals und übt die Dienst- und Fachaufsicht über das 
Personal sowie das Hausrecht aus.  

 
 
 
§ 2 Betreuungsleistungen 

 
(1) Der Träger erbringt die Betreuungsleistung unter Beachtung der Vorschriften des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) und der 
dazu erlassenen Rechtsvorschriften und Verordnungen. 

Ö  13Ö  13



 

 
(2) Der Träger verpflichtet sich, die Betreuungsleistungen in der Kindertageseinrichtung mit 

den im Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg hinterlegten Gruppen und 
Öffnungszeiten anzubieten, solange entsprechende Betreuungsplätze ausreichend 
nachgefragt werden. 

 
(3) Die Entscheidung über die Förderung von Kindern über drei Jahren in einer Krippengruppe 

(§ 17 Abs. 2 KiTaG) und Aufnahme von bis zu zwei Kindern unter drei Jahren in 
Kindergartengruppen sowie die Aufnahme schulpflichtiger Kinder (§ 17 Abs. 4 KiTaG) ist 
vom Träger unter Berücksichtigung pädagogischer Gesichtspunkte mit vorheriger 
Beteiligung der Stadt bzw. des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
vorzunehmen. Gleiches gilt für die Erhöhung der Gruppengröße gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfes an Betreuungsplätzen. 

 
(4) Bei ausreichender Nachfrage kann für Kinder ein Frühdienst bzw. ein Spätdienst 

angeboten werden, bei dem Kinder außerhalb ihrer Stammgruppe gefördert werden 
(Ergänzungs- und Randzeitengruppen). Voraussetzung für die Einrichtung dieser Gruppen 
ist eine Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach vorheriger 
Beteiligung der Stadt. 

 
(5) Die planmäßigen Schließzeiten nach § 22 KiTaG werden für die Einrichtungen unter 

Beteiligung des Elternbeirates beschlossen und öffentlich zugänglich gemacht. 
 

 

§ 3 Aufnahme von Kindern, Kita-Datenbank 
 

(1) Die Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung darf weder aus Gründen seiner Herkunft, 
seiner Nationalität oder seiner geschlechtlichen Identität noch aus konfessionellen, 
weltanschaulichen oder ethnischen Gründen abgelehnt werden. 

 
(2) Aus Gründen einer Behinderung oder drohenden Behinderung darf die Aufnahme eines 

Kindes in eine Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreuungsverhältnis nicht beendet 
werden, es sei denn, die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung des Kindes 
sind in der Gruppe nicht gegeben und können nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen 
werden. Ablehnungen sind dem örtlichen Träger der Jugendhilfe mitzuteilen. 
 

(3) Wird ein Kind aus einem anderen Bundesland als Schleswig-Holstein in der 
Kindertagesstätte betreut, gilt das durch den örtlichen Träger des anderen Bundeslandes 
und dem Kreis Herzogtum Lauenburg vereinbarte Verfahren zur Finanzierung. 

 

(4) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plätze erfolgt die Vergabe der Plätze 
unter Beachtung der Aufnahmekriterien. Die Kinder der Stadt Ratzeburg werden vorrangig 
aufgenommen. Die Aufnahmekriterien werden vom Träger in Abstimmung mit dem Beirat 
festgelegt und in schriftlicher Form öffentlich zugänglich gemacht. 

 
(5) Der Träger verpflichtet sich zur fach- und sachgerechten Nutzung der Kita-Datenbank nach 

§ 3 KiTaG. 



 

 
(6) Der Träger stellt sicher, dass die über die Kita-Datenbank nach § 33 KiTaG zu 

übermittelnden Daten spätestens zum 9. des jeweiligen Monats auf einem aktuellen Stand 

sind. Führt die Nichtnutzung der Kita-Datenbank zu einer Kürzung der 

Betriebskostenzuschüsse im Sinne von § 8a Abs. 6 KitaG durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, ist die Stadt Ratzeburg nicht verpflichtet, das hieraus 

entstehende Defizit zu decken. 

 

(7) Der Träger gewährleistet, dass Neuanmeldungen unverzüglich in der KiTa-Datenbank 

erfasst bzw. freigeschaltet werden, um die Stadt bei ihrer Bedarfsplanung zu unterstützen.  

 
 
 
§ 4 Fördervoraussetzungen 
 
(1) Die Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen gemäß Teil 4 des KiTaG unter 

Berücksichtigung der Übergangsregelungen gemäß § 57 KiTaG sind von dem Träger 
einzuhalten. Sofern Verstöße gegen Teil 4 des Kindertagesförderungsgesetzes zu einem 
Verlust des Förderanspruchs oder zu einer Rückforderung von gewährten Fördermitteln 
durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe führen, kann die Stadt den Träger in Regress 
nehmen. 
 

(2) Der Träger sichert zu, dass alle im KiTaG genannten Fördervoraussetzungen von ihm erfüllt 
werden und verpflichtet sich, im Falle einer Rückforderung von Fördermitteln durch den 
Kreis im Verfahren gegen die Stadt mitzuwirken. 

 
(3) Sollte der Träger feststellen, dass diese Fördervoraussetzungen durch ihn nicht 

eingehalten werden können, hat er die Stadt darüber umgehend zu informieren. Die Stadt 
unterstützt den Träger soweit wie möglich, im Rahmen seiner Beratung zur Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen.  

 
 
 
§ 5 Finanzierung der Kindertagesstätte 

 
(1) Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität ergibt sich 

aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es handelt sich im um eine 
Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die nachweislich nicht abwendbar waren, 
werden im Übergangszeitraum durch die Stadt ausgeglichen. Überdeckungen sind an die 
Stadt zu erstatten.  
 

(2) Der Träger stellt den Einzug aller Elternbeiträge sicher. Ausfallende Elternbeiträge werden 
nur mit Nachweis eines ordnungsgemäß durchgeführten Mahnverfahrens von der Stadt 
übernommen. 

 



 

(3) Der Träger verpflichtet sich, alle Möglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkindern in 
Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden pädagogische Notwendigkeiten 
berücksichtigt. 
 

(4) Ergänzende Förderung zu der Standardqualität insbesondere der Verfügungszeiten wird 
nach § 16 Abs. 1 KitaG während der Laufzeit dieser Vereinbarung durch die Stadt in Höhe 
von 2% der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Personalkosten für das pädagogische 
Personal gewährt, daraus leitet sich jedoch kein Anspruch auf Ausgleich über den 
31.12.2024 hinaus ab. Der Träger weist diese Förderungen gesondert aus. 
 

(5) Der im Einzelfall erforderliche behinderungsbedingte Mehraufwand wird gesondert 
ausgewiesen und durch die Eingliederungshilfe beglichen. Dieser darf nicht auf die Kosten 
des Regelbetriebes angerechnet werden. Für den ausfallenden Elternbeitrag bei einer 
Platzzahlreduzierung wird der vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Stadt gezahlte 
Beitrag in voller Höhe weitergeleitet bzw. in der Defizitfinanzierung ausgewiesen. 

 
(6) Der Träger kalkuliert, setzt fest und vereinnahmt die Elternbeiträge. Diese dürfen gemäß 

§ 31 KiTaG den maximal festgelegten Gebührensatz nicht überschreiten. Eine 
Unterschreitung ist nur im Rahmen der Auskömmlichkeit der Mittel nach dem 
Standardqualitätskostenmodell (SQKM) möglich.  

 
(7) Verpflegungskosten und Auslagen für Ausflüge sind von den Eltern zu tragen und werden 

nach Beteiligung des Beirates vom Träger vereinnahmt. Die Stadt hat hieran keinen Anteil. 
 

(8) Die Eigenleistungen des Trägers werden in den Jahren 2021 bis Ende 2024 schrittweise 
abgebaut. 

 
 
 
 
§ 6 Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung (§ 19, 20 KiTaG) 
 

(1) Der Träger setzt in eigener Verantwortung die gesetzlichen Anforderungen an die 
pädagogische Qualität, das Qualitätsmanagement, die pädagogische Fachberatung 
und die Aus-, Fort- und Weiterbildung um. 
 

(2) Die Stadt erkennt für die Fortbildung und Fachberatung des pädagogischen Personals 
eine ergänzende Förderung in Höhe von jährlich bis zu 300,00 € für das pädagogische 
Personal an.  
 

(3) Nach Ausschöpfung der durch das Land Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden 
Mittel der Sprachförderung kann die Nachqualifikation alltagsintegrierter 
Sprachbildung einbezogen werden. 
 

(4) Nach Maßgabe des städtischen Haushalts wird durch die Stadt eine anteilige 
Förderung von praxisintegrierten Ausbildungsmaßnahmen (PiA-Maßnahmen) in 
Aussicht gestellt.  

 



 

 
 
 
 
§ 7 Beirat 

 
(1) Der Träger richtet einen Beirat entsprechend § 32 Abs. 3 KiTaG ein.  
 
(2) Der Beirat besteht aus acht gleichwertig stimmberechtigten Mitgliedern mit jeweils zwei 

Vertreter/innen 
- des Trägers 

- der pädagogischen Kräfte der Kindertagesstätte 

- der Elternvertretung 

- der Stadt, bestehend aus dem Bürgermeister, der von einem Mitarbeiter oder einer 

Mitarbeiterin der Verwaltung vertreten werden kann, und einem Mitglied der 

Stadtvertretung.  

 

(3) Der Beirat wählt eine/n Vorsitzende/n und eine Stellvertretung aus seiner Mitte. Im ersten 

Wahlgang ist die absolute Mehrheit der Mitglieder erforderlich. Sollte im ersten Wahlgang 

kein/e Vorsitzende/r gewählt werden, ist im zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit 

ausreichend. 

 

(4) Die Einladungen zu den Beiratssitzungen müssen mindestens 2 Wochen vor der Sitzung 

eine übersandt werden. 

 

(5) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, 

darunter die/der Vorsitzende oder die Stellvertretung. Besteht bei Abstimmungen im 

Beirat Stimmengleichheit, gilt dies als Ablehnung. 

 

(6) Stellungnahmen des Beirates sind schriftlich zu formulieren und dem Träger vor dessen 

Entscheidung vorzulegen. 

 
 
 
 

§ 8 Räumliche Anforderungen an die Kindertagesstätte 
 
(1) Sofern die in § 23 KiTaG definierten räumlichen Anforderungen nicht eingehalten werden, 

teilt der Träger dies dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich mit. 
 
(2) Der Träger und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe erzielen im Einvernehmen 

Lösungsmöglichkeiten zur Einhaltung der räumlichen Anforderungen im Sinne des § 23 
KiTaG unter Berücksichtigung des § 57 Abs. 3 Nr. 3 KiTaG.  

 
 



 

 
 
§ 9 Verfahren 
 
(1) Der Träger legt der Stadt jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 bis spätestens zum 30.09. 

eines jeden Jahres den Stellenplan und den detaillierten Wirtschaftsplan der 
Kindertagesstätte für das darauffolgende Jahr vor, aus dem die Einzelpositionen der 
Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung ersichtlich sind. Eine ergänzende Förderung der 
Stadt, die über die Standardqualität nach Teil 4 des KiTaG hinausgeht, wird im 
Wirtschaftsplan gesondert dargestellt. 

 

(2) Die Abschlagszahlungen und die Zahlungen der ergänzenden Förderungen der Stadt an 
den Träger erfolgen quartalsweise in Höhe von 25% des Zuschussbetrages zum 
15.02./15.05./15.08./15.11. des jeweiligen Förderjahres.  

 

(3) Der detaillierte Jahresabschluss des Trägers ist der Stadt spätestens zum 31.05. des auf die 
Förderung folgenden Jahres vorzulegen. Eine ergänzende Förderung der Stadt nach § 5 
Abs. 1 ist gesondert auszuweisen. Der Jahresabschluss enthält einen Nachweis, dass die 
Fördervoraussetzungen laut Teil 4 des KiTaG erfüllt werden. Der Träger räumt der Stadt 
das in § 35 KiTaG definierte Prüfungsrecht ein.  
 

(4) Die Evaluation der Wirkung des KitaG ist für den Träger und die Stadt entsprechend § 58 
KiTaG verpflichtend. 

 
 
 
 
§ 10 Laufzeit, ordentliche Kündigung, Beendigung, Änderungen und Nebenabreden 
 
(1) Der Vertrag tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Er gilt bis zum 31.12.2024. 

Gleichzeitig tritt der bisherige Vertrag nebst aller Nebenabreden außer Kraft. 
 

(2) Der Vertrag endet automatisch zu dem Zeitpunkt, mit dem die Anerkennung des Trägers 
als freier Träger der Jugendhilfe endet bzw. zu dem Zeitpunkt, mit dem die 
Betriebserlaubnis erlischt. Soweit die Betriebserlaubnis für Teile der Einrichtung erlischt, 
sind nur diese Teile vom Ende des Vertrages betroffen. 
 

(3) Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich zu 
vereinbaren. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

 

(4) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 
Grundstücks geschlossen haben, so gelten entsprechende Regelungen unabhängig von 
dieser Finanzierungsvereinbarung. 

 
 
 
 
 



 

 
 
§ 11 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder sich als lückenhaft 
erweisen, bleibt die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine wirksame 
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt für die Ausfüllung von Lücken. 
 
 
 
§ 12 Schlichtungs- und Anpassungsklausel  
 
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, bei Auftreten von Vertragslücken sowie 
bei sonstigem Änderungsbedarf verpflichten sich die vertragsschließenden Parteien 
unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung aufzunehmen. 

 
 
 
__________________________  __________________________ 
Ort, Datum     Ort, Datum 
 
Stadt Ratzeburg    Träger 
 
 
 
___________________________       ___________________________ 
         
  
 
Stempel     Stempel    



 

Montessori Nord gGmbH (HRB 7100 HL)  Glockengießerstr. 9a  23552 Lübeck 
Fon: (0451) 70 99 69 79  www.montessori-nord.de  Geschäftsführer: Andreas Hagenkötter  

 

 
 

 
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren    
Unter den Linden 1 
 
23909 Ratzeburg 
 

Lübeck, den 11. Februar 2021 
 
 

Neue Finanzierungsvereinbarung Kita 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Gutzeit, 
 
die Stellungnahme der Träger wurde mit uns abgestimmt und wird von uns in allen dort ge-
nannten Punkten unterstützt. Lediglich ein einem Punkt haben wir eine etwas abweichende 
Sicht. Es geht um § 5 (1). In zwei unserer Einrichtungen hatten wir schon bisher keine Fehl-
bedarfsfinanzierung. Wir streben diese auch jetzt nicht an und favorisieren einen reinen 
Budgetvertrag – wie er auch in Lübeck üblich ist. 
 
Als § 5 (1) schlagen wir daher folgende Formulierung vor:  
 
Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickeltem SQKM. Die Stadt leitet 
die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel für die Einrichtungen des 
Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt auch für alle Anpassungen, die in der Ver-
tragslaufzeit erfolgen. Der Träger verpflichtet sich zur wirtschaftlichen Haushaltsführung und 
darf alle ihm zur Verfügung gestellten Mittel nur zum Zweck des Kitabetriebes einsetzen.  
 
Die nun zu treffenden Regelungen sollten für die von uns betriebenen Kitas alle gleich sein. 
Dabei sollte ein Finanzierungsvertrag für alle von uns betriebenen Kitas genügen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Hagenkötter 
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Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren    
Unter den Linden 1 
 
23909 Ratzeburg 
 

Lübeck, den 29. März 2021 
 
 

 
 
Neue Finanzierungsvereinbarung Kita 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koech, 
sehr geehrter Herr Gutzeit, 
 
die Änderungen des Finanzierungsvertrages vom 17.03.2021 haben wir erhalten und sind 
damit grundsätzlich einverstanden, bis auf einen für uns wesentlichen Punkt, den wir in ei-
nem Schreiben vom 11.02.2021 schon angesprochen hatten.  
 
In zwei unserer Einrichtungen hatten wir bisher keine Fehlbedarfsfinanzierung. Die Stadt 
Ratzeburg hatte seinerzeit zur Deckelung der Kosten mit allen Trägern einen Finanzierungs-
vertrag nach einem festen Faktor pro Stunde pro Kind geschlossen. Andere Träger sind spä-
ter davon abgewichen und zur Fehlbedarfsfinanzierung zurückgekehrt. Wir sind dabei ge-
blieben, weil wir mit den Zuschüssen auskömmlich haushalten konnten.  
 
Auch für die Zukunft streben wir einen reinen Budgetvertrag für alle von uns betriebenen 
Einrichtungen an. Solche Budgetverträge sind schon jetzt in anderen Kommunen üblich (z.B. 
Lübeck) und werden sicher spätestens ab 2025 überall Standard sein. Sie entsprechen auch 
dem Willen des Gesetzgebers, der dafür extra das Instrument des SQKM geschaffen hat.  
 
In unserer Gesamtkalkulation gehen wir davon aus, dass wir mir den SQKM-Mitteln und den 
weiteren gewährten Sonderleistungen der Stadt Ratzeburg unsere Einrichtungen auskömm-
lich betreiben können.  
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Eine Punktlandung, dass auf den Cent genau alles ausreicht, wird nie möglich sein. In der 
einen oder anderen Einrichtung  wird es am Ende eines Wirtschaftsjahres mal eine Unterde-
ckung geben und mal eine kleine Überdeckung, die dann in den Folgejahren benötigt wird, 
um die Unterdeckung der Vorjahre auszugleichen oder z.B. verschobene Bau- oder Fortbil-
dungsmaßnamen nachzuholen.  
 
Die Fehlbedarfsfinanzierung hätte zur Folge, dass wir immer am Ende eines Jahres bemüht 
wären, alle verfügbaren Mittel auszugeben, damit wir nichts erstatten müssen. Sinnvolle 
Ausgaben gibt es in Kindertagesstätten immer. Im Folgejahr müssten wir dann für jede nicht 
geplante Anschaffung, Personalüberbrückung durch Fremdfirmen oder ungeplante Baumaß-
nahme mit der Stadt die Ausgaben neu verhandeln, was Abläufe und Planbarkeit für beide 
Vertragsparteien deutlich erschweren würde.  
 
Daher schlagen wir folgende Formulierung für § 5 (1) des Vertrages vor:  
 
Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickelten SQKM. Die Stadt leitet 
die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel für die Einrichtungen des 
Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt auch für alle Anpassungen, die in der Ver-
tragslaufzeit erfolgen und für die in diesem Vertrag vereinbarten Zusätze. Der Träger ver-
pflichtet sich zur wirtschaftlichen Haushaltsführung und darf alle ihm zur Verfügung gestell-
ten Mittel nur zum Zweck der Kitabetriebe in Ratzeburg einsetzen. Nachschüsse seitens der 
Stadt sind für die Vertragslaufzeit ausgeschlossen.  
 
Aus unserer Sicht könnte diese Regelung als Alternative zu dem Vorschlag der Stadt in § 5 (1) 
(Fehlbedarfsfinanzierung) allen Trägern angeboten werden, um diesen eine Wahlfreiheit zu 
lassen. Wir bitten darum, dieses Schreiben den zur endgültigen Entscheidung befugten Gre-
mien zugänglich zu machen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Hagenkötter 

http://www.montessori-nord.de/


 

Finanzierungsvereinbarung 
 

Zwischen 
der Stadt Ratzeburg 

- vertreten durch den Bürgermeister - 
(nachstehend Stadt genannt) 

 
und 

 
Name des Trägers 

(nachstehend Träger genannt) 
 

wird folgende Vereinbarung zur Finanzierung der vom Träger in Ratzeburg betriebenen 
Kindertagesstätte geschlossen: 

 
 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsgrundlage 
 
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Bezuschussung der Kindertageseinrichtung  

 
Name der Kindertageseinrichtung einfügen 
 
durch die Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde.  

 
(2) Der Träger ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und im Besitz einer gültigen 

Betriebserlaubnis für die genannte Einrichtung. Die Einrichtung ist mit der vereinbarten 
Betreuungsleistung in der Bedarfsplanung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe aufgenommen. 
 

(3) Durch die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen werden die 
Gruppenförderungssätze definiert. 

 

(4) Der Träger unterhält und betreibt und die Kindertagesstätte in eigener Verantwortung und 
verpflichtet sich, die für den Betrieb der Kindertagesstätte notwendigen Versicherungen 
abzuschließen. 

 

(5) Der Träger ist Arbeitgeber des Personals und übt die Dienst- und Fachaufsicht über das 
Personal sowie das Hausrecht aus.  

 
 
 
§ 2 Betreuungsleistungen 

 
(1) Der Träger erbringt die Betreuungsleistung unter Beachtung der Vorschriften des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) und der 
dazu erlassenen Rechtsvorschriften und Verordnungen. 
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(2) Der Träger verpflichtet sich, die Betreuungsleistungen in der Kindertageseinrichtung mit 

den im Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg hinterlegten Gruppen und 
Öffnungszeiten anzubieten, solange entsprechende Betreuungsplätze ausreichend 
nachgefragt werden. 

 
(3) Die Entscheidung über die Förderung von Kindern über drei Jahren in einer Krippengruppe 

(§ 17 Abs. 2 KiTaG) und Aufnahme von bis zu zwei Kindern unter drei Jahren in 
Kindergartengruppen sowie die Aufnahme schulpflichtiger Kinder (§ 17 Abs. 4 KiTaG) ist 
vom Träger vorzunehmen. Gleiches gilt für die Erhöhung der Gruppengröße gemäß § 25 
Abs. 2 KiTaG unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfes an Betreuungsplätzen. Dabei 
strebt der Träger eine Optimierung der Belegung und Gebühreneinnahmen an. 

 
(4) Bei ausreichender Nachfrage kann für Kinder ein Frühdienst bzw. ein Spätdienst 

angeboten werden, bei dem Kinder außerhalb ihrer Stammgruppe gefördert werden 
(Ergänzungs- und Randzeitengruppen). Voraussetzung für die Einrichtung dieser Gruppen 
ist eine Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach vorheriger 
Beteiligung der Stadt. 

 
(5) Die planmäßigen Schließzeiten nach § 22 KiTaG werden für die Einrichtungen unter 

Beteiligung des Elternbeirates beschlossen und öffentlich zugänglich gemacht. 
 

 

§ 3 Aufnahme von Kindern, Kita-Datenbank 
 

(1) Die Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung darf weder aus Gründen seiner Herkunft, 
seiner Nationalität oder seiner geschlechtlichen Identität noch aus konfessionellen, 
weltanschaulichen oder ethnischen Gründen abgelehnt werden. 

 
(2) Aus Gründen einer Behinderung oder drohenden Behinderung darf die Aufnahme eines 

Kindes in eine Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreuungsverhältnis nicht beendet 
werden, es sei denn, die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung des Kindes 
sind in der Gruppe nicht gegeben und können nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen 
werden. Ablehnungen sind dem örtlichen Träger der Jugendhilfe mitzuteilen. 
 

(3) Wird ein Kind aus einem anderen Bundesland als Schleswig-Holstein in der 
Kindertagesstätte betreut, gilt das durch den örtlichen Träger des anderen Bundeslandes 
und dem Kreis Herzogtum Lauenburg vereinbarte Verfahren zur Finanzierung. 

 

(4) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plätze erfolgt die Vergabe der Plätze 
unter Beachtung der Aufnahmekriterien. Die Kinder der Stadt Ratzeburg werden vorrangig 
aufgenommen. Die Aufnahmekriterien werden vom Träger in Abstimmung mit dem Beirat 
festgelegt und in schriftlicher Form öffentlich zugänglich gemacht. 

 
(5) Der Träger verpflichtet sich zur fach- und sachgerechten Nutzung der Kita-Datenbank nach 

§ 3 KiTaG. 

 



 

(6) Der Träger stellt sicher, dass die über die Kita-Datenbank nach § 33 KiTaG zu 

übermittelnden Daten spätestens zum 9. des jeweiligen Monats auf einem aktuellen Stand 

sind. Führt die Nichtnutzung der Kita-Datenbank zu einer Kürzung der 

Betriebskostenzuschüsse im Sinne von § 8a Abs. 6 KitaG durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, ist die Stadt Ratzeburg nicht verpflichtet, das hieraus 

entstehende Defizit zu decken. 

 

(7) Der Träger gewährleistet, dass Neuanmeldungen unverzüglich in der KiTa-Datenbank 

erfasst bzw. freigeschaltet werden, um die Stadt bei ihrer Bedarfsplanung zu unterstützen.  

 
 
§ 4 Fördervoraussetzungen 
 
(1) Die Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen gemäß Teil 4 des KiTaG unter 

Berücksichtigung der Übergangsregelungen gemäß § 57 KiTaG sind von dem Träger 
einzuhalten. Sofern Verstöße gegen Teil 4 des Kindertagesförderungsgesetzes zu einem 
Verlust des Förderanspruchs oder zu einer Rückforderung von gewährten Fördermitteln 
durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe führen, kann die Stadt den Träger nach einem 
gemeinsam geführten Gespräch unter Einbindung des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in 
Regress nehmen.  
 

(2) Der Träger sichert zu, dass alle im KiTaG genannten Fördervoraussetzungen von ihm erfüllt 
werden und verpflichtet sich, im Falle einer Rückforderung von Fördermitteln durch den 
Kreis im Verfahren gegen die Stadt mitzuwirken.  

 
(3) Sollte der Träger feststellen, dass diese Fördervoraussetzungen durch ihn nicht 

eingehalten werden können, hat er die Stadt darüber umgehend zu informieren. Die Stadt 
unterstützt den Träger soweit wie möglich, im Rahmen seiner Beratung zur Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen.  

 
 
 
§ 5 Finanzierung der Kindertagesstätte 
 
Variante 1: 

 
(1) Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität ergibt sich 

aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es handelt sich im um eine 
Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die nachweislich nicht abwendbar waren, 
werden im Übergangszeitraum durch die Stadt ausgeglichen. Überdeckungen sind an die 
Stadt zu erstatten.  

 
Variante 2: 
 
(1) Die Finanzierung richtet sich nach dem im KiTaG-SH neu entwickelten SQKM. Die Stadt    

leitet die nach dem Maßstab SQKM ihr vom Kreis überlassenen Mittel für die 



 

Einrichtungen des Trägers in Ratzeburg jeweils 1:1 weiter. Dies gilt auch für alle 
Anpassungen, die in der Vertragslaufzeit erfolgen und für die in diesem Vertrag 
vereinbarten Zusätze. Der Träger verpflichtet sich zur wirtschaftlichen Haushaltsführung 
und darf alle ihm zur Verfügung gestellten Mittel nur zum Zweck der Kitabetriebe in 
Ratzeburg einsetzten. Nachschüsse seitens der Stadt sind für die Vertragslaufzeit 
ausgeschlossen. 
 

(2) Der Träger stellt den Einzug aller Elternbeiträge sicher. Ausfallende Elternbeiträge werden 
nur mit Nachweis eines ordnungsgemäß durchgeführten Mahnverfahrens von der Stadt 
übernommen. 

 

(3) Der Träger verpflichtet sich, alle Möglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkindern in 
Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden pädagogische Notwendigkeiten 
berücksichtigt.  Sollte dies aufgrund fehlender Platzkapazitäten im Regelbereich nicht 
möglich sein, werden ausfallende Elternbeiträge von der Stadt übernommen. Werden 
Plätze im Laufe des Kindergartenjahres frei, sind diese bevorzugt aus dieser Gruppe 
nachzubesetzen. 
 

(4) Ergänzende Förderung zu der Standardqualität insbesondere der Verfügungszeiten wird 
nach § 16 Abs. 1 KitaG während der Laufzeit dieser Vereinbarung durch die Stadt in Höhe 
von 2,5% der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Personalkosten für das pädagogische 
Personal gewährt, daraus leitet sich jedoch kein Anspruch auf Ausgleich über den 
31.12.2024 hinaus ab. Der Träger weist diese Förderungen gesondert aus. 
 

(5) Der im Einzelfall erforderliche behinderungsbedingte Mehraufwand wird gesondert 
ausgewiesen und durch die Eingliederungshilfe beglichen. Dieser darf nicht auf die Kosten 
des Regelbetriebes angerechnet werden. Für den ausfallenden Elternbeitrag bei einer 
Platzzahlreduzierung wird der vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Stadt gezahlte 
Beitrag in voller Höhe weitergeleitet bzw. in der Defizitfinanzierung ausgewiesen. Die nicht 
von der Eingliederungshilfe übernommenen Kosten werden von der Stadt im Rahmen der 
Fehlbedarfsfinanzierung übernommen. 

 
(6) Der Träger kalkuliert, setzt fest und vereinnahmt die Elternbeiträge. Diese dürfen gemäß 

§ 31 KiTaG den maximal festgelegten Gebührensatz nicht überschreiten. Eine 
Unterschreitung ist nur im Rahmen der Auskömmlichkeit der Mittel nach dem 
Standardqualitätskostenmodell (SQKM) möglich.  

 
(7) Verpflegungskosten und Auslagen für Ausflüge sind von den Eltern zu tragen und werden 

nach Beteiligung des Beirates vom Träger vereinnahmt. Die Stadt hat hieran keinen Anteil. 
 

(8) Die Eigenleistungen des Trägers werden in den Jahren 2021 bis Ende 2024 schrittweise 
abgebaut. 

 
 
 
§ 6 Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung (§ 19, 20 KiTaG) 
 



 

(1) Der Träger setzt in eigener Verantwortung die gesetzlichen Anforderungen an die 
pädagogische Qualität, das Qualitätsmanagement, die pädagogische Fachberatung 
und die Aus-, Fort- und Weiterbildung um. 
 

(2) Die Stadt erkennt für die Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung eine 
ergänzende Förderung in Höhe von jährlich bis zu 300,00 € pro Mitarbeiter/in für das 
pädagogische Personal an.  
 

(3) Nach Ausschöpfung der durch das Land Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden 
Mittel der Sprachförderung kann die Nachqualifikation alltagsintegrierter 
Sprachbildung einbezogen werden. 
 

(4) Nach Maßgabe der erforderlichen politischen Beschlüsse, wird durch die Stadt eine 
anteilige Förderung von praxisintegrierten Ausbildungsmaßnahmen (PiA-
Maßnahmen) in Aussicht gestellt.  

 
 
 
§ 7 Beirat 

 
(1) Der Träger richtet einen Beirat entsprechend § 32 Abs. 3 KiTaG ein.  
 
(2) Der Beirat besteht aus acht gleichwertig stimmberechtigten Mitgliedern mit jeweils zwei 

Vertreter/innen 
- des Trägers 

- der pädagogischen Kräfte der Kindertagesstätte 

- der Elternvertretung 

- der Stadt, bestehend aus dem Bürgermeister, der von einem Mitarbeiter oder einer 

Mitarbeiterin der Verwaltung vertreten werden kann, und einem Mitglied der 

Stadtvertretung.  

 

(3) Der Beirat wählt eine/n Vorsitzende/n und eine Stellvertretung aus seiner Mitte.  

 

(4) Die Einladungen zu den Beiratssitzungen müssen mindestens 2 Wochen vor der Sitzung 

eine übersandt werden. 

 

(5) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, 

darunter die/der Vorsitzende oder die Stellvertretung. Besteht bei Abstimmungen im 

Beirat Stimmengleichheit, gilt dies als Ablehnung. 

 

(6) Stellungnahmen des Beirates sind schriftlich zu formulieren und dem Träger vor dessen 

Entscheidung vorzulegen. 

 
 
 



 

 
§ 8 Räumliche Anforderungen an die Kindertagesstätte 
 
(1) Sofern die in § 23 KiTaG definierten räumlichen Anforderungen nicht eingehalten werden, 

teilt der Träger dies dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich mit. 
 
(2) Der Träger und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe erzielen im Einvernehmen 

Lösungsmöglichkeiten zur Einhaltung der räumlichen Anforderungen im Sinne des § 23 
KiTaG unter Berücksichtigung des § 57 Abs. 3 Nr. 3 KiTaG.  

 

(3) Der Träger und die Stadt beantragen gemeinsam in Aussicht gestellte 
Investitionszuschüsse des Bundes, Landes oder des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe. Die Refinanzierung von abgestimmten Baumaßnahmen kann über eine 
Anpassung der Miete erfolgen. Diese Anpassung benötigt die schriftliche Form.  

 

 
§ 9 Miete 
 
(1) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 

Grundstücks geschlossen haben gelten die ergänzenden Vereinbarungen in Anlage 1 zu 

dieser Finanzierungsvereinbarung. Die kalkulatorische Miete ist Bestandteil der 

Vereinbarung gemäß des SQKM. 

 

(2) Die Schönheitsreparaturen gehen zu Lasten des Trägers, ebenso notwendig werdende 
Kleinreparaturen, Näheres ist in den ergänzenden Vereinbarungen in Anlage 1 geregelt.  

 
 
 
§ 10 Verfahren 
 
(1) Der Träger legt der Stadt jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 bis spätestens zum 30.09. 

eines jeden Jahres den Stellenplan und den detaillierten Wirtschaftsplan der 
Kindertagesstätte für das darauffolgende Jahr vor, aus dem die Einzelpositionen der 
Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung ersichtlich sind. Eine ergänzende Förderung der 
Stadt, die über die Standardqualität nach Teil 4 des KiTaG hinausgeht, wird im 
Wirtschaftsplan gesondert dargestellt. 

 

(2) Die Abschlagszahlungen und die Zahlungen der ergänzenden Förderungen der Stadt an 
den Träger erfolgen monatlich in Höhe des Zuschussbetrages zum Monatsende des 
jeweiligen Monats.  

 

(3) Der detaillierte Nachweis über die Verwendung der Mittel ist von Seiten des Trägers ist 
der Stadt spätestens zum 31.05. des auf die Förderung folgenden Jahres vorzulegen. Eine 
ergänzende Förderung der Stadt nach § 5 Abs. 1 ist gesondert auszuweisen. Der Abschluss 
enthält einen Nachweis, dass die Fördervoraussetzungen laut Teil 4 des KiTaG erfüllt 
werden. Der Träger räumt der Stadt das in § 35 KiTaG definierte Prüfungsrecht ein.  



 

 
(4) Die Evaluation der Wirkung des KitaG ist für den Träger und die Stadt entsprechend § 58 

KiTaG verpflichtend. 
 

 
 
§ 11 Laufzeit, ordentliche Kündigung, Beendigung, Änderungen und Nebenabreden 
 
(1) Der Vertrag tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Er gilt bis zum 31.12.2024. 

Gleichzeitig tritt der bisherige Vertrag nebst aller Nebenabreden außer Kraft. 
 

(2) Der Vertrag endet automatisch zu dem Zeitpunkt, mit dem die Anerkennung des Trägers 
als freier Träger der Jugendhilfe endet bzw. zu dem Zeitpunkt, mit dem die 
Betriebserlaubnis erlischt. Soweit die Betriebserlaubnis für Teile der Einrichtung erlischt, 
sind nur diese Teile vom Ende des Vertrages betroffen. 
 

(3) Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich zu 
vereinbaren. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

 

(4) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 
Grundstücks geschlossen haben, so gelten entsprechende Regelungen unabhängig von 
dieser Finanzierungsvereinbarung. 

 

(5) Die Vereinbarungspartner streben nach dem 01.01.2025 eine Fortführung der 
Zusammenarbeit im Sinne einer Kooperationsvereinbarung an. Verhandlungen darüber 
werden ab dem 1. Halbjahr 2024 geführt. 

 
 
§ 12 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder sich als lückenhaft 
erweisen, bleibt die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine wirksame 
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt für die Ausfüllung von Lücken. 
 
 
 
§ 13 Schlichtungs- und Anpassungsklausel  
 
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, bei Auftreten von Vertragslücken sowie 
bei sonstigem Änderungsbedarf verpflichten sich die vertragsschließenden Parteien 
unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung aufzunehmen. 

 
 
__________________________  __________________________ 
Ort, Datum     Ort, Datum 
 



 

 
 
___________________________       ___________________________ 
Stadt Ratzeburg    Träger 
         
Stempel     Stempel    



 

Finanzierungsvereinbarung 
 

Zwischen 
der Stadt Ratzeburg 

- vertreten durch den Bürgermeister - 
(nachstehend Stadt genannt) 

 
und 

 
Name des Trägers 

(nachstehend Träger genannt) 
 

wird folgende Vereinbarung zur Finanzierung der vom Träger in Ratzeburg betriebenen 
Kindertagesstätte geschlossen: 

 
 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsgrundlage 
 
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Bezuschussung der Kindertageseinrichtung  

 
Name der Kindertageseinrichtung einfügen 
 
durch die Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde.  

 
(2) Der Träger ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und im Besitz einer gültigen 

Betriebserlaubnis für die genannte Einrichtung. Die Einrichtung ist mit der vereinbarten 
Betreuungsleistung in der Bedarfsplanung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe aufgenommen. 
 

(3) Durch die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen werden die 
Gruppenförderungssätze definiert. 

 

(4) Der Träger unterhält und betreibt und die Kindertagesstätte in eigener Verantwortung und 
verpflichtet sich, die für den Betrieb der Kindertagesstätte notwendigen Versicherungen 
abzuschließen. 

 

(5) Der Träger ist Arbeitgeber des Personals und übt die Dienst- und Fachaufsicht über das 
Personal sowie das Hausrecht aus.  

 
 
 
§ 2 Betreuungsleistungen 

 
(1) Der Träger erbringt die Betreuungsleistung unter Beachtung der Vorschriften des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) und der 
dazu erlassenen Rechtsvorschriften und Verordnungen. 
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(2) Der Träger verpflichtet sich, die Betreuungsleistungen in der Kindertageseinrichtung mit 

den im Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg hinterlegten Gruppen und 
Öffnungszeiten anzubieten, solange entsprechende Betreuungsplätze ausreichend 
nachgefragt werden. 

 
(3) Die Entscheidung über die Förderung von Kindern über drei Jahren in einer Krippengruppe 

(§ 17 Abs. 2 KiTaG) und Aufnahme von bis zu zwei Kindern unter drei Jahren in 
Kindergartengruppen sowie die Aufnahme schulpflichtiger Kinder (§ 17 Abs. 4 KiTaG) ist 
vom Träger vorzunehmen. Gleiches gilt für die Erhöhung der Gruppengröße gemäß § 25 
Abs. 2 KiTaG unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfes an Betreuungsplätzen. Dabei 
strebt der Träger eine Optimierung der Belegung und Gebühreneinnahmen an. 

 
(4) Bei ausreichender Nachfrage kann für Kinder ein Frühdienst bzw. ein Spätdienst 

angeboten werden, bei dem Kinder außerhalb ihrer Stammgruppe gefördert werden 
(Ergänzungs- und Randzeitengruppen). Voraussetzung für die Einrichtung dieser Gruppen 
ist eine Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach vorheriger 
Beteiligung der Stadt. 

 
(5) Die planmäßigen Schließzeiten nach § 22 KiTaG werden für die Einrichtungen unter 

Beteiligung des Elternbeirates beschlossen und öffentlich zugänglich gemacht. 
 

 

§ 3 Aufnahme von Kindern, Kita-Datenbank 
 

(1) Die Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung darf weder aus Gründen seiner Herkunft, 
seiner Nationalität oder seiner geschlechtlichen Identität noch aus konfessionellen, 
weltanschaulichen oder ethnischen Gründen abgelehnt werden. 

 
(2) Aus Gründen einer Behinderung oder drohenden Behinderung darf die Aufnahme eines 

Kindes in eine Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreuungsverhältnis nicht beendet 
werden, es sei denn, die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung des Kindes 
sind in der Gruppe nicht gegeben und können nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen 
werden. Ablehnungen sind dem örtlichen Träger der Jugendhilfe mitzuteilen. 
 

(3) Wird ein Kind aus einem anderen Bundesland als Schleswig-Holstein in der 
Kindertagesstätte betreut, gilt das durch den örtlichen Träger des anderen Bundeslandes 
und dem Kreis Herzogtum Lauenburg vereinbarte Verfahren zur Finanzierung. 

 

(4) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plätze erfolgt die Vergabe der Plätze 
unter Beachtung der Aufnahmekriterien. Die Kinder der Stadt Ratzeburg werden vorrangig 
aufgenommen. Die Aufnahmekriterien werden vom Träger in Abstimmung mit dem Beirat 
festgelegt und in schriftlicher Form öffentlich zugänglich gemacht. 

 
(5) Der Träger verpflichtet sich zur fach- und sachgerechten Nutzung der Kita-Datenbank nach 

§ 3 KiTaG. 

 



 

(6) Der Träger stellt sicher, dass die über die Kita-Datenbank nach § 33 KiTaG zu 

übermittelnden Daten spätestens zum 9. des jeweiligen Monats auf einem aktuellen Stand 

sind. Führt die Nichtnutzung der Kita-Datenbank zu einer Kürzung der 

Betriebskostenzuschüsse im Sinne von § 8a Abs. 6 KitaG durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, ist die Stadt Ratzeburg nicht verpflichtet, das hieraus 

entstehende Defizit zu decken. 

 

(7) Der Träger gewährleistet, dass Neuanmeldungen unverzüglich in der KiTa-Datenbank 

erfasst bzw. freigeschaltet werden, um die Stadt bei ihrer Bedarfsplanung zu unterstützen.  

 
 
§ 4 Fördervoraussetzungen 
 
(1) Die Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen gemäß Teil 4 des KiTaG unter 

Berücksichtigung der Übergangsregelungen gemäß § 57 KiTaG sind von dem Träger 
einzuhalten. Sofern Verstöße gegen Teil 4 des Kindertagesförderungsgesetzes zu einem 
Verlust des Förderanspruchs oder zu einer Rückforderung von gewährten Fördermitteln 
durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe führen, kann die Stadt den Träger nach einem 
gemeinsam geführten Gespräch unter Einbindung des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in 
Regress nehmen.  
 

(2) Der Träger sichert zu, dass alle im KiTaG genannten Fördervoraussetzungen von ihm erfüllt 
werden und verpflichtet sich, im Falle einer Rückforderung von Fördermitteln durch den 
Kreis im Verfahren gegen die Stadt mitzuwirken.  

 
(3) Sollte der Träger feststellen, dass diese Fördervoraussetzungen durch ihn nicht 

eingehalten werden können, hat er die Stadt darüber umgehend zu informieren. Die Stadt 
unterstützt den Träger soweit wie möglich, im Rahmen seiner Beratung zur Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen.  

 
 
 
§ 5 Finanzierung der Kindertagesstätte 

 
(1) Die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der vorgegebenen Standardqualität ergibt sich 

aus dem KiTaG und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften. Es handelt sich im um eine 
Fehlbedarfsfinanzierung. Unterdeckungen, die nachweislich nicht abwendbar waren, 
werden im Übergangszeitraum durch die Stadt ausgeglichen. Überdeckungen sind an die 
Stadt zu erstatten.  
 

(2) Der Träger stellt den Einzug aller Elternbeiträge sicher. Ausfallende Elternbeiträge werden 
nur mit Nachweis eines ordnungsgemäß durchgeführten Mahnverfahrens von der Stadt 
übernommen. 

 

(3) Der Träger verpflichtet sich, alle Möglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkindern in 
Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden pädagogische Notwendigkeiten 



 

berücksichtigt.  Sollte dies aufgrund fehlender Platzkapazitäten im Regelbereich nicht 
möglich sein, werden ausfallende Elternbeiträge von der Stadt übernommen. Werden 
Plätze im Laufe des Kindergartenjahres frei, sind diese bevorzugt aus dieser Gruppe 
nachzubesetzen. 
 

(4) Ergänzende Förderung zu der Standardqualität insbesondere der Verfügungszeiten wird 
nach § 16 Abs. 1 KitaG während der Laufzeit dieser Vereinbarung durch die Stadt in Höhe 
von 2,5% der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Personalkosten für das pädagogische 
Personal gewährt, daraus leitet sich jedoch kein Anspruch auf Ausgleich über den 
31.12.2024 hinaus ab. Der Träger weist diese Förderungen gesondert aus. 
 

(5) Der im Einzelfall erforderliche behinderungsbedingte Mehraufwand wird gesondert 
ausgewiesen und durch die Eingliederungshilfe beglichen. Dieser darf nicht auf die Kosten 
des Regelbetriebes angerechnet werden. Für den ausfallenden Elternbeitrag bei einer 
Platzzahlreduzierung wird der vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Stadt gezahlte 
Beitrag in voller Höhe weitergeleitet bzw. in der Defizitfinanzierung ausgewiesen. Die nicht 
von der Eingliederungshilfe übernommenen Kosten werden von der Stadt im Rahmen der 
Fehlbedarfsfinanzierung übernommen. 

 
(6) Der Träger kalkuliert, setzt fest und vereinnahmt die Elternbeiträge. Diese dürfen gemäß 

§ 31 KiTaG den maximal festgelegten Gebührensatz nicht überschreiten. Eine 
Unterschreitung ist nur im Rahmen der Auskömmlichkeit der Mittel nach dem 
Standardqualitätskostenmodell (SQKM) möglich.  

 
(7) Verpflegungskosten und Auslagen für Ausflüge sind von den Eltern zu tragen und werden 

nach Beteiligung des Beirates vom Träger vereinnahmt. Die Stadt hat hieran keinen Anteil. 
 

(8) Die Eigenleistungen des Trägers werden in den Jahren 2021 bis Ende 2024 schrittweise 
abgebaut. 

 
 
 
§ 6 Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung (§ 19, 20 KiTaG) 
 

(1) Der Träger setzt in eigener Verantwortung die gesetzlichen Anforderungen an die 
pädagogische Qualität, das Qualitätsmanagement, die pädagogische Fachberatung 
und die Aus-, Fort- und Weiterbildung um. 
 

(2) Die Stadt erkennt für die Fortbildung, Qualitätsmanagement und Fachberatung eine 
ergänzende Förderung in Höhe von jährlich bis zu 300,00 € pro Mitarbeiter/in für das 
pädagogische Personal an.  
 

(3) Nach Ausschöpfung der durch das Land Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden 
Mittel der Sprachförderung kann die Nachqualifikation alltagsintegrierter 
Sprachbildung einbezogen werden. 
 



 

(4) Nach Maßgabe der erforderlichen politischen Beschlüsse, wird durch die Stadt eine 
anteilige Förderung von praxisintegrierten Ausbildungsmaßnahmen (PiA-
Maßnahmen) in Aussicht gestellt.  

 
 
 
§ 7 Beirat 

 
(1) Der Träger richtet einen Beirat entsprechend § 32 Abs. 3 KiTaG ein.  
 
(2) Der Beirat besteht aus acht gleichwertig stimmberechtigten Mitgliedern mit jeweils zwei 

Vertreter/innen 
- des Trägers 

- der pädagogischen Kräfte der Kindertagesstätte 

- der Elternvertretung 

- der Stadt, bestehend aus dem Bürgermeister, der von einem Mitarbeiter oder einer 

Mitarbeiterin der Verwaltung vertreten werden kann, und einem Mitglied der 

Stadtvertretung.  

 

(3) Der Beirat wählt eine/n Vorsitzende/n und eine Stellvertretung aus seiner Mitte.  

 

(4) Die Einladungen zu den Beiratssitzungen müssen mindestens 2 Wochen vor der Sitzung 

eine übersandt werden. 

 

(5) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, 

darunter die/der Vorsitzende oder die Stellvertretung. Besteht bei Abstimmungen im 

Beirat Stimmengleichheit, gilt dies als Ablehnung. 

 

(6) Stellungnahmen des Beirates sind schriftlich zu formulieren und dem Träger vor dessen 

Entscheidung vorzulegen. 

 
 
 
 

§ 8 Räumliche Anforderungen an die Kindertagesstätte 
 
(1) Sofern die in § 23 KiTaG definierten räumlichen Anforderungen nicht eingehalten werden, 

teilt der Träger dies dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich mit. 
 
(2) Der Träger und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe erzielen im Einvernehmen 

Lösungsmöglichkeiten zur Einhaltung der räumlichen Anforderungen im Sinne des § 23 
KiTaG unter Berücksichtigung des § 57 Abs. 3 Nr. 3 KiTaG.  

 

(3) Der Träger und die Stadt beantragen gemeinsam in Aussicht gestellte 
Investitionszuschüsse des Bundes, Landes oder des örtlichen Trägers der öffentlichen  



 

Jugendhilfe. Die Refinanzierung von abgestimmten Baumaßnahmen kann über eine 
Anpassung der Miete erfolgen. Diese Anpassung benötigt die schriftliche Form.  

 

 
§ 9 Miete 
 
(1) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 

Grundstücks geschlossen haben gelten die ergänzenden Vereinbarungen in Anlage 1 zu 

dieser Finanzierungsvereinbarung. Die kalkulatorische Miete ist Bestandteil der 

Vereinbarung gemäß des SQKM. 

 

(2) Die Schönheitsreparaturen gehen zu Lasten des Trägers, ebenso notwendig werdende 
Kleinreparaturen, Näheres ist in den ergänzenden Vereinbarungen in Anlage 1 geregelt.  

 
 
 
§ 10 Verfahren 
 
(1) Der Träger legt der Stadt jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 bis spätestens zum 30.09. 

eines jeden Jahres den Stellenplan und den detaillierten Wirtschaftsplan der 
Kindertagesstätte für das darauffolgende Jahr vor, aus dem die Einzelpositionen der 
Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung ersichtlich sind. Eine ergänzende Förderung der 
Stadt, die über die Standardqualität nach Teil 4 des KiTaG hinausgeht, wird im 
Wirtschaftsplan gesondert dargestellt. 

 

(2) Die Abschlagszahlungen und die Zahlungen der ergänzenden Förderungen der Stadt an 
den Träger erfolgen monatlich in Höhe des Zuschussbetrages zum Monatsende des 
jeweiligen Monats.  

 

(3) Der detaillierte Nachweis über die Verwendung der Mittel ist von Seiten des Trägers ist 
der Stadt spätestens zum 31.05. des auf die Förderung folgenden Jahres vorzulegen. Eine 
ergänzende Förderung der Stadt nach § 5 Abs. 1 ist gesondert auszuweisen. Der Abschluss 
enthält einen Nachweis, dass die Fördervoraussetzungen laut Teil 4 des KiTaG erfüllt 
werden. Der Träger räumt der Stadt das in § 35 KiTaG definierte Prüfungsrecht ein.  
 

(4) Die Evaluation der Wirkung des KitaG ist für den Träger und die Stadt entsprechend § 58 
KiTaG verpflichtend. 

 

 
 
§ 11 Laufzeit, ordentliche Kündigung, Beendigung, Änderungen und Nebenabreden 
 
(1) Der Vertrag tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Er gilt bis zum 31.12.2024. 

Gleichzeitig tritt der bisherige Vertrag nebst aller Nebenabreden außer Kraft. 
 



 

(2) Der Vertrag endet automatisch zu dem Zeitpunkt, mit dem die Anerkennung des Trägers 
als freier Träger der Jugendhilfe endet bzw. zu dem Zeitpunkt, mit dem die 
Betriebserlaubnis erlischt. Soweit die Betriebserlaubnis für Teile der Einrichtung erlischt, 
sind nur diese Teile vom Ende des Vertrages betroffen. 
 

(3) Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich zu 
vereinbaren. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

 

(4) Soweit Stadt und Träger eine Vereinbarung über die Nutzung einer Immobilie oder eines 
Grundstücks geschlossen haben, so gelten entsprechende Regelungen unabhängig von 
dieser Finanzierungsvereinbarung. 

 

(5) Die Vereinbarungspartner streben nach dem 01.01.2025 eine Fortführung der 
Zusammenarbeit im Sinne einer Kooperationsvereinbarung an. Verhandlungen darüber 
werden ab dem 1. Halbjahr 2024 geführt. 

 
 
§ 12 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder sich als lückenhaft 
erweisen, bleibt die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine wirksame 
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt für die Ausfüllung von Lücken. 
 
 
 
§ 13 Schlichtungs- und Anpassungsklausel  
 
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, bei Auftreten von Vertragslücken sowie 
bei sonstigem Änderungsbedarf verpflichten sich die vertragsschließenden Parteien 
unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung aufzunehmen. 

 
 
__________________________  __________________________ 
Ort, Datum     Ort, Datum 
 
 
 
___________________________       ___________________________ 
Stadt Ratzeburg    Träger 
         
Stempel     Stempel    



An die 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren    
Unter den Linden 1 
 
23909 Ratzeburg 
 

Ratzeburg, den 15. Februar 2021 
 
 
 
 

Neue Finanzierungsvereinbarung Kita 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koech, sehr geehrter Herr Gutzeit, 
 
herzlichen Dank für die Übersendung des Entwurfes der neuen Kitafinanzierung. Bei folgen-
den Punkten sehen wir Klärungsbedarf: 
 
▪ § 2 (3): „Die Entscheidung über die Förderung von Kindern über drei Jahren in einer Krip-

pengruppe (…) ist vom Träger (…) mit vorheriger Beteiligung der Stadt (…) vorzunehmen“. 
Wenn das so bleibt, dann müssten alle Kita-Träger vorab für jedes Kind mit der Stadt 
Rücksprache halten. Das ist unnötiger Verwaltungsaufwand ohne, dass ein Ziel erkennbar 
ist.  Der Verbleib wird immer auf Platzmangel zurück zu führen sein. Es wird folgende 
Formulierung an der Stelle angeregt: Dabei strebt der Träger eine Optimierung der Bele-
gung und der Gebühreneinnahmen an. 
 

▪ § 3 (7): „Neuanmeldungen werden unverzüglich in die KiTa-Datenbank aufgenommen.“ 
Das ist nicht regelungsbedürftig, weil es bereits gesetzlich geregelt ist.  

 
▪ § 4 (1) Satz 2: Sofern Verstöße gegen Teil 4 des Kindertagesförderungsgesetzes zu einem 

Verlust des Förderanspruchs oder zu einer Rückforderung von gewährten Fördermitteln 
durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe führen, kann die Stadt den Träger in Regress 
nehmen. In diesen Fällen müsste eine Regelung mit aufgenommen werden, dass der je-
weilige Täger so früh wie möglich in die Verhandlungen mit dem örtlichen Träger der Ju-
gendhilfe eingebunden wird. 

 
▪ § 5 (3): Der Träger verpflichtet sich, alle Möglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkin-

dern in Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden pädagogische Notwendigkeiten be-
rücksichtigt. Für den Fall, dass dies aufgrund von fehlenden Platzkapazitäten im Regelbe-
reich im laufenden Kitajahr nicht möglich ist, müsste sich die Stadt Ratzeburg noch bereit 
erklären, die Differenz bei den Elternbeiträgen zu übernehmen. 

 
▪ § 5 (4): … in Höhe von 2% der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Personalkosten für das 

pädagogische Personal gewährt“.  Zum Ausgleich der bisher gewährten Erweiterung der 
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Verfügungszeit von 20% wäre eine zusätzliche Förderung von 3,5% erforderlich. Bei der 
Berechnung der Kosten für das pädagogische Personal werden die Kosten für die Leitun-
gen einbezogen. 

 
▪ § 5 (5): Nicht von der Eingliederungshilfe übernommene Kosten werden von der Stadt im 

Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung übernommen. 
 
▪ § 6 (2): „Die Stadt erkennt für die Fortbildung und Fachberatung des pädagogischen Per-

sonals eine ergänzende Förderung in Höhe von jährlich bis zu 300 Euro für das pädagogi-
sche Personal an.“  Es fehlt der Berechnungsbezug, also 300,- € pro Mitarbeiter*in pro 
Jahr. Ferner sollte mit aufgenommen werden, dass auch für QM 300,- € pro Mitarbei-
ter*in pro Jahr zusätzlich gezahlt wird.  

 
▪ § 6 (4): „Die Förderung von PiAs wird in Aussicht gestellt“. Die Regelung ist zu unbe-

stimmt. Es sollte klar geregelt werden, dass bis zu eine PiA pro Kita pro Jahr gefördert 
wird. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Stadt die Kosten ausgleicht, die nicht durch 
SQKM-Mittel oder andere Zuschüsse Dritter ausgeglichen werden. Da die eingesetzten 
Stunden der PiA-Mitarbeiter*innen im 2. Ausbildungsjahr zum Teil und im 3. Ausbil-
dungsjahr voll auf den Personalschlüssel anzurechnen sind wird grob kalkuliert von fol-
genden Kosten ausgegangen: ca. 12.000 pro PiA im 1. Ausbildungsjahr, 6.000,- € pro PiA 
im 2. Ausbildungsjahr. 

 
▪ § 7 (3): „Im Beirat müssen Vorsitzender und Stellvertreter gewählt werden.“ Das wird als 

nicht notwendig angesehen und geht über die gesetzliche Bestimmung hinaus. Die Erfah-
rungen der letzten Jahre haben ergeben, dass es deutlich praktikabler ist, wenn sich die 
Beiräte selbst eine eigene Geschäftsordnung geben. Dies könnte als Ermächtigung in den 
Vertrag mit aufgenommen werden.  

 
▪ § 8 (2) Ergänzungsvorschlag: Der Träger beantragt über die Stadt in Aussicht gestellte 

Investitionszuschüsse des Bundes, Landes oder des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe. Die Refinanzierung von abgestimmten Baumaßnahmen kann über eine Anpas-
sung der Miete erfolgen. 

 
▪ § 8 (3) Es fehlt generell eine Regelung für eine „kalkulatorische Miete“. Die Kosten der 

Raumnutzung, die sich allein aus dem SQKM ergeben sind nicht auskömmlich. Damit 
können weder notwendige Erweiterungen finanziert werden, die sich zwingend aus § 8 
(2) ergeben, noch Umbauten oder baulich notwendig werdende Neubauten. Wir streben 
mit der Stadt eine Regelung an, die einen Ausgleich schafft zwischen der tatsächlich ge-
zahlten „kalkulatorische Miete“, die sich aus dem SQKM-Schlüssel ergibt und den markt-
üblichen Mieten in Ratzeburg entsprechen. 

 
▪  § 9 (2): „Abschlagszahlung werden quartalsweise vorgenommen.“ Soweit bekannt ist, 

bekommt die Stadt Ratzeburg die für die Kitaträger bestimmten Mittel des Kreises mo-
natlich ausgezahlt. Es ist nicht erkennbar, warum dann die Zahlungen nicht auch monat-
lich zu einem festen Termin weitergeleitet werden. Die Zwischenfinanzierung bei Auszah-
lung pro Quartal erschwert den Trägern die Liquiditätsplanung. Ferner ist zu Beginn eines 
Jahres in Form eines Förderbescheides die voraussichtliche Höhe der Finanzierung dem 
Träger mitzuteilen.  



 
▪ § 9 (3): „Der detaillierte Jahresabschluss des Trägers ist der Stadt spätestens zum 31.05. 

des auf die Förderung folgenden Jahres vorzulegen.“ Ein Nachweis über die Verwendung 
der Mittel sollte genügen. Der Jahresabschluss ist ein steuerrechtlicher Begriff und muss 
nach entsprechenden Richtlinien aufgestellt werden. Bei einem Träger mit mehreren Ein-
richtungen enthält ein Jahresabschluss Angaben, die über die zu finanzierende Kita hin-
ausgehen.  

 
▪ § 10 (5) Ergänzungsvorschlag: Die Vereinbarungspartner verpflichten sich, in neue Ver-

handlungen einzutreten, wenn Änderungen der gesetzlichen Grundlagen bzw. der Be-
trieb der Kindertagesstätte es erforderlich machen. 

 
▪ § 10 (6) Ergänzungsvorschlag: Die Vereinbarungspartner sind sich einig, dass diese Ver-

einbarung ab dem 01.01.2025 im Sinne einer Kooperationsvereinbarung fortgeführt 
werden soll. Verhandlungen hierüber werden im 1. Halbjahr 2024 geführt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Michael Fröbisch (AWO Landesverband Schleswig-Holstein) 
 
gez. Andreas Hagenkötter (Montessori Nord GmbH) 
 
gez. Pastorin Britta Sandler (Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Georgsberg) 
 
gez. Susanne Wenck-Bauer (Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri) 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BeVoSr/444/2021/2 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

09.06.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Badesaison 2021 - Umsetzung des 
Badesicherheitsgesetzes und der 
Badesicherheitsverordnung 
 
Zielsetzung: 
Sicheres und gesetzeskonformes Betreiben der beiden öffentlichen Ratzeburger 
Seebadestellen 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Variante a) 
„Der AWTS empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„a. Der Wirtschaftsplan 2021 der RZ-WB wird wie folgt geändert: 

1. Vermögensplan: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 2. Sonstiges: 
Neu: Zaunelemente Seebadestelle Aqua Siwa – 7.000 € 

2. Erfolgsübersicht: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 9. Andere 
betriebliche Aufwendungen (Seite 6 Spalte 6): alt 33.936 €, neu 57.500 €. 

3. Das Ergebnis verändert sich entsprechend. 
 
b. Die Seebadestelle Aqua Siwa wird teilweise, ohne Tor, eingezäunt. 
 
c. An beiden Badestellen werden jeweils zwei Personen, die die Erfordernisse 
für eine Badeaufsicht erfüllen, mit Beginn der Sommerferien für die 
Badeaufsicht eingesetzt. Außerhalb der Öffnungszeiten findet keine 
Bewachung statt. 
 
d. Die Öffnungszeiten sollen wie folgt gestaltet werden: 
 1. Badestelle Schloßwiese täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
 2. Badestelle Aqua Siwa  täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
 
e) Zur Durchsetzung der Badeordnung wird in Zeiten, in denen Ehrenamtliche 
die Badeaufsicht durchführen, ein Sicherheitsunternehmen beauftragt.““ 
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Variante b) 
„Der AWTS empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„a. Der Wirtschaftsplan 2021 der RZ-WB wird wie folgt geändert: 
1. Vermögensplan: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 2. Sonstiges: 
Neu: Zaunanlage Seebadestelle Aqua Siwa – 16.500 € 
2. Erfolgsübersicht: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 9. Andere 
betriebliche Aufwendungen (Seite 6 Spalte 6): alt 33.936 €, neu 57.500 €. 
3. Das Ergebnis verändert sich entsprechend. 
 
b. Die Seebadestelle Aqua Siwa wird eingezäunt. 
 
c. An beiden Badestellen werden jeweils zwei Personen, die die Erfordernisse 
für eine Badeaufsicht erfüllen, während der Badesaison für die Badeaufsicht 
eingesetzt. Kann die Badeaufsicht nicht sichergestellt werden, sind die 
Badestellen abzuschließen. 
 
d. Die Öffnungszeiten sollen wie folgt gestaltet werden: 
 1. Badestelle Schloßwiese täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
 2. Badestelle Aqua Siwa  täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
 
e) Zur Durchsetzung der Badeordnung wird in Zeiten, in denen Ehrenamtliche 
die Badeaufsicht durchführen, ein Sicherheitsunternehmen beauftragt.““ 
 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Pantelmann, Kolja am 02.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe betreiben die Seebadestellen Schloßwiese und 
Seebadestelle Aqua Siwa am Großen Küchensee, die in der EU-Badestellenliste 
gemäß der EU-Badegewässerrichtlinie aufgeführt sind. 
 
Am 22.06.2020 ist das Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im 
Badewesen und zur Wasserrettung (Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetz), 
geändert am 13.10.2020, verkündet worden. 
Durch dieses Gesetz soll für die Betreiber von Badestellen Rechtssicherheit 
geschaffen werden, in welchen Fällen eine Badestelle ohne Badeaufsicht betrieben 
werden kann und in welchen Fällen eine Badeaufsicht erforderlich ist. 
In § 4 wurde die Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen geschaffen. 
 
Mit Schreiben vom 24.04.2021 hat der Städteverband eine Anhörung zum Entwurf 
einer Landesverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
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Sicherheit im Badewesen (Badesicherheitsverordnung – BadeSichVO) verschickt, 
der im Vorfeld mit den Kommunalen Landesverbänden und 
den Hilfsorganisationen in der Badesicherheit erörtert worden ist. 
 
Die Verordnung wurde am 11.05.2021 beschlossen, wird am 10.06.2021 verkündet 
und am Folgetag in Kraft treten. 
 
Die Regelungen verpflichten die Betreiber von Badestellen, Risikobewertungen 
vorzunehmen, welche die Grundlage für die daraus folgenden Sicherungs- und 
Rettungsvorkehrungen sind. 
 
Am 03.05.2021 fand eine Risikobewertung der beiden Badestellen statt. 
Teilnehmer waren die DLRG (Herr Allrich, Herr Westphal) und die RZ-WB (Herr 
Pantelmann, Herr Rickert-Buttgereit, Herr Swiatlak). 
Die Risikobewertung hat ergeben, dass an beiden Badestellen eine Badeaufsicht 
zwingend erforderlich ist. 
 
Beide Badestellen werden von einer Vielzahl von Badegästen genutzt. Durch das 
Betreiben von beaufsichtigten Badestellen werden Gefahren für Leib und Leben 
minimiert.  
Sind keine Badestellen vorhanden, werden vermehrt Uferkanten als Seezugang 
genutzt. Die Folge ist eine Schädigung des Uferbereichs und erhöhtes 
Gefahrenpotential für die Personen, die ins Wasser gehen oder springen. 
 
Der Kommunale Schadenausgleich hat auf Nachfrage die Absperrung der 
Badestellen für den Versicherungsschutz nicht zur Auflage gemacht. Er weist 
allerdings darauf hin, dass eine Einschätzung, wie ein Gericht in einem Schadenfall 
bzw. die Staatsanwaltschaft in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren die 
Rechtslage beurteilt, nicht abgegeben werden kann. 
 
Die Verwaltung kann aufgrund der Risikobewertung ein Baden ohne 
Badeaufsicht und ohne Einzäunung an den Badestellen nicht verantworten und 
schlägt vor, die Badestelle Aqua Siwa einzuzäunen. Abstimmung über den Verlauf 
des Zaunes mit dem FB 6 ist erfolgt. 
Der Bauhof kann die Arbeiten in Kürze vornehmen; der Kostenvoranschlag beläuft 
sich auf ca. 16.500 €. Bis dahin wird empfohlen, die Badestelle außerhalb der 
bewachten Zeiten mit mobilen Zaunelementen abzusperren. 
 
Die Verwaltung wird die DLRG bitten, die Badeaufsicht auch an der Badestelle 
Aqua Siwa zu gewährleisten; die voraussichtlichen Mehrkosten belaufen sich auf ca. 
11.000 €. Die Zeiten, die mit der Badeaufsicht abgedeckt werden können, werden in 
die Badeordnung entsprechend eingearbeitet. 
Die Verwaltung empfiehlt folgende Öffnungszeiten: 
1. Badestelle Schloßwiese  täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
2. Badestelle Aqua Siwa  täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
 
Um das Hausrecht und die Badeordnung durchzusetzen ist in den Zeiten, in den 
keine Mitarbeiter/innen des Bauhofs zur Verfügung stehen, der Einsatz von 
Sicherheitskräften erforderlich. Den jugendlichen, ehrenamtlichen 
Aufsichtspersonen der DLRG ist die Durchsetzung der Badeordnung und ggf. 
Räumung der Badestellen nicht zuzumuten. 
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Eine Preisanfrage bei einem örtlichen Sicherheitsunternehmen für die Zeit der 
Sommerferien hat ergeben, dass mit Kosten in Höhe von rund 13.500 € zu rechnen 
ist. 
 
Die Gesetzeslage und die Gefährdungsbeurteilung erfordern eine unverzügliche 
Umsetzung. Alternativ bleibt die vollständige Schließung der Badestellen. 
 
Für die Badesaison 2022 wird die Verwaltung ein Konzept erarbeiten und dem 
AWTS in einer folgenden Sitzung vorlegen. 
 
 
In der Sitzung des AWTS am 18.05.2021 wurde von Herrn Koech, Herrn Allrich und 
Herrn Pantelmann ausführlich die Vorlage, die gesetzlichen Grundlagen und die 
Stellungnahme des KSA erläutert. 
Es ergab sich eine rege Diskussion. 
Dabei wurden die Vorschläge der Verwaltung, der mögliche Rückbau der Badestelle 
am Aqua Siwa und die Sperrung der Badestellen diskutiert. Auch wurde eine Petition 
von der Stadtvertretung in Betracht gezogen, um dem Gesetzgeber die finanziellen 
Folgen aufzuzeigen. 
 
Die Verwaltung betonte, dass, unabhängig von einer Entscheidung des Ausschus-
ses, an der Badestelle am Aqua Siwa die Verkehrssicherungspflicht nur durch eine 
Einfriedung erreicht werden kann. Die Gefährdungsbeurteilung auf Grundlage des 
Gesetzes und der Verordnung lässt das Baden an beiden Badestellen nur mit Auf-
sicht zu. 
 
Der Vorsitzende ließ über den Beschlussvorschlag abstimmen: 
 
„Beschlussvorschlag: 
1. 
Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„a. Der Wirtschaftsplan 2021 der RZ-WB wird wie folgt geändert: 
1. Vermögensplan: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 2. Sonstiges: 
Neu: Zaunanlage Seebadestelle Aqua Siwa – 16.500 € 
2. Erfolgsübersicht: Sparte Wirtschaftliche Stadtentwicklung – 9. Andere 
betriebliche Aufwendungen (Seite 6 Spalte 6): alt 33.936 €, neu 57.500 €. 
3. Das Ergebnis verändert sich entsprechend. 
 
b. Die Seebadestelle Aqua Siwa wird eingezäunt. 
 
c. An beiden Badestellen werden jeweils zwei Personen, die die Erfordernisse für 
eine Badeaufsicht erfüllen, während der Badesaison für die Badeaufsicht eingesetzt. 
Kann die Badeaufsicht nicht sichergestellt werden, sind die Badestellen 
abzuschließen. 
 
d. Die Öffnungszeiten sollen wie folgt gestaltet werden: 
 1. Badestelle Schloßwiese            täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr 
 2. Badestelle Aqua Siwa            täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr. 
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2. 
Der AWTS beschließt: 
„Bis zur endgültigen Entscheidung durch die Stadtvertretung wird die Verwaltung 
ermächtigt, die im vorgenannten Beschluss aufgeführten Maßnahmen - mit 
Ausnahme einer festen Einzäunung der Badestelle Aqua Siwa – umzusetzen.“ 
 
Ja 0 Nein 7 Enthaltung 4 
 
 
Die Geschäftsführung betont weiterhin, dass aufgrund der aktuellen 
Risikobewertung ein Baden ohne Badeaufsicht und ohne Einzäunung an den 
Badestellen nicht verantwortet werden kann. 
 
 
Vor der Sitzung des Hauptausschusses fand ein Ortstermin bei der Badestelle 
Aqua Siwa u.a. mit Herr Bruns, Herrn Allrich, Herrn Rickert-Buttgereits und Herrn 
Pantelmann statt, bei dem die Risikobewertung überprüft wurde. Der Vermerk ist als 
Anlage beigefügt. 
 
Im Hauptausschuss am 31.05.2021 erläuterte Herr Allrich noch einmal die 
rechtlichen Grundlagen und die Situationen an den Badestellen.  
Herr Bruns stellte die Maßnahmen an der Badestelle Aqua Siwa vor und bat den 
Hauptausschuss, dafür bis zur endgültigen Entscheidung durch die Stadtvertretung 
7.000 € bereitzustellen 
Die Mitglieder waren sich einig, dass weitere Maßnahmen im AWTS am 09.06.2021 
empfohlen werden sollen. 
 
Der Vorsitzende ließ daher über den folgenden Beschlussvorschlag abstimmen: 
 
„Der Hauptausschuss beschließt: 
„Bis zur endgültigen Entscheidung der Stadtvertretung wird die Geschäftsführung 
bereits jetzt ermächtigt, die im Ausschuss vorgetragenen Maßnahme Zaunbau bis 
zur Höhe von 7.000 € umzusetzen. 
Über weitere Maßnahmen soll im nächsten AWTS beraten werden.““ 
 
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 1 
 
Daraus ergibt sich der Beschlussvorschlag Variante a). 
 
 
Die Geschäftsführung sieht diese Maßnahmen im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht als nicht ausreichend an und empfiehlt, um mögliche 
strafrechtliche Folgen im Falle eines Badeunfalls abzuwehren, die Variante b).  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: s.o.  
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Anlagenverzeichnis: 
Badesicherheitsgesetz 
Badesicherheitsverordnung 
Schreiben des Städteverbands Schleswig-Holstein 
Antwort des KSA 
Risikobewertung Schloßwiese 
Risikobewertung Aqua Siwa 
Luftbild Aqua Siwa_Zaun 
Vermerk_Ortstermin Aqua Siwa_310521 
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Pantelmann

Von: Banck, Mathias <mathias.banck@ksa-kiel.de>
Gesendet: Donnerstag, 6. Mai 2021 12:52
An: Pantelmann
Cc: Penning, Joachim; Schäfer, Patrick
Betreff: AW: Badestellen in Ratzeburg - Umfang der Badeaufsicht / Abgrenzung der 

Badestellen
Anlagen: Vom Snipping Tool gesendet; Anlage - Entwurf 

Badesicherheitsverordnung.pdf; KSA Berlin - VSP Badestellen und 
Naturbäder.pdf

Sehr geehrter Herr Pantelmann, 
 
anbei zunächst ein wenig Lektüre: 
 

  Die aktuelle Fassung des Badesicherheitsgesetzes 
  Der Entwurf einer neuen Badesicherheitsverordnung 
  Hinweise unseres Schwesterverbandes KSA Berlin zur Verkehrssicherungspflicht für Badestellen und 

Naturbäder 
 
Aus unserer Sicht als Haftpflichtversicherer ist eine Einfriedigung der beiden Badestellen nicht erforderlich. Das 
Erfordernis ergibt sich weder aus den zitierten Bestimmungen, noch sonst aus dem Gesichtspunkt der 
Verkehrssicherungspflicht. 
 
Soweit eine Einfriedigung vorhanden ist, ist es möglicherweise zweckmäßig, die Badestellen außerhalb der 
Aufsichtszeiten abzuschließen. Rechtlich erforderlich ist dies jedoch  unserer Auffassung nach nicht. 
 
Allerdings:  der KSA Berlin (Seite 3 der Darstellung) empfiehlt, gefahrträchtige Einrichtungen (Sprungtürme, 
Badestege, Badeinseln etc.) außerhalb der Aufsichtszeiten zu sperren. dies trifft möglicherweise auf 
beide  Badestellen zu: Badesteg an der Badestelle Schlosswiese, Badeinsel an der Badestelle Aqua  
Siwa (?). Abgesehen davon, dass die Sperrung einer Badeinsel praktisch nicht möglich ist, halten wir diese 
Auffassung für sehr weitgehend, jedenfalls soweit sie sich auf Badestege und Badeinseln  bezieht. Wir machen die 
Sperrung daher nicht zur Auflage für  den Versicherungsschutz. Allerdings können wir natürlich nicht einschätzen, 
wie ein Gericht in einem Schadenfall bzw. die Staatsanwaltschaft in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren die 
Rechtslage beurteilt. Veröffentlichte  Gerichtsentscheidungen zu diesem Thema gibt es bislang nicht. 
 
Für ergänzende Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Mathias Banck  

Kommunaler Schadenausgleich 
Schleswig-Holstein 
Reventlouallee 6 
24105 Kiel  

Tel.: (0431) 57925-17 
Fax: (0431) 57925-30 
E-Mail: mathias.banck@ksa-kiel.de  
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Diese(s) eMail/Fax enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese(s) eMail/Fax irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese(s) eMail/Fax. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser/dieses 
eMail/Faxes ist nicht gestattet. 
 
This email/fax may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have 
received this email/fax in error) please notify the sender immediately and destroy this email/fax. Any unauthorized 
copying, disclosure or distribution of the material in this email/fax is strictly forbidden.  

Von: Pantelmann <Pantelmann@Ratzeburg.de>  
Gesendet: Donnerstag, 6. Mai 2021 10:58 
An: Penning, Joachim <joachim.penning@ksa-kiel.de> 
Cc: Bürgermeister Gunnar Koech <Koech@Ratzeburg.de>; 'Malte Allrich DLRG Ratzeburg' 
<Malte.Allrich@Ratzeburg.DLRG.de>; Starke <Starke@Ratzeburg.de>; Bauhof <Bauhof@Ratzeburg.de> 
Betreff: Badestellen in Ratzeburg - Umfang der Badeaufsicht / Abgrenzung der Badestellen 
 
Sehr geehrter Herr Penning, 
 
in der Vergangenheit hat bereits mein Vorgänger, Herr Thuns,  mit Ihnen zum Thema Badestellen kommuniziert. 
 
Angesichts des neuen Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes und der anstehenden Verordnung stellen sich 
für uns als Betreiber von Badestellen diverse Fragen. 
 
Wir betreiben zwei Badestellen: 

1. Seebadeanstalt Schloßwiese am Ratzeburger See 
2. Badestelle Aqua Siwa am Großen Küchensee 

 
Beide Badestellen werden von vielen Gästen aufgesucht, tlw. tagsüber jeweils gleichzeitig von bis zu 400 Personen. 
 
Am Montag fand eine gemeinsame Begehung mit der DLRG statt, um die Gefahrenpotentiale festzustellen. Die 
Protokolle mit Kurzbeschreibungen und Luftbildern habe ich beigefügt. 
 
Zu den konkreten Fragen: 

1. Badestelle Schloßwiese: Die Badestelle ist eingefriedet. Eine Badeaufsicht ist nach der Bewertung 
erforderlich. Muss außerhalb der bewachten Zeiten die Badestelle abgeschlossen werden? Oder reicht der 
Hinweis, dass es keine Badeaufsicht gibt? 

2. Badestelle Aqua Siwa: Die Badestelle ist nicht eingefriedet. Eine Badeaufsicht ist nach der Bewertung 
erforderlich. Ist eine Einfriedung erforderlich und muss außerhalb der bewachten Zeiten die Badestelle 
abgeschlossen werden? 

Oder reicht auch hier der Hinweis, dass es keine Badeaufsicht gibt? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 

Kolja Pantelmann 
Stellvertretender Werkleiter 
        

 
  

        Stadt Ratzeburg 
        Der Bürgermeister 
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        Rathaus | Unter den Linden 1 
        23909 Ratzeburg 
  
        Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 
        Tel. (0 45 41) 80 00-880 
        Fax  (0 45 41) 80 00-9999 
        pantelmann@ratzeburg.de 
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Landesverordnung 

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Badewesen 

(Badesicherheitsverordnung – BadeSichVO) 

 

Aufgrund des § 4 Satz 1 des Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetzes vom 22. 

Juni 2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 352), geändert durch Gesetz vom 13. Oktober 2020 

(GVOBl. Schl.-H. S. 756), verordnet die Landesregierung: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich, reger Badebetrieb 

 

(1) Die nach dieser Verordnung an Badestellen zu steIlenden Anforderungen gelten für 

den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. September eines Kalenderjahres 

(Badesaison). 

 

(2) Reger Badebetrieb ist in der Regel anzunehmen, wenn an einer Badestelle mit einer 

auf die jeweilige Badestelle bezogenen großen Anzahl an Badenden zu rechnen ist. 

Dies kann sich insbesondere aufgrund der Wetterlage oder im Bereich der Badestelle 

stattfindender Veranstaltungen ergeben. 

 

 

§ 2 Badeaufsicht 

 

(1) Soweit nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetz eine 

Badeaufsicht vorgeschrieben ist, hat die Betreiberin oder der Betreiber der 

Badestelle die Anzahl der einzusetzenden Aufsichtspersonen aufgrund einer 

Einzelfallbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten festzulegen; es sind mindestens 

zwei Aufsichtspersonen einzusetzen. Hierbei sind insbesondere die an der 

Badestelle vorhandenen Gefahrenquellen, die Einsehbarkeit der Badestelle, die 

Frequentierung, die Länge der Laufwege sowie vorhandene Hindernisse zu 

berücksichtigen. 

 

(2) Als Aufsichtsperson darf eingesetzt werden, wer aufgrund einer erfolgreich 

abgeschlossenen Ausbildung zur Rettung Ertrinkender befähigt ist. Bei 

Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern ist als Qualifikation das 

Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Silber nach der Deutschen Prüfungsordnung 

Schwimmen in der Fassung vom 01. Januar 2020 (einzusehen auf www.bfs-

schwimmausbildung.de/service) nachzuweisen. Es sollen seit der entsprechenden 

Ausbildung oder Fortbildung im Rettungsschwimmen und einer entsprechenden 

Erste-Hilfe-Ausbildung nicht mehr als zwei Jahre vergangen sein. Die 

Rettungsfähigkeit der eingesetzten Personen ist zudem nach den jeweiligen 

Vorgaben der einsetzenden Organisationen zu belegen. 
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§ 3 Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen 

an eingerichteten und betriebenen Badestellen 

 

(1) An eingerichteten und betriebenen Badestellen, an denen eine Badeaufsicht 

erforderlich ist, sind während des Betriebes Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen 

der Anlage, die Bestandteil dieser Verordnung ist, bereitzuhalten. Die Grenzen der 

zu beaufsichtigenden Badestellen sowie besondere Gefahrenquellen sind in der 

Örtlichkeit zu markieren. 

 

(2) An eingerichteten und betriebenen Badestellen, an denen keine Badeaufsicht 

erforderlich ist, ist eine Bekanntmachungstafel nach den Vorgaben der Nummer 12 

Buchstaben a bis d der Anlage anzubringen. Besondere Gefahrenquellen sind in der 

Örtlichkeit zu markieren. 

 

(3) An dem Teil des Meeresstrandes, für den eine Sondernutzung nach § 34 Absatz 1 

Satz 1 Landesnaturschutzgesetz für den Badebetrieb eingeräumt worden ist, hat die 

Betreiberin oder der Betreiber ein Wachgebäude mit Sprechverbindung zur 

zuständigen Rettungsleitstelle für die Badeaufsicht vorzuhalten und zu betreiben, 

soweit reger Badebetrieb herrscht. Sind verschiedenen Betreiberinnen und 

Betreibern Sondernutzungen an unmittelbar benachbarten Teilen des 

Meeresstrandes eingeräumt worden, können diese ein Wachgebäude mit 

Sprechverbindung gemeinsam betreiben. Der Bereich der Badestelle kann in einen 

oder mehrere beaufsichtigte und nicht beaufsichtigte Bereiche eingeteilt werden. Die 

Einteilung ist zu dokumentieren und vor Ort durch beflaggte Masten an der 

Wasserkante nach Nummer 2 Buchstabe c der Anlage deutlich sichtbar kenntlich zu 

machen. Die Beaufsichtigungspflicht nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Badesicherheits- und 

Wasserrettungsgesetz besteht in diesem Fall nur für den als beaufsichtigt 

gekennzeichneten Bereich der Badestelle. Es ist sicherzustellen, dass in Bezug auf 

die Fläche und Frequentierung der Badestelle ein angemessen großer 

beaufsichtigter Bereich vorhanden ist. 

 

(4) Weitergehende Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen an eingerichteten und 

betriebenen Badestellen, insbesondere zur Abgrenzung von Wasserflächen für 

Schwimmerinnen und Schwimmer und Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer, 

sind im Einzelfall zu treffen, soweit dies zur Gewährleistung der Badesicherheit 

erforderlich ist. 

 

 

§ 4 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage (zu § 3 Absatz 1) 

 

Verzeichnis der bereitzuhaltenden Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen: 

 

1. Ein Beobachtungsturm oder eine vergleichbare Einrichtung, sofern es aufgrund 

einer Einzelfallbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist; an 

Badestellen nach § 3 Absatz 3 ist eine Sprechverbindung mit dem Wachgebäude 

vorzuhalten, 

 

2. folgende Warnzeichen nach DIN ISO 20712, Teil 2: 

 

a) ein hoher Mast mit einer Rahe sowie gut sichtbare Flaggen jeweils einmal in 

rot-gelb, rot und gelb; 

 

b) ein Windsack in orange und eine Flagge der eingesetzten Organisation; 

 

c) für jeden bewachten Badeabschnitt zur Beflaggung an der Wasserkante 

(Zoning) jeweils zwei Zoning-Flaggen in rot-gelb und im Falle eines 

angrenzenden Bereichs für Wassersportgeräte jeweils zwei Zoning-Flaggen in 

schwarz-weiß geviertelt auf entsprechenden Masten, 

 

3. ein Rettungsbrett oder ein zur Rettung geeignetes Wasserfahrzeug (z. B. 

Rettungsboot, Jetski, Jetbike o. ä.), soweit es aufgrund einer Einzelfallbeurteilung 

der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist, 

 

4. ein Wurfsack mit Rettungsleine oder andere geeignete Rettungsmittel, 

 

5. ein Gurtretter oder eine Rettungsboje je eingesetzter Aufsichtsperson, 

 

6. zwei Ferngläser; ein Signalhorn oder ein Megaphon mit Sirene, 

 

7. ein Hilfsmittel zur Atemspende (z. B. Beatmungsbeutel, Oropharyngealtubus, 

Taschenmaske), 

 

8. ein System zur Sauerstoffabgabe und mindestens eine 2-Liter-Flasche mit 

Beatmungsbeutel und Oropharyngealtubus; wenn die örtlichen Verhältnisse es 

zulassen, kann das System zur Sauerstoffabgabe auch in mehreren Abschnitten 

einer Badestelle eingesetzt werden, 

 

9. ein System zur Automatischen Externen Defibrillation (AED); wenn die örtlichen 

Verhältnisse es zulassen, kann das AED auch in mehreren Abschnitten einer 

Badestelle eingesetzt werden, 

 

10. ein Spineboard mit Fixierungs- und Gurtsystem, 

 



 

 

11. mindestens ein Sanitätskoffer mit Inhalt nach DIN 13155 im Hauptwachgebäude 

sowie eine Sanitätstasche mit Inhalt nach DIN 13160-A; zusätzlich sind zwei 

Rettungsdecken vorzuhalten, 

 

12. eine witterungsbeständige Bekanntmachungstafel, die an einem zentralen, gut 

einsehbaren Ort der Badestelle angebracht ist und folgende Angaben enthält: 

 

a) Namen, Anschriften und Telefonnummern der zuständigen Rettungsleitstelle, 

des nächsten Arztes, des nächsten Krankenhauses und der nächsten 

Polizeidienststelle, 

 

b) Angaben zu besonderen Gefahrenquellen im Bereich der Badestelle und die 

Art der Kennzeichnung dieser Gefahrenquellen, 

 

c) Informationen über Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen und zur Rettung 

Ertrinkender, 

 

d) Angaben zum Bestehen einer Badeaufsicht (z. B. bei Aufziehen einer rot-

gelben Signalflagge) und im Fall des § 3 Absatz 2 zum Nichtbestehen einer 

Badeaufsicht, zu den regelmäßigen Aufsichtszeiten sowie zu den Zeichen, die 

eine vorübergehende Einstellung der Badeaufsicht kenntlich machen, 

 

e) Angaben zum Bestehen einer Badebeschränkung für Nichtschwimmerinnen 

und Nichtschwimmer, Kinder und Behinderte bei Aufziehen einer gelben 

Signalflagge und eines vollständigen Badeverbots bei einer roten 

Signalflagge. 
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Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit im Badewesen und zur Wasserrettung
(Badesicherheits- und Wasserrettungsgesetz)

Vom 22. Juni 2020 *)

 

Zum 23.03.2021 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Überschrift geändert und § 5 neu angefügt (Ges. v.
13.10.2020, S. 756)

 
Fußnoten
 

 

* Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Bade-
wesen und zur Anpassung weiterer Vorschriften vom 22. Juni 2020 (GVOBl. S. 352)

§ 1

 (1) Personen, die eine Badestelle einrichten oder betreiben (Betreiberinnen und Betreiber), insbesonde-
re Gemeinden oder Ämter, die einen bestimmten Teil des Meeresstrandes für den Badebetrieb nutzen
(Sondernutzung nach § 34 Absatz 1 Satz 1 des Landesnaturschutzgesetzes), haben die erforderlichen Si-
cherungs- und Rettungsvorkehrungen zu treffen. Eine Badestelle richtet ein, wer durch Schaffung oder
Unterhaltung von Badeinfrastruktur den Badeverkehr eröffnet. Zur Badeinfrastruktur gehören insbeson-
dere Stege, Badeinseln, Rutschen und am Uferbereich hergerichtete Liegeflächen. Eine Badestelle be-
treibt, wer den angrenzenden Uferabschnitt in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung in ei-
nem über den Gemeingebrauch hinausgehenden Umfang unterhält, dies ist in der Regel die Eigentüme-
rin oder der Eigentümer oder die Pächterin oder der Pächter.

 (2) Zu den erforderlichen Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen kann eine Badeaufsicht durch geeig-
netes Aufsichtspersonal gehören. Eine Badeaufsicht ist jedenfalls dann erforderlich, wenn für die Nut-
zung der Badestelle ein Entgelt erhoben wird oder von der Badestelle für die Badenden unvorherseh-
bare oder atypische Gefahren ausgehen oder im Falle einer Sondernutzung nach § 34 Absatz 1 Satz 1
Landesnaturschutzgesetz bei regem Badebetrieb. Daneben kann sich aus den Verkehrssicherungspflich-
ten das Erfordernis weiterer Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen ergeben. Wird eine Badestelle oh-
ne Badeaufsicht betrieben, hat die Betreiberin oder der Betreiber das Fehlen der Badeaufsicht deutlich
sichtbar kenntlich zu machen.

§ 2

 An Badestellen, die nicht nach § 1 eingerichtet sind oder betrieben werden, kann der Inhaberin oder
dem Inhaber werbender Veranstaltungen auferlegt werden, die erforderlichen Sicherungs- und Ret-
tungsvorkehrungen zu treffen. Werbende Veranstaltungen sind Einrichtungen in der Nähe einer Bade-
stelle, die überwiegend von Besucherinnen und Besuchern der Badestelle in Anspruch genommen wer-
den, insbesondere Strandlokale, Zelt- und Campingplätze, Kioske, Strandkorbvermietungen.

§ 3
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 An sonstigen Badestellen mit regem Badebetrieb sollen die zuständigen Behörden der Badesicherheit
dienende Hinweistafeln und -zeichen aufstellen und besondere Gefahrenquellen kennzeichnen. Soweit
es zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben erforderlich ist, können sie den Badebetrieb einschrän-
ken oder untersagen.

§ 4

 Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Regelungen zu treffen über

1. den Umfang der Badeaufsicht,

 

2. die Anforderungen an die Aufsichtspersonen,

 

3. die erforderlichen Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen, insbesondere Wachgebäude, Wach-
türme, Rettungsboote, die Aufstellung von Warn- und Hinweistafeln oder -zeichen und die zur
Ersten Hilfe erforderlichen Geräte und Materialien,

 

4. Kennzeichnung der Badestellen und

 

5. die Überprüfung der Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen.

 

In der Verordnung ist auch zu bestimmen, welche Behörden für die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit an Badestellen und die Überprüfung der Sicherungs- und Rettungsvorkehrungen zuständig
sind.

§ 5

 (1) Wasserrettung umfasst die Hilfeleistung bei Unfällen auf, in und an oberirdischen Gewässern durch
Einheiten der Wasserrettung (Wasserrettungseinheiten).

 (2) Die Kreise und kreisfreien Städte gewährleisten die Einbindung der Wasserrettungseinheiten in das
Meldewesen und die Alarmierung (§ 3 Absatz 1 Nummer 3 des Brandschutzgesetzes vom 10. Februar
1996, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), Ressort-
bezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30)). Darüber hinaus
sind alle anerkannten Wasserrettungseinheiten entsprechend ihrer örtlichen, sachlichen und personel-
len Wasserrettungseinsatzfähigkeit in den Leitstellen zu hinterlegen. Eine Alarmierung wird durch die
Leitstellen sichergestellt.

 (3) Bei der Wasserrettung sind die Möglichkeiten der Kooperation auszuschöpfen. § 6 Absatz 4 des
Brandschutzgesetzes vom 10. Februar 1996, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. Mai
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), bleibt unberührt.

 (4) Die im Rahmen der Gefahrenabwehr durch die zuständigen Behörden der Kommunen und des Lan-
des eingesetzten und anerkannten Einheiten der Wasserrettung werden hinsichtlich des Digitalfunks
(BOS-Digitalfunk), hinsichtlich der Fahrberechtigung nach § 1 der Fahrberechtigungsverordnung vom
15. September 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 260) sowie hinsichtlich der Sonderrechte nach § 35 der Straßen-
verkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 20. April 2020 (BGBl. I S. 814), und § 52 Absatz 3 Nr. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. November
2019 (BGBl. I S. 2015), den dort genannten Einheiten gleichgestellt.

 (5) Das Land kann die Koordinierung und Durchführung der Wasserrettung in nicht kommunalisierten
Küstengewässern privaten Einrichtungen und den Gemeinden übertragen. Es stimmt sich dazu mit den
Leitstellen ab.

 (6) Das Land kann privaten Einrichtungen für die Vorhaltung von Wasserrettungseinheiten Zuschüsse
im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel außerhalb der Mittel der Feuerschutzsteuer und des Katastro-
phenschutzes gewähren.



- Seite 3 von 3 -

 (7) Das für Inneres zuständige Ministerium kann allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Darin re-
gelt das Land insbesondere die Anerkennung der Wasserrettungseinheiten, die Ausbildungs- und Aus-
stattungsstandards sowie die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen.

 
 

 
© juris GmbH
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Städteverband Schleswig-Holstein – Reventlouallee 6 – 24105 Kiel 

AZ: 36.20.20 ze-ma Kiel, 17. Mai 2021  
 
 
 

Rundschreiben Nr. 138/2021 
 
 
Neue Landesverordnung regelt Badebetrieb in Schleswig-Holstein 
 
 
Die Landesregierung hat am 11.5.2021 eine Landesverordnung zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit im Badewesen (Badesicherheitsverordnung – BadeSichVO) beschlossen. Der 
beschlossene Verordnungstext ist in der Anlage diesem Rundschreiben beigefügt. Die Verord-
nung wird mit dem nächsten GVOBl. am 10. Juni 2021 verkündet und tritt am Folgetag in Kraft. 
 
Die Verordnung wurde durch das Innenministerium in enger Abstimmung mit den Kommunalen 
Landesverbänden, der DLRG und der DRK-Wasserwacht entwickelt und erarbeitet. 
 
Durch die Verordnung werden landeseinheitlich Regelungen formuliert, die nach einer Einzelfall-
prüfung vor Ort als klare Maßstäbe gelten, damit die Badesicherheit gewährleistet werden kann. 
Dabei geht es beispielsweise um die Frage, ob ein Beobachtungsturm eingerichtet werden muss, 
um die Anzahl und Ausstattung der einzusetzenden Aufsichtspersonen oder beispielsweise um 
die Verfügbarkeit von Rettungsbooten, die Beflaggung und Sichtbarkeit der bewachten Strandab-
schnitte oder die notwendigen Rettungsmittel, wie Wurfsack mit Rettungsleine oder Rettungsboje. 

 
 
 

*** 
 
Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städte-
verbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.  
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Stadt Ratzeburg      Ratzeburg, den 2. Juni 2021 
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 
Az. 8 
 
 
Vermerk 
 
Ortstermin Badestelle Aqua Siwa – 31.05.2021, 15:00 – 16:10 Uhr 
 
Teilnehmer: 
Verwaltung: 1. Stadtrat Herrn Bruns, Herr Pantelmann, Herr Rickert-Buttgereit, Herr Sauer 
DLRG: Herr Allrich, Herr Best, Herr Westphal 
Gast: Herr Strunk, LN 
 
 
Nach der Begrüßung stellen Herr Allrich und Herr Pantelmann die rechtlichen Grundlagen und die 
sich daraus ergebenden Problematiken vor. Für jede eingerichtete Badestelle ist eine individuelle 
Risikobewertung vorzunehmen; dieses ist am 03.05.2021 geschehen. 
Herr Bruns gibt den Wunsch der Politik wider, eine Einzäunung der Anlage zu vermeiden. 
 
Die Teilnehmer besichtigen die Badestelle und Herr Allrich weist auf die Gefahrenpotentiale hin. 
 
In der Folge werden Vorschläge gemacht, um die Gefahrenpotentiale zu minimieren: 

- Holzzaun am Ufer (ca. 40 cm hoch) 
- Zaun (ca. 120 cm hoch) ohne Tor an der Frontlinie zwischen dem Wall bei der Öffentlichen 

Toilette und dem Knick/der Rabatte beim Aqua Siwa 
- Erhöhung der Absperrung zum Kleinbahndamm 
- Beseitigung der Steine im Wasser auf der rechten Seite 
- Schilder „Badegrenze“ einrücken in den Sandbereich 
- Einschränkung des Nichtschwimmerbereichs 
- Hinweis für Boote in Nähe der Brücke 

Herr Rickert-Buttgereit veranschlagt die Kosten auf ca. 7.000 €. 
 
Herr Allrich weist darauf hin, dass die folgenden Gefahrenpotentiale nicht sicher abgestellt werden 
können und deshalb eine Badeaufsicht erforderlich ist: 

- Wasserpflanzen 
- Gefahr durch Bootsverkehr (Sportboote und SUP-Boards) 
- Ketten und Verankerungen 
- Leitung der Matschanlage 
- Strömungen 

 
Herr Pantelmann macht deutlich, dass aus seiner Sicht außerhalb der bewachten Zeit der 
Verkehrssicherungspflicht nur durch ein Abschließen der Badestelle erreicht werden kann; die 
Gefahrenpotentiale fallen nicht mit Ende der bewachten Zeit weg. 
 
Herr Bruns wird die Vorschläge mit den veranschlagten Kosten in Höhe von 7.000 € in den 
Hauptausschuss einbringen. 
 
Aufgestellt 
 
 
Pantelmann 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 27.05.2021 
 SR/BeVoSr/453/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

01.06.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Grundsatzentscheidung über die Erhebung einer 
Tourismusabgabe und die Einführung einer Kurabgabe 
 
Zielsetzung: 
(Teilweise) Deckung der Aufwendungen für die Tourismuswerbung durch eine 
Tourismusabgabe und der Aufwendungen für touristische Einrichtungen durch eine 
Kurabgabe (Verursacherprinzip) oder (vollständige) Deckung durch den städtischen 
Haushalt 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
„Der AWTS empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
 
Variante a) 
Umstellung der Tourismusabgabe auf den umsatzbezogenen Maßstab und 
Einführung einer Kurabgabe 
 
Variante b) 
Umstellung der Tourismusabgabe auf den umsatzbezogenen Maßstab und 
keine Einführung einer Kurabgabe 
 
Variante c) 
Einführung einer Kurabgabe und Abschaffung der Tourismusabgabe 
 
Variante d) 
Abschaffung der Tourismusabgabe und keine Einführung der Kurabgabe.“  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 27.05.2021 
Koop, Axel am 27.05.2021 
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Sachverhalt: 
Der AWTS hatte in seiner Sitzung am 03.09.2019 beschlossen, dass zur 
Vorbereitung einer neuen Tourismusabgabesatzung ein Arbeitskreis gebildet wird. 
Der Arbeitskreis hatte am 04.02.2020 seine erste Sitzung, Corona-bedingt erst am 
13.04.2021 seine zweite Sitzung und die letzte Sitzung am 17.05.2021. 
 
Herr Warnke von der Firma TREUKOM hat dem Arbeitskreis beratend zur Seite 
gestanden. 
 
In den Sitzungen wurden ausführlich die gesetzlichen Grundlagen erläutert. 
Nach § 76 Gemeindeordnung (GO) erhebt die Stadt Abgaben nach den gesetzlichen 
Vorschriften und hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel 
1. aus Entgelten für ihre Leistungen („Verursacherprinzip“), 
2. im Übrigen aus Steuern (von der Allgemeinheit) zu beschaffen (Rangordnung).  
Die Stadt hat somit eine grundsätzliche Pflicht zur Erhebung von Abgaben zur 
Deckung von Kosten für Tourismusaufwendungen aufgrund haushaltsrechtlicher 
Vorschriften. 
 
Die Kurabgabe (§ 10 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG)) wird erhoben für die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der städtischen Kur- und Erholungseinrichtungen 
sowie der Veranstaltungen. Sie wird von allen (satzungsmäßig festgelegten) 
Personen erhoben, die sich im Stadtgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt zu haben (Ortsfremde) und denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der städtischen Leistungen zu Kur- und Erholungszwecken geboten wird. 
 
Die Tourismusabgabe (§ 10 Abs. 6 KAG) ist ein Entgelt für die eröffnete 
Möglichkeit, vom Tourismus einen wirtschaftlichen Vorteil zu haben. Nach ständiger 
Rechtsprechung bestehen Vorteile, die sich aus dem Tourismus (Fremdenverkehr) 
ergeben, in einer erhöhten Gewinn- und Verdienstmöglichkeit. 
Der wirtschaftliche Vorteil muss nicht unmittelbar mit dem Tourismus 
zusammenhängen (z. B. Steuerberater eines Hotels). 
Durch die Tourismuswerbung unterstützt die Stadt die Erhöhung der 
Einnahmemöglichkeiten. Unerheblich ist, ob der einzelne Betrieb in jedem Jahr die 
gebotenen tourismusbedingten Vorteile im vollen Umfang ausschöpft. Es kommt auf 
Einnahmeerzielungsmöglichkeiten an. 
 
Die tourismusbedingten Aufwendungen belaufen sich aktuell auf kalkulierte Kosten in 
Höhe von 626.300 €. Auf die Tourismuswerbung entfallen 171.000 €, von denen 
nach jetziger Prognose 109.600 € durch die Tourismusabgabe gedeckt werden 
können (bei gleichzeitiger Erhebung einer Kurabgabe; ohne Kurabgabe 159.800 €).  
Auf die Tourismus-Einrichtungen (Tourist-Information, Kurpark etc.) entfallen  
454.700 €, von denen nach jetziger Prognose 227.500 € über die Kurabgabe 
finanziert werden können. 
 
Der Arbeitskreis kam in seiner letzten Sitzung zu dem Ergebnis, dass für das weitere 
Vorgehen eine Grundsatzentscheidung der Stadtvertretung erforderlich ist, um das 
weitere Vorgehen sinnvoll zu gestalten. 
Es wurde sich darauf verständigt, dass für eine mögliche Einführung einer 
Kurabgabe und der Umstellung des Berechnungsmaßstabes für die 
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Tourismusabgabe zum 01.01.2022 die unverzügliche Vorberatung im AWTS und 
abschließende Entscheidung in der Stadtvertretung nötig ist. Aus diesen Gründen ist 
der Hauptausschuss nicht in der Beratungsfolge enthalten. 
 
Als Ergebnis schlägt der Arbeitskreis folgende vier Varianten zur Abstimmung vor: 
 
Variante a) 
Umstellung der Tourismusabgabe auf den umsatzbezogenen Maßstab und 
Einführung einer Kurabgabe 
Zurzeit werden nach der städtischen Satzung die tourismusbedingten Vorteile nach 
der Art des Betriebes oder der Tätigkeiten (25 Betriebsarten/Tätigkeiten) und in 13 
Stufen eingeteilt. Eine Dokumentation der Einstufung gibt es nicht, so dass eine 
Überarbeitung fällig wäre. 
Bei Überarbeitung der Bemessungsmaßstäbe steht nun der Gedanke im Raum, nicht 
nur den derzeitigen „Realgrößen-Maßstab“ zu aktualisieren, sondern das 
Bemessungssystem neu aufzusetzen auf den „umsatzbasierten Maßstab“. 
 
Der Realgrößenmaßstab ist ein relativ „starrer“ Maßstab, der davon ausgeht, dass 
der „wahrscheinliche“ tourismusbedingte Vorteil mit Hilfe bekannter Realgrößen 
(Anzahl Betten, Sitzplätze, Beschäftigte, Ladenfläche usw.) messbar ist. 
Die Verwaltungsgerichte in Schleswig haben den Realgrößenmaßstab aufgrund des 
strukturellen Gerechtigkeitsdefizits wiederholt für rechtswidrig erklärt. 
 
Der Umsatzbasis-Maßstab greift dagegen bei allen abgabepflichtigen Personen auf 
die gleiche Bezugsgröße, nämlich den Umsatz, zurück. Er sorgt somit für mehr 
Abgabengerechtigkeit, bessere Gleichbehandlung und mehr Rechtssicherheit. Es 
besteht der Vorteil, dass er lagebedingte Ertragsunterschiede und saisonale 
Umsatzschwankungen der Betriebe ausgleicht. 
Der wichtige Vorteil des Umsatzmaßstabes für die Stadt liegt in der größeren 
Rechtssicherheit. Die tourismusbedingten Vorteile werden nach einheitlichen und 
objektiven Kriterien bemessen und sind transparenter darstellbar. 
Nachteilig ist der höhere Verwaltungsaufwand durch die Anforderung und 
Auswertung jährlicher Umsatzerklärungen. 
Das umsatzbasierte Bemessungssystem, das sich bei den Städten und Gemeinden 
in Schleswig-Holstein inzwischen fast durchgängig durchgesetzt hat, wird von der 
schleswig-holsteinischen Verwaltungsrechtsprechung gebilligt. 
 
Mit der Einführung einer Kurabgabe können abzüglich des Öffentlichkeitsanteils (die 
Nutzung durch die Einwohner) die umlagefähigen Kosten der 
Tourismuseinrichtungen vollständig durch den Personenkreis gedeckt werden, der 
die Einrichtungen vornehmlich nutzt, die touristischen Gäste (Prognose: 227.500 €). 
Die Tourismusabgabe würde damit ausschließlich die umlagefähigen Kosten der 
Tourismuswerbung decken. Dies würde im Vergleich zu bisheriger Kalkulation 
(159.800 €) eine Entlastung der Gewerbetreibenden in Ratzeburg von gut 50.000 € 
pro Jahr ergeben. 
 
Der erhöhte Verwaltungs- und Kalkulationsaufwand fließt in die umlagefähigen 
Kosten ein. 
 
Vorteile:  
- größtmögliche Deckung der Aufwendungen durch die „Verursacher“ 
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  (Gewerbetreibende 109.600 €, touristischen Gäste 227.500 €) 
- geringster Öffentlichkeitsanteil 
- vollständige Umsetzung gesetzlicher Forderung (Rangordnung) 
 
Nachteile:  
- höchster Verwaltungsaufwand / Leerung der Automaten 
- höchste Kosten für Kalkulationen 
- Investitionen (Automaten für Tagesgäste) 
 
 
Variante b) 
Umstellung der Tourismusabgabe auf den umsatzbezogenen Maßstab und 
keine Einführung einer Kurabgabe 
 
Vorteile:  
- teilweise Deckung der Aufwendungen (159.800 €) 
 
Nachteile:  
- zunächst höherer Verwaltungsaufwand durch mögliche Widersprüche und  
  Ermittlungen 
- höherer Öffentlichkeitsanteil 
- nur teilweise Umsetzung gesetzlicher Forderung (Rangordnung) 
- nur teilweise Deckung der Aufwendungen durch die „Verursacher“ (nur  
  Gewerbetreibende, keine touristischen Gäste (-227.500 €)) 
 
 
Variante c) 
Einführung einer Kurabgabe und Abschaffung der Tourismusabgabe 
 
Vorteile:  
- teilweise Deckung der Aufwendungen (Kurabgabe: 227.500 €) 
 
Nachteile:  
- Verwaltungsaufwand / Leerung der Automaten 
- nur teilweise Deckung der Aufwendungen durch die „Verursacher“ (nur  
  touristischen Gäste, keine Gewerbetreibende (-109.600 €))  
- höherer Öffentlichkeitsanteil (volle Kosten für Tourismuswerbung: 159.800 €) 
- nur teilweise Umsetzung gesetzlicher Forderung (Rangordnung) 
 
 
Variante d) 
Abschaffung der Tourismusabgabe und keine Einführung der Kurabgabe 
 
Vorteile:  
- mögliche Einsparung von Personalkosten (aktuell: 4.200 € p.a.) bei künftiger 
  Stellennachbesetzung gem. Stellenbewertung für die Einziehung der  
  Tourismusabgabe 
- keine Kosten für Kalkulationen 
- keine Investitionen 
 
Nachteile:  
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- keine Deckung der Aufwendungen durch die „Verursacher“ (keine  
  touristischen Gäste (-227.500,00 €), keine Gewerbetreibende (-109.600,00 €))  
- vollständiger Öffentlichkeitsanteil (626.300,00 €) 
- keine Umsetzung gesetzlicher Forderung (Rangordnung) 
- mögliche Nachteile beim Finanzausgleich bei defizitärer Haushaltslage (Abzug des 
  möglichen Abgabenanteils von der Ausgleichszahlung) 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: gem. Darstellung  
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 25.05.2021 
 SR/BeVoSr/428/2021/1 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Neufassung der Betriebssatzung der Ratzeburger 
Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) 
 
Zielsetzung: 
Anpassung an die aktuellen Bestimmungen für Eigenbetriebe 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt, 
 
„Die als Anlage beigefügte Neufassung der Betriebssatzung wird 
beschlossen.“  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 25.05.2021 
Pantelmann, Kolja am 25.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Die aktuelle Betriebssatzung ist am 29.11.2005 in Kraft getreten. 
 
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-
Holstein hat im Herbst 2019 die mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Landesverbände, dem BDEW, dem VKU und dem VSHEW abgestimmte 
Mustersatzung für Eigenbetriebe erarbeitet. Bei dieser Mustersatzung handelt es sich 
um Formulierungs- und Gestaltungsvorschläge, die die aktuelle Rechtslage der 
Eigenbetriebsverordnung abbilden. Das Ministerium hat dazu eine Synopse erstellt, 
in der die Veränderungen dargestellt sind; diese ist als Anlage beigefügt. 
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Die Verwaltung hat auf Basis dieser Mustersatzung den beigefügten Entwurf 
entwickelt, um der aktuellen Rechtslage zu entsprechen. 
 
Die Neufassung enthält folgende wesentliche Änderungen: 

- Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister ist nicht gleichzeitig Werkleiter/in 
- Entlastung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters durch Übernahme vieler 

Verantwortlichkeiten durch die Werkleitung 
Die weiteren, zum Teil redaktionellen Veränderungen, sind der beigefügten Synopse 
zu entnehmen. 
 
Die für die Werkleitung vorgeschlagenen Wertgrenzen wurden mit den 
Fachbereichsleitern Zentrale Steuerung, Herrn Jakubczak, und Finanzen, Herrn 
Koop, abgestimmt. 
Für den Werkausschuss wurden die Wertgrenzen des Hauptausschusses analog 
angewendet. 
 
Nach § 108 Abs. 1 GO ist die Neufassung der Betriebssatzung bei der 
Kommunalaufsicht anzuzeigen. Die Anzeige erfolgte am 19. April 2021. 
Am 19.05.2021 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass sie keine Anmerkungen 
hat. 
 
Nach Beschlussfassung ist die neue Betriebssatzung der Kommunalaufsicht 
vorzulegen. Die Entscheidung der Stadtvertretung wird wirksam, wenn die 
Kommunalaufsichtsbehörde nicht innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der 
Beschlussfassung wegen Verletzung von Rechtsvorschriften widerspricht oder vor 
Ablauf der Frist erklärt, dass sie nicht widersprechen wird. Die 
Kommunalaufsichtsbehörde kann die Frist im Einzelfall verlängern. 
 
Der AWTS hat sich in seiner Sitzung am 18.05.2021 eingehend mit der 
Betriebssatzung befasst. 
Es wurde rege über verschiedene Paragraphen, die Höhe der eingesetzten Beträge 
und Wertgrenzen diskutiert. 
Insbesondere wurde die Erforderlichkeit von § 7 Abs. 2 der Satzung infrage gestellt. 
 
Der Vorsitzende schlug vor, dass die Klärung bis zum Hauptausschuss erfolgt und 
ließ daher über den folgenden ergänzten Beschlussvorschlag abstimmen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt, 
 
„Die als Anlage beigefügte Neufassung der Betriebssatzung wird nach 
Klärung, ob § 7 Abs. 2 der Satzung erforderlich ist, beschlossen.“ 
 
Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0 
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Die Verwaltung ergänzt, dass lt. Aussage des Innenministeriums der Abs. 2 nach 
Vorbild des § 6 Abs. 2 der alten Mustersatzung aus Gründen der wirtschaftlichen 
Betriebsführung und Bürokratievermeidung eingefügt wurde. 
Nach Auskunft des Innenministeriums sind damit Fälle, die keinen Aufschub dulden, 
gemäß § 6 Abs. 7 der neuen Satzung gemeint, in denen der Werkausschuss, der 
Hauptausschuss oder die Stadtvertretung für die Entscheidung zuständig sind. 
Die Verwaltung empfiehlt daher, den § 7 Abs. 2 unverändert zu belassen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: keine  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Entwurf der Neufassung der Betriebssatzung der RZ-WB 
Synopse des Innenministeriums zur Betriebssatzung 
Betriebssatzung vom 29.11.2005 
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Betriebssatzung 

für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) der Stadt Ratzeburg 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in 

Verbindung mit § 6 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe für das Land Schleswig-

Holstein vom 05. Dezember 2017 (GVOBI. Schl.-H. 2017, 558) wird nach Beschlussfassung 

durch die Stadtvertretung vom 14. Juni 2021 folgende Betriebssatzung erlassen: 

 

§ 1 

Name des Eigenbetriebs 

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe“, kurz: „RZ-WB“. 

 

§ 2 

Gegenstand des Eigenbetriebs 

(1) Der Eigenbetrieb Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe ist ein wirtschaftliches Unternehmen 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Stadt Ratzeburg. 

 

(2) Gegenstand des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist 

1. die unschädliche Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser), 

und zwar sowohl die Herstellung, der Aus- oder Umbau der Abwasseranlagen 

einschließlich der Kläranlage als auch die laufende Verwaltung und Planung sowie 

Unterhaltung bzw. Betrieb der Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung (Sparte 

Stadtentwässerung); 

2. der Betrieb des Bauhofes einschließlich Grünflächenunterhaltung, die 

Straßenunterhaltung, sowie die Erledigung von Fuhrleistungen und zentralen 

Hilfsdiensten als auch die laufende Verwaltung und Unterhaltung der 

Einrichtungen/Geräte/Maschinen/Fahrzeuge, die für diese Aufgaben benötigt 

werden (Sparte Bauhof); 

3. Straßenreinigung und Winterdienst (Sparte Straßenreinigung); 

4. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten (Sparte 

Öffentliche Toiletten); 

5. a) die Verbesserung und Ausbau der allgemeinen Rahmenbedingungen der Stadt 

Ratzeburg als Touristikzentrum und als Luftkurort (Organisation touristischer und 

dem Luftkurort dienender Einrichtungen, Durchführung von Veranstaltungen), 

b) Durchführung allgemeiner Werbemaßnahmen für den Luftkurort Ratzeburg 

(Imagewerbung, Ortswerbung, Gebietswerbung, Öffentlichkeits- und 

Pressearbeit, Verbandsarbeit, Stadtmarketing), 

c) Vermarktung, Vermittlung und Verkaufsförderung der touristischen Angebote 

der Stadt Ratzeburg (Gastgeberverzeichnis, Gemeinschaftsprojekte und 

Gemeinschaftsanzeigen, Pauschalangebote, Messebeteiligungen, Kongresse und 

Tagungen, Touristikinformationsdienste, Verkaufsförderung, Kooperation mit 

Reisebüros/-veranstaltern), 

Ö  16Ö  16
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d) Ausbau und Pflege eines attraktiven und leistungsstarken Serviceangebotes für 

die Gäste der Stadt Ratzeburg (Auskunfts-, Informations- und Beratungsdienst, 

Zimmervermittlung, Verkaufs- und Vermittlungsaktivitäten, Stadtführungen und 

Besichtigungen) (Sparte Tourismus); 

6. die Wirtschaftsförderung/das Stadtmarketing und die Kultur/das Veranstaltungs-

wesen einschließlich Veranstaltung der Jahr- und Wochenmärkte. Zielsetzung ist 

hierbei die professionelle Vermarktung Ratzeburgs als Luftkurort, als 

Touristikstandort und als wirtschaftliches, kulturelles sowie sportliches 

Regionalzentrum (Sparte Stadtmarketing und Kultur);  

7. die allgemeine wirtschaftliche Betätigung, und die Bewirtschaftung von 

Sondernutzungsflächen und gebührenpflichtigen Parkflächen (Sparte Allgemeine 

wirtschaftliche Betätigung). 

 

Die Stadt Ratzeburg kann den Eigenbetrieb auch mit der Betriebsführung anderer, 

insbesondere technischer Betriebe der Stadt Ratzeburg beauftragen. 

 

§ 3 

Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 281.210,54 EUR. 

 

§ 4 

Organe des Eigenbetriebes 

Zuständige Organe des Eigenbetriebes sind: 

 

a) die Stadtvertretung 

 

b) der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing als Werkausschuss 

 

c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 

 

d) die Werkleitung. 

 

§ 5 

Werkleitung 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird eine Werkleitung bestellt. Die Werkleitung besteht 

aus einer Werkleiterin oder einem Werkleiter. Für die Werkleitung ist eine ständige 

Vertretung zu bestellen. 

 

(2) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Werkleitung ist die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister. Sie oder er regelt die Geschäftsverteilung innerhalb der Werkleitung. 

Im Übrigen bestimmt die Werkleitung die innere Organisation des Eigenbetriebs. 

 



3 
 

§ 6 

Aufgaben der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb und entscheidet in allen Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes, soweit diese nicht durch die Gemeindeordnung, die Landesverordnung 

über die Eigenbetriebe oder diese Betriebssatzung anderen Stellen vorbehalten sind; sie 

ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes verantwortlich.  

 

(2) Die Werkleitung vollzieht die Beschlüsse der Stadtvertretung bzw. des Hauptausschusses, 

des Werkausschusses und die Entscheidungen der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeisters in Angelegenheiten des Eigenbetriebes. 

 

(3) Der Eigenbetrieb ist nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der 

Wirtschaftsgrundsätze des § 107 der Gemeindeordnung zu führen.  

 

(4) Der Werkleitung obliegt die laufende Betriebsführung, dazu gehören insbesondere: 

 

a) die selbständige und verantwortliche Leitung des Eigenbetriebes 

 

b) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und Beifügung der Anlagen vor Beginn des 

Wirtschaftsjahres nach § 12 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe 

 

c) der Abschluss von Verträgen, soweit diese für die Stadt Ratzeburg nicht von 

erheblicher finanzieller Bedeutung sind (§ 12 Abs. 1 Buchst. c) 

 

d) die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach § 24 der 

Landesverordnung über die Eigenbetriebe 

 

e) Entscheidungen über Mehrausgaben nach § 14 Abs. 5 der Landesverordnung über 

die Eigenbetriebe bis zu einem Betrag von 10.000 EUR nach Abstimmung mit der 

Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. 

 

f) Entscheidungen über Stundungen, Verzicht auf Ansprüche des Eigenbetriebes und 

Niederschlagungen, nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister, soweit ein Betrag von 1.000 EUR nicht überschritten wird. 

 

(5) Die Werkleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den 

Werkausschuss laufend über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes zu 

unterrichten und auf Verlangen jede Auskunft zu erteilen. Die Unterrichtung soll ohne 

Verzögerung und in der Regel schriftlich geschehen. Die Unterrichtungspflicht besteht für 

alle Angelegenheiten von größerer Tragweite, wie sie beispielsweise beim Auftreten 

unvorhergesehener Ereignisse, bei neuen Erkenntnissen, die ein Abweichen von 

bisherigen Planungen oder Vorstellungen bedingen, oder bei Bekanntwerden besonderer 
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Angelegenheiten, die die Geschäftspolitik des Eigenbetriebes oder den Eigenbetrieb in 

technischer oder wirtschaftlicher Sicht erheblich berühren, auftreten können. Darüber 

hinaus soll die Werkleitung die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister vierteljährlich, 

mindestens jedoch halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der 

im Stellenplan enthaltenen Stellen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes 

schriftlich unterrichten. Der Werkausschuss ist ebenfalls zu unterrichten. 

 

(6) Die Werkleitung hat der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und dem 

Werkausschuss rechtzeitig den Entwurf des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses 

zuzuleiten. 

 

(7) In Fällen, die keinen Aufschub dulden und für die die Stadtvertretung, der 

Hauptausschuss oder der Werkausschuss zuständig sind, hat die Werkleitung die 

Entscheidung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters einzuholen. Die 

Bürgermeisterin oder den Bürgermeister hat unverzüglich die Gründe der 

Stadtvertretung bzw. dem Hauptausschuss oder dem Werkausschuss mitzuteilen. Die 

Stadtvertretung bzw. der Hauptausschuss oder der Werkausschuss kann die 

Eilentscheidung aufheben, soweit nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind. 

 

§ 7 

Vertretung des Eigenbetriebes 

(1) Die Werkleitung vertritt die Stadt Ratzeburg in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes, 

die ihrer Entscheidung unterliegen. 

 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Angelegenheiten, in denen die Entscheidung übergeordneter 

Organe noch herbeigeführt werden muss. 

 

(3) Erklärungen des Eigenbetriebes, durch die die Stadt Ratzeburg verpflichtet werden soll 

und die nach Absatz 1 in die Zuständigkeit der Werkleitung fallen, bedürfen grundsätzlich 

der Schriftform. Fällt die Abgabe der Erklärungen nicht in die Zuständigkeit der 

Werkleitung, ist nach § 56 der Gemeindeordnung zu verfahren. 

 

(4) Die Werkleitung ist ermächtigt, andere Betriebsangehörige mit ihrer Vertretung zu 

beauftragen. 
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§ 8 

Bestellung und Abberufung der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung wird nach § 65 der Gemeindeordnung bestellt und abberufen. 

 

(2) Der Werkausschuss ist vor der Bestellung und der Abberufung zu beteiligen. 

 

§ 9 

Werkausschuss 

(1) Die Stadtvertretung bildet bzw. wählt für den Eigenbetrieb einen Werkausschuss, dem 

auch besonders sachkundige Bürgerinnen und Bürger angehören sollen. Seine Aufgaben 

und die Zusammensetzung werden durch die Hauptsatzung und diese Betriebssatzung 

bestimmt. 

 

(2) Die Werkleitung ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen des 

Werkausschusses teilzunehmen. Sie ist verpflichtet, dem Werkausschuss Auskunft zu 

erteilen. Im Übrigen gelten für den Werkausschuss die Vorschriften der 

Geschäftsordnung über das Verfahren der Ausschüsse. 

 

§ 10 

Aufgaben des Werkausschusses 

(1) Der Werkausschuss bereitet die Beschlüsse der Stadtvertretung und des 

Hauptausschusses vor. 

 

(2) Der Werkausschuss entscheidet über die ihm nach § 5 Abs. 2 der Landesverordnung über 

die Eigenbetriebe von der Stadtvertretung übertragenen Aufgaben sowie: 

 

a) Mehrauszahlungen nach § 14 Abs. 5 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe, 

soweit ein Betrag von 50.000 EUR nicht überschritten wird,  

 

b) die Vergabe von Gutachten bis zu einem Betrag von 50.000 EUR, 

 

c) den Abschluss von Verträgen, soweit sie nicht zu den laufenden Geschäften der 

Betriebsführung gehören, ab einem Betrag von 50.000 EUR, 

 

d) die Stundung, die Niederschlagung und den Verzicht von Ansprüchen sowie den 

Erlass von Forderungen aller Art, soweit diese im Einzelfall nicht mehr als 50.000 EUR 

betragen, 

 

e) die Einleitung von Gerichtsverfahren, die Einlegung von Rechtsmitteln und den 

Abschluss von Vergleichen. Dies gilt nicht für die Führung personalrechtlicher 

Prozesse, oder wenn der Rechtsstreit von grundsätzlicher Bedeutung ist oder eine 

Angelegenheit der laufenden Betriebsführung betrifft, 
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f) Personalangelegenheiten, soweit diese nicht der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister vorbehalten sind. Die Zuständigkeit der Werkleitung nach § 6 Abs. 5 

dieser Betriebssatzung bleibt unberührt. 

 

§ 11 

Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltung 

Die Beteiligungsverwaltung darf sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht 

entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten des Eigenbetriebs informieren, an 

Sitzungen des Werkausschusses teilnehmen und Unterlagen einsehen. 

 

§ 12 

Aufgaben der Stadtvertretung 

Die Stadtvertretung beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes für die sie 

gemäß § 28 der Gemeindeordnung und § 5 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe 

zuständig ist.  

 

§ 13 

Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsführung, Rechnungswesen 

(1) Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Stadt Ratzeburg. 

 

(2) Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten die Vorschriften der 

Landesverordnung über die Eigenbetriebe. 

 

§ 14 

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan nach den 

Vorschriften der Landesverordnung über die Eigenbetriebe aufzustellen. 

 

(2) Die Werkleitung hat einen Jahresabschluss inkl. Anhang nach Maßgabe der 

Landesverordnung über die Eigenbetriebe innerhalb der gesetzlichen Fristen 

aufzustellen. 

 

(3) Im Anhang, sowie auf der Internetseite des Finanzministeriums gilt § 285 Nummer 9 und 

10 des Handelsgesetzbuches mit der Maßgabe, dass die Angaben für die Mitglieder der 

Werkleitung und des Werkausschusses zu machen sind. § 285 Nummer 9 Buchstabe a 

des Handelsgesetzbuches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für die Tätigkeit im 

Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Werkleitung sowie die für die 

Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Leistungen für die Mitglieder des Werkausschusses 

im Anhang des Jahresabschlusses sowie auf der Internetseite des Finanzministeriums für 

jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge und Leistungen 

für jedes einzelne Mitglied dieser Personengruppe unter Aufgliederung nach 
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Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches 

angegeben werden, soweit es sich um Leistungen des Eigenbetriebes handelt. Die 

individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für Leistungen entsprechend § 102 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 8 Halbsatz 2 der Gemeindeordnung. § 285 Nummer 8 und § 286 Absatz 2 

bis 4 des Handelsgesetzbuches finden keine Anwendung. 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

(1) Diese Betriebssatzung tritt am [Datum] in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung vom 29.11.2005 außer Kraft. 

 

 

Ratzeburg, den 

 

 

Stadt Ratzeburg 

Der Bürgermeister 

 
       (Siegel) 

 

(K o e c h) 
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Synopse zum Muster einer Betriebssatzung für Eigenbetriebe        IV 369, 26.06.2019 

Fassung von 1975 Neue Fassung Änderungen (und Änderungsgründe) 

Betriebssatzung 

für 

die...............................................................

....................................................werke/ 

....................betriebe der Stadt 

..................................................... 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 

Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schles-

wig-Holstein in Verbindung mit § 6 der Ei-

genbetriebsverordnung für das Land 

Schleswig-Holstein vom 20. August 1974 

(GVOBI. Schl.-H. S. 323) wird nach Be-

schlussfassung durch die Stadtvertretung 

(Ratsversammlung usw.) vom ................ 

folgende Betriebssatzung erlassen: 

Betriebssatzung 

für [Name des Eigenbetriebs] [der Ge-

meinde/ des Kreises]. 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 der 

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

in Verbindung mit § 6 der Eigenbetriebs-

verordnung für das Land Schleswig-

Holstein vom 05. Dezember 2017 (GVOBI. 

Schl.-H. 2017, 558) wird nach Beschluss-

fassung durch [die Gemeindevertretung/ 

den Kreistag] vom [Datum der Beschluss-

fassung] folgende Betriebssatzung erlas-

sen: 

 Modernisierung 

§ 1 

Gegenstand des Eigenbetriebes 

(1) 

Die .......................................................... 

(Elektrizitäts-, Gas-, 

Wasser-, Fernwärme-, Bade-, Kur-, Ver-

kehrs-, Hafen- usw. Werke/ Betriebe) der 

Stadt ........................................................... 

bilden einen einheitlichen Eigenbetrieb. 

 

§ 1 

Gegenstand des Eigenbetriebes 

(1) Der Eigenbetrieb [Name des Eigenbe-

triebs] ist ein wirtschaftliches Unter-

nehmen ohne eigene Rechtspersön-

lichkeit [der Gemeinde/ des Kreises]. 

 

(2) Gegenstand des Eigenbetriebes ein-

schließlich seiner Hilfs- und Nebenbe-

triebe ist [Aufgabe]. 

 Modernisierung/Verschlankung 
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oder 

 

(1) Das .......................................... werk/ 

Der ……………………….. betrieb ist Ei-

genbetrieb der 

Stadt………………………………. 

 

(2) Gegenstand des Eigenbetriebes ein-

schließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe 

ist ……………………………………………. 

(die Versorgung der Bevölkerung 

mit ........................................ / der Be-

trieb …………………………………………

…). Der Betrieb kann alle seinen Betriebs-

zweck fördernden Geschäfte betreiben. 

Die Stadt kann den Eigenbetrieb auch mit 

der Betriebsführung anderer, insbesonde-

re technischer Betriebe der Stadt beauf-

tragen. 

 

oder 

 

(2) Aufgabe 

der ..............................................................

. werke/ 

....................................................................

.......................betriebe 

ist es, in dem 
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biet ................................................ (Elekt-

rizität, Gas, Wasser, Fernwärme, öffentli-

che Verkehrsmit tel. Kureinrichtungen 

usw.) bereitzustellen. Der Betrieb kann alle 

seinen Betriebszweck fördernden Ge-

schäfte betreiben. Die Stadt kann den Ei-

genbetrieb auch mit der Betriebsführung 

anderer, insbesondere technischer Betrie-

be der Stadt beauftragen. 

§ 2 

Name des Eigenbetriebes 

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung 

„................................“ 

(Stadtwer-

ke................................................... / 

Versorgungsbetriebe der 

Stadt ..................................................). 

 

§ 2 

Name des Eigenbetriebes 

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung 

„[Name des Eigenbetriebs]“. 

 Modernisierung/Verschlankung 

§ 3 

Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes be-

trägt .................... DM. 

§ 3 

Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes be-

trägt [Betrag] EUR. 

 

 § 4 

Organe des Eigenbetriebes 

Zuständige Organe des Eigenbetriebes 

sind: 

 

a) [die Gemeindevertretung/ der Kreis-

 Modernisierung 

 bessere Visualierung/Klarheit 
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tag]  

 

b) der Werkausschuss 

 
c) [die Bürgermeisterin oder der Bür-

germeister/ die Landrätin oder der 

Landrat] 

 

d) die Werkleitung. 

§ 4 

Werkleitung 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird 

ein Werkleiter bestellt. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleitung besteht aus .............. 

Werkleitern. Ein Mitglied der Werkleitung 

wird zum Ersten Werkleiter bestellt. Er 

entscheidet bei Meinungsverschiedenhei-

ten innerhalb der Werkleitung. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleitung besteht aus .......... 

Werkleitern. Ein Mitglied der Werkleitung 

wird zum Ersten Werkleiter bestellt. Bei 

Meinungsverschiedenheiten innerhalb der 

§ 5 

Werkleitung 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird 

eine Werkleitung bestellt. Die Werklei-

tung besteht aus einer Werkleiterin o-

der einem Werkleiter. Für die Werklei-

tung ist eine ständige Vertretung zu be-

stellen. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleitung besteht aus [Anzahl] 

Werkleiterinnen oder Werkleitern. Ein 

Mitglied der Werkleitung wird zur Ersten 

Werkleiterin oder zum Ersten Werkleiter 

bestellt. Bei Meinungsverschiedenhei-

ten innerhalb der Werkleitung entschei-

det die Erste Werkleiterin oder der Ers-

te Werkleiter, soweit die Betriebssat-

 Modernisierung/Verschlankung 
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Werkleitung entscheidet die Mehrheit der 

Stimmen; bei Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des Ersten Werkleiters. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleitung besteht aus .......... 

gleichberechtigten Werkleitern. Bei  Mei-

nungsverschiedenheiten innerhalb der 

Werkleitung entscheidet die Mehrheit der 

Stimmen; bei Stimmengleichheit entschei-

det der Bürgermeister (Magistrat). 

 

(2) Ständiger Vertreter des Werkleiters ist 

der …………………. (Leiter 

der …………………. Abteilung usw.). 

 

oder 

 

(2) Der Erste Werkleiter und der ………. 

Werkleiter vertreten sich gegenseitig. Ist 

ein Werkleiter verhindert, ist 

der …………… zusätzlich vertretungsbe-

rechtigt. 

 

(3) Dienstvorgesetzter des Werkleiters/der 

Mitglieder der Werkleitung ist der Bürger-

meister. 

zung nichts anderes bestimmt. Die Mit-

glieder der Werkleitung vertreten sich 

gegenseitig. Weitere Vertretungsrege-

lungen bei Abwesenheit von Mitgliedern 

der Werkleitung sind zu treffen. 

 

(2) Dienstvorgesetzter der Werkleitung ist 

[die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister/ die Landrätin oder der Land-

rat]. Sie oder er regelt die Geschäfts-

verteilung innerhalb der Werkleitung. 
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§ 5 

Aufgaben der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb 

selbstständig und entscheidet in allen An-

gelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit 

diese nicht durch die Gemeindeordnung, 

die Eigenbetriebsverordnung oder diese 

Betriebssatzung anderen vorbehalten sind; 

sie ist für die wirtschaftliche Führung des 

Eigenbetriebes verantwortlich. Weiterhin 

vollzieht die Werkleitung die Beschlüsse 

der Stadtvertretung, des Werkausschus-

ses, des Magistrats und die Entscheidun-

gen des Bürgermeisters in Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebes. 

 

(2) Der Eigenbetrieb ist nach kaufmänni-

schen Grundsätzen zu führen. Die Werk-

leitung hat auf eine Tarifgestaltung hinzu-

wirken, die den Forderungen des § 107 

Abs. 1 GO genügt. 

 

(3) Die laufende Betriebsführung obliegt 

der Werkleitung. Dazu gehören u. a .alle 

regelmäßig wiederkehrenden Maßnah-

men, die zur Durchführung der Aufgaben, 

zur Aufrechterhaltung des Betriebes, zur 

Überwachung und Instandsetzung der An-

§ 6 

Aufgaben der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb 

und entscheidet in allen Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebes, soweit diese 

nicht durch die Gemeindeordnung, die 

Eigenbetriebsverordnung oder diese 

Betriebssatzung anderen Stellen vor-

behalten sind; sie ist für die wirtschaftli-

che Führung des Eigenbetriebes ver-

antwortlich.  

 

(2) Die Werkleitung vollzieht die Beschlüs-

se [der Gemeindevertretung/ des Kreis-

tags] bzw. des Hauptausschusses, des 

Werkausschusses und die Entschei-

dungen [der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeister/ der Landrätin oder des 

Landrat] in Angelegenheiten des Ei-

genbetriebes. 

 

(3) Der Eigenbetrieb ist nach kaufmänni-

schen Grundsätzen unter Beachtung 

der Wirtschaftsgrundsätze des § 107 

der Gemeindeordnung zu führen.  

 

(4) Der Werkleitung obliegt die laufende 

Betriebsführung, dazu gehören insbe-

 Modernisierung 

 Anpassung an die aktuelle Ausferti-
gung der EigVO 
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lagen und zum Einsatz des Personals 

notwendig sind. Es gehören insbesondere 

auch dazu die Durchführung des Erfolgs-

plans, der Abschluss von Sonderabneh-

merverträgen, die Anordnung der notwen-

digen Instandsetzungsarbeiten und lau-

fenden Anlagenerweiterungen und die Be-

schaffung von Vorräten im Rahmen einer 

wirtschaftlichen Lagerhaltung. 

 

(4) Die Werkleitung hat den Bürgermeister 

und den Magistrat sowie den Werkaus-

schuss laufend über alle wichtigen Ange-

legenheiten des Eigenbetriebes zu unter-

richten und auf Verlangen jede Auskunft 

zu erteilen. Die Unterrichtung soll ohne 

Verzögerung und in der Rege l schriftlich 

geschehen. Die Unterrichtungspflicht be-

steht für alle Angelegenheiten von größe-

rer Tragweite, wie sie beispielsweise beim 

Auftreten unvorhergesehener Ereignisse, 

bei neuen Erkenntnissen, die ein Abwei-

chen von bisherigen Planungen oder Vor-

stellungen bedingen, oder bei Bekannt-

werden besonderer Angelegenheiten, die 

die Geschäftspolitik des Eigenbetriebes 

oder den Eigenbetrieb in technischer oder 

wirtschaftlicher Sicht erheblich berühren, 

sondere: 

 

a) die selbständige und verantwortliche 

Leitung des Eigenbetriebes 

 

b) die Aufstellung des Wirtschaftspla-

nes und Beifügung der Anlagen vor 

Beginn des Wirtschaftsjahres nach 

§ 12 der Landesverordnung über die 

Eigenbetriebe 

 
c) der Abschluss von Verträgen, so-

weit diese für [die Gemeinde/ den 

Kreis] nicht von erheblicher finanzi-

eller Bedeutung sind (§ 12 Abs. 1 

Buchst. c) 

 
d) die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichtes nach § 

24 der Landesverordnung über die 

Eigenbetriebe 

 
e) Entscheidungen über Mehrausga-

ben nach § 14 Abs. 5 der Landes-

verordnung über die Eigenbetriebe 

bis zu einem Betrag von [Betrag] 

EUR 

 
f) Entscheidungen über Stundungen, 
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auftreten können. 

 

(5) Die Werkleitung hat dem Bürgermeister 

rechtzeitig den Entwurf des Wirtschafts-

plans, des Jahresabschlusses und die 

Zwischenberichte zuzuleiten; sie hat ihm 

ferner alle Maßnahmen mitzuteilen, die 

sich auf die Finanzwirtschaft der Stadt 

auswirken. 

 

(6)In Fällen, die keinen Aufschub dulden 

und für die die Stadtvertretung, der Magist-

rat oder der Werkausschuss zuständig 

sind. hat die Werkleitung die Entscheidung 

des Bürgermeisters einzuholen. Der Bür-

germeister hat unverzüglich die Genehmi-

gung der Stadtvertretung bzw. des Magist-

rats oder des Werkausschusses zu bean-

tragen. 

Verzicht auf Ansprüche des Eigen-

betriebes und Niederschlagungen, 

soweit ein Betrag von [Betrag] EUR 

nicht überschritten wird. 

 

(5) [Die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister/ die Landrätin oder der Landrat] 

kann die Zuständigkeit in Personalan-

gelegenheiten auf die Werkleitung 

übertragen. 

 

(6) Die Werkleitung hat [die Bürgermeiste-

rin oder den Bürgermeister/ die Landrä-

tin oder den Landrat] und - soweit ein 

Werkausschuss besteht - diesen lau-

fend über alle wichtigen Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebes zu unterrichten 

und auf Verlangen jede Auskunft zu er-

teilen. Darüber hinaus soll die Werklei-

tung [die Bürgermeisterin oder den 

Bürgermeister/ die Landrätin oder den 

Landrat] vierteljährlich, mindestens je-

doch halbjährlich über die Entwicklung 

der Erträge und Aufwendungen, der im 

Stellenplan enthaltenen Stellen sowie 

über die Abwicklung des Vermögens-

planes schriftlich unterrichten. Soweit 

ein Werkausschuss besteht, ist dieser 
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ebenfalls zu unterrichten. 

 

(7) Die Werkleitung hat [der Bürgermeiste-

rin oder dem Bürgermeister/ der Land-

rätin oder dem Landrat] und dem 

Werkausschuss rechtzeitig den Entwurf 

des Wirtschaftsplans und des Jahres-

abschlusses zuzuleiten. 

 

(8) In Fällen, die keinen Aufschub dulden 

und für [die Gemeindevertretung/ den 

Kreistag], der Hauptausschuss oder der 

Werkausschuss zuständig sind, hat die 

Werkleitung die Entscheidung [der Bür-

germeisterin oder des Bürgermeisters/ 

der Landrätin oder des Landrats] ein-

zuholen. [Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister/ die Landrätin oder der 

Landrat] hat unverzüglich die Geneh-

migung [der Gemeindevertretung/ des 

Kreistags] bzw. des Hauptausschusses 

oder des Werkausschusses zu bean-

tragen. 

§ 6 

Vertretung des Eigenbetriebes 

(1) Der Werkleiter vertritt die Stadt in den 

Angelegenheiten des Eigenbetriebes. die 

seiner Entscheidung unterliegen. 

§ 7 

Vertretung des Eigenbetriebes 

(1) Die Werkleitung vertritt [die Gemeinde/ 

den Kreis] in den Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes, die ihrer Entscheidung 

 Modernisierung/Verschlankung 
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oder 

 

(1) Jeweils zwei Werkleiter vertreten die 

Stadt gemeinschaftlich in den Angelegen-

heiten des Eigenbetriebes, die der Ent-

scheidung der Werkleitung  unterliegen. 

 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Angelegen-

heiten, in denen die Entschei-

dung ………………………………………….

. (einzusetzen: der Stadtvertretung, des 

Magistrats oder des Werkausschus-

ses …………………………… oder nur: des 

Werkausschusses) herbeizuführen ist und 

die keine Verpflichtungserklärungen über 

einen Wert von ………. EUR hinaus ent-

halten. In diesen Fällen ist die Werkleitung 

mit der Ausführung der Entscheidung be-

auftragt, es sei denn, dass im Einzelfalle 

eine besondere Regelung getroffen wird. 

 

(3) Die Werkleitung ist ermächtigt, andere 

Betriebsangehörige mit ihrer Vertretung zu 

beauftragen, soweit es sich um regelmä-

ßig wiederkehrende Geschäfte der laufen-

den Betriebsführung handelt. 

 

unterliegen. 

 

(2) Erklärungen des Eigenbetriebes, durch 

die [die Gemeinde/ der Kreis] verpflich-

tet werden soll und die nach Absatz 1 in 

die Zuständigkeit der Werkleitung fal-

len, bedürfen grundsätzlich der Schrift-

form. Fällt die Abgabe der Erklärungen 

nicht in die Zuständigkeit der Werklei-

tung, ist nach [§ 56 der Gemeindeord-

nung/ § 50 der Kreisordnung] zu verfah-

ren. 

 

(3) Die Werkleitung ist ermächtigt, andere 

Betriebsangehörige mit ihrer Vertretung 

zu beauftragen, soweit es sich um re-

gelmäßig wiederkehrende Geschäfte 

der laufenden Betriebsführung handelt. 

 
 
 
 
 
 

 Anpassung an aktuelle Ausfertigung 
der GO 
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(4) Die Werkleitung unterzeichnet im Na-

men des Eigenbetriebes ohne Angabe 

eines Vertretungsverhältnisses. Das gilt 

auch in den Fällen von Absatz 2. 

 

Die von der Werkleitung mit ihrer Vertre-

tung beauftragten Betriebsangehörigen 

unterzeichnen stet „Im Auftrage“. 

 

(5) Erklärungen des Eigenbetriebes, durch 

die die Stadt verpflichtet werden soll und 

die nach Absatz 1 oder 2 in die Zuständig-

keit der Werkleitung fallen, bedürfen 

grundsätzlich der Schriftform. Fällt die Ab-

gabe der Erklärungen nicht in die Zustän-

digkeit der Werkleitung, ist nach § 61 GO 

zu verfahren. 

 § 8 

Abberufung der Werkleitung 

(1) Die Werkleitung wird nach [§ 65 der 

Gemeindeordnung/ § 51 der Kreisord-

nung] bestellt und abberufen. 

 

(2) Der Werkausschuss ist vor der Abberu-

fung zu beteiligen. 

 Einbeziehung aktueller GO-
Regelungen 

§ 71 § 9  Modernisierung/Verschlankung 

                                                           
1
 Falls nicht in der Hauptsatzung abschließend festgelegt. 
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Werkausschuss 

(1) Die Stadtvertretung wählt für den Ei-

genbetrieb einen Werkausschuss, zu dem 

auch besonders sachkundige Bürger ge-

hören sollen. Seine Zusammensetzung 

wird durch die Hauptsatzung bestimmt. 

Wer durch seine berufliche Tätigkeit in 

regelmäßigen Geschäftsbeziehungen oder 

in Wettbewerb mit dem Eigenbetrieb steht 

oder für Betriebe tätig ist, auf die diese 

Voraussetzungen zutreffen, darf nicht Mit-

glied des Werkausschusses sein. 

 

oder 

 

(1) Die Stadtvertretung wählt für den Ei-

genbetrieb einen Werkausschuss. Seine 

Aufgaben und seine Zusammensetzung 

werden durch die Hauptsatzung bestimmt. 

 

(2) Die Werkleitung ist berechtigt und auf 

Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen 

des Werkausschusses teilzunehmen. Sie 

ist verpflichtet, dem Werkausschuss Aus-

kunft zu erteilen. Im Übrigen gelten für den 

Werkausschuss die Vorschriften der Ge-

schäftsordnung über das Verfahren der 

Ausschüsse der Stadt………………. 

Werkausschuss 

[Die Gemeindevertretung/ der Kreistag] 

bildet bzw. wählt für den Eigenbetrieb ei-

nen Werkausschuss, dem auch besonders 

sachkundige Bürgerinnen und Bürger an-

gehören sollen. Seine Aufgaben und die 

Zusammensetzung werden durch die 

Hauptsatzung und diese Betriebssatzung 

bestimmt. 
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§ 8 

Aufgaben des Werkausschusses 

(1) Der Werkausschuss bereitet die Be-

schlüsse des Magistrats in Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebs vor. 

 

(2) Der Werkausschuss kann von der 

Werkleitung alle Auskünfte verlangen, die 

für seine Beschlussfassung erforderlich 

sind; die Werkleitung soll ihn laufend über 

die wichtigen Angelegenheiten 

der …………………. Wer-

ke/…………………………… betriebe un-

terrichten. 

 

(3) Der Werkausschuss entscheidet über2 

 

1. Mehrausgaben für Vorhaben nach § 

14 Abs. 5 EigVO, soweit sie im Ein-

zelfall den Betrag von ………. EUR 

übersteigen und aus eigenen Mit-

teln des Eigenbetriebs gedeckt 

werden können; 

2. den Abschluss von Verträgen und 

die Vergaben von Lieferungen und 

§ 10 

Aufgaben des Werkausschusses 

(1) Der Werkausschuss bereitet die Be-

schlüsse [der Gemeindevertretung/ des 

Kreistags] vor. Er entscheidet in allen 

Angelegenheiten des Eigenbetriebes, 

die nicht in die Zuständigkeit [der Ge-

meindevertretung/ des Kreistags], [der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-

ters/ der Landrätin oder des Landrats] 

oder der Werkleitung fallen. 

 

(2) [Die Gemeindevertretung/ der Kreistag] 

kann dem Werkausschuss Entschei-

dungen nach § 5 Abs. 2 der Landes-

verordnung über die Eigenbetriebe 

übertragen. 

 

(3) Der Werkausschuss entscheidet insbe-

sondere über: 

 

a) Mehrauszahlungen nach § 14 Abs. 

5 der Landesverordnung über die 

Eigenbetriebe, soweit ein Betrag 

von [Betrag] EUR nicht überschrit-

 Modernisierung 

 Anpassung an aktuelle Ausfertigung 
der EigVO 

                                                           
2
 Falls nicht in der Hauptsatzung oder einer anderen Satzung bereits geregelt oder die Zuständigkeit der Werkleitung oder des Magistrats vorgesehen ist. 
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Leistungen, wenn der Wert im Ein-

zelfall oder die Auftragssumme für 

das Gesamtprojekt den Betrag 

von ………… EUR übersteigt (evtl. 

weiter: bis zum Höchstbetrag 

von ………… EUR) und nicht nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 EigVO die Stadt-

vertretung zuständig ist; das gilt 

nicht für Rechtsgeschäfte im Rah-

men der laufenden Betriebsführung, 

insbesondere nicht für die Beschaf-

fung von Rohstoffen, Material und 

Betriebsmitteln, für die die Werklei-

tung ohne Rücksicht auf den Wert 

des Geschäftes zuständig ist; 

3. Grundstücksnutzungsverträge (Mie-

te, Pacht, sonstige Nutzung), soweit 

der Monatsbetrag …… EUR über-

steigt (evtl. weiter: bis zum Höchst-

betrag von …… EUR); 

4. Personalangelegenheiten nach § 11 

Abs. ..... dieser Betriebssatzung; 

5. die Einleitung von Gerichtsverfah-

ren, die Einlegung von Rechtsmit-

teln und den Abschluss von Ver-

gleichen. Dies gilt nicht für die Füh-

rung personalrechtlicher Prozesse, 

oder wenn der Rechtsstreit von 

ten wird,  

 

b) die Vergabe von Gutachten bis zu 

einem Betrag von [Betrag] EUR, 

 
c) den Abschluss von Verträgen, so-

weit sie nicht zu den laufenden Ge-

schäften der Betriebsführung gehö-

ren, bis zu einem Betrag von [Be-

trag] EUR, 

 
d) die Stundung, die Niederschlagung 

und den Verzicht von Ansprüchen 

Erlass von Forderungen aller Art, 

soweit diese im Einzelfall nicht mehr 

als [Betrag] EUR betragen, 

 
e) die Einleitung von Gerichtsverfah-

ren, die Einlegung von Rechtsmit-

teln und den Abschluss von Verglei-

chen. Dies gilt nicht für die Führung 

personalrechtlicher Prozesse, oder 

wenn der Rechtsstreit von grund-

sätzlicher Bedeutung ist oder eine 

Angelegenheit der laufenden Be-

triebsführung betrifft,  

 
f) Personalangelegenheiten, soweit 

diese nicht [der Bürgermeisterin o-
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grundsätzlicher Bedeutung ist oder 

eine Angelegenheit der laufenden 

Betriebsführung betrifft; 

6. die Stundung von Zahlungsver-

pflichtungen, wenn sie im Einzel-

fall ….. EUR übersteigen (evtl. wei-

ter: bis zum Höchstbetrag von …… 

EUR), und den Erlass und die Nie-

derschlagung von Forderungen – 

auch im Wege eines Vergleichs –, 

wenn im Einzelfall der Betrag 

von …….. EUR überschritten wird 

(evtl. weiter: bis zum Höchstbetrag 

von ……. EUR); dies gilt nicht, 

wenn der Erlass oder die Nieder-

schlagung von grundsätzlicher Be-

deutung ist. 

 

der dem Bürgermeister/ der Landrä-

tin oder dem Landrat] vorbehalten 

sind. Die Zuständigkeit der Werklei-

tung nach § 6 Abs. 5 dieser Be-

triebssatzung bleibt unberührt. 

§ 9 

Aufgaben des Magistrats 

(1) Der Magistrat beschließt in Angelegen-

heiten der ………........... 

ke/ ..............................................................

............. betriebe über die ihm nach § 60 

GO allgemein zugewiesenen grundsätzli-

chen Aufgaben sowie in allen Angelegen-

heiten, die ihm nach der Hauptsatzung 

und der Eigenbetriebsverordnung zuge-

§ 11 

Rechte und Aufgaben der Beteiligungs-

verwaltung 

Die Beteiligungsverwaltung darf sich, so-

weit andere Rechtsvorschriften nicht ent-

gegenstehen, jederzeit über Angelegenhei-

ten des Eigenbetriebs informieren, an sei-

nen Sitzungen teilnehmen und Unterlagen 

einsehen. 

 Veraltete Regelung entfernt 

 Anpassung an § 109 a Abs. 2 GO 
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wiesen sind. 

 

(2) Der Magistrat entscheidet über3  

 

1. den Abschluss von Verträgen und 

die Vergabe von Lieferungen und 

Leistungen, wenn der Wert im Ein-

zelfall oder die Auftragssumme für 

das Gesamtprojekt den Betrag 

von ….. EUR nicht übersteigt und 

nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 EigVO 

die Stadtvertretung zuständig ist; 

das gilt nicht für Rechtsgeschäfte 

im Rahmen der laufenden Betriebs-

führung, insbesondere nicht für die 

Beschaffung von Rohstoffen, Mate-

rial und Betriebsmitteln, für die die 

Werkleitung ohne Rücksicht auf den 

Wert des Geschäftes zuständig ist; 

2. Grundstücksnutzungsverträge (Mie-

te, Pacht, sonstige Nutzung), soweit 

der Monatsbetrag ….. EUR über-

steigt; 

3. die Einleitung von Gerichtsverfah-

ren, die Einlegung von Rechtsmit-

teln und den Abschluss von Ver-

                                                           
3
 Falls nicht in der Hauptsatzung oder einer anderen Satzung bereits geregelt oder die Zuständigkeit der Werkleitung oder des Werkausschusses vorgesehen ist. 
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gleichen, wenn die Angelegenheit 

von grundsätzlicher Bedeutung ist, 

sowie die Führung personalrechtli-

cher Prozesse; 

4. die unentgeltliche Verfügung über 

bewegliche Sachen, Forderungen 

und andere Rechte, soweit nicht die 

Stadtvertretung zuständig ist bzw. 

diese Befugnis dem Werkaus-

schuss oder der Werkleitung über-

tragen ist, 

5. die Stundung von Zahlungsver-

pflichtungen, wenn sie im Einzel-

fall ….. EUR übersteigen, und den 

Erlass und die Niederschlagung von 

Forderungen – auch im Wege es 

Vergleichs –, wenn im Einzelfall der 

Betrag von …. EUR überschritten 

wird, oder wenn die Stundung, der 

Erlass oder die Niederschlagung 

von grundsätzlicher Bedeutung ist. 

 

§ 10 

Aufgaben der Stadtvertretung 

Die Stadtvertretung beschließt über alle 

Angelegenheiten des Eigenbetriebes für 

die sie gemäß § 28 GO und § 5 EigVO 

zuständig ist oder gemäß § 27 Abs. 1 GO 

§ 12 

Aufgaben [der Gemeindevertretung/ des 

Kreistags] 

(1) Beschlüsse [der Gemeindevertretung/ 

des Kreistags] sind unbeschadet [des § 

28 der Gemeindeordnung/ des § 23 der 

 Modernisierung 

 Konkretisierung der Befugnisse der 
kommunalen Gremien 
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die Entscheidung im Einzelfalle an sich 

gezogen hat. 

Kreisordnung] erforderlich für: 

 

a) den Erlass, die Änderung und die 

Aufhebung der Betriebssatzung, 

b) die wesentliche Aus- und Umgestal-

tung oder die Auflösung des Eigen-

betriebes, 

c) den Abschluss von Verträgen, die 

für [die Gemeinde/ den Kreis] von 

erheblicher finanzieller Bedeutung 

sind, soweit sie nicht zur laufenden 

Betriebsführung gehören oder die 

Betriebssatzung etwas anderes be-

stimmt, 

d) die Festsetzung der allgemeinen 

Lieferbedingungen, insbesondere 

der allgemeinen privatrechtlichen 

Entgelte,  

e) die Feststellung und die Änderung 

des Wirtschaftsplanes, 

f) die Entnahme von Eigenkapital aus 

dem Eigenbetrieb, 

g) die Gewährung von Darlehen [der 

Gemeinde/ des Kreises] an den Ei-

genbetrieb oder des Eigenbetriebes 

an [die Gemeinde/ den Kreis], 

h) die Feststellung des Jahresab-

schlusses und die Behandlung des 
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Jahresergebnisses, 

i) die Anwendung der Haushaltswirt-

schaft nach den Grundsätzen der 

doppelten Buchführung. 

 

(2) Unberührt bleibt das Recht [der Ge-

meindevertretung/ des Kreistags] Ent-

scheidungen nach [§ 27 Abs. 1 der 

Gemeindeordnung/ § 22 Abs. 1 der 

Kreisordnung] im Einzelfall an sich zu 

ziehen sowie nach [§ 45 der Gemein-

deordnung/ § 40 der Kreisordnung] ei-

nen Werkausschuss zu bilden und ihm 

bestimmte Entscheidungen zu übertra-

gen. In den Fällen der Nummern 4, 5, 8 

und 9 kann [die Gemeindevertretung/ 

der Kreistag] die Entscheidung auf den 

Werkausschuss übertragen. 

 § 13 

Aufgaben des Hauptausschusses 

(1) Dem Hauptausschuss obliegt die Steu-

erung der wirtschaftlichen Betätigung 

und privatrechtlichen Beteiligungen [der 

Gemeinde/ des Kreises] im Rahmen 

des Berichtswesens nach [§ 45 b Abs. 

4 der Gemeindeordnung/ § 40 b Abs. 4 

der Kreisordnung] und nach näherer 

Regelung durch die Hauptsatzung. 

 Wiedergabe der Befugnisse des 
Hauptausschusses aus aktueller 
Ausfertigung der GO 
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(2) [Die Gemeindevertretung/ der Kreistag] 

kann dem Hauptausschuss darüber 

hinaus weitere Aufgaben nach [§ 28  

der Gemeindeordnung/ § 23 Satz der 

Kreisordnung]4 übertragen. 

 § 14 

Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsführung, 

Rechnungswesen 

(1) Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr 

der Gemeinde. 

 

(2) Für die Wirtschaftsführung und das 

Rechnungswesen gelten die Vorschrif-

ten der Landesverordnung über die Ei-

genbetriebe. 

 Einbeziehung aktueller Regelungen 
der EigVO 

 § 15 

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn jeden 

Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan 

nach den Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung aufzustellen.  

 

(2) Der Jahresabschluss besteht aus der 

Bilanz, der Gewinn- und Verlustrech-

nung und dem Anhang. Die Allgemei-

 
 
 

 Einbeziehung des § 12 EigVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Für eine Aufgabenübertragung kommen in Betracht: § 28 Nr. 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 und 27 GO bzw. § 23 Nr. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 und 21 KrO. 
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nen Vorschriften, die Ansatzvorschrif-

ten, die Vorschriften über die Bilanz 

und die Gewinn- und Verlustrechnung, 

die Bewertungsvorschriften und die 

Vorschriften über den Anhang für den 

Jahresabschluss der großen Kapitalge-

sellschaften im Dritten Buch des Han-

delsgesetzbuches finden entsprechen-

de Anwendung, soweit sich aus den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverord-

nung nichts anderes ergibt. 

 

(3) Im Anhang, sowie auf der Internetseite 

des Finanzministeriums gilt § 285 

Nummer 9 und 10 des Handelsgesetz-

buches mit der Maßgabe, dass die An-

gaben für die Mitglieder der Werklei-

tung und des Werkausschusses zu ma-

chen sind. § 285 Nummer 9 Buchstabe 

a des Handelsgesetzbuches ist mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass die für die 

Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 

Gesamtbezüge der Mitglieder der 

Werkleitung sowie die für die Tätigkeit 

im Geschäftsjahr gewährten Leistungen 

für die Mitglieder des Werkausschusses 

im Anhang des Jahresabschlusses so-

wie auf der Internetseite des Finanzmi-

 Einbeziehung des § 19 EigVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Einbeziehung des § 22 Abs. 1 EigVO 
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nisteriums für jede Personengruppe 

sowie zusätzlich unter Namensnennung 

die Bezüge und Leistungen für jedes 

einzelne Mitglied dieser Personengrup-

pe unter Aufgliederung nach Kompo-

nenten im Sinne des § 285 Nummer 9 

Buchstabe a des Handelsgesetzbuches 

angegeben werden, soweit es sich um 

Leistungen des Eigenbetriebes handelt. 

Die individualisierte Ausweisungspflicht 

gilt auch für Leistungen entsprechend § 

102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 Halb-

satz 2 der Gemeindeordnung. § 285 

Nummer 8 und § 286 Absatz 2 bis 4 

des Handelsgesetzbuches finden keine 

Anwendung. 

 

§ 11 

Personalwirtschaft 

(1) Die Werkleiter werden auf Beschluss 

der Stadtvertretung bestellt und abberufen. 

Die Zuständigkeit für die Ernennung, Be-

förderung und Entlassung von Beamten 

sowie die Zuständigkeit für die Einstellung, 

Höhergruppierung und Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses der Angestellten und 

Arbeiter richtet sich 

nach ...........................................................

  Modernisierung/Verschlankung 
 
 
 
 
 

 Regelung zur Abberufung in § 8 auf-
genommen 
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................................... Hauptsatzung (Zu-

ständigkeitsordnung). 

 

(2) Soweit nicht nach Absatz 1 die Stadt-

vertretung, der Magistrat oder der Werk-

ausschuss zuständig ist, entscheidet die 

Werkleitung über Einstellung, Höhergrup-

pierung und Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses der Angestellten und Arbeiter. 

 

oder 

 

(1) Die Werkleiter werden auf Beschluss 

der Stadtvertretung eingestellt, höhergrup-

piert und entlassen. Die Zuständigkeit für 

die Ernennung, Beförderung und Entlas-

sung der beim Eigenbetrieb beschäftigten 

Beamten richtet sich nach den Bestim-

mungen der Gemeindeordnung. 

 

(2) Der Magistrat entscheidet über Einstel-

lung, Höhergruppierung und Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses der Angestellten 

der Vergütungsgruppen ..........BAT und 

höher, soweit nicht die Stadtvertretung 

zuständig ist. 

 

(3) Der Werkausschuss entscheidet im 



 

Seite | 24  
 

Einvernehmen mit dem Bürgermeister 

über Einstellung, Höhergruppierung und 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses der 

Angestellten nach Vergütungsgrup-

pe .......... BAT bis .......... BAT. 

 

(4) Der Bürgermeister entscheidet in allen 

Personalangelegenheiten der sonstigen 

Angestellten. 

 

(Evtl. weiter: Er kann diese Befugnis ganz 

oder teilweise auf die Werkleitung übertra-

gen). 

 

(5) Die Werkleitung entscheidet über Ein-

stellung, Höhergruppierung und Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses der Arbei-

ter. 

 

oder 

 

(3/4/5) Die Werkleitung entscheidet im 

Einvernehmen mit dem Bürgermeister 

über Einstellung, Höhergruppierung und 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses der 

sonstigen Angestellten und der Arbeiter. 

 

(6) Alle Personalentscheidungen sind nach 
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Maßgabe der Stellenübersicht des Wirt-

schaftsplans zu treffen. Die Werkleitung 

hat ein Vorschlagsrecht bzw. ein Recht auf 

Anhörung, soweit die Personalentschei-

dungen anderen Stellen vorbehalten sind 

und nicht die Werkleitung betreffen. Sie ist 

auch zu hören, wenn Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung dem Eigenbetrieb oder 

vom Eigenbetrieb der Stadtverwaltung zu-

gewiesen werden sollen. 

 

(7) Bei dringendem Bedarf ist die Werklei-

tung berechtigt, im Einvernehmen mit dem 

Bürgermeister im Laufe des Wirtschafts-

jahres bis zu .......... Angestellte der Vergü-

tungsgruppen bis .......... BAT und bis 

zu ......... Arbeiter über die in der Stellen-

übersicht vorgesehenen Stellen hinaus 

ohne Änderung der Stellenübersicht ein-

zustellen. Über die neuen Stellen ist spä-

testens im Wirtschaftsplan (Stellenüber-

sicht) für das nächste Wirtschaftsjahr zu 

entscheiden. 

§ 12 

Organisation des Eigenbetriebes 

(1) Der Bürgermeister regelt die Ge-

schäftsverteilung innerhalb der Werklei-

tung durch eine ....................... (Dienstan-
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weisung). 

(2) Die Werkleitung stellt einen Organisati-

ons- und Geschäftsverteilungsplan für den 

Eigenbetrieb auf. 

§ 13 

Inkrafttreten 

(1) Diese Betriebssatzung tritt mit dem 

Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

oder 

 

(1) Diese Betriebssatzung tritt am ............. 

in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung 

der ....................werke/ 

....................................................................

.................... betriebe vom ............... außer 

Kraft. 

§ 16 

Inkrafttreten 

(1) Diese Betriebssatzung tritt mit dem Ta-

ge nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

oder 

 

(1) Diese Betriebssatzung tritt am [Datum] 

in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung 

vom [Datum] außer Kraft. 

 

 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 06.05.2021 
 SR/BeVoSr/430/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

18.05.2021 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

I. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der 
Stadt Ratzeburg vom 16.12.2020 
 
Zielsetzung: 
Redaktionelle Änderungen, die die Durchführung des Winterdienstes betreffen 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
„Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte I. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg als Satzung zu 
erlassen.““    
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.05.2021 
Pantelmann, Kolja am 04.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Anfang des Jahres wurden Anlieger von Straßenflächen auf Grundlage der 
Straßenreinigungssatzung aufgefordert, ihrer Streu- und Räumpflicht 
nachzukommen. 
Eine Immobilienverwaltung hat daraufhin bei der Verwaltung angemerkt, dass die 
Streu- und Räumpflicht der Anlieger für öffentliche Parkplätze nicht eindeutig aus der 
Satzung erkennbar ist. 
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Nach Prüfung des Sachverhalts empfiehlt die Verwaltung die Änderung der Satzung, 
um die Pflicht zur Durchführung des Winterdienstes deutlicher zu machen. Die 
Änderungen wurden in rot gekennzeichnet.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: keine  
 
 
Anlagenverzeichnis: 

I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
 
 
 
 



1 
 

I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg 
vom 16.12.2020 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 45 und 56 Abs. 1 
Nr. 8 des Straßen‐ und Wegegesetzes (StrWG) des Landes Schleswig‐Holstein in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.11.2003 (GVBl. Schl.-H. S 631), zuletzt geändert durch Art. 20 
LVO vom 16.01.2019 (GVOBl. S. 30), des § 1 Abs. 1, des § 4 Abs. 1 des Kommunalabgaben-
gesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Januar 2005, zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 13.11.2019, (GVOBl. S. 425) 
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 14.06.2021 folgende Satzung 
erlassen: 
 

Artikel I 
 

§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 2 
Auferlegung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird für folgende Straßenteile 
 

a) die Gehwege; 
b) die begehbaren Seitenstreifen; 
c) die Radwege, soweit deren Benutzung auch für Fußgänger geboten ist; 
d) die Fußgängerstraßen; 
e) die Rinnsteine während der Schneeschmelze bezüglich der Schnee- und Eisräumung; 
f) die Gräben  
g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen und 
h) die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen 

 
in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den Eigentümern dieser Grundstücke 
auferlegt. Die Reinigung beinhaltet auch den Winterdienst. 

 
 
 
 

§ 3 Abs. 2 und 4 erhalten folgende Fassung: 
 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(2) Die Gehwege, begehbaren Seitenstreifen, Fußgängerstraßen, Radwege und die als 

Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen sind bei Glatteis mit 
abstumpfenden Stoffen zu bestreuen. Als Streumittel sind z.B. zugelassen: Sand, 
umweltverträgliche Granulate oder gleichwertiges Material. 
Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen ist grundsätzlich verboten. 
Ihre Verwendung ist nur erlaubt 
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a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von 
abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

oder 
b) an gefährlichen Stellen wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenaufgängen oder 

Brückenabgängen, starken Gefällstrecken oder Steigungen oder ähnlichen Abschnitten. 
Die verwendeten Streumittel sind nach Wegfall der Glätte aufzukehren sowie 
ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Streumittel dürfen ebenso wie Laub nicht 
vom Gehweg und von den Grundstücken in den Rinnstein gekehrt werden. Nach 20.00 
Uhr entstehende Glätte ist bis 7.00 Uhr des folgenden Tages, in der Zeit von 7.00 bis 
20.00 Uhr entstehende Glätte so oft wie erforderlich zu beseitigen; dies gilt auch für 
Glätte, die durch festgetretenen Schnee entstanden ist.  

 
… 
 
(4) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind die in Abs. 2 aufgeführten 

Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgängerinnen/ Fußgänger geboten ist.  
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ratzeburg, den  
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister      (LS) 
 
 
 
gez. K o e c h 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 06.05.2021 
 SR/BeVoSr/445/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
und Stadtmarketing 

18.05.2021 Ö 

Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Investitionsplan - Umwidmung von übertragenen Mitteln - 
Beschaffung eines Geräteträgers statt eines 
Kommunalschleppers 
 
Zielsetzung: 
Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
„Der AWTS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt: 
„Die aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in den Wirtschaftsplan 2021 übertragenen 
Mittel für die Beschaffung eines Kommunalschleppers in Höhe von T€ 50 
werden wie folgt umgewidmet: Beschaffung eines Geräteträgers.““  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.05.2021 
Pantelmann, Kolja am 06.05.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Im Jahr 2020 war die Beschaffung eines Kommunalschleppers vorgesehen. Die 
Beschaffung konnte in 2020 nicht durchgeführt werden, so dass die Mittel nach 2021 
übertragen wurden. 
 
Bei einem Geräteträger Multicar M 26 (Beschaffung 2006, abgeschrieben seit 2017) 
sind diverse ungeplante Reparaturen erforderlich. Der Bauhofleiter hat in dem 
beigefügten Schreiben ausgeführt, dass eine Reparatur des Fahrzeugs 
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betriebswirtschaftlich nicht zu vertreten ist. Das Fahrzeug ist nicht einsatzfähig und 
wird u.a. zur Beseitigung von Wildkraut und im Winterdient eingesetzt. 
Die Beschaffung des abgeschriebenen Kommunalschleppers kann in das 
Wirtschaftsjahr 2022 verschoben werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Umwidmung der übertragenen Mittel.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: wie ausgeführt  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Schreiben des Bauhofleiters vom 06.05.2021 
Reparaturangebot 1 Hako 
Reparaturangebot 2 Hako 
 
 
 
 
 



Multicar M 26.5 kurz 4x4  (RZ-MC 28)
Serialnummer: WMU2M26435W000022
Betriebsstunden: 3.256 h

Durchzuführende Reparaturarbeiten, festgestellt bei unserem
Serviceeinsatz 81116507 an 05.02.2021:
Abholung in die Werkstatt
Selbstmontiertes Steuergerät (Kabel brennt durch)
Kabelbäume kurzschluss, muss erneuert werden
Steuergerät defekt

Notwendige Kleinmaterialien, Öle sowie Schmier- und Reinigungsmittel
werden nach Aufwand berechnet

261603.00E Motorsteuergerät M26.5 78 kW ET progr.
      1 ST    3.450,00 EUR      3.450,00 

Bruttolistenpreis      3.450,00 EUR      3.450,00 
Rabatt             %        5,00- %        172,50-
Positionsnettowert     3.277,50 EUR      3.277,50 

00004111000 Leitungssatz Motor IVECO
      1 ST      810,00 EUR        810,00 

Bruttolistenpreis        810,00 EUR        810,00 
Rabatt             %        5,00- %         40,50-
Positionsnettowert       769,50 EUR        769,50 

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe
Bereich Bauhof
Seedorfer Str. 47
23909 Ratzeburg

Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude
hamburg-service@hako.com
Tel. 040-644 212 44
Fax 040-644 212 32

Bankverbindungen: Commerzbank AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft,
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314 OD
ID-NR.: DE812558589, Steuernr.: 3029225427
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht
Vors. des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Brenk

Angebots-Nr. : 20179356 vom 09.02.2021

Hako GmbH · NL Hamburg-Bremen ·
Segeberger Str. 15 · 23863 Kayhude

Kunden-Nr. : 183950
Best-Nr. : Herr Echternach
Ihr Ansprechpartner:
Marcel Abt

Angebot Reparaturkosten

Gültig bis : 31.03.2021
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263191.00 Leitungssatz FG Motor M26.5
      1 ST      978,00 EUR        978,00 

Bruttolistenpreis        978,00 EUR        978,00 
Rabatt             %        5,00- %         48,90-
Positionsnettowert       929,10 EUR        929,10 

263221.00 Leitungssatz FH M26.5 Dig. Kontrollgerät
      1 ST       94,00 EUR         94,00 

Bruttolistenpreis         94,00 EUR         94,00 
Rabatt             %        5,00- %          4,70-
Positionsnettowert        89,30 EUR         89,30 

40009032 Arbeitszeit
  50,00 H       62,50 EUR      3.125,00 

40009074 Fahrtkosten Zone C
   2,00 SLE      114,00 EUR        228,00 

40009010 Frachtkostenanteil
      1 ST       12,90 EUR         12,90 

40009040 Schmier-/Reinigungsmittel
nach Aufwand
      0 

40009041 Kleinmaterial
nach Aufwand
      0 

40009513 Altstoffentsorgung
nach Aufwand
      0 

Gesamtnettowert EUR     8.431,30 
Gesamtnettowert    EUR EUR     8.431,30 
Mehrwertsteuer 19,00 % EUR     1.601,95 
Endbetrag EUR    10.033,25 

Zahlungsbedingungen : Ohne Abzug 8 Tage
Lieferbedingungen : ab Werk Ratzeburg
Versandart : KUD-Werkstatt

Es gelten unsere beigefügten Geschäftsbedingungen.

Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude
hamburg-service@hako.com
Tel. 040-644 212 44
Fax 040-644 212 32

Bankverbindungen: Commerzbank AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft,
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314 OD
ID-NR.: DE812558589, Steuernr.: 3029225427
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht
Vors. des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Brenk
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Falls die Reparatur durchgeführt werden soll, senden Sie uns bitte eine
unterschriebene Kopie zurück.

o Wir empfehlen die Durchführung der Reparatur.
o Wir raten von der Reparatur ab, da der Zeitwert der Maschine zu gering  ist.
o In Ihre Überlegungen sollten Sie die Anschaffung eines Neugerätes mit einbeziehen.
  Unser freibleibendes Angebot mit entsprechenden Prospekten und Preislisten fügen wir bei.

Dieser Kostenvoranschlag ist unverbindlich. Bei Überschreitung der angegebenen Kosten um mehr als 15
% nehmen wir mit Ihnen Rücksprache.
Bei Nichtbeauftragung ist die Erstellung des Kostenvoranschlags kostenpflichtig.

Mit freundlichen Grüßen

Hako GmbH
                                                ------------------------ --------------------------------------
                                                  Datum und Unterschrift des Auftraggebers

Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude
hamburg-service@hako.com
Tel. 040-644 212 44
Fax 040-644 212 32

Bankverbindungen: Commerzbank AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft,
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314 OD
ID-NR.: DE812558589, Steuernr.: 3029225427
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht
Vors. des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Brenk
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Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 

Clean ahead 
Hako GmbH · NL Hamburg-Bremen · 
Segeberger Str. 15 · 23863 Kayhude 

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 
Bereich Bauhof 
Seedorfer Str. 47 
23909 Ratzeburg 

Angebots-Nr. : 20182172 vom 19.04.2021 
Gültig bis 	: 31.05.2021 
Kunden-Nr. : 183950 
Best-Nr. 	: Herr Echternach 
Ihr Ansprechpartner:  
Marcel  Abt 

Angebot Reparaturkosten 

Multicar M 26.5 kurz 4x4 (RZ-MC 28) 
Serialnummer: WMU2M26435W000022 
Betriebsstunden: 3.256 h 

Reparatur abgebrochen 
Durchzuführende Reparaturarbeiten, festgestellt bei unserem 
Serviceeinsatz 81126756 am 15.04.2021 
Fahrzeug auf die Hebebühne gefahren dabei folgende Mängel festgestellt 

Motor: Zylinderkopf vom Salz beschädigt ,Ölverlust, 
Wasserverlust 
Dichtungen defekt siehe Bilder 
Bremse vorne rechts fest 
Bremsseile Hinterachse gebrochen ,abgerissen 
Lenkgetriebe starker Ölverlust 
Kreuzgelenk Vorderachse rechts defekt 
Reifen hinten rechts defekt 
Kotflügel links gebrochen 
Hydraulikleitungen defekt 
Hydraulikschläuche defekt 
Hinterachse, Aufnahme fehlt Rahmen (Einschweißen) 

Notwendige Kleinmaterialien, Öle sowie Schmier- und Reinigungsmittel 
werden nach Aufwand berechnet 

Bisher angefallene Kosten mit im Kostenvoranschlag enthalten: 
1 Abholung 
7 Stunden Arbeitszeit (Allgemeine Durchsicht/KVA/Abbruch KVA 20179356) 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 

Clean ahead  

Seite 2 zum Angebot 20182172 vom 19.04.2021 

01019500 	Schlauchtülle G 1/8, Ms 
4 ST 	 4,50 EUR 	 18,00 

Bruttolistenpreis 	 4,50 EUR 	 18,00 
Rabatt 	% 	 8,00- % 	 1,44- 
Positionsnettowert 	4,14 EUR 	 16,56 

01015210 	Wasserdüse 
4 ST 	 25,50 EUR 	 102,00 

Bruttolistenpreis 	25,50 EUR 	 102,00 
Rabatt 	% 	 8,00- % 	 8,16- 
Positionsnettowert 	23,46 EUR 	 93,84 

00008160001A Basismotor regeneriert 
1 ST 	 9.480,00 EUR 	 9.480,00 

Bruttolistenpreis 	 9.480,00 EUR 	 9.480,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 474,00- 
Altteil-Pfand 	 1.500,00 EUR 	 1.500,00 
Positionsnettowert 10.506,00 EUR 	 10.506,00 

261598.10 	Motorkonsole links vst. M26.5WV 
1 ST 	 56,00 EUR 	 56,00 

Bruttolistenpreis 	56,00 EUR 	 56,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,80- 
Positionsnettowert 	53,20 EUR 	 53,20 

03000720003 Lenkgetriebe 
1 ST 	 1.714,00 EUR 	 1.714,00 

Bruttolistenpreis 	 1.714,00 EUR 	 1.714,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 85,70- 
Positionsnettowert 	1.628,30 EUR 	 1.628,30 

0422978 	6kt.Schraube ISO 8676 M18x1,5x30-10.9-fl 
3 ST 	 2,50 EUR 	 7,50 

Bruttolistenpreis 	 2,50 EUR 	 7,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,38- 
Positionsnettowert 	2,37 EUR 	 7,11 

4012010 	Sicherungsmutter M30x1,5 
1 ST 	 72,00 EUR 	 72,00 

Bruttolistenpreis 	72,00 EUR 	 72,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 3,60- 
Positionsnettowert 	68,40 EUR 	 68,40 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
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Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 

Clean ahead  
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260288.10 Lenkstockhebel K18 
1 ST 	 131,00 EUR 	 131,00 

Bruttolistenpreis 	131,00 EUR 	 131,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 6,55- 
Positionsnettowert 	124,45 EUR 	 124,45 

0000801601 Schwimmsattelbremse o. Bremsbelag rechts 
1 ST 	 224,00 EUR 	 224,00 

Bruttolistenpreis 	224,00 EUR 	 224,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 11,20- 
Positionsnettowert 	212,80 EUR 	 212,80 

4013715 	Reparatursatz Führungsbolzen/Gummibuchse 
1 SET 	 118,00 EUR 	 118,00 

Bruttolistenpreis 	118,00 EUR 	 118,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 5,90- 
Positionsnettowert 	112,10 EUR 	 112,10 

4013037 	Bremsklotz ET-Set RSW 60 für Sch.bremse 
1 ST 	 77,00 EUR 	 77,00 

Bruttolistenpreis 	77,00 EUR 	 77,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 3,85- 
Positionsnettowert 	73,15 EUR 	 73,15 

265083.00 	LAD-Seilzug M26.1/2/4/5/7 
1 ST 	 16,00 EUR 	 16,00 

Bruttolistenpreis 	16,00 EUR 	 16,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,80- 
Positionsnettowert 	15,20 EUR 	 15,20 

265214.40 	Kugelmutter 
1 ST 	 7,00 EUR 	 7,00 

Bruttolistenpreis 	 7,00 EUR 	 7,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,35- 
Positionsnettowert 	6,65 EUR 	 6,65 

0431133 	6kt.Mutter ISO 4032-M6-8-Zn 
1 ST 	 0,50 EUR 	 0,50 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 0,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,03- 
Positionsnettowert 	0,47 EUR 	 0,47 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
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Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 
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0200359 	Dichtkappe NG 10 
1 ST 	 1,00 EUR 	 1,00 

Bruttolistenpreis 	 1,00 EUR 	 1,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,05- 
Positionsnettowert 	0,95 EUR 	 0,95 

260075.13 LAD-Befestigung HA M26.4/5/7 
1 ST 	 57,00 EUR 	 57,00 

Bruttolistenpreis 	57,00 EUR 	 57,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,85- 
Positionsnettowert 	54,15 EUR 	 54,15 

0422724 	6kt.Schraube ISO 4017-M8x16-10.9-Zn 
2 ST 	 0,50 EUR 	 1,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 1,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,05- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 0,96 

0461031 	Scheibe DIN 125-A8,4-140HV-Zn 
4 ST 	 0,50 EUR 	 2,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 2,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,10- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 1,92 

265083.00 	LAD-Seilzug M26.1/2/4/5/7 
2 ST 	 16,00 EUR 	 32,00 

Bruttolistenpreis 	16,00 EUR 	 32,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,60- 
Positionsnettowert 	15,20 EUR 	 30,40 

265214.40 	Kugelmutter 
2 ST 	 7,00 EUR 	 14,00 

Bruttolistenpreis 	 7,00 EUR 	 14,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,70- 
Positionsnettowert 	6,65 EUR 	 13,30 

0431133 	6kt.Mutter ISO 4032-M6-8-Zn 
2 ST 	 0,50 EUR 	 1,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 1,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,05- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 0,96 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Hako GmbH · Niederlassung Hamburg-Bremen 
Segeberger Str. 15 · D-23863 Kayhude 
hamburg-service@hako.com  
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Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
ID-NR.:  DE812558589, Steuernr.: 3029225427 
Geschäftsführer: Mario Schreiber (Vors.), Frank Ulbricht 
Vors. des Aufsichtsrates:  Dr.  Joachim Brenk 
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0200199 	Bremsschlauch  AC  750 
4 ST 	 20,00 EUR 	 80,00 

Bruttolistenpreis 	20,00 EUR 	 80,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 4,00- 
Positionsnettowert 	19,00 EUR 	 76,00 

4013173 	Bremskabel 
2 ST 	 64,00 EUR 	 128,00 

Bruttolistenpreis 	64,00 EUR 	 128,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 6,40- 
Positionsnettowert 	60,80 EUR 	 121,60 

4013111 	6kt.Schraube 
32 ST 	 5,00 EUR 	 160,00 

Bruttolistenpreis 	 5,00 EUR 	 160,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 8,00- 
Positionsnettowert 	4,75 EUR 	 152,00 

4013178 	O-Ring 
2 ST 	 4,50 EUR 	 9,00 

Bruttolistenpreis 	 4,50 EUR 	 9,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,45- 
Positionsnettowert 	4,28 EUR 	 8,56 

4013107 	RWDR-Kassette 
2 ST 	 83,00 EUR 	 166,00 

Bruttolistenpreis 	83,00 EUR 	 166,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 8,30- 
Positionsnettowert 	78,85 EUR 	 157,70 

239660.00 	Buchse gekürzt 
4 ST 	 3,00 EUR 	 12,00 

Bruttolistenpreis 	 3,00 EUR 	 12,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,60- 
Positionsnettowert 	2,85 EUR 	 11,40 

239661.40 	Rohrbuchse Stabilisator 
2 ST 	 9,50 EUR 	 19,00 

Bruttolistenpreis 	 9,50 EUR 	 19,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,95- 
Positionsnettowert 	9,03 EUR 	 18,06 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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0420535 	6kt.Schraube DIN 931-M14x75-10.9-Zn 
2 ST 	 1,00 EUR 	 2,00 

Bruttolistenpreis 	 1,00 EUR 	 2,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,10- 
Positionsnettowert 	0,95 EUR 	 1,90 

0431195 	6kt.Mutter DIN 934-M14-10-Zn 
2 ST 	 0,50 EUR 	 1,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 1,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,05- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 0,96 

239166.00 	Buchse 
8 ST 	 1,00 EUR 	 8,00 

Bruttolistenpreis 	 1,00 EUR 	 8,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,40- 
Positionsnettowert 	0,95 EUR 	 7,60 

0420650 	6kt.Schraube ISO 4014-M12x50-10.9-Zn 
4 ST 	 0,50 EUR 	 2,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 2,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,10- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 1,92 

4013140 	Gelenkwelle 
1 ST 	 832,00 EUR 	 832,00 

Bruttolistenpreis 	832,00 EUR 	 832,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 41,60- 
Positionsnettowert 	790,40 EUR 	 790,40 

4013141 	Wellendichtring 
2 ST 	 12,50 EUR 	 25,00 

Bruttolistenpreis 	12,50 EUR 	 25,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,25- 
Positionsnettowert 	11,88 EUR 	 23,76 

4013107 	RWDR-Kassette 
1 ST 	 83,00 EUR 	 83,00 

Bruttolistenpreis 	83,00 EUR 	 83,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 4,15- 
Positionsnettowert 	78,85 EUR 	 78,85 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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4013111 	6kt.Schraube 
9 ST 	 5,00 EUR 	 45,00 

Bruttolistenpreis 	 5,00 EUR 	 45,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,25- 
Positionsnettowert 	4,75 EUR 	 42,75 

4013123 	Zyl.Schraube M12x30  MK  
8 ST 	 3,00 EUR 	 24,00 

Bruttolistenpreis 	 3,00 EUR 	 24,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,20- 
Positionsnettowert 	2,85 EUR 	 22,80 

4013105 	Zyl.Schraube M14x1,5x40-MK 
4 ST 	 6,00 EUR 	 24,00 

Bruttolistenpreis 	 6,00 EUR 	 24,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,20- 
Positionsnettowert 	5,70 EUR 	 22,80 

4013139 	Kombi-Dichtung 
1 ST 	 133,00 EUR 	 133,00 

Bruttolistenpreis 	133,00 EUR 	 133,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 6,65- 
Positionsnettowert 	126,35 EUR 	 126,35 

4013121 	Sprengring SB52/BR52 
2 ST 	 4,50 EUR 	 9,00 

Bruttolistenpreis 	 4,50 EUR 	 9,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,45- 
Positionsnettowert 	4,28 EUR 	 8,56 

4013136 	O-Ring 220x3 
1 ST 	 7,50 EUR 	 7,50 

Bruttolistenpreis 	 7,50 EUR 	 7,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,38- 
Positionsnettowert 	7,12 EUR 	 7,12 

0210610 	Gummifeder Gf 7 31 90100 103 
2 ST 	 140,00 EUR 	 280,00 

Bruttolistenpreis 	140,00 EUR 	 280,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 14,00- 
Positionsnettowert 	133,00 EUR 	 266,00 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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hamburg-service@hako.com  
Tel.  040-644 212 44 
Fax 040-644 212 32 

Die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, 
Sitz: Bad Oldesloe Reg.-Gericht: Lübeck HRB 1314  OD 
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233632.10  Schale links M25.2/26 
1 ST 	 27,00 EUR 	 27,00 

Bruttolistenpreis 	27,00 EUR 	 27,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,35- 
Positionsnettowert 	25,65 EUR 	 25,65 

239528.90 	Kotflügel Plaste 
1 ST 	 100,00 EUR 	 100,00 

Bruttolistenpreis 	100,00 EUR 	 100,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 5,00- 
Positionsnettowert 	95,00 EUR 	 95,00 

0431390 	6kt.Mutter DIN 980-VM6-8-Zn5bel 
22 ST 	 0,50 EUR 	 11,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 11,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,55- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 10,56 

260162.10 

260163.10 

Schmutzfängerhalter links 
1 ST 	 51,00 EUR 	 51,00 

Bruttolistenpreis 	51,00 EUR 	 51,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,55- 
Positionsnettowert 	48,45 EUR 	 48,45 

Schmutzfängerhalter rechts 
1 ST 	 37,50 EUR 	 37,50 

Bruttolistenpreis 	37,50 EUR 	 37,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,88- 
Positionsnettowert 	35,62 EUR 	 35,62 

239534.01 	Schmutzfänger sw 239534.01 / 0700400250 
2 ST 	 22,50 EUR 	 45,00 

Bruttolistenpreis 	22,50 EUR 	 45,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,25- 
Positionsnettowert 	21,38 EUR 	 42,76 

0826319 	Wischerblatt 
2 ST 	 38,00 EUR 	 76,00 

Bruttolistenpreis 	38,00 EUR 	 76,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 3,80- 
Positionsnettowert 	36,10 EUR 	 72,20 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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4013187 	Filtereinsatz LX 7080 
1 ST 	 49,00 EUR 	 49,00 

Bruttolistenpreis 	49,00 EUR 	 49,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 2,45- 
Positionsnettowert 	46,55 EUR 	 46,55 

04008210000 Filterpatrone Kraftstoff-Filter 
1 ST 	 38,50 EUR 	 38,50 

Bruttolistenpreis 	38,50 EUR 	 38,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 1,93- 
Positionsnettowert 	36,57 EUR 	 36,57 

4011141 	Filterelement Hydraulik 06/07 
1 ST 	 80,00 EUR 	 80,00 

Bruttolistenpreis 	80,00 EUR 	 80,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 4,00- 
Positionsnettowert 	76,00 EUR 	 76,00 

0225481 	Schlauchleitung 2SN20 SFL3- 45DKOL-45 65 
1 ST 	 96,50 EUR 	 96,50 

Bruttolistenpreis 	96,50 EUR 	 96,50 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 4,83- 
Positionsnettowert 	91,67 EUR 	 91,67 

0406084 	Zyl.Schraube DIN 912-M10x30-10.9 Zn 
4 ST 	 0,50 EUR 	 2,00 

Bruttolistenpreis 	 0,50 EUR 	 2,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,10- 
Positionsnettowert 	0,48 EUR 	 1,92 

0200508 	Flanschhälfte FHS33CF 
2 ST 	 6,50 EUR 	 13,00 

Bruttolistenpreis 	 6,50 EUR 	 13,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 0,65- 
Positionsnettowert 	6,18 EUR 	 12,36 

0200774 	Hydraulikzylinder SWV 500 
1 ST 	 341,00 EUR 	 341,00 

Bruttolistenpreis 	341,00 EUR 	 341,00 
Rabatt 	% 	 5,00- % 	 17,05- 
Positionsnettowert 	323,95 EUR 	 323,95 

40009032 	Arbeitszeit 
93,00 H 	 62,50 EUR 	 5.812,50 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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40009075 	Fahrtkosten Zone D 
2,00 SLE 	 154,00 EUR 	 308,00 

40009010 	Frachtkostenanteil 
1 ST 	 12,90 EUR 	 12,90 

40009052 	Motoröl 
8 ST 	 12,00 EUR 	 96,00 

40009053 	Getriebeöl 
5 ST 	 14,00 EUR 	 63,00 

40009040 	Schmier-/Reinigungsmittel 
nach Aufwand 

0 

40009041 	Kleinmaterial 
0 

40009513 	Altstoffentsorgung 
nach Aufwand 

0 

Gesamtnettowert 	 EUR 	 22.179,62 
Gesamtnettowert 	 EUR 	 EUR 	 22.179,62 
Mehrwertsteuer 	 19,00 % 	 EUR 	4.214,13 
Endbetrag 	 EUR 	 26.393,75 

Zahlungsbedingungen : Ohne Abzug 8 Tage 
Lieferbedingungen 	: ab Werk Ratzeburg 
Versandart 	 : KUD-Werkstatt 

Es gelten unsere beigefügten Geschäftsbedingungen. 

Falls die Reparatur durchgeführt werden soll, senden Sie uns bitte eine 
unterschriebene Kopie zurück. 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 
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o Wir empfehlen die Durchführung der Reparatur. 
o Wir raten von der Reparatur ab, da der Zeitwert der Maschine zu gering ist. 
o In Ihre Überlegungen sollten Sie die Anschaffung eines Neugerätes mit einbeziehen. 

Unser freibleibendes Angebot mit entsprechenden Prospekten und Preislisten fügen wir bei. 

Dieser Kostenvoranschlag ist unverbindlich. Bei Überschreitung der angegebenen Kosten um mehr als 15 
% nehmen wir mit Ihnen Rücksprache. 
Bei Nichtbeauftragung ist die Erstellung des Kostenvoranschlags kostenpflichtig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hako GmbH 

Datum und Unterschrift des Auftraggebers 

Bankverbindungen:  Commerzbank  AG Bad Oldesloe · IBAN: DE02 2004 0000 0497 0000 00 · BIC: COBADEFFXXX 
Deutsche Bank AG Lübeck· IBAN: DE20 2307 0710 0180 0507 00 · BIC: DEUT DEHH222 



Bankverbindung: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 
 
IBAN: DE21 23052750 0000 140570          BIC: NOLADE21RZB 
 

 

 

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | Bauhof| Seedorfer Str. 47 | 23909 Ratzeburg Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 
Bauhof 

Bauhof | Seedorfer Str.47 
23909 Ratzeburg 
Telefon (0 45 41) 80 00-600 
 
Auskunft Hr. Rickert-Buttgereit 
Durchwahl (0 45 41) 80 00-600 
Telefax (0 45 41) 80 00-9601 
E-Mail rz-bauhof@freenet.de 

06.05.2021 

           
             
          Stv. Werkleiter Hr. Pantelmann  
          Unter den Linden 1   

          23909 Ratzeburg 

 
Umwidmung Mittel Kommunalschlepper in Kommunalgeräteträger 
 
Sehr geehrter Herr Pantelmann, 
 
Hiermit bitte ich um die Umwidmung der Mittel in Höhe von 50.000,-€ für die Beschaffung eines 
Kommunalgeräteträgers durch den AWTS.  
  
Bei dem zu ersetzenden Fahrzeug handelt es sich um einen Multicar M 26.4 mit 
Kommunalhydraulik und Allradantrieb. Das Fahrzeug wurde 2006 zum damaligen Preis von 
50.792,00 € beschafft und weist derzeit einen aktuellen Betriebsstundenstand von 8582 
Betriebsstunden aus. 
Die Kriterien für eine Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges richten sich nach mehreren Faktoren. 
Hierzu zählen das Alter des Fahrzeuges, die Anzahl der geleisteten Betriebsstunden oder 
Kilometer, die monatlichen erfassten Auswertungen des Reparatur- und Unterhaltungsaufwandes, 
das Verhältnis Restbuchwert zu Instandhaltungskosten usw. 
Das Fahrzeug ist derzeit aufgrund eines Motorsteuergerätefehlers nicht einsatzfähig und es wurde 
ein Kostenvoranschlag der Hako Werke GmbH Kayhude, auf Grundlage einer 
Außenterminbesichtigung, erstellt. 
Der Kostenvoranschlag mit Datum vom 09.02.2021 beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 
Brutto 10.033,25 €. Weiterhin wurden, nach Überführung in der Servicewerkstatt, diverse Mängel 
bei der Begutachtung des Fahrzeuges festgestellt und ein weiterer Kostenvoranschlag (Unter 
anderem für den Einbau eines regenerierten Motors) in Höhe von 26.393,75-€ übermittelt. 
Die beiden Kostenvoranschläge sind im Anhang beigefügt. 
Eine Reparatur des Fahrzeuges ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht abzulehnen. 
 
Der Geräteträger wird derzeit hauptsächlich in der Unkrautbekämpfung mittels Heißwasseranlage 
auf allen städtischen Wegen und Plätzen (Kurpark, Marktplatz, Gehwege Lüneburger Damm usw.) 
und dem Winterdienst eingesetzt. 

 
Der Multicar M 26 ist bereits seit dem Wirtschaftsjahr 2017 abgeschrieben.  
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Die Kosten für notwendige Anmietungen, die aufgrund von Ausfällen besonders im Winterdienst 
zu erwarten sind, werden mit mind. ca. 2.200,-€ pro Monat anzusetzen sein. 
Für den Ankauf des defekten Fahrzeuges hat die Fa. Hako einen Preis von ca. 1.200,-€ netto und 
die Fa. Barthels Kommunaltechnik einen Ankaufspreis von ca. 2900,- € netto aufgerufen. Dieser 
könnte alternativ unter Umständen bei einem Verkauf über die Versteigerungsplattform 
Zollauktion sogar noch anders ausfallen. 
 
 
 
 
 
Im Auftrag  
Rickert-Buttgereit 
 
 
 

 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 03.06.2021 
 SR/BeVoSr/456/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 14.06.2021 Ö 

 
 
Verfasser: Pantelmann, Kolja  FB/Aktenzeichen: 8 
 
 

Tourismusabgabe 2021 – Zwischenstand 
 
Zielsetzung: 
Entscheidung über die Erhebung der Tourismusabgabe in 2021 im Hinblick auf die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
„Die Stadtvertretung beschließt: 
Variante a) 
Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe 
vom 16.12.2020 bleibt unverändert bestehen. 
 
Variante b) 
Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe 
vom 16.12.2020 wird aufgehoben.“  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 03.06.2021 
Pantelmann, Kolja am 02.06.2021 
 

 
Sachverhalt: 
Die Stadtvertretung hatte in ihrer Sitzung am 14.12.2020 folgenden Beschluss 
gefasst: 
„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Ratzeburg über 
die Erhebung einer Tourismusabgabe (Anlage I) wird als Satzung der Stadt 
Ratzeburg erlassen. Eine Heranziehung der Abgabepflichtigen soll erst ab dem 
01.07.2021 mit einem halbierten Abgabesatz erfolgen.“ 
 
Aus der Diskussion ging der Wunsch hervor, vor Erhebung der Abgabe das 
Pandemiegeschehen und die daraus folgenden Konsequenzen für die Unternehmen, 
die direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig sind, zu beleuchten. 
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Die Verwaltung hat deshalb die o.g. Beschlussvorschläge vorbereitet.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
Variante a) Einnahmen i.H.v. T€ 80 (gem. Kalkulation) 
Variante b) keine Gebühren; T€ 80 zulasten des städtischen Haushalts  
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



                                                        SPD-Fraktion Ratzeburg                     
 

Uwe Martens 

  Fraktionsvorsitzender 

Ricarda-Huch-Weg 2 � 23909 Ratzeburg 

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521 

E-Mail: uwe.martens@spd-ratzeburg.de 

 

Ratzeburg den 12.11.2020 

 

 

 

An den Herrn Bürgervorsteher 

der Stadt Ratzeburg 

Ottfried Feußner 

Unter den Linden 1 

23909 Ratzeburg 

Nachrichtlich :  

Herrn Bürgermeister Gunnar Koech - Stadt Ratzeburg 

Herrn Lutz Jakubczak - Stadt Ratzeburg 

 
 
 
Sitzung der Stadtvertretung am 14.12.2020;  

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von 

Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) 

 

 
Sehr geehrter Herr Jäger,  
 
hiermit beantragt die SPD-Fraktion, dass die Stadtvertretung beschließen möge: 
 
§ 11 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und 
Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
Entsprechend dem § 8 Absatz 9 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (KAG) kann auf Antrag eine Verrentung des Beitrages 
voraussetzungslos bewilligt werden, soweit der Antrag vor Fälligkeit des Beitrages 
gestellt wird. 
 
Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine 
Schuld umzuwandeln, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen in Höhe von 
jeweils mindestens 600,00 € (exklusive Zinsen) zu entrichten ist.  
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                                                        SPD-Fraktion Ratzeburg                     
 

Uwe Martens 

  Fraktionsvorsitzender 

Ricarda-Huch-Weg 2 � 23909 Ratzeburg 

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521 

E-Mail: uwe.martens@spd-ratzeburg.de 

 

Ratzeburg den 12.11.2020 

In dem Bescheid sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. Der 
verrentete Betrag ist bis zur vollständigen Rückzahlung mit 2 % über dem zum 
Zeitpunkt der Erteilung des Bescheides gültigen Basiszinssatz, jedoch mit 
mindestens 2 %, zu verzinsen. Am Ende eines jeden Jahres kann der Restbetrag 
ohne weitere Zinsverpflichtung getilgt werden. Die Jahresraten sind wiederkehrende 
Leistungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. Bei Veräußerung des Grundstücks 
oder des Erbbaurechts wird der Beitrag in voller Höhe des Restbetrags fällig. 
 
Begründung:  
 
Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, dass die im Jahre 2017 im KAG eingeführte 
Möglichkeit der Verrentung von bis zu 20 Jahren auf die Stadt Ratzeburg bis zur 
maximal möglichen Zeitspanne Anwendung finden sollte. Es wird somit bei der 
Beitragserhebung von vornherein unbilligen Härten bei der Aufbringung der 
erforderlichen Mittel vorgebaut und den Schuldnerinnen und Schuldnern ein 
großzügiger zeitlicher Rahmen gegeben, ihren grundsätzlichen Verpflichtungen aus 
der Satzung nachzukommen. Gerade wegen der vor Kurzem begonnenen und in 
Kürze anstehenden Straßenausbaumaßnahmen halten wir die Anpassung der 
Satzung im beantragten Sinne vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation jetzt 
für dringend erforderlich.  
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat unseren Antrag in seiner Sitzung am 
14.10.2020 abgelehnt. Gleichwohl sind wir der Auffassung, dass die von uns 
beantragte Änderung der Satzung geboten ist. Von daher bitten wir den 
Bürgervorsteher, unabhängig vom Abstimmungsergebnis im Hauptausschuss, 
unseren Antrag in die Tagesordnung zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung 
aufzunehmen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für die SPD Fraktion 
 
 
 
 
Uwe Martens        
(Fraktionsvorsitzender)      
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Stadt Ratzeburg       Ratzeburg, 2. Dezember 2020 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften 

- FD Bauverwaltung und Liegenschaften -      

 

 

 

Verwaltungsseitige Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion vom 12.11.2020 zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den 

Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Ratzeburg (Straßenbaubeitragssatzung) 

 

 

Anpassung an gesetzliche Novellierung des § 8 Kommunalabgabegesetzes des Landes Schl.-H. 

(KAG) in Sachen „Verrentung“ von Beiträgen. 

 

 

Die SPD-Fraktion beantragt den § 11 (2) Straßenbaubeitragssatzung wie folgt anzupassen: 

„Entsprechend dem § 8 KAG kann auf Antrag eine Verrentung des Beitrages voraussetzungslos 

bewilligt werden, soweit der Antrag vor Fälligkeit des Beitrages gestellt wird.  

Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine Schuld 

umzuwandeln, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen zu entrichten ist.  

In dem Bescheid sind die Höhe und die Fälligkeiten der Jahresleistung zu bestimmen. Der verrentete 

Betrag ist bis zur vollständigen Rückzahlung mit 2 % über dem zum Zeitpunkt der Erteilung des 

Bescheides gültigen Basiszinssatzes, jedoch mit mindestens 2 %, zu verzinsen. Am Ende eines Jahres 

kann der Restbetrag ohne weitere Zinsverpflichtung getilgt werde. Die Jahresraten sind 

wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 10 (1) Nr. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung 

und die Zwangsverwaltung. Bei Veräußerung des Grundstücks oder des Erbbaurechts wird der 

Beitrag in voller Höhe des Restbetrags fällig.“ 

 

Der Antrag wird neben der Anpassung an die derzeitige Norm damit begründet, dass von vornherein 

unbilligen Härten bei der Aufbringung der erforderlichen Mittel vorgebaut wird. Es soll zudem ein 

großzügiger zeitlicher Rahmen vorgegeben werden. 

 

 

§ 8 (9) KAG lautet wie folgt: 

In der Satzung kann bestimmt werden, dass der Beitrag und eine Vorauszahlung auf den Beitrag auf 

Antrag der Beitragsschuldnerin oder des Beitragsschuldners durch Bescheid in eine Schuld 

umgewandelt wird, die in höchstens 20 Jahresleistungen zu entrichten ist. Der Antrag ist vor Fälligkeit 

des Beitrags beziehungsweise der Vorauszahlung zu stellen. Wird der Beitrag früher als einen Monat 

nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig, so ist der Antrag innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe zu stellen. In dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresleistungen 

zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist jährlich mit höchstens drei vom Hundert über dem zu 

Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. Der 

Beitragsschuldner kann am Ende jeden Jahres den Restbetrag ohne weitere Zinsverpflichtung tilgen. 

Die Jahresraten sind wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes 

über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. Bei Veräußerung des Grundstücks oder des 

Erbbaurechts wird der Beitrag in voller Höhe des Restbetrags fällig.  
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Aktuell lautet der § 11 Straßenbaubeitragssatzung wie folgt: 

§ 11 
Fälligkeit 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Stadt kann 

auf Antrag Stundungen oder Verrentungen bewilligen. 

(2) Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine Schuld 

umzuwandeln, die in höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. In dem Bescheid 

sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. 

 
Somit kann die Stadt Ratzeburg bereits jetzt im Rahmen des geltenden Rechts eine Stundung oder 
Verrentung vornehmen. Wenn auch unter den Voraussetzungen der Vorschriften der 
Abgabenordnung (AO), hier: Härtefallregelung. 
Schon vor Einführung des Absatzes 9 in § 8 KAG konnte die Stadt Ratzeburg gem. § 11 (1) 
Straßenbaubeitragssatzung i.V.m. § 222 AO Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis auf Antrag, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Beitragsschuldner bedeuten würde, 
ganz oder teilweise stunden oder Teilzahlungen gewähren. Die „erhebliche Härte“ ist dann im 
Einzelfall nachzuweisen und wird im Rahmen der Ermessensausübung gewährt. 
 
Der Antrag auf Ratenzahlung ist vor Fälligkeit des Beitrags zu stellen, während ein Stundungsantrag 
auch noch nach Fälligkeit gestellt werden kann.  
 
Die Verrentung gem. § 8 (9) KAG wäre dann, würde sie dann entsprechend in der Satzung vollständig 
übernommen, voraussetzungslos. Das heißt, eine Härte wäre nicht mehr nachzuweisen mit der 
Folge, dass jeder Beitragspflichtige ohne Grund eine Verrentung beantragen könnte.  
 
Dieses wird in den Gemeinden, die eine entsprechende Satzungsregelung haben, nach Recherchen 
des Unterzeichners auch praktiziert. Ein Vergleich mit Gemeinden, die z. Zt. keine größeren 
Ausbaubeiträge erheben, wie z.B. mit der Stadt Mölln scheint aus Sicht des Unterzeichners nicht 
zielführend, denn bei relativ geringen Beitragshöhen werden entsprechend auch keine 
Verrentungsanträge gestellt. 
 
Eine Finanzplanung nach den Grundsätzen der Wahrheit und Klarheit wäre dann kaum noch möglich. 
Denn gem. § 6 GemHVO-Kameral sind Einnahmen und Ausgaben nur in Höhe der im Haushaltsjahr 
voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Haushaltstechnisch 
müsste der Sollbetrag entsprechend angeordnet werden. Tatsächlich würde jedoch ein nicht 
unerheblicher Soll-Betrag von Jahr zu Jahr übertragen werden müssen. Im Laufe der Jahre würde sich 
das entsprechend der Maßnahmen als unübersichtlich darstellen. 
 
Würde dem Antrag der SPD gefolgt werden, hätte es nicht nur wegen des bereits oben 
beschriebenen Umstandes eine Vielzahl von Antragsstellern zur Folge. Der Masse der Antragssteller 
könnte auch begegnet werden, indem man dann den als jährliche Schuld durch Bescheid 
umgewandelten Betrag auf z. B. mind. 1.000,00 €/a ändert. Auch hierbei könnte die Satzung 
Ausnahmen durch entsprechende Formulierung zulassen. 
 
Des Weiteren ist zu bedenken, dass bei einer Verrentung gem. § 8 (9) KAG keine weitere Bedingung 
für eine Ratenzahlung (z.B. Sicherheitsleistung wie bei den Bestimmungen der AO) verlangt werden 
können. Zwar ruht die Schuld als „dingliche Last“ auf dem Grundstück, eine mögliche Beitreibung 
könnte sich jedoch im Laufe der Jahre erschweren. Im Übrigen bezieht sich die dingliche Last lediglich 
auf den Beitrag selbst, nicht aber auf Vorauszahlungen oder Ablösevereinbarungen. 
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Unabhängig der vorgebrachten Argumente ist eine verrentete Schuld bzw. der dann jeweilige 
Restbetrag jährlich durch Bescheid festzusetzen. Schon alleine wegen des sich regelmäßig ändernden 
Basiszinssatzes ist die Restschuld zu Beginn eines jeden Jahres entsprechend neu festzusetzen. 
Auch hierbei ergibt sich im Laufe der Jahre und der Maßnahmen ein nicht unerheblicher 
Verwaltungsaufwand. 
 
Seitens der Verwaltung wird daher dringend davon abgeraten, Veränderungen gemäß 

Antragsstellung der SPD durchzuführen.  

 

Bei den bisherigen Bestimmungen der Satzung bliebe der Verwaltung ein entsprechendes Ermessen 

bei der Ausübung einer eventuellen Zahlungserleichterung, die, wie in der Vergangenheit auch, im 

Rahmen der Bürgernähe auch wahrgenommen wird und bislang immer zu einer einvernehmlichen 

Lösung geführt hat. 

 

Daher wird seitens der Verwaltung empfohlen, den § 11 Straßenbaubeitragssatzung wie folgt zu 

ändern: 

 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Stadt kann auf 

Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall Stundung (nach Fälligkeit des 

Beitrages) oder Verrentung (vor Fälligkeit des Beitrages) bewilligen.   

(2) Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine Schuld 
umzuwandeln, die grundsätzlich in höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. Der 
Jahresgesamtleistung sollte in der Regel eine Mindesthöhe von 1.000,00 € betragen. In 
dem Bescheid sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. 

(3) Der verrentete Betrag ist bis zur vollständigen Rückzahlung mit 3 % über dem zum 
Zeitpunkt der Erteilung des Bescheides gültigen Basiszinssatz, jedoch mindestens mit 3 %, 
zu verzinsen. Am Ende eines jeden Jahres kann der Restbetrag getilgt werden.  

 

 

gez. Möller 
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An 

Herrn Bürgerpresident Ottfried Feußner 

 

 

 

 

Nachrichtlich: 

Herrn Bürgermeister Gunnar Koech 

 

 

Ratzeburg den 07.05.2021 

 
 
Antrag der BfR: Umbesetzung von Ausschüssen 
 

Zielsetzung: 
Die BfR-Fraktion beantragt, folgende Nachbesetzungen der ständigen Ausschüsse durch die 

Stadtvertretung benennen zu lassen: 

 

Beschlussvorschlag:  

 
Die Stadtvertretung wählt als Ordentliches Mitglied in den AWTS wie folgt: 

 

- Markus Schudde (Stadtvertreter) Bisher: Thomas Kuehn (Stadtvertreter) 

 

Thomas Kuehn scheidet als stellv. Mitglied in folgende Ausschüsse aus: 

- Hauptausschuss, Finanzausschuss, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Ausschuss für 

Schule, Jugend und Sport, AWTS, Schulverband 

 

Christian Fennes scheidet als stellv. Mitglied in folgende Ausschüsse aus: 

- Finanzausschuss, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Ausschuss für Schule, Jugend und 

Sport, AWTS, Schulverband 

 

 

 

Für die BfR-Fraktion 

Sami El Basiouni 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Sami El Basiouni, Demolierung 13, 23909 Ratzeburg, Tel. 0177-2330057, Mail: s.elbasiouni@bfr-ratzeburg.de 
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